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Beginn: 8.59 Uhr

Präsident Carius:

Ich darf Sie alle herzlich willkommen heißen zu un-
serer heutigen Plenarsitzung. Ich begrüße die weni-
gen, aber doch interessierten Gäste auf der Besu-
chertribüne.

Für die Plenarsitzung hat als Schriftführer Abgeord-
neter Gruhner neben mir Platz genommen und die
Redeliste wird von Frau Abgeordneter Engel ge-
führt.

Für die heutige Sitzung haben sich entschuldigt:
Herr Abgeordneter Helmerich, Herr Abgeordneter
Hey, Frau Abgeordnete Holbe, Frau Abgeordnete
Annette Lehmann, Frau Abgeordnete Muhsal, Frau
Abgeordnete Schulze und Frau Ministerin Keller.

Wir sind bei der Feststellung der Tagesordnung
übereingekommen, den Tagesordnungspunkt 3
heute in erster und am Freitag in zweiter Beratung
aufzurufen und den Tagesordnungspunkt 18 heute
nach der Fragestunde aufzurufen.

Der Änderungsantrag der Fraktion der CDU in
Drucksache 6/6111 zum Tagesordnungspunkt 1
wurde in einer Neufassung verteilt.

Änderungswünsche zur Tagesordnung sehe ich
nicht, sodass wir in die Tagesordnung eintreten
können.

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7

Thüringer Gesetz zur freiwilli-
gen Neugliederung kreisange-
höriger Gemeinden im Jahr
2019 (ThürGNGG 2019)
Gesetzentwurf der Landesregie-
rung
- Drucksache 6/6060 -
ERSTE BERATUNG

Die Landesregierung wünscht sicher das Wort zur
Begründung? Herr Innenminister Maier, Sie haben
das Wort.

Maier, Minister für Inneres und Kommunales:

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnete, im Rahmen meiner dies-
jährigen Sommertour habe ich alle Kommunen be-
sucht, die sich im Rahmen des ersten Gemeinde-
neugliederungsgesetzes zusammengeschlossen
haben. Diese Tour hat noch mal was in mir ausge-
löst. Was ich in den Kommunen, die sich jetzt zu-
sammentun, festgestellt habe, ist, dass es eine Auf-
bruchstimmung gibt und dass es einen zuversichtli-
chen Blick nach vorne in die Zukunft gibt.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Und was ich auch erlebt habe, sind Vereine und
Initiativen, die etwas auf die Beine stellen, nicht nur
in diesen Kommunen, aber gerade auch dort.
Denn, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein
Gemeinwesen, eine Kommune wird natürlich nicht
ausschließlich durch eine funktionierende Verwal-
tung getragen, sondern sie wird getragen durch das
bürgerschaftliche Engagement von Vereinen, von
Feuerwehren und dergleichen. Dieses Engagement
macht letztendlich die Lebendigkeit einer Kommune
aus. Das konnte man auch sehr eindrucksvoll am
letzten Wochenende in Mattstedt erleben. Aber,
meine sehr geehrten Damen und Herren, für dieses
Engagement, für diese breite bürgerschaftliche Tä-
tigkeit braucht es Rahmenbedingungen und dazu
braucht es auch eine funktionierende Verwaltung,
um dieses Engagement zu ermöglichen.

Jetzt also der nächste Schritt der Gemeindege-
bietsreform. Der nun vorliegende Entwurf des Thü-
ringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung
kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 bildet
den zweiten und mit Abstand bedeutendsten Schritt
der Gemeindegebietsreform in der 6. Legislaturpe-
riode. Es ist zugleich das umfangreichste Neuglie-
derungsvorhaben der vergangenen 20 Jahre. Der
Gesetzentwurf sieht Gemeindeneugliederungen in
allen Landkreisen Thüringens mit Ausnahme des
Landkreises Greiz vor – ein Schelm, der Böses da-
bei denkt.

(Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Es beruht wie bereits das Neugliederungsge-
setz 2018 auf einem Dreiklang, nämlich: erstens –
und das ist das Wichtigste – auf dem Prinzip der
Freiwilligkeit, zweitens auf Unterstützung und finan-
ziellen Anreizen und drittens auf einer Zusammen-
arbeit zwischen Land und Kommunen auf Augen-
höhe. Dieses Prinzip hat sich einmal mehr als Er-
folg erwiesen. In vielen Gemeinden und Städten
haben sich Bürgerinnen und Bürger für Ihre Kom-
munen engagiert und gemeinsam mit den Räten
und Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern kom-
munale Strukturen erarbeitet. Verbindendes Ziel
der Anstrengungen ist, die jeweilige Kommune gut
für die Zukunft aufzustellen. Dies war bestimmt kein
einfacher Prozess, umso mehr möchte ich an die-
ser Stelle allen Engagierten herzlich für Ihren Ein-
satz danken.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Wir alle wissen um die Notwendigkeit von Anpas-
sungen an die Veränderungen in unserer Heimat.
Gleichwohl wissen wir auch, wie schwierig es ist,
Mehrheiten für solche richtungsweisenden Ent-
scheidungen wie die Gemeindeneugliederung zu
generieren. Umso mehr freut es mich, dass es in so
vielen Städten und Gemeinden gelungen ist, sich
konstruktiv auf eine gemeinsame Zukunftsperspek-
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tive zu verständigen. Das Ergebnis dieses Prozes-
ses verdient höchste Anerkennung.

Im Rahmen des vorliegenden Gemeindeneugliede-
rungsgesetzes werden insgesamt 263 Gemeinden
neu gegliedert. Das sind fast sechsmal so viele wie
im ersten Gemeindeneugliederungsgesetz.

Als wir mit dem Neugliederungsprozess gestartet
sind, zählte Thüringen 843 Gemeinden und 69 Ver-
waltungsgemeinschaften. Nach diesem zweiten
Neugliederungsgesetz wird es 663 Gemeinden und
noch 48 Verwaltungsgemeinschaften geben. Und
das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist
eine deutliche Steigerung der Verwaltungseffizienz.

(Beifall DIE LINKE)

Aber eines möchte ich betonen, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, uns ging es nicht darum,
die Zahl der Gemeinden in Thüringen zu reduzie-
ren, das sollte kein Selbstzweck sein. Es ging uns
darum, effiziente Strukturen zu schaffen, denn –
das habe ich in den vielen Gesprächen mit Bürger-
meisterinnen und Bürgermeistern nicht nur auf mei-
ner Sommertour immer wieder gehört – es gibt drei
Probleme, die die Kommunen, insbesondere die
kleinen, vor große Herausforderungen stellen:

1. Personalmangel: Es gelingt den kleinen Kommu-
nen einfach nicht mehr, für die Verwaltung qualifi-
ziertes Personal zu bekommen. Und davon, meine
sehr geehrten Damen und Herren, hängt doch alles
ab. Mit dem wenigen Personal, das man noch hat,
gelingt auch die Spezialisierung nicht mehr. Die ist
erforderlich, weil unsere Welt komplexer geworden
ist, auch das Antragswesen ist komplexer gewor-
den. Es ist nicht einfach, an europäische Mittel zu
kommen, im Gegenteil, es ist hochkomplex gewor-
den. Und – was auch wichtig ist – größere Kommu-
nen haben mehr Möglichkeiten, finanzielle Spielräu-
me, auch die Eigenanteile für die möglichen Förde-
rungen darzustellen, denn oft scheitert es doch ein-
fach daran, dass die 10 Prozent Eigenkapital oder
Eigenanteil nicht aufgewendet werden können, um
bestimmte Förderprojekte umzusetzen.

Im Einzelnen sieht der Gesetzentwurf vor, dass ins-
gesamt 169 Gemeinden aufgelöst und in 32 beste-
hende Gemeinden eingegliedert bzw. zu 17 neuen
Gemeinden zusammengeschlossen werden. Diese
Neugliederung erfolgt für fünf Gemeinden kreis-
übergreifend. Parallel zu den Gemeindeneugliede-
rungen sollen 19 Verwaltungsgemeinschaften auf-
gelöst, eine Verwaltungsgemeinschaft neu gebildet
und drei Verwaltungsgemeinschaften erweitert wer-
den. Infolge dieser Strukturänderungen wird zudem
in einigen Fällen die Übertragung von Aufgaben
nach § 51 Thüringer Kommunalordnung auf eine
erfüllende Gemeinde aufgehoben bzw. neu begrün-
det.

Die Basis der vorgesehenen Strukturveränderun-
gen ist wie bereits im Fall des Neugliederungsge-

setzes 2018 das Leitbild mit den Leitlinien der Ge-
meindegebietsreform, dessen Eckpunkte der Thü-
ringer Landtag mit Beschluss vom 13. Dezember
2017 festgelegt hat. Die allgemeine Begründung
des Gesetzes nimmt dieses Leitbild auf und konkre-
tisiert es. Sie erläutert ausführlich die Hintergründe
und Ziele der Gemeindegebietsreform sowie die
Maßstäbe, die bei der Umsetzung von Neugliede-
rungsanträgen zur Anwendung kommen.

Der vorliegende Gesetzentwurf folgt dabei unverän-
dert der Zielsetzung, leistungs- und verwaltungs-
starke Gebietskörperschaften zu schaffen. Sie sol-
len dauerhaft dazu in der Lage sein, ihre Aufgaben
sachgerecht, bürgernah, rechtssicher und eigenver-
antwortlich wahrzunehmen. Zugleich sollen die Ge-
bietskörperschaften ein dauerhaft tragfähiges Fun-
dament für die demokratische Mitwirkung der Bür-
gerinnen und Bürger bilden. Zentralörtliche Struktu-
ren sollen gestärkt und die Belange der Ober- und
Mittelzentren bei der künftigen Gemeindestruktur im
besonderen Maße berücksichtigt werden. Auf der
Grundlage dieser Maßstäbe sind von den 63 einge-
reichten Anträgen 55 vollständig und zwei Anträge
teilweise in den Gesetzentwurf aufgenommen wor-
den. Ich bin überzeugt, dass mit den vorgesehenen
Strukturänderungen die beteiligten Städte und Ge-
meinden dauerhaft und nachhaltig ihre Leistungs-
und Verwaltungskraft erhalten und verbessern kön-
nen.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Gleichzeitig wird die demokratische kommunale
Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger gestärkt. Hält
man sich den Umfang des Gesetzes vor Augen,
kann damit ein wesentlicher Beitrag für die Zu-
kunftsfähigkeit der Thüringer Kommunen und damit
auch unseres Freistaats geleistet werden.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, diesem
Ziel folgend beinhaltet der Gesetzentwurf daher
auch Neugliederungsfälle, in denen die anzustre-
bende Mindesteinwohnerzahl von 6.000 auf freiwilli-
ger Basis kurzfristig noch nicht erreicht werden
kann. Solche Strukturveränderungen sollen den-
noch umgesetzt werden, wenn sie eine Steigerung
der Leistungsfähigkeit der Gemeinden bewirken, ei-
ne weitere Neugliederung zu einem späteren Zeit-
punkt möglich bleibt und die umliegenden Gemein-
den dadurch nicht geschwächt oder in ihrer Ent-
wicklung behindert werden. In diesen Fällen stellen
die beantragten Neugliederungen einen sinnvollen
ersten Schritt zu einer leitliniengerechten Struktur
dar oder kurzum gesagt: Hier ist der Weg zunächst
das Ziel. Sie verdienen deshalb auch unsere Zu-
stimmung und sollen im Sinne einer stufenweisen
Umsetzung der Leitlinien zugelassen werden. Die
Alternative, alle beantragten Neugliederungen mit
weniger als 6.000 Einwohnern zurückzuweisen, wä-
re hingegen mit dem Selbstverwaltungsrecht der
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Gemeinden, dem Prinzip der Freiwilligkeit und dem
Ziel einer Gemeindegebietsreform nicht zu verein-
baren. In diesem Sinne sehe ich die Zulassung ei-
ner stufenweisen Umsetzung der Leitlinien als Stär-
ke dieses Gesetzentwurfs.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Eine weitere wichtige Säule des Neugliederungs-
prozesses ist, wie bereits erwähnt, neben dem Prin-
zip der Freiwilligkeit die konsequente finanzielle Un-
terstützung der Gemeinden bei ihren Strukturverän-
derungen. So ist für die im Gesetzentwurf enthalte-
ne Gemeindeneugliederung eine finanzielle Förde-
rung in Form von Neugliederungsprämie, Struktur-
beihilfen und Entschuldungshilfen im Gesamtum-
fang von 84 Millionen Euro vorgesehen. Darüber hi-
naus beinhaltet der Gesetzentwurf Kompensations-
zahlungen in Höhe von 12,7 Millionen Euro. Mit die-
sem neuen Instrument wird vor allem ein Ausgleich
für Landkreise und Verwaltungsgemeinschaften ge-
schaffen, die infolge der Ausgliederung von antrag-
stellenden Gemeinden finanzielle Einbußen zu ver-
zeichnen haben. Weitere 5,4 Millionen Euro kom-
men den Gemeinden durch den Erlass von Rück-
zahlungsforderungen aus Bedarfszuweisungen zu-
gute. Insgesamt werden mit dem Gesetz also
102 Millionen Euro in die Zukunftsfähigkeit der Thü-
ringer Gemeinden und den Abbau gemeindlicher
Schulden investiert. Betrachtet man die Strukturver-
besserungen, die der Gesetzentwurf beinhaltet, ist
dieses Geld in unserem Freistaat sehr gut angelegt,
wie ich finde.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Lan-
desregierung wird an dieser Stelle jedoch nicht ste-
hen bleiben. Aufbauend auf dem Erfolg des bisheri-
gen Neugliederungsprozesses soll den fusionswilli-
gen Kommunen noch in dieser Legislaturperiode ei-
ne weitere Möglichkeit für freiwillige Strukturverän-
derungen angeboten werden. Entsprechende Wün-
sche wurden schon zahlreich an das Ministerium
herangetragen. Daher haben wir es uns zum Ziel
gesetzt, im nächsten Jahr ein drittes Gemeindeneu-
gliederungsgesetz auf den Weg zu bringen. Anträ-
ge für dieses Gesetz sollen von den Städten und
Gemeinden bis zum 31. Oktober 2018 eingereicht
werden, damit sie in diesem Verfahren noch be-
rücksichtigt werden können. Die Strukturverände-
rungen – und das ist ganz wichtig – werden unter
den gleichen Bedingungen stattfinden wie die bis-
herigen, einschließlich der finanziellen Unterstüt-
zung. Das Innenministerium, ich persönlich und
Staatssekretär Höhn werden für Gespräche diesbe-
züglich gern zur Verfügung stehen. Diese Ge-
sprächsmöglichkeiten werden aktuell auch schon
intensiv genutzt.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Ge-
meindegebietsreform in Thüringen ist in Fahrt und
hat mit dem heutigen Tag eine weitere wichtige
Etappe geschafft. Ich möchte Sie deshalb bitten,
die Neugliederungsbestrebungen unserer Gemein-
den und Städte zu unterstützen und das Thüringer
Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehö-
riger Gemeinden im Jahr 2019 auf den Weg zu
bringen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Präsident Carius:

Vielen Dank, Herr Innenminister. Damit eröffne ich
die Beratung und als Erster hat Abgeordneter Hen-
ke für die AfD-Fraktion das Wort.

Abgeordneter Henke, AfD:

Vielen Dank, Herr Präsident. Werte Abgeordnete,
werte Gäste, mit den freiwilligen Fusionen ist es wie
in einer Ehe. Man geht den Bund der Ehe ein,
nimmt die Mitgift mit, dann ist man für immer ge-
bunden, wenn das Geld ausgegeben ist. So könnte
man es ganz einfach zusammenfassen.

(Beifall AfD)

Der hier vorliegende zweite Gesetzentwurf zur frei-
willigen Neugliederung kreisangehöriger Gemein-
den leidet an derselben Schwäche wie der erste, da
auch diesem Entwurf wieder dieselben Fehler zu-
grunde liegen. Denn die von der rot-rot-grünen Lan-
desregierung geplante Gebietsreform, mit welcher
sie ja grandios gescheitert ist, wird auch nicht da-
durch besser, dass man jetzt versucht, die freiwilli-
gen Neugliederungen doch noch durch die Hintertür
hereinzubekommen. Diese rot-rot-grüne Landesre-
gierung hat es nämlich immer noch nicht eingese-
hen, dass sie bei der Realisierung ihres Vorhabens
von vornherein den falschen Ansatz verfolgt hat.

(Beifall AfD)

Denn eine Kreisgebietsreform, durch welche die
Kommunen und Gemeinden auch tatsächlich ge-
stärkt worden wären und die auf wirklich freiwillige
Neugliederung ausgerichtet wäre, wäre nach mei-
nem Dafürhalten von Anfang an ganz anders anzu-
gehen gewesen. Zuallererst wäre es nämlich not-
wendig gewesen, eine Aufgabenkritik durchzufüh-
ren.

(Zwischenruf Abg. Berninger, DIE LINKE:
Können Sie mal zum Thema reden!)

Dabei hätte man dann feststellen müssen, welche
Aufgaben durch welche Gebietskörperschaft über-
haupt wahrgenommen werden. Dies hätte zugleich
auch zu einer fairen Aufgabenverteilung zwischen
dem Land und den Kommunen geführt. In einem
zweiten Schritt hätte man sodann eine umfassende
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Verwaltungsreform durchführen sollen und erst in
einem dritten und letzten Schritt hätte man die an-
gebliche Gebietsreform umsetzen sollen. Da die
rot-rot-grüne Landesregierung diesen langen Weg,
welcher nun einmal der richtige gewesen wäre,
nicht gehen wollte, lockte sie die klammen Gemein-
den mit Fusionsprämien in Millionenhöhe und er-
kaufte sich auf diese Weise die Fusionen.

(Beifall AfD)

Denn im Grunde genommen kann nach wie vor bei
einem Großteil der geplanten Fusionen in Wahrheit
von „freiwillig“ keine Rede sein. Vielmehr ist es
nämlich so, dass die Landesregierung bereits seit
Jahren den Gemeinden nicht diejenigen Finanzmit-
tel zukommen lässt, welche sie eigentlich so bitter
nötig hätten, um ihre Aufgaben angemessen erfül-
len zu können. Stattdessen hat sie bereits seit Jah-
ren den Gemeinden unentwegt neue Aufgaben
übertragen, ohne dass sie gleichzeitig auch für eine
angemessene finanzielle Ausstattung der Gemein-
den gesorgt hätte.

Aufgrund der gesamten Mehrbelastungen, die auf
die Gemeinden übertragen wurden, pfeifen diese
mittlerweile aus dem letzten Loch.

(Beifall AfD)

Nunmehr steht eine Vielzahl der Gemeinden auf-
grund ihrer miserablen Finanzsituation mit dem
Rücken zur Wand. Man hat keine andere Wahl
mehr, als zu fusionieren, um in den Genuss der
Prämie zu kommen. Somit hat die Landesregierung
die Gemeinden nahezu systematisch in eine finan-
zielle Notsituation getrieben und nutzt diese
Zwangslage nun gezielt dazu aus, um die Gemein-
den hin zu einem angeblich freiwilligen Zusam-
menschluss zu nötigen. Das hat nach meinem Da-
fürhalten jedoch mit Freiwilligkeit nichts zu tun.

(Beifall AfD)

So langsam zeigt sich aber, dass auch diese Er-
pressungsversuche nicht überall in Thüringen von
Erfolg gekrönt sind, denn immer mehr Gemeinden
sind nicht mehr bereit, dieses Spiel der Landesre-
gierung mitzumachen. So musste zum Beispiel auf-
grund der Aktivitäten der Bürgerinitiative in Katzhüt-
te die umstrittene Fusion dieser Gemeinde im Kreis
Saalfeld-Rudolstadt mit Großbreitenbach und wei-
teren Gemeinden im Ilm-Kreis wieder aus dem Ge-
setzentwurf entfernt werden. Eine vergleichbare
Ablehnung der geplanten Fusionsvorhaben erleben
wir nunmehr auch in Kaltennordheim, wo die Bür-
gerinnen und Bürger mithilfe von Unterschriftenlis-
ten die Neugliederung ihrer Stadt sowie der Verwal-
tungsgemeinschaft „Hohe Rhön“ zu verhindern ver-
suchen,

(Zwischenruf Abg. Adams, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: Kritisieren Sie das?)

da sie den Wartburgkreis nicht verlassen wollen.
Wie man also an diesen Beispielen erkennen kann,
lassen sich nicht alle Gemeinden so einfach kau-
fen. Wenn die rot-rot-grüne Landesregierung bei ih-
ren geplanten Fusionsvorhaben die Belange der
kleineren Gemeinden und ihrer Bewohner nicht
wieder stärker berücksichtigt, garantiere ich Ihnen,
dass sich noch weitere Gemeinden einer Neuglie-
derung widersetzen werden.

Wir als AfD-Fraktion fordern daher, dass keine Poli-
tik mehr über die Köpfe der Bürgerinnen und Bür-
ger der Gemeinden, die von Fusionsvorhaben be-
troffen sind, hinweg stattfindet und diese künftig
stärker in den Entscheidungsprozess eingebunden
werden. Aus diesem Grund ist der hier vorliegende
Gesetzentwurf nach unserem Dafürhalten im Innen-
und Kommunalausschuss noch einmal grundlegend
zu diskutieren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerk-
samkeit. Vielen Dank.

(Beifall AfD)

Präsident Carius:

Vielen Dank. Als Nächster hat Abgeordneter Ku-
schel für die Fraktion Die Linke das Wort.

Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und
Herren, zunächst begrüße ich die anwesenden Bür-
germeister, VG-Vorsitzenden und Vertreter der
Kommunen, die heute hier der Debatte live folgen.

(Beifall CDU, DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN)

Vielleicht sollte der AfD-Vertreter die Möglichkeit
nutzen, mit den Kolleginnen und Kollegen ins Ge-
spräch zu kommen, um zu recherchieren, ob sie
sich wirklich so billig von einer Fusionsprämie ein-
kaufen lassen oder ob sie nicht vielmehr die Chan-
cen verstanden haben, die sich aus dieser Reform
insgesamt ergeben.

Meine Damen und Herren, jede Reform hat Chan-
cen und Risiken – diese miteinander abzuwägen ist
die große Herausforderung, sowohl für die kommu-
nale Seite als auch für uns als Parlament. Wir ha-
ben jetzt schon etwas Übung, weil wir das erste
Gesetz schon hinter uns haben. Der Innenminister
hatte darauf verwiesen, dass es jetzt mehr Fälle
sind. Das heißt, insbesondere vor dem Innen- und
Kommunalausschuss steht ein straffes Arbeitspro-
gramm, um das Verfahren so zu organisieren, dass
das Plenum im Dezember hier abschließend über
einen Beschlussantrag entscheiden kann und diese
beantragten Neugliederungen zum 1. Januar 2019
in Kraft treten können.

Das Scheitern einer Reform sieht anders aus. Allein
die Zahlen, die der Kommunal- und Innenminister
hier belegt hat, widerlegen diese These; unstrittig
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ist das Verfahren neu ausgerichtet worden. Der Re-
formbedarf ist seit Jahren unverkennbar. Ich darf
noch mal daran erinnern: Bereits in der vierten Le-
gislaturperiode gab es eine Enquetekommission,
die zu dem Ergebnis gekommen ist, dass sowohl
auf Gemeindeebene, Kreisebene wie auch auf Lan-
desebene ein Reformbedarf besteht, der möglichst
zeitnah umgesetzt werden muss. Die damaligen
Landesregierungen haben nicht gehandelt.

In der fünften Legislaturperiode gab es dann einen
Bericht von Experten. Nachdem Herr Fiedler diesen
als „Blaues Wunder“ bezeichnet hat, ist das auch
der Arbeitstitel. Auch dort wurde eine Vielzahl von
Vorschlägen unterbreitet, die die damalige Landes-
regierung nicht in Angriff genommen hat, aber Rot-
Rot-Grün. Was die Verwaltungsreform betrifft, darf
ich daran erinnern, dass wir im Parlament jetzt das
Verwaltungsreformgesetz haben, das die Landes-
verwaltung betrifft, nach dem nahezu jede zweite
der 50 Mittelbehörden neu strukturiert wird und wir
damit die Landesverwaltung fit machen und die Vo-
raussetzungen für eine weitere Umsetzung schaf-
fen.

Ich darf auch daran erinnern, dass bereits im Jahr
2016 der Landtag das Grundsätzegesetz für die
Funktional- und Verwaltungsreform beschlossen
hat. Das heißt, alles, was vorherige Landesregie-
rungen nicht vermocht haben, hat Rot-Rot-Grün auf
den Weg gebracht.

(Beifall DIE LINKE)

Dass manchmal das Tempo nicht ausreicht und
manches sich auch zeitlich verzögert, musste auch
ich persönlich manchmal schmerzvoll zur Kenntnis
nehmen. Aber der Stillstand, den es bis 2014 gab,
ist überwunden, und wir sind auf dem richtigen
Weg.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Meine Damen und Herren, auf Beschluss des
Landtags hat die Landesregierung bereits im De-
zember 2015 ein Leitbild verabschiedet, das auch
Grundlage für den jetzigen Gesetzentwurf ist. Seit-
dem wissen alle Beteiligten, wo es langgeht. Dann
haben wir mit einem Vorschaltgesetz ein Angebot
unterbreitet. Das war nicht nötig, aber wir haben
gesagt: Das ist ein Angebot, damit die Gemeinden
wissen, wie auch in der Freiwilligkeitsphase agiert
wird, welche Anträge, welche Varianten und der-
gleichen sinnvoll sind. Die CDU hat dieses Gesetz
beim Verfassungsgericht beklagt – das ist zulässig,
es war nicht notwendig,

(Heiterkeit CDU)

aber es war zulässig – und hat damit versucht, die-
se Reform zu stoppen. Das Verfassungsgericht
aber hat alle Punkte, die die CDU angeblich als ver-
fassungswidrig definiert hat, zurückgewiesen und

das Vorschaltgesetz und die Ziele als verfassungs-
konform definiert;

(Beifall DIE LINKE)

es hat einen Punkt gefunden, den die CDU gar
nicht in ihrem Schriftsatz benannt hatte, nämlich ein
fehlendes Protokoll. Die Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister und VG-Vorsitzenden wissen, es
passiert auch manchmal auf kommunaler Ebene,
dass eine Satzung verabschiedet wird und dass
dann die Rechtsaufsichtsbehörde einen formalen
Fehler feststellt. Das heißt aber nicht, dass damit
Inhalte völlig überworfen sind.

Wir mussten uns dann hier im Parlament mit dieser
Entscheidung des Verfassungsgerichts auseinan-
dersetzen. Es gehört nach dem Grundsatz der Ge-
waltenteilung dazu, diese Entscheidung mit Res-
pekt zur Kenntnis zu nehmen. Ich bin mir sicher, in
naher Zukunft wird dazu die Fachwelt noch mal de-
battieren – es ist ein interessantes Urteil. Mir als
Abgeordnetem steht es nicht zu, das zu beurteilen,
das sollen Wissenschaftler machen. Aber wir haben
dann im Thüringer Landtag im Dezember 2017 in
Umsetzung dieses Urteils noch mal die Schwer-
und Eckpunkte der Gebietsreform definiert. Das
heißt, der Versuch der CDU, dieses Reformvorha-
ben zu blockieren, zu stoppen, ist wie so viele Ver-
suche der CDU nicht aufgegangen. Dafür danke ich
der Landesregierung, natürlich insbesondere dem
Innen- und Kommunalminister und dem neu einge-
setzten Staatssekretär, Herrn Uwe Höhn.

Es hätte im Ergebnis auch anders laufen können
als das, was ich hier dargestellt habe. Aber wir ha-
ben uns nicht vom Kurs abbringen lassen und sind
heute an einem Punkt, an dem ich sage: Wenn das
Gesetz umgesetzt ist, haben sich fast 40 Prozent
der Gemeinden neu geordnet. Es besteht jetzt auch
Anlass zur Hoffnung, dass die Rückreise von Eise-
nach in den Wartburgkreis umgesetzt wird. Das
heißt, auch auf der Ebene kommen wir langsam vo-
ran.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, manche
Neugliederung, die jetzt im Gesetzentwurf enthalten
ist, ist tatsächlich nur ein Zwischenschritt. Der In-
nen- und Kommunalminister hat darauf verwiesen,
wir haben darüber lange debattiert. Neben dem,
was der Innenminister gesagt hat, hat ein anderer
Aspekt für uns als Linke den Ausschlag gegeben,
die Vorschläge der Landesregierung mitzutragen.
Wir hatten Gemeinden, die die Chancen der Re-
form erkannt und gesagt haben, wir wollen uns neu
gliedern. Darüber hinaus gibt es noch Gemeinden,
die sind noch zögerlich, die haben noch Bedenken.
Jetzt bestand die Gefahr, dass die Bedenkenträger
eine Art Vetorecht gegenüber den Willigen einge-
räumt bekommen. Das wollten wir natürlich nicht,
deswegen haben wir nach Lösungen gesucht. Das,
was hier vorliegt, ist ein innovativer Ansatz für eine
Zwischenlösung, damit wir dafür Sorge tragen kön-
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nen, dass die Willigen die Chancen dieser Freiwil-
ligkeitsphase tatsächlich nutzen können und die
noch Zögerlichen ausreichend Zeit erhalten zu
überlegen, ob sie diese Chancen auch ergreifen
oder ob sie weiter abwarten.

In diesem Prozess ist eine so hohe Dynamik, dass
es in der Landesregierung selbst nach Abschluss
der Debatten Veränderungen gibt, die wir über Än-
derungsanträge dann in diesen Gesetzentwurf ein-
spielen müssen und werden, um es nicht weiter zu
verzögern. Das wird dann geschehen, wenn der In-
nen- und Kommunalausschuss mit seiner Arbeit be-
gonnen hat und die Anhörungen und Auslegungen
beschließt. Ich beantrage im Namen der Fraktion –
und sicherlich auch für die SPD und die Grünen –,
diesen Gesetzentwurf an den Innen- und Kommu-
nalausschuss zu überweisen. Dass eine Mehrfach-
neugliederung oder dass Zwischenschritte möglich
und sinnvoll sind und nicht etwas völlig Neues, be-
weisen übrigens Einzelbeispiele wie die Stadt Kal-
tennordheim, die sich 2013 aus einer Verwaltungs-
gemeinschaft zunächst neu gegliedert hat und jetzt
den nächsten Schritt vollzieht. Also es ist nichts völ-
lig Neues, was Rot-Rot-Grün hier auf den Weg
bringt. Insofern muss man da auch keine Ängste
schüren. Entscheidend ist, dass am Ende des Re-
formprozesses leitbildkonforme Strukturen entste-
hen. Keine der beantragten und jetzt im Gesetzent-
wurf enthaltenen Neugliederungsmaßnahmen steht
am Ende einer leitbildkonformen Neugliederung
entgegen. Es ist auch gut so, dass Gemeinden ver-
schiedene Varianten der Neugliederung haben,
auch das haben wir berücksichtigt.

Meine Damen und Herren, es gibt natürlich auch
Widerstände gegen einzelne Maßnahmen, insbe-
sondere dort, wo kreisübergreifende Gemeindeneu-
gliederungen anstehen. Diese Widerstände gehen
dann dabei gar nicht mal in erster Linie von den
Gemeinden selbst aus, sondern auch von Akteu-
ren, die eher auf Kreisebene angesiedelt sind. Ich
darf noch mal den Blick auf Artikel 91 Abs. 1 und 2
unserer Verfassung schärfen. Dort haben wir eine
Abstufung. Der Urtyp kommunaler Selbstverwal-
tung sind die Gemeinden, und die Landkreise müs-
sen mit ihren Interessen dahintertreten. Das heißt,
vorrangig geht es um die Interessen von Gemein-
den, ohne die Interessen der Landkreise auszu-
blenden, aber sie sind nach der Verfassung nach-
gelagert. Deshalb bemühen wir uns zunächst erst
mal, die Interessen der Gemeinden umzusetzen
und berücksichtigen aber auch die berechtigten In-
teressen der Landkreise. Ich bin deshalb der Lan-
desregierung und dem Ministerium dankbar, dass
jetzt im Gesetzentwurf Anpassungs- und Kompen-
sationsleistungen auch für die Landkreise, auch für
die Verwaltungsgemeinschaften und Gemeinden
vorgesehen sind, um diesen Prozess abzufedern,
sodass nicht die übrigen kreisangehörigen Gemein-
den von Landkreisen möglicherweise höher belas-

tet werden. Das sehe ich persönlich sowieso nicht,
aber wir haben Vorsorge getroffen, dass das nicht
passiert. Insofern hat die Landesregierung – das
teilen wir – hier einen Interessenausgleich zwi-
schen den Interessen der Gemeinden und denen
der Landkreise vorgenommen. Aber ich sage noch
einmal: Es kann nicht vorrangiges Ziel der Reform
sein, hier ausschließlich die Interessen der Land-
kreise den Interessen der Gemeinden vorzuziehen,
sondern es muss umgekehrt sein.

(Beifall DIE LINKE)

Meine Damen und Herren, die vom Innen- und
Kommunalminister genannten Finanzleistungen –
das hat er schon gesagt, ich kann es noch mal un-
terstreichen – sind eine gute Investition in die Kom-
munen, und zwar deshalb – wenn Sie es mal nach-
vollziehen –: Seit 2013, seitdem der neue Finanz-
ausgleich gilt, waren wir gezwungen, neben diesem
Finanzausgleich jährliche Hilfspakete auf den Weg
zu bringen, meist im dreistelligen Millionenbereich.
Darüber hinaus, das wissen alle Beteiligten, sind ei-
nige Gemeinden immer wieder auf Bedarfszuwei-
sungen angewiesen, rund 50 Millionen Euro pro
Jahr. Wenn es uns gelingt, leistungsfähige Gemein-
den zu installieren, bei denen nicht ständig Hilfspro-
gramme auf der Tagesordnung stehen und nicht
Bedarfszuweisungen das Überleben sichern müs-
sen, dann werden sich die jetzigen finanziellen Hil-
fen im Zusammenhang mit der Neugliederung –
rund 100 Millionen Euro – in kürzester Zeit amorti-
siert haben und alle Beteiligten profitieren davon.
Im Übrigen sind nicht nur die einmaligen Zahlungen
eine Folge der Reform. Wir haben hier im Hohen
Haus das Finanzausgleichsgesetz neu justiert, die
Hauptansatzstaffel neu geregelt, sie kommt 2020
zur vollen Wirkung. Jetzt gibt es noch Erstattungs-
leistungen außerhalb des Finanzausgleichs, um
den Anpassungsprozess zu unterstützen, aber man
muss sich im Klaren sein, auch diese Wirkung
kommt und sie wird die neuen Strukturen im beson-
deren Maße dauerhaft befördern. Ich glaube, das
ist auch ein starkes Motiv für die Gemeinden gewe-
sen, sich auf den Weg zu machen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir ste-
hen jetzt am Anfang eines intensiven Arbeitspro-
zesses, hierbei müssen alle Beteiligten mitwirken.
Ich bin davon überzeugt, auf kommunaler Ebene
haben wir viele Partner, dafür bin ich dankbar.
Wenn die Chancen erkannt werden, werden sich
weitere Gemeinden auf den Weg machen. Manche
können wir vielleicht noch in diesen Gesetzentwurf
einarbeiten, andere aber in jedem Fall in den drit-
ten, wenn sie das wünschen. Dann wird am Ende
dieser Legislaturperiode eine Gemeindestruktur in
Thüringen vorzufinden sein, mit der man tatsächlich
die neuen Herausforderungen, vor denen wir ste-
hen – Fachkräftemangel, Fachlichkeit –, bewältigen
kann.
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Zwei Dinge, die die Kommunen gegenwärtig bewäl-
tigen müssen, machen diesen Reformbedarf noch
mal überdeutlich und damit will ich abschließen. Die
elektronische Akte und die Datenschutz-Grundver-
ordnung stellen alle Verwaltungen vor hohe He-
rausforderungen und in der Kleingliedrigkeit, die wir
zurzeit vorzufinden haben, ist das aus meiner Sicht
in jedem Fall nicht sachgerecht umsetzbar. Danke.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Präsident Carius:

Danke schön. Als Nächste hat Abgeordnete
Scheerschmidt für die Fraktion der SPD das Wort.

Abgeordnete Scheerschmidt, SPD:

Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen
und Kollegen Abgeordnete, werte Zuschauer auf
der Tribüne und auch am Livestream, mit dem heu-
tigen Gesetzentwurf zur Neugliederung Thüringer
Kommunen setzt die Koalition das um, was vor ei-
nem Jahr noch von vielen bezweifelt wurde. Waren
es im ersten Gesetz 49 Gemeinden, so sind es jetzt
263 – ein Drittel aller unserer Thüringer Kommu-
nen –, die sich zu 50 neuen Gemeinden zusam-
menschließen wollen, auf freiwilliger Basis.

Meine Vorredner haben es bereits gesagt: Es ist
ein wichtiger Meilenstein zur Stärkung unseres
Freistaats und vor allem für die Zukunftsfähigkeit
unserer Kommunen. Ich möchte an dieser Stelle
deswegen ausdrücklich unserem Innenminister und
Staatssekretär Uwe Höhn danken. Es hat sich ge-
zeigt: Es war eine Sisyphusarbeit in den vergange-
nen Monaten, aber nur im persönlichen Gespräch
mit den Kommunen vor Ort konnten Probleme,
konnten Dinge ausgeräumt und Wege aufgezeigt
werden, wie es in Zukunft mit den Kommunen wei-
tergehen kann, was mögliche Lösungen sein kön-
nen.

(Beifall SPD)

Ich denke, diesen Weg muss man auch konsequent
fortsetzen, denn nur im Gespräch mit den Kommu-
nen und mit den Bürgern vor Ort werden wir diese
freiwilligen Gemeindefusionen in Zukunft auch fort-
setzen können. Das Land fördert diese Gemeinde-
fusionen mit über 100 Millionen Euro – in Fusions-
prämien, Strukturbegleithilfen und auch in den be-
sonderen Entschuldungshilfen, die ich für sehr
wichtig halte. Auch ich meine, das ist wirklich gut
angelegtes Geld.

Zu dem Kollegen von der AfD: Ich weiß nicht, was
Sie uns hier mit Ihrer Rede sagen wollten. Ich weiß
es nicht. Ich kann nur sagen – ich habe es schon
mal gesagt –: Thema verfehlt.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich weiß nicht, wozu das beitragen soll, auf alle Fäl-
le nicht zur Zukunftsfähigkeit unseres Landes.

Auch ich möchte kurz auf einige Einwände einge-
hen, die in den letzten Monaten immer wieder laut
geworden sind, und zwar, dass dieser Gesetzent-
wurf das uns gegebene Leitbild ignorieren würde.
Der Minister hat es hier bereits ausführlich erläutert
und auch Herr Kuschel ist darauf eingegangen.
Wer den Gesetzentwurf aufmerksam liest, wird fest-
stellen, dass wir nicht einen Gemeindezusam-
menschluss im Gesetz haben, der einer solchen
leitbildgerechten Entwicklung entgegensteht – viel-
leicht im Moment noch nicht ganz entspricht, aber
auch nicht entgegensteht.

(Zwischenruf Abg. Fiedler, CDU: Das war ei-
ne sehr kühne Aussage!)

Wir haben keine Abwehrzusammenschlüsse gegen
Zentrale Orte, wir haben auch keine Zusam-
menschlüsse, bei denen einzelne Gemeinden übrig
bleiben, die alleine nicht lebensfähig sind. Es ist na-
türlich klar: Bei einer freiwilligen Gemeindegebiets-
reform dauert es länger, bis sich irgendwann ab-
zeichnet, in welchen Strukturen sich die eine oder
andere Gemeinde in Zukunft wiederfindet. Den Ge-
meinden sollte man die Zeit geben, bis sie für sich
entschieden haben, was für sie der richtige Weg ist,
wohin sie in Zukunft gehen wollen.

Aber 263 Gemeinden machen sich auf den Weg.
Das ist ein Drittel. Das hätte vor einem Jahr vermut-
lich keiner geglaubt.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Es ist bereits gesagt worden und die Genese die-
ses Gesetzes ist, denke ich, hier umfassend darge-
legt worden. Wir hatten die gleichen Aspekte im
ersten Neugliederungsgesetz. Man mag es mir
nachsehen, aber ich kann es immer nur gebets-
mühlenartig hier aufzeigen. Das haben uns die ers-
ten Fusionen, die nun bereits wirksam sind, auch
bestätigt. Ich weiß, Herr Fiedler wird gleich etwas
anderes sagen, aber die Verwaltungsgemeinschaf-
ten sind nicht in der Lage, dauerhaft die zuneh-
mend qualitativ anspruchsvoller werdenden Verwal-
tungsaufgaben zu bewältigen.

(Zwischenruf Abg. Fiedler, CDU: Das ist
großer Quatsch!)

Über den Fachkräftemangel in der Verwaltung, der
mittelfristig da sein wird und ein großes Problem
darstellt, haben wir schon ausführlich referiert.

(Beifall SPD)

Aber gerade bei den ersten Fusionen hat sich ge-
zeigt, was wir befürchtet haben. Mit diesen Anfor-
derungen an das E-Government, mit den Aufgaben,
die mit der Digitalisierung einhergehen, sind kleine
Verwaltungen überfordert. Und wir haben fest-
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gestellt: nicht kompatible Anwendungssysteme, un-
terschiedlichste Software, die auch nicht kompatibel
ist. In der Zukunft ist man einfach nur mit großen
und moderneren Verwaltungen für die Zukunft ge-
wappnet.

(Beifall SPD)

Das sind Tatsachen, das haben wir ganz einfach
mit den ersten Fusionen festgestellt. Es hat mich
auch gefreut, beispielsweise als wir im Föritztal wa-
ren, den Erfolg zu sehen. Es war ein langer Weg,
es war eine schwierige Fusion, und wie man dort
sieht: Es war richtig und alle Beteiligten freuen sich,
dass es endlich so weit ist. Das zeigt mir, dass wir
auf dem richtigen Weg sind.

Wir begrüßen seitens unserer Fraktion ausdrücklich
auch diese neuen Regelungen im Gesetz – Herr
Kuschel hat es auch schon gesagt –, wonach Land-
kreise, Verwaltungsgemeinschaften und abundante
Gemeinden Kompensationszahlungen des Landes
erhalten, damit infolge dieser freiwilligen Zusam-
menschlüsse nicht an Umlagekraft verloren wird.
Das finden wir wichtig und deswegen begrüßen wir
das noch mal ausdrücklich.

Ich denke auch, wir haben jetzt erst mal den Ge-
setzentwurf. Es wird eine Menge Arbeit, Vor-Ort-
Gespräche kommen auf uns zu. Ich freue mich da-
rauf, auch wenn es mitunter an der einen oder an-
deren Stelle nicht einfach werden wird. Es wird sich
mit Sicherheit – auch mit Blick auf die Anhörung –
noch das eine oder andere am Gesetz ändern. Das
liegt in der Natur der Sache und es ist auch gut so.
Aber ich bin immer noch der festen Überzeugung –
und daran möchte ich auch noch mal appellieren,
denn wir reden hier über die Zukunft unseres Frei-
staats, die Zukunft unserer Kommunen –: Es ist le-
gitim und es ist richtig, hier im parlamentarischen
Verfahren darüber zu streiten, aber am Ende soll-
ten alle demokratischen Parteien in diesem Haus
über das Parteibuch hinweg zur besten Lösung für
unsere Kommunen kommen. Ich bin der festen
Überzeugung, dass wir nach einer Diskussion im
Innenausschuss da auch hinkommen werden. Des-
wegen bitte ich um Überweisung an den Innen- und
Kommunalausschuss und danke für Ihre Aufmerk-
samkeit.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Präsident Carius:

Danke schön. Nun hat Abgeordneter Fiedler für die
CDU-Fraktion das Wort.

Abgeordneter Fiedler, CDU:

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und
Herren, ich konnte leider die sprühende Rede des
Innenministers nicht hören. Es gab einen längeren

Stau auf der Autobahn. Aber nichtsdestotrotz
möchte ich noch mal einige Dinge aus Sicht meiner
Fraktion zu dem Gesetzentwurf vortragen.

Ich könnte eigentlich damit anfangen, dass, als ich
reinkam, gerade wieder Kuschels Märchenstunde
lief.

(Beifall CDU, AfD)

Die sind wir ja gewohnt; da werden Dinge erzählt,
bei denen ich nicht weiß, wo die herkommen. Aber
das hat vielleicht was mit dem Kuschel-Mobil zu
tun. Das ist eine Weile her, ich muss es nur ab und
zu mal erwähnen, was da alles so erzählt wird. Also
es ist nicht nachzuvollziehen.

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Aber
es ist eine Erwähnung wert!)

Herr Kuschel, ich will in dem Zusammenhang noch
mal darauf hinweisen, weil Sie unter anderem auch
in Ihrem Redebeitrag von der Hauptansatzstaffel
gesprochen haben. Meine Damen und Herren, ich
will das nur voransetzen, denn die Kommunen wur-
den mit dem Rücken an die Wand gedrückt, weil
nämlich die Hauptansatzstaffel zuungunsten der
kleinen Kommunen total verändert wurde.

(Beifall CDU, AfD)

Ihnen wurde Geld weggenommen und es ist den
mittleren und großen gegeben worden. Da kann
man sich nun hier streiten, was besser oder
schlechter ist. Fakt ist nur eins: Der ländliche Raum
ist hier, ich sage mal, geschreddert worden. Man
hat ihnen das Geld weggenommen.

(Beifall CDU, AfD)

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE:
Falsch!)

Man hat ihnen das Geld weggenommen oder man
kann auch sagen: Man hat ihnen das gelassen, es
sollte ihnen noch mehr weggenommen werden.

(Unruhe im Hause)

Bitte, Herr Minister, ich höre? Hatten Sie eine kleine
Bemerkung? Ich freue mich immer, wenn ich ein
bisschen antworten kann!

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Herr
Fiedler, weiter vorlesen, damit es ein Ende
gibt!)

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch
mal einige Punkte sagen. Es ist ja genug Zeit. Am
13. Dezember 2017 hat die rot-rot-grüne Koalition
die Eckpunkte des Leitbilds und der Leitlinien für
die Neugliederung der Gemeinden in Thüringen be-
schlossen. Im Detail nachzulesen – wer das möch-
te – in der Drucksache 6/4876, mit dem Titel „Eck-
punkte des Leitbildes und der Leitlinien für die Neu-
gliederung der Gemeinden in Thüringen unter Be-
rücksichtigung des Urteils des ThürVerfGH vom
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9. Juni 2017“. Darin heißt es unter Punkt II/1, ich zi-
tiere – damit Sie Ihr eigenes noch mal hören: „Vor-
rang hat die Bildung von Einheitsgemeinden als Ur-
typ der umfassend leistungsfähigen, sich selbst oh-
ne Einschaltung Dritter verwaltenden Gemeinden
oder von Landgemeinden, deren jeweilige Minde-
steinwohnergröße 6.000 Einwohner“ – jetzt kommt
aber der wichtige Nachsatz – „bezogen auf das
Jahr 2035 betragen soll.“ Das ist Ihr Leitbild, nicht
unser Leitbild, damit das klar ist. Jetzt raten Sie mal
bitte, in wie vielen Fällen von den insgesamt 42 in
dem Gesetzentwurf enthaltenen Neugliederungen
sich die Landesregierung an das oben genannte
Leitbild bzw. die Mindesteinwohnergrößen hält. Ra-
ten Sie mal. Genau in sage und schreibe 21 Fällen.
Genau in 21 Fällen hält sie sich an ihr eigenes Leit-
bild.

(Zwischenruf Abg. Dittes, DIE LINKE: Was
finden Sie nicht gut?)

Das heißt, in genau der Hälfte aller Neugliederun-
gen dieses Gesetzes bleibt die prognostizierte Ein-
wohnerzahl im Jahre 2035 zum Teil erheblich unter
den 6.000 Einwohnern. Bitte?

(Zwischenruf Höhn, Staatssekretär: Kennen
Sie das Urteil aus Weimar?)

Ich kenne vieles, Herr Staatssekretär. Du warst ja
lange genug Abgeordneter. Ich weiß auch, wie man
das verkauft hat, wo nichts drin ist, als ob es ein Er-
folg war, wäre. Das kenne ich auch.

(Beifall CDU, AfD)

Präsident Carius:

Herr Fiedler, erst mal vielen Dank für Ihre Antwort.
Ich mache aber darauf aufmerksam, dass es der
Landesregierung nicht zusteht, sich während der
Debatte von den hinteren Rängen zu melden.

(Beifall CDU, AfD)

Abgeordneter Fiedler, CDU:

Schade.

Präsident Carius:

Herr Staatssekretär, ich bitte Sie, Sie kennen die
Regeln dieses Hauses auch als Vizepräsident des
Hauses. Ich muss Sie daran erinnern, dass für Sie
diese Regeln jetzt anders gelten als damals.

(Zuruf Höhn, Staatssekretär: Selbstverständ-
lich!)

(Beifall CDU, AfD)

Abgeordneter Fiedler, CDU:

Ja, Präsidenten sind manchmal streng.

In einem Fall, und zwar in § 20 – Gemeinden
Bucha und Knau –, werden für das Jahr 2035 sogar
weniger als 500 Einwohner vorhergesagt. Der Sinn
und Zweck Ihres Leitbilds wird damit selbst ad ab-
surdum geführt. Da wir das Leitbild aber schon da-
mals abgelehnt haben, liegt unser Fokus nicht auf
der Kritik an der Abweisung bzw. Nichtbeachtung
Ihres eigenen Leitbilds. Für uns steht vorrangig die
Freiwilligkeit der Neugliederung im Mittelpunkt –

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Jetzt
hast du aber gerade noch die Kurve bekom-
men!)

Was heißt, die Kurve bekommen? Das ist unser
Ziel, das wir von Anfang an hatten, Herr Kollege
Kuschel.

(Beifall CDU, AfD)

– die wir auch hier wieder ausdrücklich unterstützen
werden, wenn und soweit dies der Stärkung des öf-
fentlichen Wohls und der Leistungsfähigkeit der
Kommunen dient.

(Zwischenruf Abg. Dittes, DIE LINKE: Also
Freiwilligkeit nicht um jeden Preis! Wunder-
bar, da sind wir uns einig! Freiwilligkeit im öf-
fentlichen Wohl!)

Ach, Herr Dittes, ich will erst mal die Fakten abar-
beiten, dann komme ich am Schluss noch zu eini-
gen Dingen.

Aus diesem Grund kann ich bereits ankündigen,
dass wir der Überweisung des Gesetzentwurfs zur
weiteren Beratung und Durchführung der Anhörung
an den Innenausschuss selbstverständlich zustim-
men werden.

Kritik haben wir aber an anderer Stelle. In diesem
Gesetzentwurf werden erneut Verwaltungsgemein-
schaften aufgelöst, regelrecht ausgeweidet und so
Stück für Stück plattgemacht. Das ist Ihr Ziel.

(Beifall CDU)

Frau Scheerschmidt hat es ja gerade gesagt. Wo-
bei, Frau Scheerschmidt, mir erschließt sich nicht
der Unterschied, wenn eine Einheitsgemeinde
6.000 Einwohner hat oder eine VG, was da besser
oder schlechter ist. Die haben das gleiche Perso-
nal. Mir erschließt sich das nicht, aber Sie sind da
vielleicht weiter als ich. Ich brauche da vielleicht
noch Nachhilfe. Immerhin reden wir von 19 VG-Auf-
lösungen. Die Bildung von zwei neuen VG ändert
daran wenig; und ob die noch Bestand haben im
End-Gesetzentwurf, warten wir mal ab. Ich habe
gehört, dass Rot-Rot-Grün einiges an Änderungen
bringen will. Natürlich ist dieser Weg von Rot-Rot-
Grün so gewollt und durch die inzwischen erfolgte
Abschaffung des § 46 Abs. 1 Satz 2 Thüringer
Kommunalordnung nunmehr auch ganz legal. Aber
Sie lassen viele verunsicherte und zum Teil in ih-
rem Bestand und ihrer Leistungsfähigkeit ge-
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schwächte VGs zurück. Ich kann da ein Lied mitsin-
gen – ich bin selbst Mitglied einer VG –, wie unsi-
cher die alle vor Ort sind, dass sich hier welche ein-
fach rauslösen, jeder schaut, wo er das beste Filet-
stück für sich herauspickt und der Rest der VG inte-
ressiert niemanden. Das war genau das Böswillige,
dass man einfach die sogenannte doppelte Mehr-
heit aufgelöst hat, aber es ist Geschichte, man
muss nur daran erinnern.

(Beifall CDU)

Noch ein weiterer Punkt ist mir wichtig, ihn hier
heute noch mal zu sagen: Aus Regierungskreisen
war in den letzten Wochen mehrfach die Äußerung
zu vernehmen, dass die hier und heute beratenen
Neugliederungen keinen Bestandsschutz in Bezug
auf mögliche weitere bzw. nachfolgende Zwangsfu-
sionen haben, meine Damen und Herren.

(Beifall CDU)

Damit das vielleicht auch der Letzte noch verinner-
licht: Es wird von derselben Landesregierung von
Freiwilligkeit geredet. Wenn aber die sogenannte
zweite Tranche, die wir jetzt gerade beraten, vorbei
ist und die dritte noch kommen sollte – wobei: „die
dritte noch kommen sollte“, darüber kann man
nachher noch mal reden –, ist für mich sehr wichtig,
dass man hier – jetzt bin ich aus dem Takt gekom-
men, das kommt vor.

(Zwischenruf Abg. Kalich, DIE LINKE: Sie
müssen ab und zu mal umblättern beim Le-
sen!)

Aber ich gehe weiter. Man lässt hier vor allen Din-
gen die Kommunen im Ungewissen. Die haben sich
jetzt schwer gefunden, viele mit Locken mit vielem,
vielem Geld. Die haben sich gefunden und haben
gesagt: Wir können auf einmal nicht mehr weitere-
xistieren, die haben uns das Geld abgegraben.
Deswegen, meine Damen und Herren, muss man
daran erinnern, wie hier mit den Kommunen umge-
gangen wurde.

Ich glaube auch, Sie verunsichern mit dieser An-
kündigung Leute, die sagen, dass sie sich jetzt ge-
funden haben, und da sagt diese Landesregierung:
Aber danach kommt eine Zwangsfusion. Ja, selbst-
verständlich, Herr Minister, es ist doch öffentlich
verkündet worden. Sie haben es nicht „Zwangsfusi-
on“ genannt, Sie haben es eine pflichtige – selbst-
verständlich, da können Sie noch dreimal mit dem
Kopf schütteln, da ändert sich nichts dran. Sie ha-
ben es gesagt, dass es dann, wenn Sie drankom-
men – ich gehe natürlich davon aus, Sie kommen
nicht dran, vielleicht sind Sie dann bei uns mit Mi-
nister, da reden wir noch mal drüber. Aber ansons-
ten wird das nicht passieren.

Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf bein-
haltet 42 Neugliederungen mit insgesamt 263 be-
troffenen Gemeinden. Das sind im Vergleich zum

ersten Neugliederungsgesetz fast sechsmal so vie-
le Gemeinden. Damit würde sich die Zahl – ich will
es nur noch mal in Erinnerung rufen – der Thürin-
ger Gemeinden von ursprünglich 843 auf 663 ver-
ringern.

(Zwischenruf Abg. Huster, DIE LINKE: Sehr
gut!)

Die Zahl der Verwaltungsgemeinschaften würde
von 69 auf 48 sinken. Ich lasse jetzt mal den gan-
zen Rest weg, meine Damen und Herren, denn Sie
haben gegen Ihr eigenes Leitbild in der Hälfte der
Fälle verstoßen. Sie haben – und daran wollen Sie
nicht mehr erinnert werden – das gesamte Land in
Aufruhr gebracht, indem Sie eine Zwangsfusion
machen wollten.

(Beifall CDU)

(Zwischenruf Abg. Tasch, CDU: Genauso ist
das!)

Sie vergessen das. Sie wollten eine Zwangsfusion
machen und da sind Sie schmählich gescheitert,
Herr Minister Maier, schmählich vorm Verfassungs-
gericht und durch 140.000 Unterschriften geschei-
tert. Ob nun Sie oder Ihr Vorgänger oder gemein-
sam, ist ja egal.

(Beifall AfD)

Fakt ist eins: Das gesamte Land haben Sie in Auf-
ruhr gebracht und dann sind Sie wie ein Bettvorle-
ger gelandet. Und jetzt ist es so günstig, dass die
Steuerquellen sprudeln, Sie können ins Volle grei-
fen und können mit viel, viel Geld hier locken: Es
finden sich Kommunen, weil sie in manchen Fällen
keinen Ausweg mehr sehen.

(Beifall AfD)

(Zwischenruf Abg. Henke, AfD: Genauso ist
es!)

Eins kann ich Ihnen versprechen und mein Frak-
tionsvorsitzender hat es vor Kurzem auf der Messe
gesagt: Wenn wir die Regierung übernehmen kön-
nen und dürfen, dann werden wir die Hauptansatz-
staffel vor allen Dingen zugunsten des ländlichen
Raums wieder verbessern.

(Beifall CDU, AfD)

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Da
müssen Sie aber Vorgaben des Verfas-
sungsgerichts missachten! Machen Sie das?
Das kann ich mir gar nicht vorstellen!)

(Zwischenruf Abg. Adams, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Herr Kollege Adams, ich weiß, jetzt sind vier Jahre
der Legislatur rum, Sie machen es immer noch ger-
ne und schauen nach hinten. Ich gebe Ihnen sogar
in einem Punkt recht: Herr Voß und die damalige
Regierung – leider haben wir zu wenig widerstan-
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den – haben auch gekürzt. Aber den schlimmsten
Fall – das habe ich auch schon erzählt –, da sollten
noch mal 170 Millionen Euro gekürzt werden, das
haben wir jedenfalls verhindert. Das will ich mal
ganz klar und deutlich sagen. Aber Sie müssen sich
doch nicht an dem Schlechten orientieren. Sie sind
doch neu gestartet, mit neuen Ideen für das Land.
Und was haben Sie gemacht? Sie haben einfach
weitergemacht.

(Beifall CDU)

Vor allen Dingen haben Sie nicht Freiwilligkeit, son-
dern Zwang in den Vordergrund gestellt.

(Beifall CDU)

Das muss immer wieder gesagt werden, damit die
Menschen das verstehen und mitkriegen. Denn
Fakt ist eins: Die, die sich heute finden, die nach
dem Gesetzentwurf hier durchgezogen werden sol-
len, sind nicht sicher, dass sie auch so bleiben kön-
nen. Sie sind nicht sicher, meine Damen und Her-
ren! Deswegen kann ich der kommunalen Familie
nur zurufen: Vorsicht, Vorsicht, vertraut nicht die-
sem vergifteten Geschenk, was hier angeboten
wird,

(Beifall AfD)

sondern überlegt euch ganz genau, was ihr macht,
damit hier eine oft jahrhundertealte und längere Ge-
schichte nicht einfach ausgelöscht wird! Das möch-
te natürlich Rot-Rot-Grün. Die hatten schon immer
den Wahn großer Einheiten. Das war schon immer
so, das wird sich auch nicht ändern.

(Zwischenruf Abg. Dittes, DIE LINKE: Die
DDR hatte mehr Bezirke als wir jetzt Bundes-
länder haben!)

Wir werden versuchen, den ländlichen Raum wie-
der weiter zu stärken, damit wir diese Dinge weiter
durchsetzen können.

Frau Kollegin Scheerschmidt, Gespräch mit den
Kommunen: Wäre doch das Gespräch mal vor dem
Verfassungsgericht passiert, hätte man doch mal
vor dem Verfassungsgericht mit den Kommunen
geredet. Ich erinnere an die Anhörung, was dort al-
les war, wie die unisono gesagt haben: Wir wollen
keinen Zwang. Dann mussten 140.000 Menschen
im Land mit Unterschriften aufstehen – AG Selbst-
verwaltung, viele, viele haben mitgemacht –, um
diesen Wahnsinn zu stoppen.

(Beifall CDU, AfD)

Und heute stellen Sie sich hierher, Frau Kollegin
Scheerschmidt und andere, und tun so, als ob Sie
die Freiwilligkeit schon immer gewollt hätten, und
tun hier so, als ob alles vergessen wäre, was in
dem Land geschehen ist. Ich kann Ihnen sagen, ich
glaube, dass die Menschen im Land, vor allen Din-
gen im ländlichen Raum, das nicht so einfach ver-

gessen werden, wie Sie hier mit den Menschen um-
gegangen sind.

Lassen Sie mich noch ein Wort zur sogenannten
dritten – ich nenne es mal – Tranche oder zum drit-
ten Gesetz, was in Erarbeitung scheint, sagen.
Auch hier kann ich nur warnen, warnen, warnen,
dass man dieses vergiftete Geschenk genau be-
trachtet, bevor man in den Apfel hineinbeißt, dass
man aufpasst, dass man sich nicht auf einmal ge-
funden hat. Sollte – der Herrgott möge es verhin-
dern und alle Wähler – Rot-Rot-Grün wieder dran-
kommen, dann werden die eine pflichtige Phase
machen. Sie werden es machen! Dafür stehen Ku-
schel, Dittes und Co. Die Grünen schwanken immer
hin und her, da weiß ich nicht genau, was sie wol-
len. Die SPD mit ihren Umfragewerten, da weiß ich
auch nicht, was sie gerade wollen. Sie wissen
wahrscheinlich selbst nicht, was sie wollen. Ich
kann nur davor warnen, dass man hier aufspringt
und auch in die nächste Phase hineingeht.

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Und
jetzt 300 Gemeinden und jetzt 40 Prozent!)

Dann kommt noch das Kuriose dazu, dass man die-
ses Gesetz zum Anlass nimmt, um den Menschen
im Land zu sagen: Um das alles hinzukriegen, müs-
sen wir den Wahltermin am liebsten bis in den Win-
ter schieben. Das ist die Begründung.

(Zwischenruf aus dem Hause)

Haben Sie überhaupt Ahnung von Kommunalpolitik,
Frau Kollegin? Ich glaube eher nicht.

(Beifall CDU)

Lassen Sie wenigstens Ihre Leute reden, die Ah-
nung haben. Hier geht es einfach darum, dass man
den Leuten wirklich sagen muss: Seid vorsichtig!
Diese Koalition, wenn sie denn wieder zustande
käme, wird das Land weiter umkrempeln, die wird
den ländlichen Raum weiter schleifen

(Zwischenruf Abg. Hennig-Wellsow, DIE LIN-
KE: Haben Sie mal in das Gesetz reinge-
schaut?)

und die wird weiterhin Sonntagsreden halten, dass
doch der ländliche Raum ein wichtiger Grundsatz
ist, wir brauchen das.

(Beifall CDU)

Ich kann in die Schulen gehen, da werden die
Schulen geschliffen. Ich kann in viele Dinge hinein-
gehen. Sie machen genau das Gegenteil!

(Unruhe DIE LINKE)

(Zwischenruf Abg. Wolf, DIE LINKE: Haben
Sie überhaupt Ahnung von Kommunalpoli-
tik?)

(Zwischenruf Abg. Dittes, DIE LINKE: Keine
Ahnung!)
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Sie machen genau – was habe ich? Ich mache kei-
ne Angst, ich nenne nur die Tatsachen. Sie stellen
sich hier vorne hin und tun so, als ob alle im Land
das wollen. So ist es aber nicht. Sonst wären nicht
140.000 Unterschriften zustande gekommen und
die Menschen auf die Straße gegangen.

(Beifall CDU, AfD)

Meine Damen und Herren, abschließend: Wir wer-
den selbstverständlich, wie das im Innenausschuss,
Herr Dittes, üblich ist, auch in der Mittagspause die
Überweisung vorbereiten und wir werden selbstver-
ständlich auch das Prozedere durchziehen. Ge-
spannt bin ich auf Ihre Änderungsvorschläge.

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Wir
auf Ihre Vorschläge und Änderungsanträge!)

Ich habe irgendwo schon so einen Packen gese-
hen, das sah nicht aus wie drei Seiten, das sah
nach etwas mehr aus. Wahrscheinlich wollen Sie
dem Innenminister und Herrn Höhn wieder mal zei-
gen, wo der Hammer hängt und dort noch einiges
verändern. Wir werden es begleiten und am Ende
werden wir entscheiden, wo wir zustimmen und wo
wir nicht zustimmen. Danke schön.

(Beifall CDU, AfD)

(Zwischenruf Abg. Dittes, DIE LINKE: Gestal-
ten Sie doch einfach mit. Das wäre mal was
Neues!)

(Zwischenruf Abg. Huster, DIE LINKE: Keine
Idee, wie es gehen könnte!)

Präsident Carius:

Danke schön, Herr Abgeordneter Fiedler. Als
Nächster hat Abgeordneter Adams für die Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen das Wort.

Abgeordneter Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten
Damen und Herren, liebe Gäste hier im Thüringer
Landtag! Ich will kurz zwei Vorbemerkungen ma-
chen, gerade zur Rede von Herrn Kollegen Fiedler.
Ich habe schon mit Frau Hennig-Wellsow gemein-
sam Kommunalpolitik gemacht, da wusste ich noch
gar nicht, wer Wolfgang Fiedler ist.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Insofern hat meine Kollegin Susanne Hennig-Well-
sow die Chance, vielleicht am Ende ihres politi-
schen Wirkens auf eine noch viel längere Zeit in
Kommunalpolitik und Politik für dieses Land zu
schauen, als Sie die Chance haben. Man sollte da
nicht aufeinander hinunterschauen.

Das Zweite, Herr Fiedler: Ich habe mich sehr ge-
freut, dass Sie gesagt haben, dass Sie mir bei eini-

gen Punkten recht geben. Ich möchte Ihnen auch
an einem Punkt recht geben und Ihnen zustimmen:
Wir sollten uns an dem, was unter Herrn Voß
Schlechtes für die Kommunen gelaufen ist, kein
Beispiel nehmen. Das machen wir auch nicht, das
ist ein Versprechen, meine sehr verehrten Damen
und Herren.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

(Zwischenruf Abg. Fiedler, CDU: Sie machen
es ja eben nicht. Das ist ja das Schlimme!)

Gute Politik ist die Fähigkeit, auch dazuzulernen.
Auch das, Herr Fiedler, das ist aus Ihrer Rede deut-
lich geworden, scheint die CDU parteipolitisch zu
schmerzen. Wir haben gelernt, das war nicht lustig,
dafür haben wir im letzten Jahr ordentlich was ein-
stecken müssen, aber wir haben gelernt. Dass Sie
aber kritisieren, dass wir gelernt haben und heute
einen neuen, einen anderen Weg gehen, mit dem
wir erfolgreich sind, meine sehr verehrten Damen
und Herren von der CDU, finde ich bemerkenswert.
Eigentlich müssten Sie sich freuen, eigentlich könn-
ten Sie sagen: Da haben wir was erreicht. Aber Ih-
nen passt das nicht, weil Sie sehen, dass wir damit
Erfolg haben, meine sehr verehrten Damen und
Herren. Das ist der richtige Weg, den Rot-Rot-Grün
auch weiter gehen wird.

Eigentlich wollte ich aber mit der Fußball-Weltmeis-
terschaft anfangen. Wir alle wissen, im Sommer
war Fußball-Weltmeisterschaft, dennoch mögen
sich einige nicht mehr daran erinnern wollen.

(Zwischenruf Abg. Berninger, DIE LINKE:
Das ist Verdrängung!)

Im Zusammenhang mit der Fußball-Weltmeister-
schaft gab es ganz wunderbare Filme, auch im öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk zum Thema „Fuß-
ball“, begeisternd. Mir hat einer ganz besonders ge-
fallen, den ich schon vor Jahren einmal gesehen
habe: Das ist der Film „FC Venus“. Ich weiß nicht,
wer diesen Film kennt. Die Frauen einer Kreisliga-
mannschaft, die Frauen der Männer, die dort in der
Kreisliga spielen, fordern die Männer heraus, um
etwas auszuhandeln, und sagen: Wenn wir gegen
euch im Fußball gewinnen, dann werden wir etwas
in unseren Beziehungen neu formen. Sie wollen
nämlich nicht mehr jeden Sonntag auf dem Fußball-
platz stehen müssen. Die große Frage ist: Können
Frauen das schaffen? So stellt der Film die Frage.
Es gelingt nur, weil sich die Frauen in einer sehr
kreativen Form auf den Weg machen und sich zu-
sammentun. Über alle Widersprüche, die sie unter-
einander haben, tun sie sich zusammen, haben
sehr pfiffige Ideen, um ihren Kreis zu erweitern, die
Mannschaft voll zu bekommen. Das ist die wirklich
witzige Geschichte, die hier erzählt wird. Warum er-
zähle ich das in dieser Debatte? Weil ich sagen
möchte, was alle wissen: Wenn man große Heraus-
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forderungen hat, muss man sich zusammentun.
Wenn man sich zusammentut, kann man sogar die
größten Herausforderungen bestehen. Das ist Ziel
dieses Gesetzes. Die großen Herausforderungen
für unsere Thüringer Kommunen – im urbanen Be-
reich und im ländlichen Bereich, ganz gleich – sind
doch Digitalisierung, der demografische Wandel
und die nächste Welle unserer Infrastrukturerhal-
tung. In den 90er-Jahren haben wir sehr viel Neues
bauen können mit sehr viel Hilfe aus den alten Bun-
desländern. Diese Hilfe wird es in den nächsten
Jahren in dieser Form so nicht geben können und
wir müssen die einmal geschaffene Infrastruktur er-
halten. Oder unser kulturelles Erbe, das wir im
ländlichen Raum, in unseren Städten haben. Wir
haben eine Theaterdichte, um die man uns benei-
den müsste. Oft wird das aber in Kommunen als
Belastung empfunden. Man kann eine solche Dich-
te, ein solch kulturelles Erbe nur als Herausforde-
rung sehen, es zu erhalten. Dazu muss man sich
zusammentun. Das, meine sehr verehrten Damen
und Herren, ist der Geist dieses Gesetzes: Tut
euch zusammen, dann schafft Ihr mehr! Das muss
auch hier das Ziel des politischen Handelns des
Thüringer Landtags sein.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

263 Gemeinden – Kollegin Scheerschmidt hat es
schon gesagt – machen sich auf den Weg. Dahinter
stehen eine halbe Million Thüringerinnen und Thü-
ringer, die sich zusammentun, um große Herausfor-
derungen auf den Weg zu bringen. Ich finde, das ist
nicht kritisierbar, das ist nur unterstützbar. Dazu ru-
fe ich auf, diese Interessen, diese Bemühungen in
unseren Gemeinden, die sich auf den Weg ge-
macht haben, zu unterstützen.

Mir ist in der Debatte, die wir schon länger über die-
ses zweite Neugliederungsgesetz führen, aufgefal-
len, dass das Thema „Bürgerbeteiligung“ einen im-
mer größeren Raum einnimmt – die Frage, wann
wird angesetzt, wie wird angesetzt, welche Mecha-
nismen sind eigentlich die richtigen, um Bürgerbe-
teiligung konstruktiv zu wenden. Deshalb ist es für
mich ein sehr gutes Zeichen, dass uns als Abge-
ordnete der rot-rot-grünen Koalition manchmal Bür-
germeister und Gemeinderäte kontaktieren und sa-
gen: Wir würden gerne schneller vorwärtskommen,
als wir im Augenblick mit unseren Partnern in ande-
ren Gemeinden vorwärtskommen. Oder manchmal
kontaktieren uns Bürger, die sagen: der Gemeinde-
rat ist uns ein bisschen zu schnell. Diese beiden
Pole zusammenzukriegen – manchmal ist es auch
andersherum –, das muss das Ziel gut angesetzter
Bürgerbeteiligung sein.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, deshalb
ist es wichtig, dass wir unsere Instrumente von Bür-
gerbeteiligung, die wir alle haben, die wir alle ken-
nen, frühzeitig, konstruktiv und vor allen Dingen

konsequent einsetzen. Wir müssen lernen, in unse-
ren Kommunen – ob es kleine oder große sind –
Bürgerbeteiligung an den Anfang zu setzen, Bür-
gerbeteiligung zur Zielerreichung, nicht zum Verhin-
dern von Zielen, nicht am Ende, wenn es zeitlich
gar keinen Sinn mehr macht.

(Beifall DIE LINKE)

Ich habe das mit Bedauern gesehen, dass es in
manchen Orten – zum Beispiel beim ersten Neu-
gliederungsgesetz – Bürgerbeteiligung ganz zum
Schluss gegeben hat, die dann erst fragen wollten:
Wollen wir eine Bürgerbeteiligung einführen? Das
hat nicht zum Erfolg geführt, zumindest nicht zu
dem Erfolg, dass alle gesagt haben: Bürgerbeteili-
gung ist eine gute, wichtige Sache. Wir müssen ler-
nen, Bürgerbeteiligung konstruktiv zum Erreichen
von Zielen, Bürgerbeteiligung frühzeitig als gemein-
schaftsbildendes Element zu bringen und Bürger-
beteiligung nicht nur allein als letzten Sicherungs-
splint zu sehen. Dann, meine sehr verehrten Da-
men und Herren, wenn uns das gelingt, diese Bilder
zu schaffen, wird es auch zu einer starken Bürger-
beteiligung in unserem Land kommen.

Ich glaube, wir sollten im politischen Raum nicht re-
den, sondern handeln, wenn wir Gemeinden zu-
sammenbringen sollen, und wir sollten parteipoliti-
sche Ideologien vor der Tür lassen. Deshalb ist es
mir sehr wichtig, auf die Rede von Kollegen Fiedler
noch einmal einzugehen. Wer nur ein politisches
Ziel hat, nämlich Angst zu schüren vor etwas, das
keiner tun will, aber das man glaubt, gut kommuni-
zieren zu können – zum Beispiel das permanente
Ausrufen, dass dem ländlichen Raum in Thüringen
Böses geschehen soll, mit Worten wie „Der ländli-
che Raum wird geschreddert.“, man muss sich
doch die Frage stellen, was versteht die CDU unter
diesem Ausruf, was will Kollege Fiedler damit be-
wirken, den Menschen zu sagen, euer Lebens-
raum, der soll geschreddert werden –, meine sehr
verehrten Damen und Herren, das ist wenig kon-
struktiv. Dann hilft es auch nicht, den Menschen
Mut zu machen, ihre Belange selbst in die Hand zu
nehmen. Es hilft nicht, gute Arbeit im Gemeinderat
voranzubringen, wenn jemand durchs Land läuft
und sagt: Euch passiert zwar gerade gar nichts,
aber ich sage euch, man will euch etwas Böses tun.
Das ist Angstmacherei und das ist etwas, was sich
in dieser Zeit, meine sehr verehrten Damen und
Herren, unter konstruktiven Politikern verbieten soll-
te.

Genauso, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, ist es mit der Angst vor einer gesetzlichen Pha-
se. Ich weiß nicht, ob Sie eine gesetzliche Phase
durchführen wollen. Ich kann nur für meine Partei
und meine Fraktion sprechen und ich kann Ihnen
sagen: Wir haben kein Interesse an einer gesetzli-
chen Phase, weil wir im letzten Jahr Verantwortung
hatten. Ich werde damit auch immer auf meine Koa-
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litionspartner zugehen und dafür werben zu sehen,
wie weit wir mit einer freiwilligen Phase gekommen
sind. Denn am Ende dieses Gesetzentwurfs wer-
den wir zusammen mit dem ersten Neugliederungs-
gesetz mehr als ein Drittel der Thüringer in neuen
Gemeindeformationen haben – in größeren, in leis-
tungsfähigeren Gemeindeformationen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer nicht
sieht, dass das der erfolgreichere Weg ist, der –
das darf man, glaube ich, sagen – ist politisch
schräg gewickelt.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Aber richtig witzig wird es bei Herrn Kollegen Fied-
ler, wenn er uns vorwirft, dass wir uns bei der Hälfte
der hier anzugehenden Neugliederungen nicht an
unser eigenes Leitbild halten würden. Sie werfen
uns das nicht vor, Sie sagen nicht: Wunderbar,
dass Sie das nicht machen! Sie sagen nicht: Gut,
dass ihr gelernt habt, sondern Sie sagen: Ihr haltet
euch gar nicht dran. Ja, Herr Fiedler, wollen Sie
den Änderungsantrag einbringen, dass die Kommu-
nen rausfliegen, die sich nicht daran halten?

Kollege Kuschel hat es doch sehr deutlich erklärt:
Dieses Gesetz ist ein Ermöglichungsgesetz. Dieses
Gesetz ermöglicht den Gemeinden, die sagen,
dass sie zusammengehen wollen, zusammenzuge-
hen. Und wenn es kleine Kommunen oder einzelne
Kommunen gibt, die in der ehemaligen VG, die nun
zu einer Landgemeinde werden kann, sagen, dass
sie diesen Weg noch nicht mitgehen wollen, und
man bleibt damit unter dem Leitbild, dann wollen
wir ermöglichen, dass die Kommunen sich auf den
Weg machen und zusammen üben und zusammen
zeigen, dass es gemeinsam besser geht, in der
Hoffnung, dass die anderen das auch erkennen,
oder in der Hoffnung, dass die anderen sagen:
Nein, mit denen wollen wir nicht zusammengehen,
aber in eine andere Richtung. Dann soll es auch
gut sein. Es ist doch geradezu fantastisch, dass
Rot-Rot-Grün gesehen und gelernt hat, dass die
harte Regel 6.000 – 5.999 geht nicht, 6.001 geht –
nicht vernünftig ist. Im Übrigen hatten wir das im-
mer klar gesagt, dass wir so hart nicht herangehen
werden, und jetzt zeigen wir das auch. Jetzt unter-
streichen wir, dass wir flexibel an Einzelfalllösungen
in jedem einzelnen, genauen Fall interessiert sind.
Und die CDU kritisiert das. Was für ein Wahnsinn!
Das darf man wirklich mal sagen: Was für ein
Wahnsinn, was für ein Abweg, auf dem wir hier
sind!

(Beifall DIE LINKE)

Ich kann nur zu einem aufrufen: Lasst uns der Ge-
meinschaft Bestes suchen, hier im Thüringer Land-
tag – in den Gemeinden bin ich mir sicher, dass
man das auch gesucht hat, obwohl es immer
schwierige Debatten sind –, und lasst uns Elemente

der Bürgerbeteiligung, der Information, der Trans-
parenz frühzeitig ansetzen und auch das als Leit-
spruch über unsere Anhörungen der Kommunen
stellen, die wir jetzt auf den Weg bringen werden.
Dann, meine sehr verehrten Damen und Herren,
wird dieses zweite Neugliederungsgesetz ein Erfolg
werden – für Thüringen und für jede einzelne Ge-
meinde. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Präsident Carius:

Ich habe noch weitere Wortmeldungen von Abge-
ordneten. Herr Abgeordneter Kuschel bitte für die
Fraktion Die Linke.

Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und
Herren, zwischenzeitlich, während der Debatte, ha-
ben sich die Tribünen gefüllt. Ich begrüße insbe-
sondere die Schüler aus der Regelschule Schloß-
vippach – viel Spaß hier bei uns!

(Beifall DIE LINKE)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin
zunächst Dirk Adams sehr dankbar, dass er noch
mal auf die Elemente der Bürgerbeteiligung verwie-
sen hat. Ich will das nur noch damit ergänzen: Im
Rahmen der Ausschussbefassung – der Anhörung
und Auslegung – gibt es noch mal einen ganzen
Komplex von Bürgerbeteiligung. Der Gesetzentwurf
wird vier Wochen – wahrscheinlich im Oktober – in
allen beteiligten Gemeinden und Landkreisen öf-
fentlich ausgelegt, wird in den Amtsblättern veröf-
fentlicht. Dort kann jeder, der sich betroffen fühlt,
Hinweise, Anregungen, Kritiken vortragen, die wir
dann im Nachgang im Innen- und Kommunalaus-
schuss abwägen müssen. Das heißt als: Bürgerbe-
teiligung ist im Prozess ohnehin eine ganz starke
Säule.

Herr Fiedler, Ihre Rede war völlig hilflos und voller
Verzweiflung.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Sie wissen gar nicht mehr so richtig, was Sie ma-
chen sollen, weil Ihre eigene Basis doch den Kopf
schüttelt, wenn sie Sie reden hört. Ich will mal das
mit den in Aussicht stehenden Änderungsanträgen
aufgreifen: Dabei geht es doch gar nicht darum,
dass die Landesregierung irgendwie ihre Arbeit
nicht gemacht hat. Wir haben eine so hohe Dyna-
mik, dass während der Befassung der Landesregie-
rung weitere neue Anträge hinzugekommen sind
und wir natürlich alles dabei tun, um die zu berück-
sichtigen. Ich sage mal, die geplanten Veränderun-
gen in der VG Geratal werden im Wesentlichen
auch durch CDU-Kommunalpolitiker mitgetragen
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oder auch die Veränderungen, die das Amt Wach-
senburg und Riechheimer Berg betreffen. CDU-
Kommunalpolitiker vor Ort haben sich hier im Pro-
zess an uns gewandt und von daher sollten Sie das
nicht irgendwie abwertend sehen, sondern als Fle-
xibilisierung, um am Ende alle die zu berücksichti-
gen, die die Chancen auf Freiwilligkeit nutzen wol-
len.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, was Herr
Fiedler hier wieder zum Finanzausgleich gesagt
hat, zu unserer Hauptansatzstaffel, bedarf einer
Klarstellung, auch für die Öffentlichkeit. Wir haben
in Thüringen als einziges Flächenbundesland einen
bedarfsorientierten Finanzausgleich. Das hat das
Verfassungsgericht 2005 entschieden und es er-
folgt regelmäßig eine gutachterliche Ermittlung des
angemessenen Finanzbedarfs und eine Überprü-
fung, eine Revision der inneren Struktur des Fi-
nanzausgleichs. Dabei wurde festgestellt, dass wir
bei der Verteilung, also beim horizontalen Finanz-
ausgleich zwischen den Kommunen eine Unwucht
haben – gemessen am Aufgabenkatalog, an den
Einnahmen und an der Größe zwischen den Ge-
meinden unter 10.000 und über 10.000 Einwoh-
nern. Diese Unwucht haben wir jetzt in zwei Etap-
pen beseitigt. 2020 kommt das voll zur Wirkung.

Um aber mal die Größenordnung zu benennen, da-
mit hier nicht wieder Ängste geschürt werden: Es
geht in der Endphase um 20 Millionen Euro, die
umverteilt werden. Das ist 1 Prozent der Finanz-
ausgleichsmasse – 1 Prozent der Finanzaus-
gleichsmasse! Damit brechen doch keine Welten
zusammen. Aber vor Ort ist das wichtig, dass Be-
darfe abgebildet werden, denn wir haben einen be-
darfsorientierten Finanzausgleich. Das ist nicht der
politischen Willkür anheimgestellt. Und wenn die
CDU verspricht, sie würde das verändern, dann ruft
sie zum Missachten von Vorgaben des Verfas-
sungsgerichts auf. Das kann ich gar nicht glauben,
Herr Fiedler, weil ich Sie immer als Demokraten
festgestellt habe. Bisher war hier nur eine Fraktion,
die sich nicht um Verfassungsgrundsätze geschert
hat.

(Beifall DIE LINKE)

Die CDU hat bisher nicht dazugehört. Ich bin Ihnen
aber dankbar, Herr Fiedler, dass Sie zumindest da-
rauf verwiesen haben, dass Sie das Projekt von
Rot-Rot-Grün im Einzelfall unterstützen. Das war
schon beim ersten Gesetz so, das ist vernünftig
und dafür bin ich Ihnen auch dankbar.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Denn unter Demokraten gehört es sich, wenn wir
für die Kommunen Entscheidungen treffen, dass wir
manchmal politische Auseinandersetzungen zu-

rückstellen und gemeinsam handeln, dort, wo es
Gemeinsamkeiten gibt.

Noch mal: Das Leitbild gilt für einen Gesamtpro-
zess und nicht nur für eine Etappe. Und wir gehen
jetzt eine Etappe. Herr Fiedler, die beteiligten Ge-
meinden wissen, dass manches nur eine Zwischen-
lösung ist. Sie haben gar nicht die Erwartungshal-
tung, dass das jetzt für 20 oder 30 Jahre Bestand
haben muss. Sondern sie wissen, es ist eine Zwi-
schenlösung. Insofern sind auch Ihre Bedenken
hier, dass es möglicherweise noch mal im Nach-
gang eine weitere Neugliederung im Einzelfall gibt,
völlig unberechtigt.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir lassen
nicht eine einzige Kommune im Unklaren, auch
wenn wir innerhalb von Verwaltungsgemeinschaf-
ten Veränderungen vornehmen. Wir werden das im
Ausschuss beraten. Ich gehe mal davon aus, Sie
werden uns die Fälle benennen, in denen wir aus
Ihrer Sicht angeblich eine Gemeinde in der Luft
hängen oder im Unklaren lassen. Insofern, Herr
Fiedler, sind Sie auf unsere Änderungsanträge ge-
spannt, wir sind auf Ihre gespannt. Sie kritisieren ja
immer. Sie müssen dann aber – das ist auch Auf-
gabe der Opposition – mal Ihre Kritik über Ände-
rungsanträge so repräsentieren, dass wir das dann
im Ausschuss auch mit einbringen.

Präsident Carius:

Ich muss Sie bitten, zum Ende zu kommen.

Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:

Danke.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Präsident Carius:

Danke. Frau Abgeordnete Scheerschmidt hat sich
noch für die SPD-Fraktion gemeldet.

Abgeordnete Scheerschmidt, SPD:

Vielen Dank, Herr Präsident. Es hat mich doch
auch noch mal umgetrieben. Ich bin zunächst erst
mal dankbar für die Erläuterungen des Finanzaus-
gleichsgesetzes. Ja, ich kann verstehen, der Sta-
chel muss sehr tief sitzen. Im ersten Gesetz 49,
jetzt 263 Kommunen, über 300 Kommunen, die
sich neu zusammenfinden. Ich kann das verstehen,
dass man dann in blinder Verzweiflung hier vorne
Dinge sagt und der Koalition vorwirft. Ich habe Ver-
ständnis dafür. Aber nach all dem, was hier Herr
Kuschel noch mal erläutert hat, wenn es schon da-
rum geht: Tatsachen, Tatsachen, Tatsachen – dann
möchte ich zumindest eine Tatsache sagen, die ich
hier auch schon mehrfach gesagt habe. Ich erinne-
re die Kollegen der CDU an ihren Beschluss 5/3798
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vom 15.02.2011, darin heißt es: „Für die Zukunft
soll sichergestellt werden, dass die künftige Ge-
meindestruktur folgenden Anforderungen genügt:“ –
Dritter Anstrich: – „Weiterentwicklung der Verwal-
tungsgemeinschaften und erfüllenden Gemeinden
zu Landgemeinden“. Dieser Beschluss wurde da-
mals mit CDU und SPD gefasst. Meine Fraktion der
SPD steht nach wie vor zu dem, was sie damals
beschlossen hat. Man kann auch, wie es die CDU
wahrscheinlich jetzt tut, sagen: Was interessiert
mich mein Geschwätz von damals. Aber 2011 wur-
de der Beschluss gefasst, Verwaltungsgemein-
schaften nicht weiterzuentwickeln. Das, meine Da-
men und Herren, ist eine Tatsache und wir führen
das konsequent fort. Danke schön.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

(Zwischenruf Abg. Wirkner, CDU: Ihr gründet
sogar neue VGs!)

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Aber
nur dort, wo es Veränderungen bei den Ge-
meinden gibt!)

Präsident Carius:

Herr Abgeordneter Henke für die AfD-Fraktion.

Abgeordneter Henke, AfD:

Vielen Dank, Herr Präsident. Werte Abgeordnete,
werte Gäste, mich hat es noch einmal vorgetrieben.
Mir ging es vor allen Dingen darum, was heute
nicht gesagt worden ist, das, was wie eine Mons-
tranz drei Jahre hier vorgetragen wurde: Die Ein-
sparung der Gebietsreform. Davon höre ich über-
haupt nichts mehr. Da frage ich mich, bei den Sum-
men, die wir jetzt ausgeben, ob es überhaupt eine
Einsparung gibt, wo die herkommen soll. Dann
möchte ich noch mal daran erinnern: Die Kommu-
nen, die sich zusammenschließen, beinhalten ja
auch die Aufgabe der Hoheit über den Haushalt. Al-
so die Kommunen, die sich eingliedern, können lei-
der nicht mehr mitbestimmen, was denn da genau
passiert. Wenn das Geld, die sogenannte Hoch-
zeitsprämie, mal alle ist, wird das Hauen und Ste-
chen losgehen, wie denn die Haushalte dann aus-
sehen werden, zumal auch neu gewählt werden
muss.

(Beifall AfD)

Bei den 21 Gemeinden möchte ich noch mal sagen:
Wir erinnern uns alle an den Streit, der hier in die-
sem Landtag über die Statistik geführt worden ist.
Wenn ich mir die Zahlen anschaue, mit denen die
Kommunen jetzt in das Rennen gehen, bezweifle
ich ganz stark, dass jemals diese Einwohnerzahlen
erreicht werden. Auch bei den Verwaltungsgemein-
schaften sehe ich das genauso wie der Kollege
Fiedler: Es wird Stückwerk übrig bleiben, das dann

irgendwo angegliedert werden muss. Wie das aus-
sehen soll, ist bis heute nicht geklärt.

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE:
Dann nennen Sie doch wenigstens mal ein
Beispiel! Nur eins!)

Wir schauen uns an, was übrig bleibt, wir beraten
darüber und dann werden wir auch darüber spre-
chen, Herr Kuschel. Wir werden sehen. Vielen
Dank.

(Beifall AfD)

Präsident Carius:

Herr Abgeordneter Fiedler hat noch mal für die
CDU-Fraktion um das Wort gebeten.

Abgeordneter Fiedler, CDU:

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und
Herren, da sich der Rang gefüllt hat, will ich Einiges
so nicht stehen lassen. Erstens, Herr Kuschel,
wenn Sie hier vorkommen, zeigt mir das ganz klar:
Getroffene Hunde bellen. Sie wollen einfach nicht
wahrhaben, dass das Volk Ihnen gesagt hat:
Zwang wollen wir nicht.

(Beifall CDU, AfD)

Dann haben Sie umgeschwenkt, was ja erst mal
gut ist. Aber Sie haben immer noch die Zahl 6.000
bis 2035. Immer noch steht die Zahl und das kön-
nen Sie nicht einfach beiseiteschieben. Dann hät-
ten Sie es doch wieder öffnen können, hätten die
komische Zahl weggenommen und hätten gesagt:
Wer sich findet, wird im Einzelfall angeschaut,
wenn es ordentlich funktioniert, dann machen wir
das. Dann wäre es ein Wort gewesen. Aber Sie
bleiben bei Ihren 6.000 – bis 2035 müssen noch
6.000 Einwohner da sein – für die, die sich nicht je-
den Tag mit dem Zeug beschäftigen, meine Damen
und Herren.

Frau Kollegin Scheerschmidt, der Stachel sitzt
überhaupt nicht tief. Sie sind doch auch in der Koa-
lition und Sie merken doch, wie es da manchmal
zugeht. Wenn der Innenminister Bodycams machen
will, sagt die Linke, nicht mit uns. Da kann ich Ihnen
viele Beispiele nennen, wie das Spiel hin und her
geht.

(Zwischenruf Abg. Becker, SPD: Das ist be-
schlossen worden! Da gibt es einen Be-
schluss!)

Was ist beschlossen?

(Zwischenruf Abg. Becker, SPD: Das mit den
Bodycams!)

Warte doch ab, Dagmar, ich werde es dir doch er-
klären. Im Gegensatz zu dir war ich auch in der
Kommunalpolitik bei den ganzen Dingen dabei. Ich
saß mit Heike Taubert und anderen zusammen und
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wir haben jeder wie die Kesselflicker versucht, sei-
ne Dinge durchzusetzen. Natürlich, Uwe Höhn war
auch dabei. Natürlich haben wir damals bestimmte
Dinge – ich sage mal – miteinander ausgewogen
und jeder hat versucht, seine Dinge durchzusetzen.
Das nennt sich Koalition. Aber – jetzt kommt das
Aber – meine Fraktion hat ganz klar gesagt: Wir
werden das am Ende aber nicht vollziehen. Jeder in
dem Hohen Hause müsste es wissen: Wenn eine
Legislatur vorbei ist, unterfallen auch die beschlos-
senen Dinge der sogenannten Diskontinuität.

(Zwischenruf Abg. Dittes, DIE LINKE: Sie be-
schließen etwas und meinen es nicht ernst!
Das ist das Nächste, was ich von Ihnen zitie-
ren werde! Aber Sie machen es ja selbst!)

Ach, wissen Sie, Herr Dittes, Sie können sich aufre-
gen, wie Sie wollen, das interessiert mich über-
haupt nicht! Das lässt mich kalt. Man merkt doch,
wie Sie hochgehen, dass Sie getroffen sind. Bei Ih-
nen sitzt der Stachel tief, weil Sie Ihre eigenen Din-
ge einfach nicht einhalten, meine Damen und Her-
ren! Und uns da zu unterstellen, wir könnten doch
eigene Vorschläge machen!

(Beifall CDU)

(Unruhe DIE LINKE)

Unsere Vorschläge sind ganz klar: Wir sind für Frei-
willigkeit. In der letzten Legislatur haben wir circa
300 freiwillige Fusionen in der Koalition beschlos-
sen. 300! Und wenn man das Affentheater mit der
Pflichtigkeit nicht gemacht hätte, dann hätten wir
ohne großen Aufruhr im Land die nächsten gehabt.
Jetzt kommt es ja, Sie haben gelernt. Aber die Leu-
te werden es nicht vergessen.

Aber eins noch, weil der Minister sich vorhin so em-
pört hat: Ich hoffe nicht, dass Sie der „Thüringer All-
gemeinen“ unterstellen, dass die irgendwas mit L-
Presse am Hut hat. Es gibt die TA vom 22.06.18:
„Landtag verabschiedet erstes Neugliederungsge-
setz – Irritation um Aussagen über Zwangsfusio-
nen“. In einer parallel zur Pressekonferenz ver-
sandten Mitteilung des Innenministeriums heißt es
oder hieß es: „Der Innenminister macht nochmals
deutlich, dass nach der Freiwilligkeit auch eine
pflichtige Phase folgen müsse, die zu leitbildge-
rechten Strukturen führen wird.“ Herr Minister, ich
halte Ihnen nur das vor, was Sie in die Welt ge-
bracht haben – nicht wir! Und da brauchen Sie sich
heute nicht hinzustellen: Das ist nicht schlimm! –
Sie wollen die Leute vernebeln! Die lassen sich
nicht vernebeln!

(Beifall CDU)

Präsident Carius:

Ich habe keine weiteren Wortmeldungen vonseiten
der Abgeordneten und gebe daher dem Innenminis-

ter, Herrn Minister Maier, für die Landesregierung
das Wort.

Maier, Minister für Inneres und Kommunales:

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnete! Lieber Herr Abgeordneter
Fiedler, da Sie am Anfang nicht da sein konnten –
was immer mal passieren kann, ich bin da nicht so
streng –, möchte ich die Gelegenheit nutzen …

(Heiterkeit im Hause)

(Zwischenruf Abg. Fiedler, CDU: Das ist aber
schön! Hätte die Polizei die Autobahn besser
grün gemacht!)

(Heiterkeit im Hause)

Ich werde Ihre Kritik, Herr Fiedler, …

(Unruhe im Hause)

Präsident Carius:

So, jetzt wollen wir nicht wissen, wie die Kollegen
schneller in die Sitzung kommen, sondern wie es
mit den Kommunen weitergeht. Herr Minister, bitte.

Maier, Minister für Inneres und Kommunales:

Gut! Herr Fiedler, deshalb wollte ich die Gelegen-
heit nutzen, Ihnen noch mal, weil Sie meine Rede
nicht hören konnten, ein paar Dinge zu erläutern –
aus meiner Sicht.

(Zwischenruf Abg. Fiedler, CDU: Das ist aber
nett!)

Sie haben jetzt mehrfach das Thema „6.000er-Mar-
ke“ angesprochen. Ich meine in Erinnerung zu ha-
ben, dass auch die CDU mal Größengrenzen in
den Raum gestellt hat, die darüber lagen, als es da-
rum ging, Fusionen vorzubereiten usw. Diese Zahl
an sich ist ja jetzt nicht völlig neu. Die Marke 6.000
liegt unter der Marke, die die CDU in der Vergan-
genheit schon mal erwähnt und ins Gespräch ge-
bracht hat. Aber ich habe deutlich gesagt, dass die
leitbildgerechten Strukturen, wenn sie jetzt noch
nicht erreicht wurden, auf jeden Fall erreicht wer-
den können – das ist der eine Punkt –, und zwar
freiwillig erreicht werden können. Und der andere
Punkt ist, dass wir Fusionen, die unter der Marke
bleiben, nur begleiten, wenn die jetzt auch nicht –
wie soll ich sagen – Zentren in der Nähe schwä-
chen. Das sind in dieser Legislatur drei Freiwillig-
keitsphasen – wie ich meine, ist es vollkommen le-
gitim, dass wir diese Gemeindegebietsreform jetzt
in mehreren Schritten vollziehen.

Was mich ein bisschen stört, Herr Fiedler – und
mich wundert das auch –, ist, dass Sie immer wie-
der solche Begriffe wie „vergiftetes Geschenk“, wir
„schleifen den ländlichen Raum“, wir „erpressen die
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Kommunen“ verwenden. Das ist eine Terminologie,
Herr Fiedler, die hätten Sie doch gar nicht nötig.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

(Zwischenruf Abg. Fiedler, CDU: Ja, doch!)

Doch? Weil Sie dadurch natürlich auch so ein
bisschen die Angst der Menschen adressieren oder
gar anstacheln. Das tun Sie auch im Bereich der in-
neren Sicherheit, wenn Sie erzählen, es gäbe offe-
ne Anarchie in Thüringen. Warum machen Sie das?
Ich denke, das führt zu nichts, sondern wir sollten
uns hier bei dieser Geschichte sehr sachlich aus-
tauschen. Sie haben auch das Thema – und Sie
haben ja auch aus einem Interview zitiert, was das
Thema „Freiwilligkeit“ anbelangt oder wie Sie es
nennen – ich bevorzuge den Begriff „Pflichtphase“.
Ich habe danach weitere Interviews gegeben und
die hätten Sie ja auch vorlesen können. Natürlich
habe ich – wie soll ich sagen – die Reaktion, die
darauf entstand, auch noch mal für mich bewertet.
Ich habe deutlich gemacht, dass meine Partei, aber
auch ich persönlich, falls wir in der nächsten Legis-
latur in der Landesregierung irgendwie eine Rolle
spielen würden, dass wir zu 100 Prozent – Herr
Fiedler, zu 100 Prozent – auf Freiwilligkeit setzen
werden. Das ist jetzt schon mehrfach deutlich ge-
worden.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Aber es ist auch einfach in der Politik ein Gebot der
Ehrlichkeit zu sagen: Falls am Ende einer Freiwillig-
keitsphase, solange sie auch immer dauert, dann
noch Strukturen übrig sind, die nicht überlebensfä-
hig sind, muss ich als Kommunalminister irgendwas
machen. Da muss man dem Parlament einen Vor-
schlag machen, wie gegebenenfalls eine Struktur
aussehen kann, die überlebensfähig ist. Wenn Sie
den Eindruck erwecken, dass sich im kommunalen
Bereich alles in Friede-Freude-Eierkuchen auflöst,
wenn es darum geht, zukunftsfähige Strukturen zu
machen, dann ist das meines Erachtens auch ein
Stück weit Vergaukelung der Wählerinnen und
Wähler.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich bin heute genau ein Jahr im Amt. Und, Herr
Fiedler, ich lasse mir jetzt nicht ganz die Freude
nehmen, dass ich Ihnen heute ein Paket mit
260 Kommunen vorlegen konnte, die sich heute zu-
sammenschließen. Ich glaube, das war harte Ar-
beit. Ich danke noch mal ausdrücklich dem Staats-
sekretär, der dies alles in vielen Gesprächen vor
Ort möglich gemacht hat. Ich denke, heute Abend
können wir mal ein Glas Bier darauf trinken. Danke
schön.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Präsident Carius:

Danke schön. Dann schließe ich damit die Ausspra-
che und wir kommen zur beantragten Ausschuss-
überweisung. Es wurde beantragt, den Gesetzent-
wurf an den Ausschuss für Inneres und Kommuna-
les zu überweisen. Wer dafür ist, den bitte ich jetzt
um das Handzeichen. Das sind die Stimmen aller
Fraktionen. Gegenstimmen? Sehe ich nicht. Enthal-
tungen? Auch nicht. Damit einstimmig an den In-
nen- und Kommunalausschuss überwiesen. Weite-
re Ausschussüberweisungen wurden nicht bean-
tragt. Damit schließe ich diesen Tagesordnungs-
punkt.

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 1

Thüringer Gesetz zur Ausfüh-
rung des Neunten Buches So-
zialgesetzbuch (ThürAGSGB
IX)
Gesetzentwurf der Landesregie-
rung
- Drucksache 6/5687 -
dazu: Beschlussempfehlung des

Ausschusses für Soziales,
Arbeit und Gesundheit
- Drucksache 6/6075 -

dazu: Änderungsantrag der Frak-
tion der CDU
- Drucksache 6/6111 -
Neufassung -

ZWEITE BERATUNG

Das Wort hat Frau Abgeordnete Diana Lehmann
aus dem Ausschuss für Soziales, Arbeit und Ge-
sundheit zur Berichterstattung. Frau Lehmann, bit-
te.

Abgeordnete Lehmann, SPD:

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnete, das Thüringer Gesetz zur
Ausführung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
wurde durch Beschluss des Landtags in seiner
119. Sitzung am 24. Mai 2018 an den Ausschuss
für Soziales, Arbeit und Gesundheit überwiesen.
Der Ausschuss hat in seiner 47. Sitzung am 14. Ju-
ni 2018 und in seiner 48. Sitzung am 23. August
2018 dazu beraten und ein schriftliches Anhörungs-
verfahren durchgeführt.

Es wird empfohlen, den vorgelegten Gesetzentwurf
mit einer Änderung anzunehmen. Im Rahmen der
Anhörung wurde darauf hingewiesen, dass eine In-
teressenvertretung für Menschen mit Behinderung
auch im Gesetz zu verankern ist. Das wird im § 7
vorgenommen, so wie es das Bundesteilhabege-
setz vorsieht. Der Ausschuss hat diesem Vorschlag
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zum geänderten Gesetzentwurf mehrheitlich zuge-
stimmt und für die zweite Beratung ans Plenum zu-
rücküberwiesen.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Präsident Carius:

Danke schön. Damit eröffne ich die Beratung und
als Erste hat Abgeordnete Stange für die Fraktion
Die Linke das Wort.

Abgeordnete Stange, DIE LINKE:

Werter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren
Abgeordnete, werte Besucherinnen auf der Tribü-
ne, nach der etwas emotionalen Diskussion der
letzten Stunden ein vielleicht etwas trocken anmu-
tendes Gesetz, Gesetzentwurf der Landesregie-
rung, das aber wichtig ist für Menschen mit Behin-
derung, aber auch die Träger der Eingliederungshil-
fe.

Der heute in der zweiten Lesung zur Diskussion
stehende Gesetzentwurf ist notwendig geworden,
weil das Bundesteilhabegesetz, das in den letzten
Jahren durch lange Diskussionen auf Bundesebene
endlich umgesetzt worden ist, die Forderung an die
Länder stellt, die Themen der Eingliederungshilfe,
die aus dem SGB XII herausgelöst werden, in eine
eigene landesgesetzliche Regelung zu gießen. Wir
haben mit dem Gesetzentwurf, den uns die Landes-
regierung vorgelegt hat, dies getan und – das muss
man an der Stelle auch mal sagen – Thüringen ist
eines der ersten Bundesländer, das diesen Schritt
der eigenen gesetzlichen Regelung geht.

Die Koalition von Rot-Rot-Grün hat in der Aus-
schussberatung – ich sage es hier auch noch ein-
mal – den Gesetzentwurf der Landesregierung be-
grüßt. Er ist wichtig, um Themen zu regeln wie zum
Beispiel die Rahmenvereinbarungen, die zwischen
den Kommunen sowie den Leistungserbringern vor
Ort zu schließen sind.

Wir wissen, dass dieser Gesetzentwurf für Land-
kreise und kreisfreie Städte wichtig ist, denn sie
werden durch den vorliegenden Entwurf weiterhin
als örtlicher Träger der Eingliederungshilfe be-
stimmt. Das bringt vor Ort wieder Ruhe und Stabili-
tät in das System, so wie es in den zurückliegenden
Jahren war. Wir sagen auch: Es ist wichtig, dass
die örtlichen Träger der Eingliederungshilfe genau
diese Rechtssicherheit haben. Somit können Men-
schen mit Behinderungen vor Ort ihre Ansprüche
artikulieren, somit wird durch uns natürlich auch
noch einmal Bürgernähe festgemacht. Bürgerinnen
und Bürger müssen nicht zur Landesbehörde, um
ihre Ansprüche einzufordern.

Werte Kolleginnen und Kollegen, in der Empfehlung
des Ausschusses, die gerade von Kollegin Leh-

mann vorgetragen worden ist, ist sichtbar und deut-
lich geworden, dass es eine schriftliche Anhörung
im Ausschuss gab. Der Landkreistag, der Gemein-
de- und Städtebund, die LIGA der Freien Wohl-
fahrtspflege, der Beauftragte für Menschen mit Be-
hinderungen, aber auch die LAG der Werkstätten
haben sich zu dem Entwurf geäußert. Sie haben
neben der Zustimmung zu dem vorgelegten Ent-
wurf natürlich auch noch mal diese und jene Forde-
rung für Veränderungen dargelegt. Wir haben diese
Forderungen in der gemeinsamen Beratung andis-
kutiert. Nicht alle müssen in dem Gesetz umjustiert
werden. Ich will auf eine aufmerksam machen: Das
sind die immer in Rede stehenden – so vermutet –
nicht ausreichenden finanziellen Mittel, was die Ein-
gliederungshilfe betrifft. Es wird darauf hingewie-
sen, dass es mit der neuen gesetzlichen Regelung
auch perspektivisch einen Aufwuchs an finanziellen
Mitteln vor Ort geben soll. Wir wissen alle, wir ha-
ben geklärt – oder es wurde bereits 2013 geklärt –,
dass im KFA die Eingliederungshilfe vonseiten des
Landes mitfinanziert und an die Kommunen durch-
gereicht wird.

Der Pferdefuß an der Sache ist: Mit den neuen ge-
setzlichen Regelungen, mit dem Bundesteilhabege-
setz hat die Bundesregierung bewusst versäumt, fi-
nanzielle Mittel an die Länder und Kommunen wei-
terzureichen – wir haben hier bereits darüber ge-
sprochen. Der damalige Bundesfinanzminister
Schäuble hat immer darauf aufmerksam gemacht
und es war sein Credo zu formulieren, dass ein
Bundesteilhabegesetz nur verabschiedet wird,
wenn es finanzneutral auf den Weg gebracht wird.
Das ist die Krux. Das haben uns hier auch noch
mal die Kostenträger formuliert. Das werden wir
auch weiterhin im Blick behalten. Auch an der Stel-
le, denke ich, kann ich für die Landesregierung sa-
gen, dass man hier auch im Bundesrat dieses The-
ma nicht aus dem Blick verliert.

Werte Kolleginnen und Kollegen, hier ist bereits da-
rauf hingewiesen worden: Wir haben mit dem Bun-
desteilhabegesetz die Aufgabe erhalten, eine neue
Interessenvertretung für Menschen mit Behinderun-
gen zu bestimmen. Das hat die Koalitionsfraktion
gemacht. Wir haben einen Änderungsantrag auf
den Weg gebracht, in dem wir sagen: Die neue In-
teressenvertretung wird über den geänderten § 7
eingeführt. Die Interessenvertretung setzt sich zu-
sammen aus verschiedenen Trägern der Interessen
für Menschen mit Behinderungen. Ich will sie ein-
fach hier noch mal benennen. Das ist zum Beispiel
das Jenaer Zentrum für selbstbestimmtes Leben
behinderter Menschen e. V., das ist der Landesver-
band Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in
Thüringen e. V., das ist der Verein zur sozialen und
beruflichen Integration e. V., das ist der Zukunft So-
zialraum e. V., der Verband für Inklusion und Teil-
habe in Thüringen e. V., das ist der Behindertenver-
band des Landkreises Schmalkalden-Meinin-
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gen e. V., das ist der Landesverband der Gehörlo-
sen Thüringen e. V., das ist der Deutsche Schwer-
hörigenbund e. V. und es gibt natürlich die Option –
und das sage ich hier an der Stelle auch noch mal
sehr deutlich –, dass perspektivisch alle anderen
großen Verbände – ob das die Lebenshilfe ist, ob
das die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege ist und,
und, und – auch Mitglied in diesem Interessenver-
band werden, um bei der Umsetzung dieses Ge-
setzes eine starke Interessenvertretung zu sein,
auch für Menschen mit Behinderung.

Wir haben uns also entschieden, dieses hier als
Koalition in einem Änderungsantrag mit auf den
Weg zu geben. Ich bitte darum, diesen Beschluss
auch gemeinsam zu fassen.

Die CDU-Fraktion hat am gestrigen Tag ebenfalls
noch einmal einen Änderungsantrag auf den Weg
gebracht. Wir werden ihm als Koalitionsfraktionen
zustimmen. Der Änderungsantrag der CDU-Frak-
tion zielt darauf ab, dass im III. Quartal 2019 dem
Landtag ein Evaluierungsbericht für den Gesetzent-
wurf zugeführt wird. Ich denke, das ist gut und rich-
tig, die Landesregierung wird die Möglichkeit nut-
zen– so gehe ich davon aus –, vor allen Dingen
auch darüber zu berichten, wie die Vereinbarungen,
wie die Verhandlungen zu den Rahmenverträgen in
den zurückliegenden Monaten auf den Weg ge-
bracht worden sind und welche Wirkungsweise das
dann verabschiedete Gesetz wirklich entfaltet hat.
Ich denke, das ist eine gute Variante. Wir hätten
uns gefreut – und das sage ich an der Stelle
auch –, wenn wir vielleicht diesen Änderungsantrag
auch schon im Ausschuss gemeinsam hätten dis-
kutieren können. Nun sei es so, nun ist es so, nun
werden wir ihn heute hier positiv mit abstimmen,
damit es ein gutes Gesetz gibt für Menschen mit
Behinderung, für die örtlichen Träger der Behinder-
tenhilfe. Ich bitte um Zustimmung zu diesem Ge-
setzentwurf. Danke schön.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Präsident Carius:

Nun hat Frau Abgeordnete Meißner für die CDU-
Fraktion das Wort.

Abgeordnete Meißner, CDU:

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnetenkollegen, werte Zuschau-
er, meine Kollegin Stange hat ja schon erklärt,
worum es bei dem Gesetzentwurf geht. Es ist ein
nicht so einfaches Thema, aber Grundlage dafür ist
die Veränderung auf der Bundesebene. Es gibt ein
Bundesteilhabegesetz, was sehr viele Verbesse-
rungen für Menschen mit Behinderung in Deutsch-
land und damit auch in Thüringen vorsieht und was
zum Inhalt hat, dass Leistungen der Eingliede-

rungshilfe aus dem Zwölften Buch Sozialgesetz-
buch herausgelöst werden und als besondere Leis-
tungen zur selbstbestimmten Lebensführung für
Menschen mit Behinderung in das Neunte Buch
Sozialgesetzbuch überführt werden. Daraus ergibt
sich ein Gestaltungsspielraum für die Bundeslän-
der, der jetzt im Rahmen von Landesgesetzen eine
Ausführung der bundesgesetzlichen Regelungen
erfahren muss. Und dieser Gesetzentwurf, also der
Thüringer Weg der Ausführung, wurde uns seitens
der Landesregierung im letzten Plenum vorgelegt.
Dieser ist in die Ausschüsse überwiesen worden
und dort fand eine Anhörung statt.

Wir als CDU-Fraktion – und das habe ich auch in
der letzten Beratung hier im Plenum schon mitge-
teilt – finden den Gesetzentwurf gut. Das heißt, ei-
gentlich hätte man Einvernehmen mit uns darüber
herstellen können, auch was die Kostenfrage be-
trifft, denn das ist die, die auch bei den kommuna-
len Spitzenverbänden für Diskussionsbedarf sorgt.
Aber Frau Stange hat dazu schon Stellung genom-
men und wir haben auch im Ausschuss darüber
diskutiert.

Doch leider, das muss ich ganz ehrlich sagen, gab
es einen Punkt im Ausschuss, der uns letztendlich
dazu gebracht hat, noch mal tiefergehend zu disku-
tieren. Das ist der Punkt der sogenannten Interes-
senvertretung. Das Bundesgesetz hat uns auch
vorgegeben, dass in diesen aktuellen Veränderun-
gen auch eine Interessenvertretung für Menschen
mit Behinderung nicht nur festgeschrieben werden
soll, sondern auch mit einbezogen werden soll. Die-
se Interessenvertretung war seitens der Landesre-
gierung leider im Gesetzentwurf nicht enthalten.
Deswegen war es für uns letztendlich auch überra-
schend, dass im Ausschuss – und, Frau Stange, da
kann ich die Kritik nur zurückgeben – von einem
Tag auf den anderen ein Änderungsantrag vorge-
legt wurde, der auf einmal eine Interessenvertre-
tung benannte und sozusagen festschreiben, ze-
mentieren wollte.

Diese Interessenvertretung war aber leider nicht
Teil der Anhörung, die wir im Ausschuss durchge-
führt haben. Deswegen haben wir als CDU-Fraktion
gesagt: Bei dieser sensiblen Frage, wie Menschen
mit Behinderung in ihren eigenen Angelegenheiten
vertreten werden – und das nicht nur kurzzeitig,
sondern auf Dauer – wollen wir die Betroffenen
auch noch einmal befragen. Deswegen haben wir
angeregt, eine erneute Anhörung zu diesem Punkt
durchzuführen, wer Interessenvertretung ist. Da
muss man der Ehrlichkeit halber sagen: Das wurde
abgelehnt.

Deswegen haben wir uns als Fraktion Gedanken
gemacht, wie wir dazu Stellung nehmen. Wir hatten
uns im Ausschuss enthalten, aber auch gesagt,
dass wir diese Anhörung durchführen wollen. Wir
haben also zur Frage, wer die Interessenvertretung
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im Rahmen der Ausführung des Bundesteilhabege-
setzes in Thüringen übernimmt, die Anzuhörenden
noch einmal befragt. Denn, wie gesagt, für uns ist
es ein wichtiges Thema, das nicht nur kurzzeitig
zum Tragen kommt, sondern im gesamten Prozess
auf viele Jahre, und damit auch große Auswirkun-
gen für die Betroffenen hat.

Im Ausschuss hieß es, die LIGA wäre diejenige ge-
wesen, die vorgebracht hätte, man müsste diese In-
teressenvertretung jetzt regeln. Deswegen ist es
besonders spannend zu hören, was die LIGA zu
dieser jetzt benannten Interessenvertretung sagt.
Und da möchte ich aus der Stellungnahme der LI-
GA zitieren, die uns erreicht hat, Herr Präsident: In-
wieweit die im Gesetzentwurf benannte LIGA
Selbstvertretung Thüringen e. V. den dort formulier-
ten Vertretungsanspruch tatsächlich umsetzen
kann, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt für uns nach
einem Gespräch mit Vertretern des Gremiums nicht
abschließend zu beurteilen, insbesondere weil die-
se sich noch in inhaltlicher und struktureller Aufbau-
phase befindet. – Deswegen sehen sie es auch kri-
tisch, wie die Menschen mit geistigen Behinderun-
gen oder Suchterkrankungen einbezogen werden.
Sie kommen zu dem Ergebnis, dass sie es als
schwierig ansehen, für alle Belange im Rahmen
des SGB IX als alleinige Vertretung die LIGA
Selbstvertretung zu legitimieren. Dies würde andere
betreffende Organisationen ausschließen, soweit
sie nicht Mitglied sind oder Mitglied werden wollen.

Das ist die Stellungnahme der LIGA. Ich kann da-
rüber hinaus auch sagen: Der Behindertenbeauf-
tragte äußerte sich ähnlich kritisch und hat seine
Bedenken bezüglich der Interessenvertretung an-
gemeldet und letztendlich auch – und da möchte
ich ebenfalls die Stellungnahme zitieren – der Ge-
meinde- und Städtebund, der nämlich in seiner
Stellungnahme uns gegenüber vorgeschlagen hat,
diese Interessenvertretung in einer Rechtsverord-
nung festzuschreiben und nicht in einem Gesetz,
denn im Rahmen einer Rechtsverordnung ist man
wesentlich flexibler und hätte beobachten können,
wie sich die jetzt ausgewählte Interessenvertretung
entwickelt und ob alle Mitglieder einbezogen wer-
den, die zu einer echten Interessenvertretung not-
wendig sind. Deswegen sagt der Gemeinde- und
Städtebund: Da die LIGA der politischen Interes-
sen- und Selbstvertretung noch sehr jung ist, könn-
te sich die Frage stellen, wie nachhaltig die Interes-
senvertretung ist. Darum wäre eine Verortung in ei-
ner Rechtsverordnung, die einfacher und schneller
geändert oder auch um eine weitere Interessenver-
tretung ergänzt werden könnte, zu bevorzugen.

Sie sehen also: Dass die CDU-Fraktion sich im
Ausschuss bei dem Thema „Interessenvertretung“
enthalten hat, ist berechtigt, denn es ist zum jetzi-
gen Zeitpunkt keine echte Interessenvertretung. Wir
werden abwarten müssen, wie sich die Interessen-

vertretung entwickelt, das heißt, welche Mitglieder
wirklich noch beitreten, aber welche nicht.

Für uns als CDU-Fraktion ist in diesem Zusammen-
hang wichtig, dass beispielsweise auch die Men-
schen mit Schwerstmehrfachbehinderung zu Wort
kommen und auch die Werkstätten ausreichend
vertreten sind, denn gerade diese sind für uns ein
elementarer Bestandteil der Betreuung von Men-
schen mit Behinderung in Thüringen und daran wol-
len wir auch festhalten.

Deswegen haben wir als Kompromiss gestern hier
im Plenum den Vorschlag der Evaluierung einge-
bracht. Den konnten wir, wie gesagt, auch nicht
eher einbringen, Frau Stange, weil – wie gesagt –
Sie uns im Ausschuss überrascht haben und wir
auch erst eine Anhörung durchführen wollten. Er
beinhaltet, Sie sagten es schon, eine Evaluierung
im III. Quartal, das heißt, wir wollen im III. Quartal
nächsten Jahres wissen: Wie hat sich beispielswei-
se die Interessenvertretung entwickelt? Ist sie wirk-
lich ein richtiger Ansprechpartner und ein Vertreter
für die Belange oder sollten wir eine weitere auf-
nehmen? Aber auch die Frage: Wie ist die Landes-
rahmenvereinbarung vorangekommen? Denn es ist
richtig: Diese müssen jetzt in Gang kommen und
werden auch durch das Ministerium vorangetrie-
ben. Aber wir müssen auch schauen, was dabei
rausgekommen ist und ob letztendlich das auch ein
Ergebnis ist, das dazu passt, was wir hier in Thürin-
gen im Rahmen der Vertretung und der Betreuung
von Menschen mit Behinderung letztendlich umset-
zen wollen. Es ist schön, dass Thüringen eines der
ersten Bundesländer ist, das dieses Ausführungs-
gesetz hat. Aber wir sind der Meinung, Gründlich-
keit geht vor Schnelligkeit. Deswegen freuen wir
uns, dass wir zumindest mit dem Vorschlag der
Evaluierung die Zustimmung der Regierungskoali-
tion bekommen, denn dann können wir letztendlich
überprüfen, ob der Weg, den wir in Thüringen ge-
wählt haben, der richtige ist.

Abschließend möchte ich nur noch auf zwei Punkte
eingehen und der Landesregierung bei der weiteren
Umsetzung mitgeben. Das sind zwei Dinge, die
auch im Rahmen der Anhörung im Ausschuss deut-
lich gemacht wurden: zum einen der Fakt, dass nun
aufgrund des Wegfalls der Trennung zwischen am-
bulanten und stationären Angeboten auch eine Än-
derung der bisherigen Zuordnung der Verhand-
lungsführung folgt und dadurch letztendlich alle zu-
künftigen Abschlüsse von Vereinbarungen beim
Landesverwaltungsamt liegen. Deswegen ist es
dringend notwendig, dass auch das Landesverwal-
tungsamt in dieser zuständigen Stelle personell ent-
sprechend ausgestattet wird, sodass diesem Mehr-
aufwand auch Rechnung getragen werden kann
und kein zeitlicher Verzug entsteht. Darüber hinaus
möchte ich noch eine zweite Anmerkung machen,
die auch aus der Anhörung stammt – genauer ge-
sagt von der Landesarbeitsgemeinschaft der Werk-
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statträte –: Diese wünschen sich, dass sogenannte
Musterrahmenverträge – Entwürfe des Rahmenver-
trags – auch in Leichter Sprache gestaltet werden,
denn nur so kann sichergestellt werden, dass die
komplexen Zusammenhänge auch verständlich
dargestellt und Beteiligungsrechte tatsächlich wahr-
genommen werden.

In diesem Sinne freue ich mich auf die Zustimmung
der Regierungskoalition und letztendlich auch unse-
re Zustimmung zu dem Gesetzentwurf und ich hoffe
und wünsche, dass wir dann mit diesem Ausfüh-
rungsgesetz in Thüringen gute Bedingungen für
Menschen mit Behinderungen schaffen und uns an-
sonsten das Ganze im nächsten Jahr noch mal an-
schauen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall CDU)

Präsident Carius:

Danke schön. Nun hat Frau Abgeordnete Herold für
die AfD-Fraktion das Wort.

Abgeordnete Herold, AfD:

Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnete, liebe Besucher auf der
Tribüne und Zuschauer im Internet, die AfD-Frak-
tion erkennt grundsätzlich die Notwendigkeit des
heute in zweiter Beratung stehenden Thüringer Ge-
setzes zur Ausführung des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch an, weil es eine Folge bundesrechtli-
cher Vorgaben ist und eine notwendig gewordene
Anpassung der Regelungen im Bereich der Rehabi-
litation und Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rungen. Immerhin soll das Gesetz heute rückwir-
kend zum 1. Januar 2018 stufenweise umgesetzt
werden können. Im Fokus der im Rahmen der Um-
setzung des Bundesteilhabegesetzes notwendigen
Neuregelungen soll nach unserer Auffassung auch
die Stärkung der personenzentrierten Leistungser-
bringung zur Förderung von Autonomie und Teilha-
be behinderter Menschen sowie das Verhindern ei-
nes unverhältnismäßigen Kostenaufwuchses ste-
hen. Hilfen sollen sich also nicht länger an institutio-
nellen Erfordernissen, sondern an den Bedürfnis-
sen der Personen und ihren alltäglichen Lebens-
vollzügen orientieren.

Grundsätzlich zu begrüßen ist aus unserer Sicht die
Überführung der Eingliederungshilfe für behinderte
Menschen aus dem Zwölften in das Neunte Buch
Sozialgesetzbuch, wenn das von dem Leitgedan-
ken getragen ist, dass diese behinderten Menschen
damit nicht länger mit dem Stigma „Sozialfälle“ be-
legt werden. Der Paradigmenwechsel hin zu mehr
Teilhabe und Personenzentrierung ist sachgerecht
und grundsätzlich unterstützenswert. Allerdings ha-
ben wir bezüglich dieses Gesetzentwurfs eine Rei-
he kritischer Fragen, die sich aus dem Ergebnis der
schriftlichen Anhörung herleiten lassen. Ich habe

dazu bereits in der ersten Lesung etwas gesagt und
möchte das hier noch einmal ausdrücklich themati-
sieren.

Strittig ist aus unserer Sicht – neben dem zu erwar-
tenden signifikanten Anstieg des Verwaltungsmehr-
aufwandes, der mit der personenorientierten Be-
darfs- und Angebotsplanung einhergeht – die aus
unserer Sicht viel zu niedrig angesetzte Kosten-
schätzung. Hier sieht auch der Städte- und Ge-
meindebund Thüringen zu Recht unwägbare Risi-
ken. Der Thüringische Landkreistag beklagt ebenso
die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und
die erheblichen finanziellen Risiken, die auf die ört-
lichen Träger der Eingliederungshilfen zukommen,
und fordert deshalb unverzüglich eine direkte und
paritätische Beteiligung des Landes am Kostenauf-
wuchs. Dies auch deswegen, weil mit Blick auf den
Bundestrend mit einem jährlichen Anstieg der
Zweckausgaben in der Eingliederungshilfe zu rech-
nen ist. Gerade weil sich das Land nach mehreren
Dialogtreffen mit den kommunalen Spitzen für eine
faire Aufgabenverteilung sowie die Kompensation
der prognostizierten Kosten der Eingliederungshilfe
aus Mitteln des Thüringer Finanzausgleichs ausge-
sprochen hat, dürfen die Kommunen nicht schon
wieder auf den jährlichen Mehrkosten sowie den
Mehrkosten durch den Verwaltungs- und Umstel-
lungsaufwand sitzenbleiben. Wir finden, dass die
Landesregierung hier fest bei den Kommunen im
Wort stehen sollte, sie hat es aber geschickt ver-
mieden, diese Zusagen auch wirklich unantastbar
im Gesetz zu verankern.

Ein weiterer Punkt im vorliegenden Gesetzentwurf,
den wir kritisieren möchten, ist die Umsetzung des
Bundesteilhabegesetzes. Das verlangt unbedingt
eine angemessene personelle Ausstattung der örtli-
chen Eingliederungshilfeträger mit fachlich qualifi-
ziertem Personal sowie einen sachgerechten Be-
treuungsschlüssel. Sowohl der Thüringer Städte-
und Gemeindebund als auch der Thüringische
Landkreistag haben auf das Problem hingewiesen,
das wir in dem vorliegenden Gesetzentwurf als
nicht gelöst ansehen. Die im Gesetz fixierte Inaus-
sichtstellung der Refinanzierung des Kostenmehr-
bedarfs soll nach einer Evaluierung und stark zeit-
versetzt stattfinden. Hier wird wieder ein Problem
verschoben. Der Bund wird beschuldigt, nicht genü-
gend Geld zur Verfügung gestellt zu haben. Aber
der Bund ist weit weg und das ist in Berlin. Wir be-
finden uns hier in Thüringen und es sind unsere
kreisfreien Städte und unsere Landkreise, die zu-
nächst einmal auf den Kosten sitzenbleiben, not-
falls bis nach der Evaluierung.

(Beifall AfD)

Die Landesregierung ist da nach unserer Auffas-
sung einfach in der Pflicht, in Vorleistung zu gehen
und die Kommunen nicht weiter mit zusätzlichen
Lasten und Pflichten zu überfordern.
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Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, auf-
grund der rechtlichen und finanziellen Unwägbar-
keiten, des – sage ich mal – gewissen verfahrens-
technischen Findens mit der Einführung einer bis-
her völlig unbekannt gebliebenen LIGA, die als Inte-
ressenvertretung aufscheint und während der Som-
merpause von der gesetzgebenden Seite aus dem
Hut gezaubert worden ist, aufgrund der Unwägbar-
keiten, die mit der Neuorganisation der Eingliede-
rungshilfen einhergehen und mit erweiterter Teilha-
be verbunden sind, aufgrund der bis heute nicht ge-
nau abschätzbaren Kosten und der nicht fest fixier-
ten Erstattung, die mit der Umwandlung des Ange-
botsspektrums einhergeht, aufgrund der nach wie
vor im Raum stehenden verfassungsrechtlichen Be-
denken bei der Aufgabenteilung zwischen überörtli-
chen und örtlichen Trägern müssen wir uns heute
leider bei der Abstimmung enthalten. Vielen Dank.

(Beifall AfD)

Vizepräsidentin Jung:

Aus den Reihen der Abgeordneten liegen jetzt kei-
ne weiteren Wortmeldungen vor. Frau Ministerin
Werner, Sie haben das Wort für die Landesregie-
rung.

Werner, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete. Ich habe in der ers-
ten Beratung hier im Plenum schon ausführlich zum
Gesetzentwurf Stellung genommen und den Inhalt
erläutert und er wurde auch jetzt noch einmal im
Plenum erläutert. Deswegen will ich gar nicht so
viel zum Gesetzentwurf, wie er Ihnen in der ersten
Lesung vorlag, sagen, sondern nur kurz ein paar
Worte zum derzeitigen Sachstand.

Wir treten nun in die Verhandlungen zum Ab-
schluss von Rahmenverträgen für die ab dem 1. Ja-
nuar 2020 geltenden Bestimmungen ein. Zur Auf-
nahme ebendieser Verhandlungen wurden die Leis-
tungserbringer im August dieses Jahres aufgefor-
dert. Das Gesetz ist für uns ein wichtiges Mittel
bzw. eine wichtige Grundlage, um eine rechtssiche-
re Umsetzung der stufenweise in Kraft tretenden
bundesrechtlichen Regelungen im SGB IX umset-
zen zu können.

Frau Meißner, ich nehme Ihren Antrag, den Sie zur
Evaluierung gestellt haben, sehr gern auf. Ich finde,
die Evaluierung ist ein gutes Mittel, um sich mit Er-
gebnissen oder Sachständen auseinanderzuset-
zen. Ich kann Ihnen aber versichern, dass wir Sie
natürlich fortlaufend im Ausschuss darüber infor-
miert hätten, wie sich die Verhandlungserfolge der-
zeit darstellen. Wir wissen, das sind sehr wichtige
Verhandlungen, die hier geführt werden. Es gibt ei-
ne große Unsicherheit, weil die Zeit, die uns der

Bundesgesetzgeber dafür zur Verfügung gestellt
hat, relativ knapp ist. Aber durch die Evaluierung
haben wir hier noch mal ein zusätzliches Mittel in
der Hand. Ich bedanke mich für diese Anregungen.

Ich möchte auch Ihre Anregung, die Sie hier einge-
bracht haben, die Rahmenverhandlungen durch
Leichte Sprache zu begleiten, noch mal aufneh-
men. Das ist für uns selbstverständlich. Ich bin
auch den Koalitionsfraktionen dankbar, die im letz-
ten Haushalt eine hohe Summe an finanziellen Mit-
teln eingestellt haben, um Assistenz, Leichte Spra-
che, Dokumentationen ermöglichen zu können,
wenn es um Dinge geht, die wir hier im Land ver-
handeln und die für die Betroffenen natürlich auch
nachvollziehbar sein müssen. Insofern ist es also
selbstverständlich, dass wir hier die Bedarfe der
Menschen mit Behinderungen – also der Betroffe-
nen – entsprechend berücksichtigen.

So komme ich zur Diskussion, die jetzt hier vor al-
lem eine Rolle gespielt hat, nämlich zur Diskussion
der Interessenvertreter der Menschen mit Behinde-
rungen. Ein wichtiger Bestandteil des vorliegenden
Gesetzes ist ja auch die Bestimmung der Interes-
senvertretung der Menschen mit Behinderungen für
das Land Thüringen. Im SGB IX werden die Länder
ermächtigt, dieses durch Landesrecht zu bestim-
men. Zukünftig sind die Interessenvertretungen von
Menschen mit Behinderungen, die keine Leistungs-
erbringer sind, bei der Förderung und Weiterent-
wicklung der Eingliederungshilfe, bei der Erarbei-
tung der Rahmenverträge und im Rahmen des Ver-
fahrens der Schiedsstelle einzubeziehen. Damit
wird gemäß dem Paradigmenwechsel in der Politik
für Menschen mit Behinderungen ihre Position
nachhaltig gesteigert und gestärkt.

Lassen Sie mich deswegen einige Worte mehr da-
zu sagen, weil uns das Thema „Wer könnte diese
Interessenvertretung für Menschen mit Behinderun-
gen sein?“ hier in Thüringen schon eine ganze Wei-
le bewegt. Frau Herold – sie ist noch da –, Sie ha-
ben ja auch Vertreter im Landesbehindertenbeirat
sitzen, die CDU-Fraktion und die anderen Fraktio-
nen meines Erachtens auch. Seit mehr als einem
halben Jahr diskutieren wir genau darüber, ob die
LIGA der Selbstvertretung, die sich neu gegründet
hat, tatsächlich der entsprechende Interessenver-
treter sein könnte. Wir haben das zweimal im Lan-
desbehindertenbeirat diskutiert, wir haben die Ver-
treter für die LIGA der Selbstvertretung auch in den
Landesbehindertenbeirat eingeladen, die – denke
ich – sehr ausführlich zu den Fragen Stellung ge-
nommen haben, auch noch mal dargelegt haben,
wie sie sich vorstellen, dass auch die Interessen-
vertretungen, die sich derzeit noch nicht unter der
LIGA zusammengefunden haben, miteinbezogen
werden können. Insofern ist die Diskussion, denke
ich, keine ganz neue. Ich bin aber dankbar, dass
die Koalitionsfraktionen das nun aufgegriffen haben
und das mit einem Änderungsantrag im Gesetz
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auch entsprechend festschreiben wollen, weil ich
glaube, es braucht auch eine Sicherheit für die be-
troffenen Menschen, damit sie wissen, wer jetzt die-
jenigen sind, die die Interessenvertretungen tat-
sächlich darstellen und sich unter diesem Dachver-
band zusammenschließen.

Vizepräsidentin Jung:

Frau Ministerin, gestatten Sie eine Zwischenfrage
der Abgeordneten Meißner?

Werner, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie:

Ja.

Vizepräsidentin Jung:

Bitte, Frau Meißner.

Abgeordnete Meißner, CDU:

Vielen Dank, Frau Ministerin. Da das Thema so ei-
ne Bedeutung hat und – wie Sie sagen – das Minis-
terium dies auch schon seit längerer Zeit erkannt
hat, darf ich Sie fragen, warum diese Interessenver-
tretung nicht von Anfang an vom Ministerium bzw.
von der Landesregierung aus bereits in den Ge-
setzentwurf aufgenommen wurde?

Werner, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie:

Das habe ich gerade versucht darzustellen. Das ist
eine neu gegründete Interessenvertretung, und uns
war es wichtig, dass wir mit den verschiedenen Ak-
teuren dazu auch noch mal ins Gespräch kommen.
Als der Gesetzentwurf hier ins Kabinett eingebracht
wurde, war das noch nicht diskutiert, noch nicht mit
den betroffenen Verbänden besprochen. Insofern
hatten wir also noch nicht die Gelegenheit, das hier
entsprechend einzubringen. Man hätte das viel-
leicht auch auf eine andere Art und Weise dann
später regeln können. Aber das ist natürlich die al-
lerbeste Variante, weil – und da bin ich auch wieder
den Koalitionsfraktionen dankbar – das einfach
auch eine Rechtssicherheit gibt und wir dann auch
alles dafür tun können, dass diese LIGA der Selbst-
vertretung ein guter Akteur, auch ein unterstützen-
der Akteur sein kann, der die Aufgaben, die ja nicht
wenige sind, im Rahmen dieser Verhandlungen zu
den Rahmenvereinbarungen wahrnehmen kann.

Es ist ein hoher Anspruch, den wir an die LIGA stel-
len. Ich persönlich bin wirklich sehr froh, dass sich
diese LIGA der Selbstvertretung aus den Betroffe-
nenverbänden selbst gegründet hat. Es sind inzwi-
schen schon zwölf Selbstvertretungsvereine, -ver-
bände, -organisationen, die sich darunter zusam-
mengefunden haben. Es können auch Einzelperso-
nen Mitglied der LIGA werden. Wir haben natürlich

auch miteinander besprochen – auch schon im
Landesbehindertenbeirat –, wenn es den Eindruck
gibt, dass bestimmte Interessengruppen nicht ge-
nügend vertreten sind oder sich nicht genügend
vertreten fühlen, dass wir darüber auch immer wie-
der reden und dann schauen, wie wir hier die Ver-
tretung weiter stärken können. Ich will auch noch
mal sagen: Ich könnte gar nicht beurteilen, wer eine
– weil Sie das, glaube ich, so gesagt haben – echte
oder unechte Interessenvertretung ist oder nicht ist.
Für mich stellt sich der Sachverhalt so dar, dass
sich diese LIGA aus den Betroffenen selbst gegrün-
det hat. Ich finde, das hat einen ganz hohen Wert.
Auch die Diskussion in den letzten Wochen und
Monaten dazu hat noch mal bestärkt, dass wir ei-
gentlich ganz froh sein sollen, weil die Interessen-
verbände derzeit eher zersplittert sind, selten dazu
kommen, ihre Anliegen auch gemeinsam tatkräftig
einzubringen und dafür auch zu kämpfen. Ich den-
ke, dass wir mit der LIGA der Selbstvertretung da
eine Vertretung haben,

(Zwischenruf Abg. Meißner, CDU: Eine ech-
te?)

die das gut einbringen wird und aus meiner Per-
spektive damit auch eine echte Vertretung der Be-
troffenenverbände ist.

Wie gesagt, ich glaube, das kommt auch sehr dem
Anliegen der UN-Behindertenrechtskonvention ent-
gegen „Nicht ohne uns über uns“, das heißt, die Be-
lange der Menschen mit Behinderungen entspre-
chend zu berücksichtigen, deren Selbstbestim-
mungsrecht hier als ganz hohes Gut zur Geltung zu
bringen, natürlich unabhängig von Art und Schwere
der Behinderung.

Zur LIGA der Selbstvertretung wurde jetzt schon
sehr viel gesagt. Wie gesagt, es war eine bisher
nicht existente Form der Organisation und Struktur.
Sie wird, denke ich, die Positionen der Menschen
mit Behinderungen gut bündeln und stärken können
und diese entsprechend auch in die Rahmenverein-
barungen einbringen. Ich glaube, dass die LIGA der
Selbstvertretung in dem Fall das Ziel der Landesre-
gierung umsetzen wird, nämlich ausgehend vom
Koalitionsvertrag der 6. Wahlperiode des Thüringer
Landtags, die materiellen und ideellen Barrieren ab-
zubauen und allen Menschen mit Behinderungen
ein gleichberechtigtes Leben und gesellschaftliche
Teilhabe am Leben zu ermöglichen. Insofern be-
danke ich mich sehr herzlich für die Beratungen im
Ausschuss und im Landtag und hoffe natürlich auf
Zustimmung zu unserem Gesetz.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)
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Vizepräsidentin Jung:

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor.
Ich schließe die Beratung und wir kommen zur Ab-
stimmung.

Als Erstes stimmen wir über den Änderungsantrag
der Fraktion der CDU in der Drucksache 6/6111 in
der Neufassung ab. Wer dafür ist, den bitte ich um
das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktio-
nen, die CDU-Fraktion und der fraktionslose Abge-
ordnete Gentele. Gegenstimmen? Solche kann ich
nicht erkennen. Stimmenthaltungen? Von der Frak-
tion der AfD. Damit ist der Änderungsantrag der
Fraktion der CDU angenommen.

Wir kommen zur Abstimmung über die Be-
schlussempfehlung des Ausschusses für Soziales,
Arbeit und Gesundheit in Drucksache 6/6075 unter
Berücksichtigung der Zustimmung zum Änderungs-
antrag. Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzei-
chen. Das sind die Koalitionsfraktionen, die CDU-
Fraktion und Abgeordneter Gentele. Gegenstim-
men? Stimmenthaltungen? Das ist die Fraktion der
AfD. Damit ist die Beschlussempfehlung angenom-
men.

Dann stimmen wir über den Gesetzentwurf der Lan-
desregierung in Drucksache 6/5687 in zweiter Be-
ratung unter Berücksichtigung der Annahme der
Beschlussempfehlung ab. Wer dem zustimmt, den
bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Stim-
men der Koalitionsfraktionen, der Fraktion der CDU
und des Abgeordneten Gentele. Gegenstimmen?
Solche kann ich nicht erkennen. Stimmenthaltun-
gen? Die kommen von der Fraktion der AfD. Damit
ist der Gesetzentwurf angenommen.

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzent-
wurf in der Schlussabstimmung. Ich bitte Sie, dies
zu dokumentieren und wer dem zustimmt, sich von
den Plätzen zu erheben. Das sind die Stimmen der
Koalitionsfraktionen, der CDU-Fraktion und des Ab-
geordneten Gentele. Gegenstimmen? Die kann ich
nicht erkennen. Stimmenthaltungen? Das sind die
Abgeordneten der Fraktion der AfD. Damit ist das
Gesetz in der Schlussabstimmung angenommen.

Ich schließe diesen Tagesordnungspunkt und rufe
auf den Tagesordnungspunkt 2

Zweites Gesetz zur Änderung
des Thüringer Jagdgesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der
AfD
- Drucksache 6/5719 -
ZWEITE BERATUNG

Ich eröffne die Beratung. Das Wort hat Abgeordne-
ter Rudy von der Fraktion der AfD.

Abgeordneter Rudy, AfD:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete, liebe Gäste auf den
Rängen und verehrte Zuschauer im Netz! Trotz der
vorangegangenen Reden möchte ich hier noch mal
die Gelegenheit nutzen, für unseren Gesetzentwurf
zu werben, und daran erinnern, dass uns die Zu-
stimmung des Landesjagdverbands vorliegt und wir
zwischenzeitlich auch durch zahlreiche Polizeibe-
amte positive Rückmeldungen für unser Ansinnen
bekommen haben. Da betrachten wir den von uns
vorgelegten Gesetzentwurf umso mehr als einen
praxisnahen Weg, die Jägerschaft zu entlasten, die
Kompetenzen insbesondere der Bundespolizei zu
erweitern, eine Regelungslücke zu schließen, für
Rechtssicherheit zu sorgen und den Artenschutz zu
stärken.

Was heißt denn nun „Jagdschutz“ im täglichen
Jagdbetrieb? Was bedeutet dieser Begriff für die
Jäger und wie erfüllt man ihn mit Leben? Es bedeu-
tet nicht nur die formelle Begriffsbestimmung im
Gesetz, es bedeutet praktisch gesehen nichts an-
deres, als den Tierschutz verantwortungsvoll wahr-
zunehmen und Jagdwilderei – immerhin eine Straf-
tat – zu bekämpfen.

(Beifall AfD)

Eine Straftat, die in den meisten Fällen mit grausa-
men selbst gebauten Schlingen und Fallen durch-
geführt wird und nicht, wie uns in der ersten Lesung
durch manchen hier weißgemacht werden sollte,
ausschließlich mit Schusswaffen erfolgt – Schlingen
und Fallen, die Tiere zu Tode quälen und damit
grausames Leiden hervorrufen. Der besseren Be-
kämpfung solcher Grausamkeiten wollen Sie sich
ernsthaft verwehren und sie als unnötig abqualifi-
zieren, meine Damen und Herren?

Der Jagdschutz ist nicht nur eine wichtige Ergän-
zung des von der Landesregierung so geforderten
und mit der Tierwohlstrategie in den Mittelpunkt ge-
rückten Tierschutzes, sondern auch ein Instrument
im Gefüge der inneren Sicherheit. Das sind alles
gute Gründe, warum sich der Staat vermehrt in den
Jagdschutz einbringen und diesen verbessern soll-
te, denn allein und auf sich gestellt kann der ge-
setzliche Jagdschutz weder durch die ehrenamt-
lichen Jäger noch durch die längst schon unter Rot-
Rot-Grün überstrapazierte Landespolizei geleistet
werden – zumal es nicht einer gewissen Ironie ent-
behrt, wenn im Koalitionsvertrag durch Rot-Rot-
Grün die Forderung nach einem besseren Wohl für
Nutztiere festgeschrieben wurde und die Landesre-
gierung nach hartem Ringen ihre sogenannte Tier-
wohlstrategie in der Öffentlichkeit vorstellt, aber im
Bereich des Tier- und Artenschutzes bei Wildtieren
immer noch eine Regelungslücke klaffen lässt, was
bei genauer Betrachtung aber letztendlich auch
nicht weiter verwunderlich ist, wenn man die lange
Untätigkeit der Landesregierung bei der Bekämp-
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fung der ASP bedenkt und sieht, wie sie die Thürin-
ger Jägerschaft bei Waschbär und Co. alleinlässt.
Daher, meine Damen und Herren, zeigen Sie heu-
te, dass Ihnen der Wildschutz am Herzen liegt und
Sie die grausame Straftat der Wilderei verurteilen!
Vielen Dank.

(Beifall AfD)

Vizepräsidentin Jung:

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Wir
kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf
der Fraktion der AfD in Drucksache 6/5719 in zwei-
ter Beratung. Wer dem zustimmt, den bitte ich um
das Handzeichen. Das sind die Stimmen der Frak-
tion der AfD. Gegenstimmen? Das sind die Koali-
tionsfraktionen und die CDU-Fraktion. Damit ist der
Gesetzentwurf in zweiter Beratung abgelehnt. Ich
schließe diesen Tagesordnungspunkt.

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3

Gesetz zur Änderung des Thü-
ringer Gerichtsstandortge-
setzes und zur Bereinigung
unterhaltsrechtlicher Vor-
schriften
Gesetzentwurf der Landesregie-
rung
- Drucksache 6/6039 -
ERSTE BERATUNG

Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass wir bei
der Feststellung der Tagesordnung übereingekom-
men sind, diesen Punkt am Freitag in zweiter Bera-
tung aufzurufen.

Ich eröffne die erste Beratung. Wünscht die Lan-
desregierung das Wort zur Begründung? Herr Mi-
nister Lauinger, Sie haben das Wort.

Lauinger, Minister für Migration, Justiz und Ver-
braucherschutz:

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und
Herren Abgeordnete, mit dem Gesetz zur Änderung
des Thüringer Gerichtsstandortgesetzes und zur
Bereinigung unterhaltsrechtlicher Vorschriften wird
die Befristung der bestehenden amtsgerichtlichen
Zweigstellen verlängert. Als ein Bestandteil der von
der damaligen Landesregierung durchgeführten Be-
hördenstrukturreform wurden zum 1. April 2006 in
Thüringen sieben Amtsgerichte aufgelöst. Diese
Amtsgerichte wurden zu Zweigstellen der sie auf-
nehmenden benachbarten Amtsgerichte. Dabei war
Ziel der Zusammenführung die Auflösung der
Zweigstellen bis zum Jahresende 2011 – bis dahin
sollten an den Hauptstellen die räumlichen Voraus-
setzungen zur Aufnahme der Zweigstellen geschaf-
fen sein.

Aktuell bestehen an den Standorten Bad Loben-
stein, Ilmenau und Saalfeld noch drei der ursprüng-
lichen sieben amtsgerichtlichen Zweigstellen. Die
baulichen Voraussetzungen an den jeweiligen
Hauptstellen in Arnstadt, Pößneck und Rudolstadt
lassen derzeit eine Aufnahme der bestehenden
Zweigstellen noch nicht zu. Ohne eine Anpassung
von § 9 Thüringer Gerichtsstandortgesetz würde
die bestehende Rechtsgrundlage für die eingerich-
teten Zweigstellen zum Jahresende wegfallen. Den
betroffenen Amtsgerichten wäre die Erfüllung ihrer
verfassungsmäßigen Aufgaben daher nicht mehr in
vollem Umfang möglich.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es
versteht sich daher von selbst, dass es dazu nicht
kommen darf. Durch den vorliegenden Gesetzent-
wurf wird die gesetzliche Befristung der Zweigstel-
len um sieben Jahre bis zum Jahresende 2025 ver-
längert. Ausdrücklich – aber auch das möchte ich
klarstellen – wird damit am Ziel der Zusammenfüh-
rung der Zweig- und Hauptstellen festgehalten. Ei-
ne leistungsstarke Justiz braucht leistungsfähige
Gerichte. In kleinen Einheiten lässt sich dies nur
schwer bewerkstelligen. Mit dem Blick auf die Al-
tersstruktur der Thüringer Justiz – darüber haben
wir schon mehrfach geredet – sind an kleinen Ge-
richten personelle Ausfälle deutlich schwerer zu
kompensieren. Die Aneignung von Spezialwissen
ist aufgrund einer hohen Anzahl an Mischtätigkeiten
schwierig. Aber vor allem die Herausforderungen
der Gegenwart sind an kleinen Gerichten nur mit
vergleichsweise hohem Aufwand umsetzbar. Ich
nenne hier vor allem die Umsetzung des elektroni-
schen Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte
und die damit steigenden Ansprüche an die Infor-
mationstechnik vor Ort. Zudem haben sich die Si-
cherheitsbedürfnisse der Gerichte unter anderem
oder vor allem durch die Umtriebe der sogenannten
Reichsbürger erheblich erhöht.

Es gibt also weiterhin sehr gute Gründe für die Zu-
sammenführung von Zweig- und Hauptstellen. Eine
leistungsfähige Justiz benötigt dazu auch eine an-
gemessene Unterbringung an ihren Standorten;
kurzfristige provisorische Lösungen sind weder im
Interesse der Landesregierung, noch im Interesse
der rechtsuchenden Bürger und der Justizbediens-
teten.

Die Landesregierung strebt dazu nachhaltige Lö-
sungen an den bestehenden Standorten an. In die-
ser Legislaturperiode wurden daher Ausbau und
Sanierung des Amtsgerichts Mühlhausen fertig-
gestellt. Alle, die dieses Amtsgericht vielleicht
schon mal besuchen konnten oder auch bei der
Einführung dabei waren, konnten sehen, was für
ein gelungener Bau dort entstanden ist. Hierdurch
konnte die Zweigstelle in Bad Langensalza aufge-
löst und in das Amtsgericht Mühlhausen integriert
werden.

10760 Thüringer Landtag - 6. Wahlperiode - 125. Sitzung - 30.08.2018

(Abg. Rudy)

http://www.parldok.thueringen.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=get&LP=6&DokNum=6039&DokArt=Drs


Für nahezu 14 Millionen Euro wird derzeit das his-
torische Gebäude des Amtsgerichts Rudolstadt sa-
niert. Die Bauarbeiten liegen im Plan und sollen im
Jahr 2019 enden. Damit erfolgt dann eine weitere
Zusammenlegung einer Haupt- und Zweigstelle.
Die beiden verbliebenen Standorte Arnstadt und
Pößneck bekommen mit dem Gesetzentwurf zeitli-
che Handlungsspielräume, um auch an diesen letz-
ten beiden verbliebenen Standorten eine angemes-
sene Unterbringung der Zweigstelle unter wirt-
schaftlich tragfähigen Bedingungen zu ermöglichen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, neben
der Verlängerung, über die ich gerade geredet ha-
be, wird der Gesetzentwurf auch dazu genutzt, drei
Verordnungen aus dem Bereich des Unterhalts-
rechts aufzuheben, deren gesetzliche Ermächti-
gung zwischenzeitlich aufgehoben wurde: Die aus
dem Jahr 1991 stammende Regelbedarfsverord-
nung Thüringen, die aus dem Jahr 1992 stammen-
de zweite Regelbedarfsverordnung und die aus
dem Jahr 1994 stammende dritte Thüringer Regel-
bedarfsverordnung sind mittlerweile gegenstands-
los geworden. Die Aufhebung der Verordnungen
dient der Deregulierung und Entbürokratisierung.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Ge-
setzentwurf ist im Rahmen der durchgeführten An-
hörung auf breite Zustimmung gestoßen. Ich bitte
Sie daher um Ihre Unterstützung. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Jung:

Ich eröffne die Beratung. Mir liegen keine Wortmel-
dungen vor. Es ist auch keine Ausschussüberwei-
sung beantragt. Deswegen schließe ich die Bera-
tung für heute und den Tagesordnungspunkt.

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 4

Zweites Gesetz zur Änderung
des Thüringer Krankenhausge-
setzes
Gesetzentwurf der Landesregie-
rung
- Drucksache 6/6045 -
ERSTE BERATUNG

Wünscht die Landesregierung das Wort zur Be-
gründung? Frau Ministerin Werner, Sie haben das
Wort.

Werner, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete, die Landesregierung
legt Ihnen heute den Entwurf des Zweiten Gesetzes
zur Änderung des Thüringer Krankenhausgesetzes
vor. Mit diesem Entwurf soll die automatische Über-

nahme der jeweils vom gemeinsamen Bundesaus-
schuss zu beschließenden planungsrelevanten
Qualitätsindikatoren in die Krankenhausplanung
des Freistaats ausgeschlossen und durch ein Ver-
fahren unter Beteiligung des Krankhausplanungs-
ausschusses ersetzt werden.

Dieser Gesetzentwurf hat eine Vorgeschichte. Mit
dem Krankenhausstrukturgesetz wurde § 6
Abs. 1 a des Krankenhausfinanzierungsgesetzes
neu eingefügt. Darin ist formuliert, dass die Emp-
fehlungen des Gemeinsamen Bundesauschusses
zu planungsrelevanten Qualitätsindikatoren gemäß
§ 136 c Abs. 1 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch au-
tomatisch Bestandteil des Krankenhausplans wer-
den. Dies hat zur Folge, dass Krankenhäuser, die
bestimmte Qualitätsvorgaben nicht erfüllen, gege-
benenfalls aus dem Krankenhausplan des Landes
zu nehmen sind. Zur Wahrung der Planungshoheit
der Länder wird in Satz 2 des Paragrafen aber die
Möglichkeit eröffnet, durch Landesrecht die unmit-
telbare Geltung der Qualitätsindikatoren auf die
Krankenhausplanung teilweise aufzuheben oder
einzuschränken.

Ich möchte Ihnen im Folgenden die Gründe darle-
gen, die die Landesregierung bewogen haben, von
der Ermächtigung nach § 6 Abs. 1 a Satz 2 Kran-
kenhausgesetz Gebrauch zu machen und diesen
Gesetzentwurf vorzulegen. Zum einen ist nicht ab-
sehbar, welche Auswirkungen die automatische
Übernahme der vom G-BA beschlossenen pla-
nungsrelevanten Qualitätsindikatoren auf die Ange-
bote der stationären Versorgung in Thüringen hätte.
Die bislang bekannten PlanQI etwa sind für die Pla-
nungssystematik des Freistaats nicht geeignet, da
sie sich auf bestimmte Leistungen unterhalb der
planungsrelevanten Fachabteilungsebene bezie-
hen. Zum anderen stellt die bundesgesetzliche Vor-
gabe einen erheblichen Eingriff in die Planungsho-
heit der Länder dar. Die Planungshoheit des Frei-
staats darf aus unserer Sicht nicht gefährdet wer-
den, zumal die möglichen negativen Folgen dieser
Vorgaben des G-BA allein im Land verbleiben wür-
den.

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird das Thü-
ringer Krankenhausgesetz in § 4 um einen Ab-
satz 2 a ergänzt. Darin wird die bundesgesetzlich
angeordnete automatische Geltung der PlanQI aus-
geschlossen. Stattdessen wird das für das Kran-
kenhauswesen zuständige Ministerium unter Betei-
ligung des Krankenhausplanungsausschusses im
jeweiligen Einzelfall über die Übernahme der pla-
nungsrelevanten Qualitätsindikatoren für Thüringen
entscheiden. Ohne die Ihnen vorliegende Ge-
setzesänderung nähme der Freistaat Thüringen er-
hebliche Eingriffe in seine Planungshoheit in Kauf,
woraus sich erhebliche Nachteile für die Thüringer
Krankenhauslandschaft und damit aber auch für die
Versorgungssituation der Menschen in Thüringen
ergeben könnten.
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Ich möchte an dieser Stelle auch auf eine geäußer-
te Kritik gegen die geplante Änderung eingehen.
Dieser Einwand befasst sich mit der möglichen Ge-
fährdung der Patientensicherheit. Ich möchte die-
sen Vorwurf zurückweisen, dass die Landesregie-
rung damit eine Gefährdung des Patientenwohls in
Kauf nimmt. Wie Sie alle wissen, ist das Land Thü-
ringen das erste Land gewesen, das mit der Ver-
ordnung über Qualitäts- und Strukturanforderungen
für alle von der Krankenhausplanung betroffenen
Fachabteilungen eines Krankenhauses verbindliche
Vorgaben zur ärztlichen Besetzung gemacht hat –
eben damit die Sicherheit der Patientinnen und Pa-
tienten gewährleistet ist, und zwar rund um die Uhr.
Es geht – und das möchte ich noch einmal mit
Nachdruck betonen – nicht darum, diese Planungs-
qualitätsindikatoren des G-BA nicht zu überneh-
men, sondern wir wollen in einem geordneten, re-
flektierten Prozess über die Übernahme und Um-
setzung für Thüringen entscheiden, und angesichts
der erheblichen Zeiträume, die das Verfahren in
Anspruch nimmt, steht für das landesinterne Ver-
fahren genügend Zeit zur Verfügung.

Das gesetzgeberische Ziel der Bundesregelung –
die Sicherung der Qualität in den Krankenhäusern
– ist auch für uns natürlich ein zentrales Anliegen.
Jedoch ist zu berücksichtigen, dass die Länder
nach § 1 Krankenhausgesetz die Aufgabe haben,
die Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhaus-
leistungen zu gewährleisten. Ohne die Gesetzesän-
derung könnte diese Versorgung unter Umständen
nicht mehr gewährleistet werden. Es ist die Ge-
sundheit der Bevölkerung durch Sicherung einer
hohen Qualität gegenüber einem möglichen völli-
gen Ausfall stationärer Versorgung abzuwägen.
Dieser Abwägungsprozess ist grundsätzlich natür-
lich ergebnisoffen. Durch die Beibehaltung der au-
tomatischen Übernahme der PlanQI in das Landes-
recht entfiele dieser Abwägungsprozess jedoch völ-
lig; den Ländern wird es dadurch gegebenenfalls
unmöglich gemacht, dem Auftrag aus § 1 Abs. 1
Krankenhausgesetz entsprechend nachzukommen.

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf kann das
Land seiner Aufgabe, eine bedarfsgerechte Versor-
gung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen
in gesicherter Qualität sicherzustellen, am besten
nachkommen. Die Länder haben übrigens kein ein-
heitliches Vorgehen in dieser Frage. Das Saarland
und Hamburg werden nach meinen Informationen
die planungsrelevanten Qualitätsindikatoren unmit-
telbar gelten lassen. Nordrhein-Westfalen hat ein
modifiziertes Übernahmeverfahren beschlossen.
Bayern und Mecklenburg-Vorpommern schließen
die planungsrelevanten Qualitätsindikatoren aus. In
einigen Ländern ist die Entscheidungsfindung noch
nicht abgeschlossen.

Bei der ganzen Diskussion sollte außerdem Be-
rücksichtigung finden, dass im G-BA die Deutsche
Krankenhausgesellschaft und der Spitzenverband

Bund der Krankenkassen vertreten sind. Für den
gesetzlichen Rahmen, in dem sich die Länder im
Krankenhausbereich bewegen, bringen diese Orga-
nisationen allerdings unzureichend Interesse und
Verständnis für die Länder auf. Die Länder haben in
einem sehr mühsamen Prozess durchgesetzt, dass
sie ein Beteiligungsrecht im G-BA haben, ein
Stimmrecht aber haben sie nicht. Damit ist es fast
unmöglich, berechtigte Länderinteressen zur Gel-
tung zu bringen. Die Diskussion um die Qualitätsin-
dikatoren zeigt das exemplarisch: Die bislang be-
schlossenen PlanQI aus dem Bereich der gynäko-
logischen Operationen, der Geburtshilfe und der
Mammachirurgie liegen weit unterhalb jeder Pla-
nungsebene und können schon deswegen nicht
umgesetzt werden. Darauf wurde seitens der Län-
der von Anfang an hingewiesen, ohne dass dies in
irgendeiner Weise berücksichtigt wurde.

Ich glaube, dass wir mit der beabsichtigten Ände-
rung die geeignete gesetzliche Grundlage für eine
Einführung von Qualitätsvorgaben mit Augenmaß in
der Thüringer Krankenhausplanung schaffen kön-
nen. Ich darf Sie daher um Beratung in den Aus-
schüssen und Verabschiedung des vorliegenden
Gesetzentwurfs bitten. Herzlichen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Jung:

Ich eröffne die Beratung. Das Wort hat Abgeordne-
ter Zippel, Fraktion der CDU.

Abgeordneter Zippel, CDU:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, die Patientinnen und Pati-
enten haben das Recht, in Krankenhäusern auf
dem neuesten Stand wissenschaftlicher Erkenntnis-
se versorgt zu werden. Ich denke, so weit sind wir
uns alle einig. Das ist grundsätzlich erst mal Ziel-
setzung jeder Debatte und aller Qualitätsstandards,
über die wir hier reden, egal von welcher Ebene sie
kommen. Der Gesetzgeber hat den Gemeinsamen
Bundesausschuss mit der Qualitätssicherung im
medizinischen Bereich beauftragt. Der G-BA be-
schließt Qualitätsmerkmale für Krankenhäuser. Die-
se werden zunächst vom Institut für Qualität und
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen in einem
langen Prozess erarbeitet. Die Qualitätsmerkmale
sollten nach Auffassung der CDU-Fraktion nicht so
ohne Weiteres ignoriert werden. Konkret – und das
hat die Ministerin schon ausgeführt – wurden schon
Qualitätsindikatoren festgelegt, unter anderem aus
den Bereichen gynäkologische Operationen, Ge-
burtshilfe, Mammachirurgie.

Sicherlich kann man über die Qualitäten streiten,
ich weiß, dass vereinzelt Kritiken aufgekommen
sind über die bisher erarbeiteten Qualitätsindikato-
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ren. Aber es gibt auch positive Einschätzungen und
ich denke, wir werden im Rahmen der Aus-
schussdebatte auch zu einem intensiven Austausch
dazu kommen. Wir werden uns genau anschauen,
was Vorteile und Nachteile dieses Prozesses und
dieser Qualitätsindikatoren sind.

Die Krankenhäuser, die diese Standards nicht erfül-
len, können gegebenenfalls wieder aus dem Lan-
deskrankenhausplan genommen werden, und das
ist die eigentliche Qualität, um die es geht: dass wir
hier einen gewissen Druck in das Gesamtsystem
bringen. Nun sieht der vorliegende Gesetzentwurf
vor, diesen Automatismus, der durchaus seine Be-
rechtigung im Ursprungsgedanken hatte, dass der
G-BA die Qualitätsindikatoren, die er verabschiedet
– dass die nicht automatisch in Thüringen über-
nommen werden und die Qualität anderweitig ge-
messen werden soll. Stattdessen sagt das Ministe-
rium: Wir als Thüringen sollen zusammen mit dem
Krankenhausplanungsausschuss von Fall zu Fall
entscheiden, ob entsprechende Qualitätsindikato-
ren zur Anwendung kommen. Letztlich werden wir
an der Stelle auch im Ausschuss intensiv darüber
diskutieren müssen, ob es sinnvoll ist, diesen Auto-
matismus einzuführen. Es ist durchaus nachzuvoll-
ziehen, dass man sagt: Wir wollen als Freistaat
Thüringen nicht automatisch die Qualitätsindikato-
ren vom Bund übernehmen. Ich kann die Argumen-
tation auch ein Stück weit nachvollziehen, weil wir
uns nicht in überbordendem Maße in die für uns
wichtige autonome Krankenhausplanung hineinre-
den lassen wollen. Andererseits – und das ist der
andere Punkt – würde, wenn wir das zu konsequent
umsetzen und sagen, wir wollen uns diesen bun-
desweiten Qualitätsstandards gar nicht anschlie-
ßen, auch die Qualitätssicherung ein Stück weit ad
absurdum geführt werden und genau das, was wir
nicht wollen, wieder entstehen, nämlich ein Flicken-
teppich.

Ich weiß, wir wollen immer möglichst einheitliche
Regelungen und reden von Qualitätsstandards, die
für Gesamtdeutschland gelten, auch um eine Ver-
gleichbarkeit im Gesundheitswesen herbeizuführen,
auch eine Vergleichbarkeit zwischen den Bundes-
ländern. Wenn jetzt einige Bundesländer anfangen
– ich muss das nicht gut finden, ich muss das auch
jetzt in Thüringen im ersten Schritt nicht gut fin-
den –, diesen Automatismus rauszunehmen und
sagen, wir wollen das immer erst prüfen, wir wollen
immer erst mal schauen, ist das was für uns, ist das
nichts für uns, dann wird es immer dazu kommen,
dass einige dieser wichtigen und guten Qualitätsin-
dikatoren – vielleicht nicht alle, aber doch die aller-
meisten – auf diesem Niveau nicht übernommen
werden, weil man sagt: Für unsere spezielle Kran-
kenhausstruktur in unserem Bundesland ist das ein
bisschen unangenehm und das wollen wir jetzt so
nicht umsetzen. Aber genau das ist ja der Hinter-
grund, dass wir gesagt haben: Auf Bundesebene

soll einheitlich ein Qualitätsstandard definiert wer-
den, um genau diesen Druck hineinzubringen, dass
man sich eben nicht rauslavieren und sagen kann,
na ja, wir werden das mal im Krankenhauspla-
nungsausschuss in Abstimmung mit dem Ministe-
rium und dann dem Innenministerium entscheiden,
sondern dass wir sagen: Nein, hier wird nicht ver-
handelt, hier wird nicht irgendwas aufgeweicht, son-
dern wir wollen genau diese Qualitätsstandards, an
denen sich viele schlaue Köpfe sehr lange die Köp-
fe zerbrochen haben und hart daran gearbeitet ha-
ben.

Wichtig ist tatsächlich – und auch das werden wir
im Ausschuss besprechen –, wie transparent die-
ses Verfahren im Krankenhausplanungsausschuss
wird. Das ist eine große Sorge der CDU-Fraktion,
dass es nicht nachvollziehbar sein wird, welche die-
ser Qualitätsstandards übernommen werden und
welche nicht und dass dort bestimmten Häusern
keine Vor- oder Nachteile entstehen, denn letztlich
ist Wohl und Sicherheit der Patienten die oberste
Priorität.

Ich möchte an der Stelle vielleicht noch eine Sache
in Erinnerung rufen und Frau Präsidentin, mit Ihrer
Erlaubnis will ich kurz aus dem Koalitionsvertrag
vorlesen und ihn Ihnen in Erinnerung bringen. Im
Koalitionsvertrag auf Seite 29 steht: „Wir werden
uns dafür einsetzen, dass zukünftig im Kranken-
hausplan die Parameter für Strukturqualität für ein-
zelne Fachabteilungen sowie Qualitätsindikatoren
des neuen Bundes-Qualitätsinstituts aufgenommen
werden.“ Das ist eine relativ klare Sprache. Sie ha-
ben sich dafür ausgesprochen, diese Qualitätsstan-
dards aufzunehmen. Da steht nichts drin von „wir
schauen mal, wir nehmen den Automatismus raus“,
sondern da steht drin, konsequent: Wir überneh-
men die Standards. Und die CDU-Fraktion wird in
der Ausschussdebatte sehr genau schauen, ob Sie
Ihrem eigenen Koalitionsvertrag gerecht werden.
Vielen Dank.

(Beifall CDU)

(Zwischenruf Abg. Korschewsky, DIE LINKE:
Da schauen wir mal!)

Vizepräsidentin Jung:

Für die Fraktion Die Linke hat Abgeordneter Kubitz-
ki das Wort.

Abgeordneter Kubitzki, DIE LINKE:

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich
werde jetzt auch versuchen, erst mal im Namen der
Koalitionsfraktionen hier zu diesem Gesetzentwurf
zu sprechen. Und Herr Zippel, auch ich freue mich
auf die Diskussion im Ausschuss, schauen wir mal,
denn Sie werden jetzt nach meiner Rede vielleicht
merken, dass wir gar nicht so weit auseinanderlie-
gen. Sie zitierten ja unseren Koalitionsvertrag und
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ich beginne letzten Endes auch mit unserem Koali-
tionsvertrag, wo wir uns nämlich zu einer hohen
Qualität für die Patienten in den Krankenhäusern
bei der Behandlung verpflichten und wozu wir auch
schon – das haben wir in die Tat umgesetzt – einen
ersten Schritt gemacht haben. Wir haben nämlich
Schritte unternommen, um die Strukturqualität in
unseren Krankenhäusern zu verbessern, indem wir
für die Fachabteilungen in den Krankenhäusern ei-
ne Facharztquote festgelegt haben und wir jetzt bei
der Umsetzung dieser Facharztquote sind.

Da ist natürlich auch wieder zu merken, was das
Problem in unserem Gesundheitswesen ist: Unser
Gesundheitswesen hat zwar einen hohen Stand,
aber bei der gesundheitlichen Versorgung wird im-
mer wieder die Betriebswirtschaft in den Vorder-
grund gestellt. Das kann es eigentlich nicht sein,

(Beifall DIE LINKE)

denn es kommt darauf an, dass den Menschen ge-
holfen wird und dass die Menschen eine Qualität
bekommen.

Nun sieht der Bundesgesetzgeber vor – das wurde
schon mehrmals erläutert –, dass der G-BA Quali-
tätsindikatoren für Fachbereiche festlegen kann. Da
geht es jetzt vor allem um die Fragen der Prozess-
und Ergebnisqualität in den Krankenhäusern. Wei-
ter ist vorgesehen, dass – wie es schon gesagt
wurde – die Bundesländer diese Qualitätsindikato-
ren automatisch übernehmen können. Dann – das
ist uns bewusst – sind sie planungsrelevant für die
Krankenhausplanung. Das bedeutet: Erfüllt eine
Fachabteilung diese Qualitätsindikatoren nicht,
muss sie aus der Krankenhausplanung herausge-
nommen werden. Für die Krankenhausplanung sind
aber – wie bekannt – die Länder zuständig. Bei ei-
ner automatischen Übernahme dieser Indikatoren
würden wir einen Teil unserer Eigenständigkeit in
der Krankenhausplanung aufgeben. Wir könnten
auch nicht berücksichtigen, wie der territoriale Ver-
sorgungsgrad auf dem jeweiligen Fachgebiet ist,
denn es kann passieren, dass es zu Versorgungs-
einschränkungen kommt.

Der Gesetzentwurf der Landesregierung sieht vor,
dass das zuständige Ministerium unter Einbezie-
hung des Krankenhausplanungsausschusses ent-
scheidet, ob bestimmte Qualitätsindikatoren für
Thüringen übernommen werden. Das setzt aber
auch voraus, wenn der G-BA Qualitätsindikatoren
festlegt, dass dann natürlich das zuständige Minis-
terium auch verpflichtet ist, diese Fachabteilung
thüringenweit zu evaluieren, wie der Qualitätsstan-
dard und der Standard der Prozessqualität in die-
sen Krankenhäusern entsprechend der vom G-BA
entwickelten Qualitätsindikatoren sind. Das – ich
schaue in Richtung Landesregierung – setze ich
dann voraus, dass wir nicht einfach sagen, wir ma-
chen das mal nicht, sondern es muss dann genau
abgewogen werden, wie der Stand an den Thürin-

ger Krankenhäusern in diesem Fall der Prozes-
squalität im Vergleich zu den Vorgaben der Indika-
toren ist. Es kann durchaus möglich sein – da bin
ich bei Ihnen, Frau Ministerin –, dass die Standards
des G-BA in dem Falle schlechter sind, als es bei
uns schon ist. Dann ist es selbstverständlich, dass
wir das nicht übernehmen. Aber es kann durchaus
auch sein, dass da Standards sind, die der G-BA
festgelegt hat, die im Interesse der Patienten sind
und einige Häuser bei uns erfüllen die nicht. Dann
müssen wir entscheiden. Ich bin der Meinung, dass
immer das höchste Niveau für unsere Thüringer
Krankenhäuser angewendet werden muss.

Als Koalitionsfraktionen sind wir der Auffassung,
dass wir uns erstens die Krankenhausplanung nicht
aus der Hand nehmen lassen sollten. Zweitens darf
aber eine hohe Behandlungsqualität oder Prozes-
squalität für die Menschen in unseren Krankenhäu-
sern nicht gefährdet werden.

Deshalb stelle ich mir unter anderem auch bei der
Umsetzung vor – und das sollten wir auch in den
Ausschüssen diskutieren –, dass die Landesregie-
rung feststellen und evaluieren muss, ob ausgege-
bene Qualitätsindikatoren in Krankenhäusern erfüllt
werden oder nicht erfüllt werden. Wenn ein Indika-
tor entwickelt wird, der unter unserem Standard ist,
brauchen wir den nicht zu übernehmen. Aber wird
ein Indikator entwickelt, der eigentlich über unseren
Standards liegt oder den einige Häuser nicht erfül-
len, dann sollte diesen Häusern und uns eine Frist
gesetzt werden, bis wann diese Qualitätsindikato-
ren umgesetzt werden können, um dann diesen be-
rechtigten Qualitätsindikator zu übernehmen. Also
keine automatische Übernahme, sondern wir sa-
gen: Liebe Krankenhäuser, ihr erfüllt das nicht, aber
wir finden das gut, ihr habt eine Frist von – was
weiß ich – einem Jahr oder einem halben Jahr –
das muss dann festgelegt werden –, entwickelt
euch dahin, denn ab dem und dem Zeitpunkt über-
nehmen wir diesen Qualitätsindikator. Das sollten
wir schon machen, weil wir dann auch allen Stim-
men begegnen, die plötzlich sagen: Ihr als Landes-
regierung und ihr als Koalitionsfraktionen habt mit
der Facharztquote und dergleichen mehr einen gu-
ten Schritt getan, aber jetzt, wenn es um die Inhalte
geht, macht ihr wieder einen Rückschritt. Diese Dis-
kussionsprozesse gibt es, das werden wir auch bei
der Diskussion des Gesetzentwurfs hören und das
möchte ich eben nicht. Das, was wir uns vorgenom-
men haben – hohe Qualität in unseren Kranken-
häusern –, sollten wir in dieser Form, sage ich mal,
umsetzen.

Worüber wir vielleicht im Ausschuss auch noch dis-
kutieren könnten – das sage ich jetzt hier an dieser
Stelle, am Livestream hören viele zu, musste ich
mir auch sagen lassen, vielleicht auch Vertreter des
Krankenhausplanungsausschusses: Wir wissen
auch, wie es manchmal im Krankenhausplanungs-
ausschuss zugeht, was da für Interessen aufeinan-
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derprallen – die der Kostenträger, die der Leis-
tungserbringer – und immer wieder geht es um das
Geld. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch da-
rüber im Ausschuss diskutieren, dass wir den Land-
tag, sprich den Ausschuss, in die Entscheidungsfin-
dung einbeziehen, ob wir Qualitätsindikatoren über-
nehmen oder nicht; das sage ich jetzt hier ganz be-
wusst. Das könnten welche von der Verwaltung
wieder ganz anders sehen. Der Krankenhauspla-
nungsausschuss – wette ich –, der sieht das ganz
anders. Aber wir sollten uns diesen Prozess, das,
was wir uns im Koalitionsvertrag festgeschrieben
haben, als Koalition, aber auch als Landtag insge-
samt nicht aus der Hand nehmen lassen, weil es
hier um die Qualität für unsere Menschen in Thürin-
gen in unseren Thüringer Krankenhäusern geht.

Jetzt muss ich – da werden vielleicht manche über-
rascht sein – auch mal das Ministerium kritisieren.
Ich bitte ganz einfach darum – da ist ein Satz in der
Begründung drin, ich weiß Begründungen werden
nicht beschlossen, aber Begründungen werden ge-
lesen. Da ist ein Satz unter Punkt C „Alternativen“
drin: „Es sind die Gesundheit der Bevölkerung
durch Sicherung einer hohen Qualität gegen einen
etwaigen Wegfall stationärer Versorgung abzuwä-
gen.“ Dann kommt zwar noch ein relativierender
Satz: „Dieser Abwägungsprozess ist grundsätzlich
ergebnisoffen.“ Da muss ich sagen: Über diesen
Satz soll bitte noch mal nachgedacht werden. Ich
kann nur empfehlen, dass wir den streichen, weil
es, glaube ich, nicht unsere Politik ist, dass wir auf
der einen Seite die Wirtschaft abwägen oder nur
weil wir in der Region keine andere Fachabteilung
haben und auf der anderen Seite die Qualität. Ich
glaube, das Primat in der Krankenhausbehandlung
und bei der Sicherheit unserer Patienten muss im-
mer die Prozessqualität, das heißt, die Behand-
lungsqualität haben. Da gibt es aus meiner Sicht
kein Abwägen mit irgendwelchen betriebswirt-
schaftlichen oder anderen planerischen Interessen.
Wenn wir bei der Abwägung feststellen, da klemmt
es bei der Frage der stationären Versorgung bei
der Qualität, dann müssen wir eben Fristen setzen,
bis diese Mängel beseitigt sind. Das muss ein Ab-
wägen sein, wie lange diese Frist gilt. Aber als
oberstes Primat steht immer die Qualität für die Pa-
tienten.

Auch wir als Koalitionsfraktionen beantragen die
Überweisung an den Sozialausschuss und freuen
uns auch auf die Diskussion dort. Danke schön.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Jung:

Als nächste Rednerin erhält Abgeordnete Herold
von der Fraktion der AfD das Wort.

Abgeordnete Herold, AfD:

Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete, liebe Besucher auf
der Tribüne und Zuschauer im Internet, der Ge-
meinsame Bundesausschuss als oberstes Be-
schlussgremium der gemeinsamen Selbstverwal-
tung der Ärzte, Psychotherapeuten und Kranken-
häuser in Deutschland hat im Dezember 2016 eine
Richtlinie zu planungsrelevanten Qualitätsindikato-
ren beschlossen, die als Grundlage für qualitätsori-
entierte Entscheidungen der Krankenhausplanung
konzipiert sind und die die Versorgung der Patien-
ten mit Gesundheitsleistungen künftig noch stärker
qualitätsorientiert ausrichten sollen. Ziel ist es unter
anderem, messbare Kriterien in der Behandlung
und Heilung von Patienten zu definieren, an denen
sich die Qualität von Diagnostik und Therapie fest-
machen lässt. Die fachlichen Empfehlungen des
Gemeinsamen Bundesausschusses zu planungsre-
levanten Qualitätsindikatoren gemäß § 136 c Abs. 1
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, die nun ge-
sundheitspolitisch umzusetzen sind, dienen der
Qualitätssicherung in den Bereichen Gynäkologie
und Geburtshilfe und sind automatisch Teil des
Krankenhausplans, sofern die Geltung durch Lan-
desrecht nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen
wird. Von diesem Landesrecht will die Landesregie-
rung im Rahmen des vorgelegten Gesetzentwurfs
hier Gebrauch machen. Beabsichtigt ist eine Ände-
rung des Thüringer Krankenhausgesetzes mit dem
Ziel, die automatische Geltung der Empfehlungen
dieses Gemeinsamen Bundesausschusses zu den
Qualitätsindikatoren auszusetzen. Das heißt, die
Landesregierung möchte etwas stoppen, was auf
Bundesebene beschlossen wurde und als Empfeh-
lung an die Länder herangetragen worden ist, wo
auch alle Beteiligten in diesem Gesundheitssektor
zugestimmt haben. Da geht es um messbare Quali-
tät zugunsten von Patienten.

Die Landesregierung begründet das geplante Aus-
setzen dieser Indikatoren im Gesetzentwurf mit der
Aussage, die ich mit Ihrer Erlaubnis, Frau Präsiden-
tin, zitieren darf: „Auswirkungen [der] automati-
sche[n] Übernahme der vom G-BA beschlossenen
planungsrelevanten Qualitätsindikatoren auf die An-
gebote der stationären Versorgung [sind] in Thürin-
gen“ nicht abzusehen. Das ist die Frage: Liegt es
daran, dass die Kriterien als solche nicht tauglich
sind oder dass die Landesregierung mit der Zu-
schreibung der Kriterien an die jeweiligen Kranken-
hausfachabteilungen ein Problem sieht?

Was wir uns hier fragen, ist auch vor allem, warum
– nachdem nun seit zwei Jahren diese Qualitätsin-
dikatoren bekannt sind – keine weiterführenden
Aussagen dazu existieren, wie sich diese Indikato-
ren in der Umsetzung in den jeweiligen Fachabtei-
lungen auswirken, warum die Landesregierung kei-
nen Zugriff auf solche Aussagen hat.
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Es ist aus dem bisher hier Vorgetragenen zu
schlussfolgern, dass es bisher noch nicht in allen
Bundesländern umgesetzt worden ist, obwohl diese
Richtlinien schon fast zwei Jahre existieren, und
dass es wahrscheinlich auch noch keine wirklich
belastbare Evaluation dazu gibt, wie sich diese
Qualitätsindikatoren in der Praxis auf die Kranken-
häuser und deren Fachabteilungen auswirken. Die
Landesregierung befürchtet oder vermutet erhebli-
che Nachteile für den Freistaat. Nach unserer Sicht
könnte es unter Umständen eher zu erheblichen
Nachteilen für die einzelnen Fachabteilungen bzw.
die Krankenhäuser führen, wenn nämlich die Indi-
katoren eingeführt werden und sich herausstellt,
dass die Krankenhäuser aus verschiedenen Grün-
den hier und da unter dieser Hürde durchspringen.

Auch uns ist aufgefallen, dass der Koalitionsvertrag
dazu ganz hehre Worte enthält, nämlich – und auch
hier darf ich wieder bitte mit Ihrer Erlaubnis, Frau
Präsidentin, zitieren –: „dass […] im Krankenhaus-
plan die Parameter für Strukturqualität für einzelne
Fachabteilungen sowie Qualitätsindikatoren des
neuen Bundes-Qualitätsinstitutes aufgenommen
werden. Belegabteilungen, die an der Notfallversor-
gung teilnehmen, unterliegen denselben Standards.
Ziele sind die Gewährleistung der flächendecken-
den Krankenhausversorgung und der Erhalt der
bestehenden Krankenhäuser.“

Nun steht ja auch, wie es gerade schon gesagt
wurde, nicht immer das ganze Krankenhaus zur
Disposition, sondern schlimmstenfalls die eine oder
andere fachlich defizitäre Fachabteilung. Aber das
können wir nur feststellen, wenn diese Qualitätsin-
dikatoren auch wirklich eingeführt werden. Diese
Passage des Koalitionsvertrags sagt da eben etwas
anderes aus, als nach dem vorliegenden Gesetz-
entwurf zu vermuten ist. Da liegt der Hase im Pfef-
fer, denn wir haben die Befürchtung, da soll ein
Prozedere durchgeführt werden nach der Devise:
Wasch mich, aber mach mich nicht nass.

Wie will die Landesregierung mit der Verzögerung
oder Nichteinführung der Qualitätsindikatoren lang-
fristig eine qualitativ hochwertige Gesundheitsver-
sorgung der Thüringer Bevölkerung sicherstellen?
Dieser und weiteren Fragestellungen zur Umset-
zung des Gesetzes wird im Rahmen der näheren
Erörterung des Gesetzentwurfs im Ausschuss für
Arbeit, Soziales und Gesundheit nachgegangen
und wir freuen uns auf eine kritische und lebendige
Diskussion aller hier – auch von meinen Vorrednern
– aufgeworfenen Fragestellungen. Wir werden der
Ausschussüberweisung heute zustimmen. Vielen
Dank.

(Beifall AfD)

Vizepräsidentin Jung:

Es liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr
vor. Wir kommen zur Ausschussüberweisung. Es

ist beantragt worden, den Gesetzentwurf an den
Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit zu
überweisen. Wer dem zustimmt, den bitte ich um
das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen. Gegen-
stimmen? Stimmenthaltungen? Das kann ich nicht
erkennen. Damit ist der Gesetzentwurf an den Aus-
schuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit über-
wiesen.

Ich schließe den Tagesordnungspunkt und rufe auf
den Tagesordnungspunkt 5

Fünftes Gesetz zur Änderung
des Thüringer Kinder- und Ju-
gendhilfe-Ausführungsge-
setzes (Thüringer Gesetz zur
Unterstützung einer eigenstän-
digen Jugendpolitik)
Gesetzentwurf der Fraktionen
DIE LINKE, der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 6/6068 -
ERSTE BERATUNG

Wünscht aus den Fraktionen jemand das Wort zur
Begründung? Frau Abgeordnete Lehmann, Sie ha-
ben das Wort.

Abgeordnete Lehmann, SPD:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete, es gibt ja manchmal
Tagesordnungspunkte, über die man sich hier im
Plenum ganz besonders freut. Das ist manchmal
so, wenn man sehr lange um einen guten Kompro-
miss gerungen hat, oder auch, wenn man einfach
sehr hinter einer Sache steht. Es ist auch in diesem
Fall so, dass das jetzt von den Koalitionsfraktionen
vorgelegte Fünfte Gesetz zur Änderung des Thürin-
ger Kinder- und Jugendhilfe-Ausführungsgesetzes
das Ergebnis eines sehr langen Prozesses ist. Wir
als Jugendpolitikerinnen haben uns dafür starkge-
macht, dass es Eingang in den Koalitionsvertrag
findet. Wir haben als Koalitionsfraktionen eine Ta-
gung mit über 150 Menschen organisiert – überwie-
gend junge Menschen, die in Jugendverbänden or-
ganisiert sind. Wir haben Debatten und Gespräche
mit allen möglichen jugendpolitischen Akteuren ge-
führt, wir haben einen Antrag mit einer sehr um-
fangreichen Anhörung hier im Parlament beraten.

Wir als Jugendpolitikerinnen aller Fraktionen waren
an der Fortschreibung des Landesjugendförder-
plans beteiligt. Auch da sind uns noch mal viele An-
regungen für diesen Gesetzentwurf zugegangen.
All das, all die Aufträge, die wir im Rahmen dieses
langen Prozesses in den letzten dreieinhalb Jahren
bekommen haben, haben Eingang in dieses Gesetz
gefunden, sie finden sich in diesem Gesetzentwurf
wieder. Deswegen ist es ein Gesetzentwurf, der gut
für die Kinder und Jugendlichen ist; er ist gut für die
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Kommunen und gut für die freien Träger in diesem
Land.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Wir stärken mit diesem Gesetzentwurf die Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten junger Menschen, wir ver-
ankern die Örtliche Jugendförderung mit jährlich
15 Millionen Euro, die Schulsozialarbeit mit jährlich
11,3 Millionen Euro. Ich freue mich auf die heutige
Debatte hier im Landtag und auch auf die Debatte,
die wir danach noch im Ausschuss führen werden.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Jung:

Ich eröffne die Beratung. Eigentlich wollte ich Abge-
ordneten Bühl aufrufen, aber ich rufe jetzt erst mal
Abgeordneten Rudy von der Fraktion der AfD auf.
Vielleicht hört Herr Bühl das.

Abgeordneter Rudy, AfD:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen Ab-
geordnete, verehrte Gäste, die fünfte Änderung des
Thüringer Kinder- und Jugendhilfe-Ausführungsge-
setzes steht heute in diesem Hohen Haus zur ers-
ten Beratung an. Nun könnte man zunächst glau-
ben, dass ein Gesetz, das bereits vier Änderungen
durchlaufen hat, hierdurch eine erkennbare qualita-
tive Verbesserung erfahren habe. Dies setzt jedoch
notwendig voraus, dass in der Realität ein manifes-
ter Regelungsbedarf vorhanden ist, den ein solches
Gesetz bedienen möchte. Ein solcher kann bei un-
voreingenommener Betrachtung der gegebenen
Verhältnisse in unserem Bundesland leider nicht
identifiziert werden.

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Ach nein?)

Vielmehr ist der vollzogene Versuch, mit diesem
Gesetz eine eigenständige Jugendpolitik auf den
Schild zu heben, ein Paradebeispiel eines artifiziel-
len Politikverständnisses.

Zur Vorgehensweise: Seitens der Regierungskoali-
tion werden gesellschaftliche Akteure herausgegrif-
fen – hier alle Thüringer im Alter zwischen 10 und
18 Jahren – und diese einer besonders wohlwollen-
den Behandlung seitens der herrschenden politi-
schen Klasse für würdig deklariert. So ist etwa da-
ran gedacht, ihre Mitbestimmungs- und Beteili-
gungsrechte zu erweitern sowie die Betreuung in
Vereinen, Schulen und Verbänden zu verbessern.

In der Tat ist es so, dass die heutigen Jugendlichen
als zukünftige Gestalter der Geschicke unseres
Bundeslands eine wirkmächtige Gruppierung dar-
stellen, die von politischer Seite nicht aus den Au-

gen verloren werden darf. Sie ist jedoch nur eine
Gruppe neben vielen anderen wie zum Beispiel den
Handwerkern, Müttern oder Soldaten.

Stellen Sie sich versuchsweise einmal vor, werte
Abgeordnete, eine zurzeit nicht in diesem Hohen
Hause vertretene Fraktion brächte in der Zukunft
einen Gesetzentwurf ein, der genau die Gruppe der
Thüringer Hotelbesitzer als besonders förderungs-
würdig deklarieren würde

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Selbst die waren mal Ju-
gendliche!)

und dieser eine großzügige Zuwendung zuteilwer-
den ließe. Das ist reine Klientelpolitik, würde es zu-
mindest aus den Reihen der jetzigen Regierungs-
koalition heißen.

(Zwischenruf Abg. Lehmann, SPD: So viel
Dummheit!)

Klientelpolitik bleibt es aber auch, werte Vertreter
der Regierungskoalition, wenn es – wie im vorlie-
genden Gesetzänderungsentwurf der Fall ist – nicht
um Hotelbesitzer, sondern um das gesellschaftliche
Segment der zehn- bis 18-jährigen Thüringer geht.
Wohlklingende Formulierungen wie jugendgerechte
Politik, gelingendes Aufwachsen aller jungen Men-
schen in Thüringen usw. mögen dem oberflächli-
chen Zeitgenossen genügen, um Ihrem Gesetzän-
derungsentwurf eine gedankliche Tiefe zu attestie-
ren, die dieser mitnichten aufweist.

(Beifall AfD)

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Wer hat Ihnen denn das
aufgeschrieben?)

Was unsere jungen Menschen benötigen, sind kei-
ne in der Fläche verteilten und dort nur allzu wir-
kungslos versickernden steuerfinanzierten Förder-
mittel für Jugendverbandsarbeit, Sozialarbeit oder
die Implementierung von Mitbestimmungsrechten,
sondern kühne Investitionen zur Förderung hier
verwurzelter Thüringer Familien sowie der Thürin-
ger Bildungsinfrastruktur.

In beiden Politikfeldern hat die noch amtierende
Landesregierung versagt, was in der Quote Allein-
erziehender, von Unterrichtsausfall und Lehrerman-
gel einen traurigen Niederschlag findet. Kinder und
Jugendliche, die in intakten Familien aufwachsen,
bedürfen indes weder eines Reparateurs in Form
eines schulischen Sozialarbeiters noch intensiver
Betreuung bei der Ausbildung von Vereinsaktivitä-
ten. Ferner möchten wir an dieser Stelle die Hypo-
these wagen, dass bei diesen in Orientierung und
Halt gebenden Elternhäusern heranwachsenden
Jugendlichen auch kein erhöhter Bedarf am Erwerb
irgendwelcher Mitbestimmungsrechte feststellbar
sein wird.
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Lassen Sie daher unseren jungen Menschen ihre
einmalige Kindheit und Jugend, das heißt, verscho-
nen Sie diese mit dem Ihrem Gesetzänderungsent-
wurf zur Unterstützung einer eigenständigen Ju-
gendpolitik innewohnenden Wunsch nach Verrecht-
lichung hierfür überhaupt nicht geeigneter Lebens-
bereiche. Die zielführende Ausübung von Mitbe-
stimmungs- und Beteiligungsmöglichkeiten in le-
bensfeldrechtlichen Kontexten setzt sowohl emotio-
nale Stabilität als auch hinreichende geistig kogniti-
ve Reife bei den Akteuren voraus.

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Das ist wahr, Herr Rudy!)

Beide Eigenschaften sind in der Regel für Men-
schen zwischen dem 10. und 18. Lebensjahr nicht
simultan gegeben.

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Trauen Sie jungen Men-
schen mal was zu!)

Daher ist – erlauben Sie bitte diese kleine Ab-
schweifung – die Herabsetzung des Mindestwahlal-
ters auf 16 ebenso abzulehnen.

(Beifall AfD)

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass Ihr
nunmehr zum fünften Mal geändertes Gesetz zur
Unterstützung einer eigenständigen Jugendpolitik
unverkennbar den an diesem Ort wohlbekannten
Geist links-grüner Ideologie atmet, ähnlich den gro-
tesk anmutenden Maßnahmen zur schulischen In-
klusion, die gerade nicht wie zumeist behauptet aus
der UN-Behindertenrichtlinie ableitbar sind,

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Konvention!)

so ergibt sich aus der UN-Kinderechte-Richtlinie
mitnichten die Legitimation zur Konzipierung eines
Machwerks wie Ihr Gesetz zu einer eigenständigen
Jugendpolitik.

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Keine Richtlinie! Das ist
auch eine Konvention!)

Aus den angeführten Gründen wird der hier zur ers-
ten Beratung anstehende Gesetzänderungsentwurf
zur Jugendpolitik keiner weiterführenden Diskus-
sion für würdig erachtet. Die Fraktion der AfD lehnt
daher die Ausschussüberweisung mit Entschieden-
heit ab. Danke.

(Beifall AfD)

Vizepräsidentin Jung:

Für die Fraktion Die Linke hat Abgeordnete Engel
das Wort.

Abgeordnete Engel, DIE LINKE:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Besucherin-
nen, liebe Zuhörerinnen am Livestream, liebe Kolle-
ginnen, der Landtag hat sich mit Beschluss vom
September letzten Jahres zur Entwicklung einer ei-
genständigen Jugendpolitik für Thüringen bekannt.
Einen Schwerpunkt bildet hierbei die Ausweitung
der Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte von
Kindern und jungen Menschen. Wir Koalitionsfrak-
tionen verstehen die Belange Jugendlicher als poli-
tische Gesamtaufgabe, die sich durch alle Ressorts
und Verwaltungsebenen zieht und alle Beteiligten
an einen Tisch holt. Wir wollen nicht mehr nur über,
sondern endlich auch mit Kindern und Jugendlichen
reden und diese in Entscheidungsprozesse auch
aktiv einbinden.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Die Stärkung und die bedarfsgerechte Ausgestal-
tung der Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit
sowie der Jugendsozialarbeit, die für uns sowieso
zur sozialen Daseinsvorsorge gehören, sind dabei
ein zentrales Element einer eigenständigen Ju-
gendpolitik. Unser Ziel ist eine jugendgerechte Poli-
tik, die ressortübergreifend positive Rahmenbedin-
gungen für ein gelingendes Aufwachsen aller Kin-
der und Jugendlichen in Thüringen schafft.

Der nun heute zu beratende Gesetzentwurf zur Än-
derung des Thüringer Kinder- und Jugendhilfe-Aus-
führungsgesetzes sieht daher insbesondere folgen-
de Neuregelungen vor: Die Verbesserung der Mit-
bestimmungs- und Mitwirkungsrechte junger Men-
schen, die gesetzliche Verankerung der örtlichen
Jugendförderung, die Stärkung der Jugendver-
bandsarbeit, die gesetzliche Verankerung der
Schulsozialarbeit sowie die Einführung eines regel-
mäßigen Berichts über die Lebenslagen junger
Menschen in Thüringen.

Kinder und Jugendliche sind sowohl nach den UN-
Kinderrechten, aber auch nach dem Sozialgesetz-
buch VIII an allen sie betreffenden Angelegenheiten
und Entscheidungen zu beteiligen. Um dieses
Recht weiterhin umzusetzen und auszubauen, wol-
len wir die Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen in den Jugendhilfeausschüssen und im Lan-
desjugendhilfeausschuss festschreiben. Außerdem
konkretisieren wir die Beteiligungsrechte der Kinder
und Jugendlichen im Bereich der Jugendhilfepla-
nung und stärken diese, denn gerade Beteiligung
ist jungen Menschen enorm wichtig. Über die Hälfte
der Kinder in Thüringen würde gern an Entschei-
dungen zum Beispiel in ihrer Gemeinde teilhaben.
Aber mehr als die Hälfte der Kinder glaubt nicht,
dass ihre Meinung ernst genommen wird. Dabei
steht gerade die Einschätzung, dass die eigene
Stimme Gehör findet, in engem Zusammenhang mit
dem Wohlbefinden. So berichtet das LBS-Kinderba-
rometer immer wieder, dass Kinder und Jugendli-
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che, die der Auffassung sind, dass ihre Meinung
erst genommen wird, sich wohler fühlen als Kinder,
die nicht diese Ansicht teilen. Die Studie „Kinderbei-
räte in Stiftungen“ von 2013 zeigte klar, dass Kinder
und Jugendliche, die in Entscheidungsprozesse
eingebunden wurden, sich auch später in der Ge-
sellschaft aktiv beteiligten. Ebenso ist der deutsche
Kinderschutzbund der Auffassung, dass Partizipati-
on ein wichtiger Beitrag zur Weiterentwicklung der
Demokratie ist.

In diesem Sinne erfordert das Aufwachsen in einer
demokratischen Gesellschaft eine möglichst frühe
und umfassende Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen an allen sie betreffenden Planungen,
Maßnahmen und Entscheidungen. Dies dient nicht
nur ihrer Persönlichkeitsentwicklung, hierdurch er-
gibt sich auch die Chance, bislang nicht beachtete
Aspekte einer Maßnahme oder Entscheidung über-
haupt erst einmal zu bemerken und zu analysieren.

Mit der gesetzlichen Verankerung des Förderpro-
gramms Örtliche Jugendförderung, kurz auch „Ju-
gendpauschale“ genannt, erhalten nicht nur die
Landkreise und kreisfreien Städte eine höhere Pla-
nungssicherheit, auch für Fachkräfte und junge
Menschen ergibt sich dadurch mehr Verlässlichkeit
und Kontinuität. Zweck der Örtlichen Jugendförde-
rung ist die Unterstützung der örtlichen Träger der
öffentlichen Jugendhilfe bei der Erfüllung ihrer
bestehenden Aufgaben in den Bereichen Jugendar-
beit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit und
Kinder- und Jugendschutz sowie im Bereich der
ambulanten Maßnahmen für straffällige junge Men-
schen. Mittels der Örtlichen Jugendförderung wer-
den überwiegend Personalausgaben finanziert. Die
gesetzliche Verankerung ist demnach auch ein
wichtiger Schritt für mehr Sicherheit der Arbeitneh-
merinnen in diesem Bereich, denn mit der gesetzli-
chen Verankerung gibt es keinen Grund mehr, Ar-
beitsverträge der Fachkräfte zeitlich an die Laufzeit
der Richtlinie zu binden. Wir alle wissen, dass Be-
fristung gute Arbeit verhindert, denn befristete Be-
schäftigte schleppen sich öfter krank zur Arbeit,
nehmen seltener Urlaub und überfordern sich häufi-
ger. Befristungen schaffen Unsicherheit und er-
schweren eine verlässliche Lebensplanung. Ängste
um die berufliche Zukunft sind daher bei Befristeten
doppelt so stark verbreitet wie bei Unbefristeten.
Gute Arbeit kann daher nur unbefristet sein.

Wir stärken außerdem die Jugendverbandsarbeit
und würdigen damit auch das große ehrenamtliche
Engagement junger Menschen, das damit einher-
geht. Wir Koalitionsfraktionen messen den Jugend-
verbänden und ihren freiwilligen Zusammenschlüs-
sen eine besondere Bedeutung in der Jugendhilfe-
landschaft bei, denn sie leisten einen unverzichtba-
ren Beitrag zur gesellschaftlichen Weiterentwick-
lung. Jugendverbände regen Kinder und Jugendli-
che zur Selbstbestimmung an, fördern gesellschaft-
liche Mitverantwortung sowie soziales Engagement.

Jugendverbandsarbeit ist mehr als bloße Freizeit-
gestaltung. Sie ist eine grundlegende Orientie-
rungshilfe in der Lebenswirklichkeit von Kindern
und Jugendlichen. Als Zusammenschlüsse von
Heranwachsenden mischen sich die Jugendverbän-
de außerdem in politische Prozesse ein und vertre-
ten die Anliegen der jungen Generation. Jugendver-
bandsarbeit ist somit der Motor einer mitwirkungs-
orientierten eigenständigen Jugendpolitik.

Weiterhin stärken wir die schulbezogene Jugendso-
zialarbeit an Thüringer Schulen als eine besondere
Form der Jugendsozialarbeit, denn durch die schul-
bezogene Jugendsozialarbeit wird die Kooperation
zwischen Jugendhilfe und Schule verwirklicht. Die
Schulsozialarbeit dient der individuellen und sozia-
len Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, in-
dem diese über das schulische Angebot hinaus ihre
Fähigkeiten entfalten, Anerkennung erfahren und
soziale Prozesse gestalten können. Soziale Be-
nachteiligung, individuelle Beeinträchtigung und
strukturelle Nachteile werden durch die Schulsozial-
arbeit abgebaut, indem Ausgrenzung und Risiken
des Scheiterns entgegengewirkt wird. Durch sie
werden junge Menschen zur Kritikfähigkeit, Ent-
scheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit so-
wie zur Verantwortung gegenüber ihren Mit-
menschen befähigt. Mit der gesetzlichen Veranke-
rung der schulbezogenen Jugendsozialarbeit schaf-
fen wir auch hier nicht nur mehr Planungssicherheit
für die Landkreise und kreisfreien Städte, sondern
für die Sozialarbeiterinnen und Schülerinnen ergibt
sich auch mehr Verlässlichkeit und Kontinuität. Dies
ist nicht nur ein wichtiger Schritt hin zu guter Arbeit,
sondern auch die Weiterentwicklung der Kinder-
und Jugendhilfe im Sinne einer ressortübergreifen-
den eigenständigen Jugendpolitik.

Als Umsetzung des Beschlusses des Thüringer
Landtags vom September 2017 zur eigenständigen
Jugendpolitik haben wir ebenfalls die Erstellung ei-
nes Berichts über die Lebenslagen junger Men-
schen in Thüringen verankert. Beginnend ab dieser
Legislaturperiode soll künftig alle fünf Jahre ein Be-
richt über die Lebenslagen junger Menschen in
Thüringen erstellt werden. Dieser soll eine Darstel-
lung über die Lebenssituation junger Menschen in
Thüringen sowie die wichtigsten Entwicklungsten-
denzen der Jugendhilfe enthalten. Ziel der Be-
richterstellung ist es, einerseits fundierte Kenntnis-
se als Planungsgrundlage weiterer jugendpoli-
tischer und sozialer Maßnahmen zu erhalten, ande-
rerseits werden dadurch auch junge Menschen,
zum Beispiel durch Befragungen, zumindest indi-
rekt an diesen Planungsprozessen beteiligt.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Rot-
Rot-Grün mit diesem Gesetzentwurf die Mitbestim-
mungsrechte von Kindern und Jugendlichen stärkt
und weiter ausbaut. Denn insbesondere die Beteili-
gung junger Menschen braucht Ernsthaftigkeit
durch gesetzlich verbriefte Rechte und verlässliche
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Strukturen sowie Kontinuität bei den Angeboten der
Jugendarbeit und der politischen Jugendbildung. In
diesem Sinne ist dieser Gesetzentwurf die Grundla-
ge für eine eigenständige Jugendpolitik in Thürin-
gen.

Wir sichern die Jugend- und die Schulsozialarbeit
langfristig und schaffen für alle Beteiligten endlich
Planungssicherheit. Und wir schaffen ebenso Be-
dingungen für gute Arbeit in der Kinder- und Ju-
gendhilfe. Ich freue mich daher sehr, diesen Antrag
im Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport weiter
beraten zu können und in einer Anhörung mit allen
Beteiligten darüber ins Gespräch zu kommen. Vie-
len Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Jung:

Als nächster Redner erhält Abgeordneter Bühl,
Fraktion der CDU, das Wort.

Abgeordneter Bühl, CDU:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen Ab-
geordnete, liebe Besucher, der heute vorgelegte
Gesetzentwurf zur Änderung des Thüringer Kinder-
und Jugendhilfe-Ausführungsgesetzes ist eine Fort-
schreibung eines bestehenden und auch schon be-
währten Gesetzes, das es schon seit Langem gibt.
Von daher finde ich es ein wenig seltsam, wenn die
AfD das hier so vehement ablehnt, weil dafür ei-
gentlich überhaupt kein Grund besteht. Es geht hier
um Dinge, die zu regeln sind, mit denen man sich
beschäftigen muss. Die kann man auch nicht aus
der Welt wischen. Von daher finde ich das ein we-
nig befremdlich, aber okay.

Ich denke, junge Leute – und das hat die Anhörung
eigentlich auch gezeigt, die wir hier im Landtag
schon gemacht haben und die wir auf Basis eines
Antrags nicht nur von Rot-Rot-Grün gemacht ha-
ben, sondern ausgehend von einem Antrag, den
die CDU-Fraktion eingereicht hat. Rot-Rot-Grün
hatte sich damals dann mit einem eigenen Antrag
beteiligt. Ausgehend davon haben wir eine Anhö-
rung hier durchgeführt und die hat durchaus ge-
zeigt, dass es Bedarfe gibt, junge Leute in Thürin-
gen intensiver einzubeziehen.

Von daher kann ich in einer ersten Bewertung sa-
gen – wir machen ja heute hier auch nur die Ein-
bringung in einer ersten Bewertung dieses Ge-
setzes –, dass ich zumindest in einigen Punkten
positiv überrascht bin. Gerade der Punkt des Le-
benslagenberichts, der mit aufgenommen wurde,
der auch eine Forderung von uns in unserem An-
trag war, der auch positiv in der Anhörung bewertet
wurde, dass sich der hier in diesem Gesetzentwurf
wiederfindet, ist von uns eine positiv zu bewertende
Sache, genau wie die Fragestellung der Schulso-

zialarbeit, die sich wirklich bewährt hat, die überall,
auch in den Regionen, wo ich es kenne, bei mir vor
Ort, sehr gut angenommen wird, die man auch
nicht mehr missen möchte, die einen wichtigen Bei-
trag leistet, um auch Lehrer zu unterstützen, um
das Klima in den Schulen entsprechend zu unter-
stützen. Von daher ist auch das positiv zu bewer-
ten,

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

genau wie auch die Frage der Mitbestimmungs-
möglichkeiten, die natürlich gerade auf kommunaler
Ebene durchaus noch Verbesserungspotenzial ha-
ben. Allerdings will ich sagen: Das ist eine Frage,
die man auch in der Anhörung bewerten muss – in-
wieweit die Dinge praktikabel gehandhabt sind und
inwieweit Dinge nicht dafür sorgen, dass Verfahren
im Zweifel schwieriger werden. Gerade wenn ich
mir die Erweiterung des Jugendhilfeausschusses
anschaue, das ist eine Sache, da bin ich sehr ge-
spannt, was dann auch in der Anhörung heraus-
kommt, wie es bewertet wird. Denn soweit ich es
hier gesehen habe, finde ich es ein wenig unge-
wöhnlich, es ist ja kein Entwurf der Landesregie-
rung. Deswegen gab es im Vorfeld vermutlich keine
Anhörung der Beteiligten. Es gibt also noch keine
Rückmeldung, wie die Beteiligten zu diesem Ent-
wurf stehen. Von daher wäre es vielleicht besser
gewesen, man hätte es über die Landesregierung
gemacht, dann hätte man zumindest im Vorfeld
schon mal die Beteiligten abgefragt. Das ist so ein
Punkt, der hat mich ein wenig verwundert. So müs-
sen wir jetzt warten, was in der Anhörung zu sagen
ist. Von daher kann man das jetzt auch noch gar
nicht so bewerten, weil wir jetzt erst mal ins Ge-
spräch mit den Beteiligten gehen müssen, wie man
diesen Gesetzentwurf hier bewerten soll.

Dass die Örtliche Jugendförderung hier aufgenom-
men wurde, finde ich gut. Die Frage ist allerdings,
ob man das mit dem Betrag in diesem Gesetz fest-
schreibt oder ob das wirklich in diesem Maße sinn-
voll ist. Auch das ist eine Frage, die man bewerten
muss. Schließlich ist so ein Betrag ja auch nicht
festgeschrieben. Sie haben zwar hier geschrieben
„mindestens jährlich“, dennoch, finde ich, sollte
man auch das noch mal in der Anhörung bewerten.

Kurz und gut: Es sind schon einige Punkte, die mir
jetzt positiv aufgefallen sind, die ich auch begrüße,
dass wir diese hier aufgenommen haben. Auf der
anderen Seite gibt es noch Punkte, die wir erst mal
mit den Partnern auswerten müssen, auch in einer
Anhörung, was ich auch sehr begrüße, wenn wir ei-
ne mündliche Anhörung dazu machen, damit wir
auch ins Gespräch kommen, gerade mit Partnern
wie dem Landesjugendring, den Verbänden, um
auch zu sehen, wie die Gremien denn weiter ar-
beitsfähig sind – Landesjugendhilfeausschuss –,
wie sollte man diese Gremien erweitern. All das gilt
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es also auszuwerten, weshalb auch ich hier heute
die Überweisung an den Ausschuss beantrage und
mich dort über eine ausführliche Anhörung freuen
würde, damit wir das ausgleichen, dass es bis jetzt
keine Beteiligung zu diesem Gesetzentwurf gege-
ben hat. Vielen Dank.

(Beifall CDU, DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Jung:

Als nächste Rednerin hat Abgeordnete Astrid Ro-
the-Beinlich, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, das
Wort.

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, zur AfD will ich nur zwei
Dinge sagen: Dass Sie Kinder und Jugendliche ma-
ximal als Anhängsel ihrer Eltern begreifen, haben
Sie hier ja schon mehrfach deutlich gemacht. Ich
finde es schon erschreckend, wenn so über die Zu-
kunft, über unser aller Zukunft gesprochen wird und
wenn man offenkundig nicht bereit ist, Kindern und
Jugendlichen einmal zuzuhören, ihnen eine Stimme
zu geben. Ich frage mich manchmal, wovor Sie ei-
gentlich Angst haben.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Zum Zweiten: Es wundert aber auch nicht wirklich,
denn es gab eine Arbeitsgruppe zur Erstellung des
Landesjugendförderplans, der tatsächlich alle Frak-
tionen angehört haben. Und die einzige Fraktion,
die dort nie erschienen ist – übrigens auch jetzt, wo
es um die Implementierung dieses Landesjugend-
förderplans geht –, ist die AfD-Fraktion. Da ist sie
konsequent, sie ist dort nicht mal aufgetaucht. Das
heißt, sie weiß überhaupt nicht, worüber wir da
sprechen, worüber wir da beraten. Sie hat daran
ganz offenkundig kein Interesse.

Vielen Dank für den Beitrag des Kollegen Bühl, der
offenkundig vieles ganz gut findet, sich gewundert
hat, warum die Fraktionen das Gesetz auf den Weg
bringen, und gewünscht hätte, schon vorher zu wis-
sen, was Vereine, Verbände etc. dazu sagen. Ich
sage ganz offen: Ich sehe es auch als Aufgabe von
Fraktionen, Gesetzesinitiativen auf den Weg zu
bringen. Wir freuen uns sehr wohl auf die Anhörung
– auch wir werden selbstverständlich für eine
mündliche Anhörung plädieren – und auf das Ge-
spräch direkt mit den Beteiligten. Es muss nicht im-
mer alles im Vorhinein ausgeklüngelt werden, denn
wir kommen ja nicht zum allerersten Mal ins Ge-
spräch. Diana Lehmann hat es ausgeführt: Wir hat-
ten eine große Fachtagung mit mehr als 150 Teil-
nehmenden aus den Bereichen der Kinder- und Ju-
gendarbeit und haben ganz viele der Forderungen

aufgegriffen, die dort geäußert wurden. Wir sind
jetzt gespannt, was gegebenenfalls in der Anhö-
rung noch dazukommt und wie wir gemeinsam, hof-
fe ich, Wege finden, das auch praktikabel umzuset-
zen.

Das Ziel dieses Gesetzentwurfs ist die Verbesse-
rung der Lebensbedingungen von Kindern und Ju-
gendlichen. Das ist auch ein erklärtes Ziel, das wir
als Koalition vertreten. Gemeinsam haben wir uns
deshalb auf den Weg gemacht, Kinder als eigen-
ständige Persönlichkeiten politisch stärker wahr-
und ernst zu nehmen. Mit dem vorliegenden Ge-
setzentwurf zur Unterstützung einer eigenständigen
Jugendpolitik – ich habe mich ehrlich gefragt, wer
von der AfD das eigentlich aufgeschrieben hat, was
Herr Rudy hier vorgetragen hat, das ist schon eine
spannende Frage – gehen wir nun einen großen
Schritt in diese Richtung und setzen dabei eine we-
sentliche Vereinbarung aus dem gemeinsamen
Koalitionsvertrag um.

So stärken wir mit dem Gesetzentwurf die Mitbe-
stimmungs- und Mitwirkungsrechte junger Men-
schen. Uns macht das jedenfalls Mut, weil die aller-
meisten Jugendlichen, wenn man sich so die ein-
gängigen Studien anschaut, mit sehr viel Optimis-
mus in die Zukunft blicken. Junge Menschen haben
übrigens auch sehr genaue Vorstellungen von dem,
was richtig oder falsch ist. Das sollten wir im Inte-
resse aller nutzen. Daher setzen wir mit unserer Ju-
gendpolitik bei den Stärken und Interessen der Ju-
gendlichen direkt an. Genau deshalb ist auch Parti-
zipation und Mitbestimmung bei uns die Basis von
allem. Jugendliche, Kinder sollen konsequent mit-
bestimmen, wer ihre, wer unsere Welt von morgen
gestaltet und wie diese Welt aussieht. Daher war
für uns der Ausgangspunkt, junge Menschen künf-
tig viel stärker in die Arbeit der örtlichen Jugendhil-
feausschüsse mit einzubeziehen. Jede und jeder,
der oder die von ihnen in einem örtlichen Jugendhil-
feausschuss mitarbeitet, weiß, dass dieser schon
breit aufgestellt ist. Wir aber wollen jetzt noch mehr
jungen Menschen dort direkt eine Stimme geben –
das ist uns wichtig und soll über die örtlichen Stadt-
und Kreisjugendringe, die Schülervertretungen und
über die bestehenden Jugendmitbestimmungsgre-
mien geschehen. Wir sind guten Mutes, dass man
Wege findet, wenn man das nur möchte. Wir folgen
jedenfalls dem Grundsatz, dass dort, wo über junge
Menschen gesprochen wird, diese tatsächlich mit
einbezogen werden. Dies erfüllt auch den gesetzli-
chen Auftrag, der bereits im SGB VIII formuliert ist.

Wir geben dem Landesjugendhilfeausschuss einen
höheren Stellenwert im Land, indem wir die Anzahl
der Mitglieder von 20 auf 25 erhöhen, damit in Zu-
kunft auch alle Fraktionen dem Landesjugendhilfe-
ausschuss angehören werden. Bisher ist das näm-
lich nicht so, bisher sind nur die CDU und die linke
Fraktion mit Fraktionsvertreterinnen direkt im Lan-
desjugendhilfeausschuss vertreten. Netterweise
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dürfen SPD und wir eine Stellvertretung stellen. Wir
aber meinen, dass tatsächlich auch alle politischen
Kräfte, die im Landtag vertreten sind, dort mitwirken
können sollen. Auch das gehört für uns zu einem
demokratischen Gemeinwesen, ganz genauso wie
die Tatsache, dass der Landesjugendhilfeaus-
schuss grundsätzlich im Landtag tagen können soll.
Das war mitunter manchmal organisatorisch
schwierig. Deswegen haben wir es jetzt festge-
schrieben, damit darüber gar nicht mehr diskutiert
werden muss. Die Räumlichkeit sollte hier im Land-
tag sein. Da gibt es dann auch eine bessere An-
und Einbindung.

Besonders froh sind wir darüber – Diana Lehmann
hat es schon gesagt und auch meine Kollegin Kati
Engel in ihrer Rede –, dass wir die Örtliche Jugend-
förderung, die wir als Koalition bereits von 11 Millio-
nen Euro auf 15 Millionen Euro – das ist recht er-
heblich – erhöht haben, nun auch im Thüringer Kin-
der- und Jugendhilfe-Ausführungsgesetz verankern
werden und damit deutlich stärker absichern kön-
nen. Es gab immer die Frage: Wie ist das denn
überhaupt sichergestellt? Manche sagen auch, es
sei ein Vorgriff auf bestimmte Haushalte. Wir sa-
gen: Es ist eine Verpflichtung, der wir uns anneh-
men, der wir uns stellen. Deshalb haben wir das
auch genau so im Gesetz festgeschrieben. Im Übri-
gen wird die Höhe der Jugendförderung mindes-
tens alle zwei Jahre überprüft, damit sie auch ent-
sprechend angepasst werden kann. Wir wissen alle
um Preissteigerungen, aber auch um Tarifsteige-
rungen, beispielsweise der Fachkräfte, die in die-
sem Bereich tätig sind. Damit erhalten die Landkrei-
se und kreisfreien Städte zukünftig eine gesetzlich
garantierte finanzielle Unterstützung für die vor Ort
organisierte – Sie wissen das, das passiert über die
Jugendförderpläne im Jugendhilfeausschuss vor
Ort – Jugendarbeit, für die Jugendverbandsarbeit,
die Jugendsozialarbeit und den Kinder- und Ju-
gendschutz, und zwar in Höhe von mindestens
15 Millionen Euro.

Ebenso werden wir – Herr Bühl hat es angespro-
chen – die Schulsozialarbeit, die wir landesweit der-
zeitig mit 11,3 Millionen Euro unterstützen, gesetz-
lich verankern und damit auch hier eine langjährige
jugendpolitische Forderung umsetzen. Das ist uns
in allen Anhörungen immer wieder vorgetragen
worden, dass dies ein ganz wichtiger Wunsch ist.
Damit können die Kommunen zukünftig zum einen
mehr unbefristete Arbeitsverträge im Bereich der
Schulsozialarbeit abschließen und es können den
Mitarbeiterinnen vor Ort mehr Sicherheit und auch
bessere Arbeitsbedingungen gewährleistet werden.
Weiterhin können die sozialpädagogischen Ange-
bote – wohlwissend, dass wir diese auch zukünftig
noch ausbauen müssen – in unseren Schulen zu-
kunftsfest gemacht werden.

Die Landesregierung wird außerdem zukünftig in je-
der Legislaturperiode einen Lebenslagenbericht

von jungen Menschen in Thüringen vorlegen. Herr
Bühl hat es gesagt, das war auch ein Wunsch, der
sowohl von der CDU als auch von vielen Anzuhö-
renden immer wieder an uns herangetragen wurde.
Wir haben das aufgegriffen. Wir finden das gut und
richtig. Damit haben wir einen gesetzten Punkt, an
dem wir immer im Landtag über die Lebenslagen
junger Menschen sprechen werden. Das Land stellt
sich damit der Herausforderung, sich intensiv mit
den Lebensbedingungen junger Menschen ausei-
nanderzusetzen und die Politik auch auf die Inte-
ressen von Kindern und Jugendlichen auszurichten.

Außerdem sehen wir vor, dass die Landesförde-
rung der überregional tätigen Jugendverbände über
den Landesjugendförderplan zukünftig auch direkt
erfolgen kann.

Ich will noch eines sagen, weil vorhin der Hinweis
kam: Was wäre denn, wenn wir plötzlich einen Ge-
setzentwurf für Hoteliers oder so machen würden?
Auch Hoteliers waren einmal junge Menschen und
natürlich haben auch Hoteliers Mitspracherechte.
Sie sind erwachsen, sie haben die vollen Rechte.
Kinder und Jugendliche haben diese bisher nicht.
Vielleicht hilft das ja bei der Findung der Wahrheit,
auch in der AfD-Fraktion.

Wir freuen uns jedenfalls auf die parlamentarische
Beratung zum Gesetzentwurf und meinen, wir ha-
ben vernünftige und gute Regelungen zur Stärkung
der Jugendpolitik in Thüringen vorgelegt. Wir sind
jedoch auf die Anregungen aus der Anhörung zum
Gesetz – ich sagte das eingangs schon – und den
Gesprächen mit den Verbänden und Jugendvertre-
tungen zum Gesetz sehr gespannt. Daher beantra-
gen wir die Überweisung, zum einen federführend
an den Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport,
aber auch mitberatend an den Justiz- und Migra-
tionsausschuss und an den Innenausschuss, da
auch die Belange der Kommunen dort berührt sind.
Vielen herzlichen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Jung:

Als nächste Rednerin hat Abgeordnete Lehmann,
Fraktion der SPD, das Wort.

Abgeordnete Lehmann, SPD:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Lieber Herr Bühl, ich
bin voller Zuversicht, dass Sie am Ende dieses Ge-
setzgebungsverfahrens überzeugt sind von dem
Gesetzentwurf und dem hier auch ohne schlechtes
Gefühl zustimmen können, weil es einfach ein guter
Gesetzentwurf ist. Wenn Sie noch nicht so viel Zeit
hatten, den jetzt ausführlich zu lesen – wir haben
jetzt über viele Wochen und Monate darüber disku-
tiert. Es ist wirklich ein guter und ausgewogener
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Gesetzentwurf und er ist, wie gesagt – das hat mei-
ne Kollegin Astrid Rothe-Beinlich gerade auch noch
mal gesagt –, nicht neu. Natürlich gab es noch kei-
ne Anhörung zu diesem Gesetzentwurf, aber es
gab eine zu dem Antrag hier im Hause im Plenum.
Es gab diese große Veranstaltung, die wir zur Ju-
gendpolitik gemacht haben. Wir treffen uns regel-
mäßig mit Vertretern von Jugendverbänden, mit
dem Landesjugendring, mit kommunalen Vertre-
tern, die in diesem Bereich aktiv sind, und all deren
Anregungen sind in diesen Gesetzentwurf einge-
flossen.

Sehr geehrte Damen und Herren, dieser Gesetz-
entwurf ist ein Meilenstein in der Geschichte des
Thüringer Kinder- und Jugendhilfe-Ausführungsge-
setzes zum VIII. Sozialgesetzbuch, besser als Kin-
der- und Jugendhilfegesetz bekannt. Es ist gleich-
zeitig die erste Novellierung des Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzes, das die Intention des Bundesge-
setzgebers und der UN-Kinderrechtskonvention
ernsthaft aufgreift. 28 Jahre nach der Wende reali-
siert es damit endlich tatsächlich die Mitbestim-
mung von Kindern und Jugendlichen an allen sie
betreffenden Entscheidungen.

Lassen Sie mich in Erinnerung rufen: Bereits 1989
hat die UN-Kinderrechtskonvention Kindern und Ju-
gendlichen nicht nur das Recht eingeräumt, ihre
Meinung frei zu äußern, sondern den unterzeich-
nenden Staaten die Pflicht auferlegt, diese Meinung
der Kinder und Jugendlichen in allen Angelegenhei-
ten zu berücksichtigen. Das Sozialgesetzbuch VIII,
das Kinder- und Jugendhilfegesetz, ist seit 3. Okto-
ber 1990 in den neuen Ländern in Kraft und hat die-
sen Auftrag in vielfältiger Weise aufgegriffen, zum
Beispiel in § 8, der ist überschrieben mit dem Titel
„Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“. Aller-
dings ist der dort formulierte Auftrag zur Beteiligung
ebenso wie in der Jugendhilfeplanung in den Jah-
ren seit der Wende kaum tatsächlich realisiert. Ich
formuliere das bewusst sehr vorsichtig. Bei näherer
Betrachtung könnte man aber mit Fug und Recht
sagen: Der Auftrag, den die UN-Kinderrechtskon-
vention mitgibt, und der Auftrag, den der Bundesge-
setzgeber mit auf den Weg gegeben hat, stand in
der Prioritätenliste der örtlichen und überörtlichen
Jugendhilfe relativ weit hinten. In vielen Fällen sind
bestenfalls Spurenelemente von Beteiligung zu er-
kennen.

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, mit
dieser gängigen Praxis, sowohl die vertraglichen
Grundlagen der UN-Kinderrechtskonvention als
auch die Intention des Bundesgesetzgebers zum
SGB VIII zu ignorieren, ist mit der nun eingebrach-
ten Novelle Schluss. Ich bin stolz – und ich glaube,
da kann ich auch für meine Kollegen von der Lin-
ken und den Grünen sprechen – auf die vorge-
schlagene Regelung zum Beispiel in § 15a des Ge-
setzentwurfs. In Zukunft werden nicht nur die Leis-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe davon abhän-

gig sein, was Kinder und Jugendliche, was junge
Erwachsene als Bedarfe definieren, erstmals wird
den Kindern und Jugendlichen zugleich weit über
die Leistungen der Jugendhilfe hinaus das Recht
eingeräumt und zugleich ein Forum gegeben, ihre
Meinung in allen sie betreffenden Entscheidungen
in unserer demokratischen Gesellschaft zu artikulie-
ren. Nicht mehr, aber auch nicht weniger formulie-
ren wir im Gesetzentwurf, wenn wir künftig geregelt
wissen wollen, ich zitiere: „Kinder und Jugendliche
sollen in angemessener Weise an der Jugendhilfe-
planung sowie allen weiteren ihre Interessen berüh-
renden Planungen, Entscheidungen und Maßnah-
men beteiligt werden. Hierzu sollen geeignete Ver-
fahren entwickelt und durchgeführt werden.“ Das,
liebe Kolleginnen und Kollegen, ist nicht nur prakti-
zierte Vertrags- und Gesetzestreue, dieser künftige
gesetzliche Auftrag und vor allen Dingen die daraus
resultierende Praxis sind eine wesentliche Grundla-
ge zur Stärkung unserer Demokratie. Davon bin ich
fest überzeugt.

(Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Demokratische Regelungen, demokratische Aus-
handlungsprozesse und auch damit verbundene
Kompromisse zwischen unterschiedlichen Interes-
sen kann man nur erlernen, wenn man sie auch
praktisch erlebt. Demokratie erlernen bedeutet De-
mokratie erleben, und zwar von Kindesbeinen an,
nicht nur durch das Auswendiglernen formaler Ab-
läufe und erst recht nicht durch Ignoranz, Desinfor-
mation oder das Recht des Stärkeren. Dieses Mit-
bestimmungsrecht gilt für alle in Deutschland leben-
den Kinder und Jugendlichen und Erwachsenen,
das will ich hier noch mal ausdrücklich betonen.

Nicht nur diese zitierte Passage der Novellierung,
sondern auch die real erweiterten Rechte der Mit-
bestimmung und Jugendhilfeausschüsse, zum Bei-
spiel von Schülervertretungen – zum Beispiel von
Mitbestimmungsgremien von Kindern und Jugendli-
chen – sind Ausdruck des Willens und der Stärke
unserer demokratischen Gesellschaft durch die Re-
gierungskoalition. Und es gibt Jugendhilfeaus-
schüsse in Thüringen, die das bereits praktizieren
und in denen das durchaus gut funktioniert.

Auch der Entwurf zur Landesstrategie „Mitbestim-
mung junger Menschen in Thüringen“, den eine Ex-
pertengruppe im Sommer beim Jugendministerium
vorgelegt hat, stellt fest, dass junge Menschen als
Expertinnen und Experten in eigener Sache ernst
zu nehmen sind und daher die Mitbestimmungs-
rechte verbindlich gesetzlich verankert werden sol-
len. Das greift dieser Gesetzentwurf auf.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Dieser Gesetzentwurf ist nicht zuletzt ein weiterer
Beweis zur Umsetzung des Koalitionsvertrags und
zum Beschluss zur eigenständigen Jugendpolitik
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dieses Parlaments. Das zeigt auch, dass diese
Koalition in der Jugendpolitik handelt und liefert.

Damit kommen neue Aufgaben insbesondere auf
die Landkreise und kreisfreien Städte als zuständi-
ge örtliche Träger der Jugendhilfe zu. Wenn man
es ganz genau betrachtet, sind es eigentlich keine
neuen Aufgaben, sondern die Konkretisierung der
Anforderungen, die das SGB VIII und die UN-Kin-
derrechte bereits jetzt vorgeben. Ich gehe davon
aus, dass alle in der Kinder- und Jugendhilfe täti-
gen Akteure – öffentliche und freie Träger – diesen
konkretisierten Auftrag grundsätzlich positiv aufneh-
men. Schließlich gibt es in vielen Verlautbarungen
immer wieder einen breiten gesellschaftlichen Kon-
sens dafür, dass Kinder und Jugendliche nicht nur
unsere Zukunft sind, sondern inzwischen auch,
dass sie beteiligt werden sollten. Wenn wir das wol-
len, dann müssen wir dieser Generation auch die
Möglichkeit geben, an demokratischen Prozessen
teilzuhaben.

Deshalb bin ich ebenso stolz, dass wir mit der ge-
setzlichen Verankerung einer Mindestförderung von
15 Millionen Euro für die Örtliche Jugendförderung
und von 11,3 Millionen für die Schulsozialarbeit ei-
ner langjährigen Forderung der kommunalen Spit-
zenverbände und vieler freier Träger entsprochen
haben – nicht nur entsprochen, sondern in dieser
Legislaturperiode mit dem Gesetz die jetzige Förde-
rung und damit auch eine zukünftige Mindestförde-
rung erheblich gesteigert haben.

Und, Herr Bühl, Sie wissen aus der Anhörung zu
dem jugendpolitischen Antrag, den wir hier im
Hause hatten, dass die Kommunen das sehr wohl
als Sicherheit empfinden, dass es gesetzlich veran-
kert ist. Sie haben ausdrücklich darum gebeten. Sie
wissen vielleicht nicht aus Ihrer eigenen Erfahrung
als Abgeordneter, aber viele Kolleginnen und Kolle-
gen aus Ihrer Fraktion waren damals aktiv beteiligt,
als sie in der Örtlichen Jugendförderung massive
Kürzungen vorgenommen haben mit drastischen
Auswirkungen für die Kinder- und Jugendhilfe vor
Ort.

Damit sind die finanziellen Voraussetzungen zur
Umsetzung des Gesetzes umfänglich gegeben.
Erstmals seit 28 Jahren besteht in Thüringen Pla-
nungssicherheit für kommunale Jugendämter und
für die freien Träger.

Von all diesen Maßnahmen profitieren die Kinder
und Jugendlichen, für die wir dieses Gesetz in aller-
erster Linie machen. Nicht zuletzt ist damit aber
auch die Grundlage gegeben, um gute Arbeitsbe-
dingungen für die Dienstleistungen in der Kinder-
und Jugendhilfe im Freistaat zu realisieren, gute Ar-
beit zu tariflichen Bedingungen, und zwar orientiert
an der tariflichen Bindung des öffentlichen Diens-
tes. Es gibt jetzt keinerlei Grund mehr, die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der freien Träger, die en-
gagiert die Aufgaben dieses Gesetzes umsetzen,

gegenüber den Kolleginnen und Kollegen im öffent-
lichen Dienst zu benachteiligen. Für Befristungen
gibt es mit diesem Gesetzentwurf keinen Grund
mehr.

Der Gesetzentwurf und dessen Realisierung sind
ohne Wenn und Aber eine öffentliche Aufgabe. Die
Subsidiarität der bundesdeutschen Sozialgesetzge-
bung im Hinblick auf die freien Träger verlangt kein
Schlechterstellungsgebot. Ich betone das, weil ich
diese Debatte samt der damit verbundenen, eben-
falls langjährig häufig missbräuchlichen Praxis
schlichtweg einfach leid bin. Die letzte Ausrede an-
geblich mangelnder Unterstützung des Landes wird
mit diesem Gesetz entfallen.

Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich
noch einmal zusammenfassen, was wir mit diesem
Gesetzentwurf verbessern. Dieser Gesetzentwurf
sorgt dafür, dass Vertragstreue gegenüber der UN-
Kinderrechtskonvention realisiert wird, er sorgt für
Gesetzestreue durch Realisierung wesentlicher In-
tentionen des SGB VIII, er stärkt die Demokratie
durch die Ausweitung der Mitbestimmungsrechte
und künftig tatsächlich praktizierte Mitbestimmung
von Kindern und Jugendlichen. Er ermöglicht eine
verlässliche Finanzierung der örtlichen Träger der
Jugendhilfe und damit auch die Umsetzung der be-
auftragten freien Träger. Er schafft Voraussetzun-
gen für gute Arbeit in der sozialen Arbeit in der Kin-
der- und Jugendhilfe und er schafft empirisch gesi-
cherte Grundlagen der Landesregierung, um infolge
der Kenntnisse und Bedarfe von Kindern und Ju-
gendlichen und deren Lebenslagen zukünftig ziel-
gerichtet zu fördern, anzuregen und zu unterstüt-
zen. Mit diesem Gesetz schaffen wir eine feste Ba-
sis für die Thüringer Jugendpolitik, wir stärken da-
mit Jugendarbeit als Motor eigenständiger Jugend-
politik für Kinder, Jugendliche und junge Erwachse-
ne.

Ich bin sehr gespannt auf die weitere Beratung des
Gesetzentwurfs und wage jetzt schon die Behaup-
tung, dass wir mit diesem Gesetzentwurf jugendpo-
litische Geschichte in Thüringen geschrieben ha-
ben. Der Gesetzentwurf zeigt: Diese Koalition meint
es ernst, wenn sie sagt, dass die Stärkung der Ju-
gendpolitik eines ihrer zentralen Anliegen ist. Kin-
der und Jugendliche, junge Menschen in Thüringen
können sich sicher sein: Diese Landesregierung tut
etwas für sie.

Ich bitte um Überweisung des Gesetzentwurfs an
den Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport als
federführenden Ausschuss, an den Innen- und
Kommunalausschuss sowie an den Justizaus-
schuss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)
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Vizepräsidentin Jung:

Aus den Reihen der Abgeordneten liegen jetzt kei-
ne weiteren Wortmeldungen vor. Für die Landesre-
gierung erhält Staatssekretärin Ohler jetzt das
Wort.

Ohler, Staatssekretärin:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Gäste,
ich freue mich, dass mit dem vorliegenden Gesetz-
entwurf die Entwicklung einer eigenständigen Ju-
gendpolitik in Thüringen weiter vorangebracht wird.
Gern möchte ich deshalb als Erstes an dieser Stelle
an den meines Erachtens richtungsweisenden
Landtagsbeschluss zur eigenständigen Jugendpoli-
tik von vor einem Jahr erinnern. Mit diesem Gesetz
ist Thüringen auch bundesweit Vorreiter in einem
neuen Politikfeld. Ziel dieses Beschlusses war ers-
tens eine jugendpolitische Lücke zu schließen,
nämlich wieder mehr politische Aufmerksamkeit auf
die Jugendphase zu lenken. Das war erforderlich,
nachdem in den letzten Jahren vor allem Kinder-
schutzthemen sowie die Verbesserung der Kinder-
tagesbetreuung im Fokus der Diskussionen stan-
den. Ziel war es zweitens auch, echte Regelungs-
lücken aufzuzeigen. Diese sollen nunmehr, soweit
sie die Kinder- und Jugendhilfe betreffen, mit dem
von den Regierungsfraktionen vorgelegten Entwurf
eines Thüringer Gesetzes zur Unterstützung einer
eigenständigen Jugendpolitik geschlossen werden.

Zu dem Gesetzentwurf wurde heute schon viel aus-
geführt. Um unnötige Wiederholungen zu vermei-
den – was wahrscheinlich gar nicht so richtig mög-
lich ist –, aber dennoch unsere Positionierung dar-
zulegen, möchte ich lediglich auf die mir besonders
am Herzen liegenden Bestimmungen kurz einge-
hen. Das ist zum einen die gesetzliche Veranke-
rung der Örtlichen Jugendförderung und der Schul-
sozialarbeit. Beide Themen werden schon seit Lan-
gem diskutiert. Bereits in der letzten Legislaturpe-
riode wurde im Koalitionsvertrag eine gesetzliche
Festschreibung im Rahmen des Thüringer Kinder-
und Jugendhilfe-Ausführungsgesetzes in Höhe von
15 Millionen Euro als verlässliche Leistung für die
Kommunen und die freien Träger für notwendig an-
gesehen. Deshalb sagen wir als Jugend- und Bil-
dungsministerium: Das ist eine große Leistung der
jetzigen Regierung. Diese Neuregelungen sind ein
Meilenstein für die nachhaltige Weiterentwicklung
der Kinder- und Jugendhilfe im Land und die Zu-
sammenarbeit von Jugendhilfe und Schule vor Ort.
Beide Förderprogramme, Örtliche Jugendförderung
und Schulsozialarbeit, wurden in den letzten beiden
Jahren evaluiert. Dabei wurde uns bestätigt, dass
sich beide Maßnahmen bewährt haben. Eine weite-
re Erkenntnis war aber auch, dass aufgrund der
jährlichen Bewilligungen der Förderprogramme die
Arbeitsverträge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in den meisten Landkreisen und kreisfreien Städten

bisher befristet sind. Besonders wichtig finden wir
daher, dass es sich bei diesen Neuregelungen nicht
nur um eine rechtliche Verankerung dem Grunde
nach handelt, sondern auch der Höhe nach. Es ist
eine Überprüfung mit Blick auf Tarifsteigerungen
vorgesehen. Damit schaffen wir nunmehr Pla-
nungssicherheit für die Kommunen und somit auch
für die betroffenen freien Träger der Jugendhilfe.
Sehr geehrte Damen und Herren, damit ist die
Grundlage für entfristete Arbeitsverträge mit einer
tariflichen Entlohnung von circa 270 Schulsozialar-
beiterinnen und Schulsozialarbeitern, aber auch
über 750 Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern in
den Bereichen der Jugendarbeit, der Jugendsozial-
arbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugend-
schutzes gelegt.

Im Gesetzentwurf sind weitere Regelungen zur Ver-
besserung der Mitbestimmungs- und Mitwirkungs-
rechte junger Menschen vorgesehen, die ich eben-
falls ausdrücklich begrüße. Wir sagen gleichzeitig
aber genauso klar: Diese Regelungen können nicht
als abschließende Lösung verstanden werden. Sie
können nur ein Anfang sein. Genau aus diesem
Grunde sind wir gerade dabei, eine Kabinettsbefas-
sung zu der im bereits erwähnten Landtagsbe-
schluss zur eigenständigen Jugendpolitik ebenfalls
geforderten Landesstrategie Mitbestimmung junger
Menschen vorzubereiten. Darin sollen beispielswei-
se alle Ressorts der Landesregierung aufgefordert
werden, ihre Gesetze und Verordnungen auf Mög-
lichkeiten der Mitbestimmung für junge Menschen
zu überprüfen und gegebenenfalls weitere Ge-
setzesänderungen auf den Weg zu bringen.

Mitbestimmung junger Menschen ist nicht nur eine
Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, sondern eine
ressortübergreifende Aufgabe. Das ist auch das
Kernanliegen der eigenständigen Jugendpolitik und
somit des vorgelegten Gesetzentwurfs. Der Bil-
dungsminister hat den Prozess „Zukunft Schule“
gestaltet und in diesem Rahmen vielen Schullei-
tern, Schulleiterinnen, Schülerinnen und Schülern
sowie Lehrerinnen und Lehrern zugehört. Wir wis-
sen daher auch, dass an dem Mitbestimmungskon-
zept für Thüringer Schulen Entwicklungsbedarf
besteht.

Aber zurück zu den vorgelegten Änderungen des
ThürKJHAG. Wir, das heißt, die Landesregierung,
werden nicht nur den anstehenden Gesetzge-
bungsprozess positiv begleiten. Wir wollen darüber
hinaus auch die Umsetzung dieser aus meiner
Sicht wichtigen Neuregelung aktiv gestalten. Für
die Neuregelungen zur Verbesserung der Mitbe-
stimmung würde dies beispielsweise bedeuten,
dass wir die örtliche Ebene eng begleiten durch
Fachberatung, Förderung von insbesondere mo-
dellhaften Mitbestimmungsprojekten, Qualifizierung
von Akteuren vor Ort, Anstoß und Begleitung eines
Qualitätsentwicklungsprozesses, Austausch und
Vernetzung sowie Öffentlichkeitsarbeit. Diesen neu-
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en Herausforderungen aufgrund der nunmehr auf
den Weg gebrachten Änderungen des Thüringer
Kinder- und Jugendhilfe-Ausführungsgesetzes stel-
len wir uns gerne. Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Jung:

Es liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr
vor. Es ist Ausschussüberweisung beantragt wor-
den. Wir stimmen zunächst über die Überweisung
an den Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport
ab. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Hand-
zeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen und die
CDU-Fraktion. Gegenstimmen? Das ist die AfD-
Fraktion. Stimmenthaltungen? Kann ich nicht er-
kennen. Damit ist die Ausschussüberweisung be-
schlossen.

Wir stimmen über die Überweisung an den Innen-
und Kommunalausschuss ab. Wer dem zustimmt,
den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die
Stimmen der Koalitionsfraktionen. Gegenstimmen?
Das sind die Stimmen der AfD-Fraktion. Stimment-
haltungen? Das sind die Stimmen der CDU-Frak-
tion. Damit ist die Ausschussüberweisung an den
Innen- und Kommunalausschuss beschlossen.

Wir stimmen über die Ausschussüberweisung an
den Ausschuss für Justiz, Migration und Verbrau-
cherschutz ab. Wer dem zustimmt, den bitte ich um
das Handzeichen. Das sind die Stimmen der Koali-
tionsfraktionen und der CDU-Fraktion. Gegenstim-
men? Das sind die Stimmen der AfD-Fraktion.
Stimmenthaltungen? Kann ich nicht erkennen. Da-
mit ist die Ausschussüberweisung beschlossen.

Wir stimmen über die Federführung ab. Es ist Fe-
derführung beantragt für den Ausschuss Bildung,
Jugend und Sport. Wer dem zustimmt, den bitte ich
um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfrak-
tionen und die CDU-Fraktion. Wer stimmt dage-
gen? Das sind Teile der AfD-Faktion. Stimmenthal-
tungen? Teile der AfD-Fraktion. Damit ist die Feder-
führung an den Ausschuss für Bildung, Jugend und
Sport beschlossen.

Ich schließe diesen Tagesordnungspunkt und rufe
auf den Tagesordnungspunkt 6

Zweites Gesetz zur Änderung
des Thüringer Gesetzes über
die Bestimmung des Steuer-
satzes bei der Grunderwerb-
steuer
Gesetzentwurf der Fraktion der
AfD
- Drucksache 6/6066 -
ERSTE BERATUNG

Wünscht die Fraktion der AfD das Wort zur Begrün-
dung? Das kann ich nicht erkennen. Dann eröffne
ich die Beratung und das Wort erhält Abgeordneter
Kießling für die Fraktion der AfD.

Abgeordneter Kießling, AfD:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren, werte Abgeordnete, liebe Zu-
schauer auf der Tribüne, es freut mich, dass wir
heute über einen Gesetzentwurf sprechen können,
der die Bürgerinnen und Bürger direkt entlasten
wird und ein Teil einer aktiven Familienpolitik sein
kann. Es geht um die Absenkung der Grunderwerb-
steuer für selbst genutztes Wohneigentum. Aktuell
beträgt diese Steuer in Thüringen 6,5 Prozent und
ist damit im bundesweiten Vergleich eine der
höchsten. Als Vergleich dazu: In Sachsen und Bay-
ern liegt diese Steuer bei 3,5 Prozent. Diese im-
mense Diskrepanz gilt es zu beseitigen.

Schauen wir uns zuerst einmal an, wie sich diese
Steuer im Laufe der Jahre entwickelt hat. Noch im
Jahr 2006 betrug die Grunderwerbsteuer auch in
Thüringen lediglich 3,5 Prozent. Kurze Zeit später
wurde sie auf 5 Prozent erhöht, wo sie bis zum
1. Januar 2017 verblieb. Im Rahmen der Flücht-
lingskrise konnte die Landesregierung die Kosten
für den Freistaat nicht abschätzen und suchte eine
neue Einnahmemöglichkeit, um die immens weiter
steigenden Kosten zu kompensieren. So geschah
es, dass die Regierung die Grunderwerbsteuer er-
höhte, da es sich bei dieser um eine Landessteuer
handelt, die vom Land selbst der Höhe nach festge-
setzt werden kann.

An dieser Stelle sei mir die Bemerkung erlaubt:
Während der Ministerpräsident am Bahnhof stand
und schrie, es wäre der schönste Tag in seinem Le-
ben, war die damit verbundene Erhöhung der Steu-
er für viele Menschen in unserem Land eher ein
Tag der Trauer.

(Beifall AfD)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, laut Aus-
sagen der Landesregierung sind die Kosten für Un-
terbringung und Versorgung von Migranten in den
letzten Jahren wieder gesunken. Die Kosten für Mi-
granten sind vom Bereich „Asyl“ zum Teil in den
Bereich „Soziales“ transferiert worden. Somit wer-
den die Kosten für die Unterbringung und Versor-
gung der Migranten mehr vom Bund als durch den
Freistaat getragen. Folglich gibt es keinen Grund
mehr, die Grunderwerbsteuer bei 6,5 Prozent zu
belassen.

Was hat diese Erhöhung nun für Auswirkungen? Ei-
ne neue Studie des Bundesinstituts für Bevölke-
rungsforschung – BiB – zeigt erhebliche regionale
Unterschiede bei den Geburten. So haben Frauen
der Jahrgänge 1969 bis 1972 zum Beispiel in Pas-
sau, Kiel, Gera usw. bundesweit die wenigsten Kin-
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der geboren, und zwar im Schnitt nur 1,0 bis
1,2 Kinder.

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Daran sind auch die
Flüchtlinge schuld, was?)

Forschungsdirektor Martin Bujard sagte dazu, Ursa-
chen für niedrige Kinderzahlen in vielen Kommunen
seien unter anderem zu wenig bezahlbare Wohnun-
gen, dürftige Betreuungsangebote und kinderfeind-
liche Wohnquartiere. In vielen Städten fehlt es an
Wohnraum für Familien mit drei oder mehr Kindern.

(Beifall AfD)

Politiker fordern, der Staat müsse gegensteuern.
Selbst die familienpolitische Sprecherin der Linken
im Bundestag, Katrin Werner, sagte – ich zitiere:
„Ein Kinderwunsch darf nicht am Geldbeutel schei-
tern.“ Und was machen die Linken im Land Thürin-
gen? Sie plündern den Geldbeutel.

Zudem beruht der Babyboom noch auf den über-
durchschnittlichen Geburtenzahlen von Migranten
in Deutschland.

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Ah, ja!)

Das hat der Bericht des Forschungsinstituts erge-
ben, ich zitiere aus diesem Bericht. Hierzu sagte
Forschungsdirektor Bujard: „Ohne […] Migranten
wäre die Geburtenrate in den Städten […] noch
deutlich niedriger.“ Im Schnitt liegen wir derzeit bei
aktuell 1,59 Kindern je Frau. In den überwiegend
katholischen Landkreisen – zum Beispiel Cloppen-
burg, Günzburg, Mühldorf am Inn – werden die
meisten Kinder geboren, im Schnitt hier 2,0 bis
1,9 Kinder je Frau. – Ich zitiere nur aus dem Be-
richt, Frau Ministerin. Sie ahnen es: Hier liegt die
Grunderwerbsteuer nämlich bei 3,5 Prozent.

(Beifall AfD)

Schon oft haben wir daher in unseren Reden darauf
hingewiesen und die Landesregierung aufgefordert,
die Steuer wieder zu senken. Passiert ist bisher lei-
der überhaupt nichts. Gerade in Zeiten niedriger
Zinsen und steigender Mieten ist es für Familien mit
Kindern attraktiv und mehr als sinnvoll, Wohneigen-
tum zu erwerben, auch gerade im Hinblick auf die
Altersversorgung, die ja sehr infrage steht. Bei stei-
genden Immobilienpreisen in vielen Regionen und
Städten wird der Erwerb von Wohneigentum jedoch
durch die seit 2006 von 3,5 auf 6,5 Prozent gestie-
gene Grunderwerbsteuer in Thüringen zusätzlich
erschwert und die Geburtenrate sinkt bei teuren
Wohnkosten laut der aktuellen Studie von 2018 des
Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, was ein
Punkt von vielen ist.

Es wäre da nur folgerichtig gewesen, wenn diese
Landesregierung zeitnah dafür gesorgt hätte, dass
die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land ent-

lastet werden und somit die Möglichkeit erhalten,
günstig eigenen Grund und Boden bzw. Wohnraum
zu erlangen, und Familien somit ein Zuhause hier in
Thüringen zu ermöglichen.

(Beifall AfD)

Gerade Wohngebiete, in denen sich Kinder gefahr-
los frei bewegen können, sind aktueller denn je und
ganz wichtig.

Sehr geehrte Damen und Herren, es ist schon kuri-
os, gerade wenn ich in die Reihen von SPD und
Grünen blicke – ich sehe es schon deutlich vor
mir –, Sie werden uns wieder einmal sagen, dass
die Senkung der Steuer bei Ihnen schon längst be-
schlossene Sache ist, aber noch die eine oder an-
dere Feinheit besprochen werden muss. Da stelle
ich mir doch glatt die Frage: Wann wollen Sie dann
den Entwurf einbringen? Oder senken Sie dann so-
gar die Steuer auf 3,5 Prozent, was ja zu begrüßen
wäre!

Wir von der AfD sehen jetzt den richtigen Zeitpunkt,
um das Gesetz anzupassen und die Menschen und
die Familien in unserem Land zu entlasten.

(Beifall AfD)

Unsere Gesetzesänderung hat natürlich noch eine
kleine Feinheit, denn sie soll vor allem Familien ent-
lasten und verhindern, dass mit Grund und Boden
Spekulationen betrieben werden. Aus diesem
Grund haben wir eine Zehn-Jahres-Klausel einge-
fügt, die besagt, dass die verminderte Grunder-
werbsteuer nur dann greift, wenn Grund und Boden
und die Immobilie darauf auch zehn Jahre vom
Käufer selbst genutzt wird. Hiermit beantragen wir
die Überweisung an den Haushalts- und Finanz-
ausschuss und freuen uns auf eine rege Diskus-
sion. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank.

(Beifall AfD)

Vizepräsidentin Jung:

Für die Fraktion der SPD hat Herr Abgeordneter
Dr. Pidde das Wort.

Abgeordneter Dr. Pidde, SPD:

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr
Kießling, das war ja eine ganz gute Wahlkampfre-
de.

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Nein, das
waren Fakten!)

Ansonsten sind das, was hier vorgetragen worden
ist, nicht viel mehr als warme Worte für bestimmte
Teile der Bevölkerung.

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Für Fami-
lien!)
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Es mag ja reichen, wenn man auf der Oppositions-
bank sitzt, und das mag ja auch vielleicht gut sein,
um Wahlumfragen zu steigern, aber langfristig wird
der Wähler honorieren, wenn ordentliche Arbeit ge-
leistet wird. Nur so kann man politisch gestalten.
Das ist im Landtag nicht anders als im Handwerk
oder in der Industrie: Qualität ist gefragt. Sie müs-
sen sich hier öffentlich vorhalten lassen, dass Ihr
Gesetzentwurf stümperhaft ist.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Ich möchte das an vier Punkten begründen, dass
Sie nicht sagen, es bleibt so stehen.

Das Erste ist: Der Gesetzentwurf verstößt gegen
geltendes Recht, gegen Grundgesetz und Grunder-
werbsteuergesetz, weil diese für die Grunderwerb-
steuer nur von einem Regelsatz ausgehen. Sie wol-
len diesen teilen, ausdifferenzieren und so eine
Ausdifferenzierung ist im Gesetz nicht vorgesehen.
Wenn Sie an dieser Stelle etwas tun wollen, dann
sprechen Sie mit Ihren Kollegen in der Bundestags-
fraktion, da muss der Bund das nämlich ändern. Da
sind wir aber hier die falsche Stelle.

Das Zweite: Sie haben in Ihrem Gesetzentwurf ge-
schrieben, es tritt am Tag nach der Verkündung in
Kraft. Theoretisch kann man das machen, praktisch
haben wir beschlossene Haushalte und Sie wollen
unmittelbar in beschlossene Haushalte eingreifen.
Sie selber schreiben, Sie schätzen die Kosten auf
20 Millionen Euro pro Jahr an Mindereinnahmen –
da will ich überhaupt nicht mit Ihnen darüber disku-
tieren, ob das mit 5 Millionen Euro zu viel oder zu
wenig ist, bleiben wir mal bei Ihren 20 Millionen
Euro –, Sie liefern aber keinen Deckungsvorschlag
dazu. Kein Wort darüber, in welchen Haushaltstiteln
Sie die Gelder reduzieren wollen, kein Wort da-
rüber, wem Sie die 20 Millionen Euro pro Jahr weg-
nehmen wollen.

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Das war Ihr
Vorschlag in Ihrem Gesetzentwurf zur Erhö-
hung der Grunderwerbsteuer!)

Der dritte Punkt: Sie schreiben eine Bindung an ei-
ne zehnjährige Nutzung einer Immobilie vor, wenn
man ein Grundstück oder wenn man ein Haus
kauft. Ich sage: Das ist lebensfremd. Die persönli-
che Lebenssituation kann sich ändern. Die Familie
kann größer oder kleiner werden, die Arbeitssitua-
tion kann sich ändern. Was wollen die dann ma-
chen? Sollen diejenigen dann nachzahlen, was sie
jetzt an Steuern sparen? Das würde mit einem
enorm hohen Kontrollaufwand verbunden sein. Ich
weiß nicht. Die Verwaltungskosten erwähnen Sie in
Ihrem Gesetzentwurf überhaupt nicht, die dabei an-
fallen würden. Nicht einmal geschätzt haben Sie,
was auf den Landeshaushalt zukommen würde.
Das sind auch Steuergelder, die Sie verschwenden
wollen.

Und der vierte und letzte Punkt: Sie wollen eine
pauschale Absenkung für Wohneigentum, für Einfa-
milienhäuser,

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Für Eigen-
tum!)

für Eigentum, für alle, anders geht es ja nicht nach
Ihrem Gesetzentwurf. Das heißt, für alle, die sich in
Eigennutzung Wohnraum schaffen wollen. Das
heißt aber auch für die Anschaffung von Luxusim-
mobilien zur Eigennutzung. Soll das wirklich Ihr Ziel
sein, dass Sie gut Situierte bei der Anschaffung von
Villen und besonders hochkarätigem Eigentum för-
dern wollen? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein.

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Nein!)

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Klar
wollen Sie das!)

Meine Damen und Herren, mein Resümee: Erstens
geht es nicht, das habe ich begründet, und zwei-
tens würde es, wenn es ginge, zu Fehlentwick-
lungen führen. Wir können lang und breit über die
Entlastung von Familien und die Entlastung der
Menschen im Land diskutieren, wir können lang
und breit über die Grunderwerbsteuer und deren
Höhe diskutieren, aber das, was Sie hier als Ge-
setzentwurf eingereicht haben, ist absolut dünn.
Damit sollten wir keine Ausschüsse beschäftigen.
Vielen Dank.

(Beifall Die LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Jung:

Für die Fraktion der CDU hat sich Abgeordneter
Kowalleck zu Wort gemeldet.

Abgeordneter Kowalleck, CDU:

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und
Herren! Werte Kollegen von der AfD, die Grunder-
werbsteuer mit dem Thema „Migranten“ in Verbin-
dung zu bringen, ist wirklich ein Kunststück, das nur
die AfD in diesem Hohen Hause schafft. Und dazu
noch den schönsten Tag des Ministerpräsidenten in
Saalfeld hier zu erwähnen, das ist weit vom Thema
verfehlt.

(Unruhe AfD)

Das war vor drei Jahren, ich weiß das als Saalfel-
der, das war am Bierfest-Wochenende. Wir haben
ja heute die Bierfest-Eröffnung in Saalfeld, von da-
her sind das völlig unterschiedliche Themen, die
man nicht vermengen

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Nein!)

und ganz klar trennen sollte.

Wir haben hier an dieser Stelle schon mehrfach
auch im Rahmen der Haushaltsberatungen über die
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Grunderwerbsteuer und die Erhöhung durch die rot-
rot-grüne Regierung gesprochen. Auch für die CDU
ist klar, dass gerade diese Grunderwerbsteuer im
Rahmen der Nebenkosten junge Familien und Men-
schen belastet, die sich gerade auch die eigene Im-
mobilie für die Altersversorgung anschaffen.

(Beifall CDU)

Wir sehen, dass bei Maklerkosten, Notarkosten,
Grundbuch und der Grunderwerbsteuer doch eine
entsprechende Summe zusammenkommt, die dann
in die Gesamtfinanzierung eingebettet werden
muss. Gerade mit der Entscheidung von Rot-Rot-
Grün, die Grunderwerbsteuer auf 6,5 Prozent hoch-
zusetzen, haben die Landesregierung und die Koa-
litionsfraktionen ein falsches Zeichen an die Fami-
lien in Thüringen gesetzt.

(Beifall CDU)

Die Linke und die Koalitionspartner sind damit auch
unglaubwürdig, gerade wenn sie vom Bund Steuer-
senkungen fordern – ich erinnere an die Debatte,
die wir vor der Sommerpause hatten – und gleich-
zeitig aber hier auf Landesebene die Steuern erhö-
hen, an der Steuerschraube drehen. Da erinnere
ich an dieser Stelle auch gern daran, dass mitunter
immer mal von der Linken die Diskussion kommt,
den Grunderwerbsteuersatz mit dem Mehrwertsteu-
ersatz zu vergleichen. Das ist in meinen Augen völ-
liger Nonsens, denn das macht dann letztendlich
auch eine Anschaffung von Immobilien, von Eigen-
tum fast oder nahezu unmöglich. Das funktioniert
so überhaupt nicht.

Vizepräsidentin Jung:

Herr Abgeordneter Kowalleck, gestatten Sie eine
Anfrage des Abgeordneten Kubitzki?

Abgeordneter Kowalleck, CDU:

Gern, Herr Kubitzki.

Abgeordneter Kubitzki, DIE LINKE:

Danke, Herr Kowalleck. Sie sagten, die Linke tritt
im Bund immer für Steuersenkungen und derglei-
chen mehr ein. Ist Ihnen bekannt, dass die Linke ei-
ne Erbschaftsteuer fordert? Ist Ihnen bekannt, dass
die Linke eine Vermögensteuer fordert? Und ist Ih-
nen bekannt, dass die Linke fordert, dass die Spit-
zensteuersätze erhöht werden?

Abgeordneter Kowalleck, CDU:

Danke, Herr Kubitzki, für diese Anfrage. Uns ist,
glaube ich, allen bekannt, dass die Linke immer viel
fordert. Ich erinnere Sie da auch gern an Ihre Wahl-
kampfslogans

(Beifall CDU)

„Reichtum für alle“ und „Reichtum besteuern“. Das
sagt, denke ich mal, alles. Das ist Ihre Politik: linke
Tasche – rechte Tasche.

(Beifall CDU, AfD)

Mehr haben Sie in dieser Form nicht zu bieten. Sie
sollten hier gerade als Linke in diesem Landespar-
lament diese viel und hoch gehobene Familienpoli-
tik auch deutlich machen, indem Sie gerade auch
bei der Grunderwerbsteuer entsprechend Zeichen
setzen, aber dazu waren Sie nicht gewillt. Wir als
CDU-Fraktion haben an dieser Stelle auch schon
mehrfach darauf hingewiesen, dass diese Erhö-
hung der Grunderwerbsteuer der falsche Weg ist.
Damit haben Sie auch zu verantworten, dass es ge-
rade Familien erschwert wird, Wohneigentum zu er-
werben.

(Beifall CDU)

Ich möchte auch noch mal auf den vorliegenden
Gesetzentwurf der AfD eingehen, Kollege Dr. Pidde
hatte ja schon einige Punkte erwähnt. Die Absen-
kung von 6,5 auf 5 Prozent – hatte ich gesagt –
wurde schon oft genug hier diskutiert. Dann diese
Frage mit der Mindestnutzung von zehn Jahren: Da
sehe ich große Probleme, weil die Lebenswirklich-
keit anders ist, gerade von Familien. Wenn weitere
Kinder hinzukommen, ist mehr Wohnraum notwen-
dig usw. Das haben Sie in diesem Fall in Ihrem Ge-
setzentwurf auch nicht dargelegt. Von daher ist er
auch unvollständig. Wenn Sie als Alternative die Ei-
genheimzulage nennen, muss ich sagen: Gerade
auf Bundesebene werden jetzt seit geraumer Zeit
ganz andere Lösungen diskutiert bzw. von der Bun-
desregierung in Angriff genommen. Ich nenne da
nur unsere Anliegen als CDU: die Herabsetzung
des Steuersatzes auf 5 Prozent – da sind wir nicht
auseinander –, aber auch die Einführung eines
Freibetrags für selbst genutztes Eigentum zur Ent-
lastung von insbesondere Familien.

Wir sehen bei diesem Gesetzentwurf, dass die AfD
einfach zu kurz springt. Sie räumen hier keinen
Freibetrag ein. Gerade – das hatte ich erwähnt –
hinsichtlich der Selbstnutzung ist er völlig unbe-
stimmt. Da müssen Sie auch bedenken, diese wür-
de ja dann auch für Gewerbetreibende gelten. Das
haben Sie in diesem Gesetzentwurf nicht weiter de-
finiert. Das aber ist, denke ich, auch nicht das An-
liegen dieser Geschichte.

Weiterhin muss ich noch mal erwähnen: Die Fami-
lien werden gerade auch von der Bundesregierung
zukünftig bei ihrem Traum unterstützt, die eigenen
vier Wände anzuschaffen. Dazu wird es für viele
Familien ein Baukindergeld geben. Die Eltern be-
kommen für jedes Kind 1.200 Euro pro Jahr über
einen Zeitraum von zehn Jahren. Das ist für uns ein
guter Beitrag, dass es den Familien erleichtert wird,
Eigentum anzuschaffen und auch zur Altersvorsor-
ge beizutragen.
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Wir wollen auf jeden Fall den weiteren Ablauf, die
weiteren Abstimmungen auf Bundesebene abwar-
ten. Deshalb denke ich, aufgrund der genannten
Gründe, springen Sie einfach mit Ihrem Gesetzent-
wurf zu kurz. Eine Beratung befürworten wir daher
nicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall CDU)

Vizepräsidentin Marx:

Als nächster Redner erhält Abgeordneter Müller
von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen das Wort.

Abgeordneter Müller, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Gäste und Be-
sucher, werte Kolleginnen und Kollegen, ich hatte
eigentlich gedacht, wenn es aufseiten der AfD die-
sen Gesetzentwurf ja durchaus schon in anderen
Länderparlamenten gegeben hat – unter anderem
in Baden-Württemberg, in Brandenburg, in Rhein-
land-Pfalz und im Berliner Abgeordnetenhaus –,
dass man sich in Thüringen vielleicht auch mit den
Stellungnahmen und den Redebeiträgen der Kolle-
gen in den dortigen Häusern auseinandersetzt.
Nein, das ist offensichtlich nicht geschehen. Man
hat es einfach abgeschrieben und mit den damali-
gen strukturellen Fehlern in den anderen Vorlagen
wieder aufgenommen. Es fehlt beispielsweise –
und das haben meine Vorredner auch schon ge-
sagt – jegliche Form von Gegenfinanzierung.

(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: Quatsch!)

Das zeigt ganz offensichtlich: Von finanzpolitischer
Vorsorge verstehen Sie gar nichts!

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Das, was Sie hier niedergeschrieben haben, ist aus
finanzpolitischer Sicht unseriös. Denn auch Ihre Be-
gründung, wir haben eine gute Konjunktur, kann
nicht bei jedem Ihrer Vorschläge herangezogen
werden.

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Das sagen
Sie doch immer selbst!)

Auch Ihre Zahlen zu den prognostizierten Mehrein-
nahmen stimmen im Übrigen wieder mal nicht.

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Das sind Ih-
re Zahlen!)

Da hilft ein Blick – Herr Kießling – in den Einzel-
plan 17. Da hatte die Landesregierung beim Dop-
pelhaushalt 2016/2017 Mehreinnahmen von 30 Mil-
lionen Euro im Jahr 2017 prognostiziert. 2018/2019
sind es dann sogar 44 bzw. 46 Millionen Euro ge-
genüber 2016. Sie hingegen schreiben etwas von
20 Millionen Euro.

(Zwischenruf Abg. Huster, DIE LINKE: Ja.)

Von den tatsächlichen Einnahmen 2017

(Zwischenruf Abg. Huster, DIE LINKE: Mehr
als das Doppelte!)

haben Sie kein Sterbenswörtchen geschrieben.
Deshalb ignoriere ich diese Zahl großzügig.

Auch das wirkliche Problem der sogenannten Sha-
re Deals, mit denen Unternehmen die Grunder-
werbsteuer umgehen, thematisieren Sie in Ihrem
Gesetzentwurf wieder einmal nicht. Die Grunder-
werbsteuer soll nach diesem Entwurf von 6,5 Pro-
zentpunkten auf 5 Prozentpunkte gesenkt werden,
um den Erwerb von Wohneigentum günstiger zu
gestalten. Mal ganz ehrlich, Sie glauben doch nicht
ernsthaft, wenn wir jetzt die Grunderwerbsteuer um
1 Prozent senken,

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: 1,5 Pro-
zent!)

dass das in irgendeiner Weise Auswirkungen auf
den Gesamtpreis beim Kauf einer Immobilie hat.
Das wird an anderer Stelle eingepreist. Das verdie-
nen dann andere. Vermutlich Makler oder Grund-
stückseigentümer oder die Hausbauer.

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Das müsste
man auch senken!)

Damit Spekulationen ausgeschlossen werden, soll
das Wohneigentum nach Ihrer Vorstellung dann
aber für mindestens zehn Jahre selbst bewohnt
werden müssen. Über die Verwaltungsherausforde-
rung haben wir schon gesprochen. Ich halte sie für
irrsinnig. Ich glaube, davon sollten wir tatsächlich
die Finger lassen. Und ich frage mich, warum Sie
denn nicht gleich gefordert haben, sie vielleicht auf
3,5 Prozent abzusenken oder ganz abzuschaffen?
Das wäre dann die richtige Fördermaßnahme. Auch
diese Senkung könnte nach Ihrem Verständnis von
der Finanzpolitik doch bei guter Konjunktur und
sprudelnden Steuereinnahmen ohne Probleme be-
werkstelligt werden.

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Ihre Worte!)

Warum fordern Sie nicht gleichzeitig eine Senkung
der Notarkosten? Oder vielleicht der Maklergebüh-
ren? Das wäre doch auch noch ein Ansatz. Könnte
man doch auch machen. Auch das sind Erwerbsne-
benkosten, die einige Eigentümer als zu hoch emp-
finden.

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Da haben
Sie recht!)

Und warum beschränken Sie die Senkung der
Grunderwerbsteuer nicht auf den erstmaligen Kauf
einer Immobilie? Auch dadurch könnten wiederum
Spekulationen ausgebremst werden. Sie sehen, es
gibt wirklich vielfältige Eingriffsmöglichkeiten, die
Sie alle nicht aufgreifen. Und damit wird für mich
aber auch gleichzeitig deutlich, dass es Ihnen an
dieser Stelle überhaupt nicht um die Lösung eines
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Problems geht. Denn Sie haben überhaupt nicht
verstanden, wo das Problem auf dem Wohnungs-
markt liegt. Das hat weder was mit Migration in Ge-
ra zu tun, noch mit katholischem Glauben im Eichs-
feld oder im Südoldenburgischen oder in Passau.
Es liegt eben nicht bei der Grunderwerbsteuer, son-
dern es geht in erster Linie um bezahlbare Miet-
wohnungen in den Städten wie beispielsweise Er-
furt, Jena oder Weimar.

Wenn man sich die Zahlen anschaut, ob in den
letzten Jahren der Zubau an Wohnungen oder auch
an Einfamilienhäusern zurückgegangen ist, kann
man den tatsächlich nicht erkennen. Gerade in den
Ballungszentren ist der Grundstücksmarkt leer ge-
fegt.

Ich frage mich außerdem: Wer kontrolliert eigent-
lich, dass der Käufer in den nächsten zehn Jahren
diese Immobilie auch tatsächlich selbst bewohnt?
Wie haben Sie sich das praktisch vorgestellt? Wol-
len Sie jedes Mal jemanden durch die Wohngebiete
schicken und schauen: Wohnen die da immer noch,
ist da vielleicht jemand anderes eingezogen? Viel-
leicht sind die Kinder ausgezogen, dafür die Groß-
eltern rein, hm ja, es sind nicht mehr die gleichen.
Also das wird spannend. Das sieht so ein bisschen
nach Überwachung hoch drei aus. Und damit hätte
ich doch schon meine Schwierigkeiten.

(Unruhe AfD)

Sie sind doch ansonsten immer und immer wieder
diejenigen, die nach dem schlanken Staat rufen.
Und jetzt sollen wir plötzlich für 1,5 Prozent einen
Verwaltungsapparat aufbauen, bei einem Fachkräf-
temangel, wo ich nicht mal weiß, wo wir diese zu-
künftigen Verwaltungsangestellten herbekommen
sollen. Also Entschuldigung, aber meiner Meinung
nach wird das nicht funktionieren.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Im Gegensatz zu Ihrer Argumentation sind die Ein-
nahmen aus der Grunderwerbsteuer direkte Investi-
tionen in die Thüringer Familien- und Bildungspoli-
tik. Denn damit finanzieren wir beispielsweise das
kostenfreie Kindergartenjahr, Schulsanierungen,
mehr Lehrer an den Schulen. Es geht auch in die
innere Sicherheit und wir setzen damit das um, was
eine verantwortungsbewusste Landesregierung zu
tun pflegt. Wir investieren die Steuergelder der Thü-
ringer Steuerzahler in die Zukunft – nämlich an die-
ser Stelle tatsächlich in unsere Familien und Kin-
der, und zwar unabhängig davon, ob sie eine Im-
mobilie kaufen, eine Wohnung kaufen oder gar zur
Miete wohnen.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Im Umkehrschluss bedeutet Ihre Forderung: Sie
wollen das kostenfreie Kindergartenjahr wieder

rückgängig machen, die Migrationsbeauftragte wol-
len Sie ohnehin abschaffen, das habe ich gestern
auch zur Kenntnis genommen. Und ich habe mich
gefragt: Ich glaube, dass in Gera so wenig Kinder
geboren werden, hängt damit zusammen, es gibt
zu wenig Störche in der Stadt. Das ist in den Land-
kreisen drum herum nämlich anders.

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Das passt
zu Ihnen! Märchen erzählen!)

Das ist aber keine Politik für Familien, sondern ge-
gen die Familien und wir von Bündnis 90/Die Grü-
nen werden diesen Antrag sicherlich nicht mittragen
und auch sicherlich nicht an einen Ausschuss ver-
weisen. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Marx:

Als nächster Redner hat Abgeordneter Huster von
der Fraktion Die Linke das Wort.

Abgeordneter Huster, DIE LINKE:

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und
Herren, die Grunderwerbsteuer ist die einzig rele-
vante Landessteuer, die wir selbst regeln können.
Das Aufkommen betrug 2017 144 Millionen Euro. In
der Debatte wurde es schon erwähnt, dass in der
Vergangenheit nicht nur eine Erhöhung der Grund-
erwerbsteuer zum 01.01.2017 vollzogen wurde –
von 5 auf 6,5 Prozent –, sondern dass es schon
vorher, nämlich zum Jahr 2011, eine Erhöhung von
3,5 auf 5,0 Prozent gab. Schon damals haben die
Kritiker – es war damals die FDP-Fraktion hier im
Thüringer Landtag – die Befürchtung artikuliert,
dass mit dieser Erhöhung der Grunderwerbsteuer
das Immobiliengeschäft in Thüringen zum Erliegen
kommt, dass es keine Familie mehr geben könne,
die sich nach dieser Steuererhöhung noch um
Wohneigentum bemühen würde. Die Annahmen
damals waren genauso falsch, wie sie heute falsch
vorgetragen werden. Tatsächlich ist in den letzten
Jahren die Zahl der Fälle im Wesentlichen konstant
geblieben, das Aufkommen in Thüringen allerdings
trotz dieser Erhöhung stetig gestiegen.

Meine Damen und Herren, in den letzten Jahren
hat nicht allein Thüringen die Grunderwerbsteuer
erhöht, sondern den Steuersatz von 6,5 Prozent
haben mittlerweile sechs Bundesländer. Es gibt
mehrere Bundesländer, die haben 6,0 Prozent,
aber viele Bundesländer haben auch von niedrige-
ren Steuersätzen auf 5,0 Prozent erhöht.

Herr Kießling, dann ist es wirklich perfide, wenn Sie
die Flüchtlingsausgaben in einen Zusammenhang
…

(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: Das waren
Sie doch!)
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(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Das waren
Sie!)

(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: 2015 – das
können Sie im Internet nachlesen!)

… wenn Sie die Flüchtlingsausgaben aus dem Jahr
2015 folgende mit der Erhöhung der Grunderwerb-
steuer in Bezug bringen.

(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: Sie haben ein
schlechtes Gedächtnis, Herr Huster!)

Nein. Ich habe ja nichts gegen Zwischenrufe, aber
geben Sie mir die Möglichkeit, dass ich meinen Ge-
danken erläutere, und dann können wir Ihr Argu-
ment mit dem Argument gewichten, das ich hier
vorzutragen versuche.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Mein Ausgangspunkt ist die Analyse des Thüringer
Rechnungshofs aus dem Jahr 2010 und die Frage:
Was wird mit den Landeshaushalten im Jahr 2020
passieren, wenn der Solidarpakt II ausläuft, wenn
wir eine neue EU-Förderperiode haben und wenn
der demografische Faktor in Thüringen ab 2010 be-
ständig druckerhöhend auf die Einnahmen des
Freistaats Thüringen wirkt. In diesem Sondergut-
achten, das der Rechnungshof damals im Jahr
2010 den Landtagsabgeordneten zugeleitet hat,
war die Rede davon, dass sowohl die Ausgaben als
auch die Einnahmen nach Möglichkeit so anzupas-
sen sind, dass wir im Jahr 2020 pro Jahr mit circa
1,5 bis 2 Milliarden Euro weniger Einnahmen klar-
kommen werden müssen. So waren damals die
Prognosen. Damit stand die Aufforderung an die
Landespolitik, nicht nur alle Ausgaben zu überprü-
fen, sondern natürlich auch alle Einnahmemöglich-
keiten danach zu prüfen, ob sie angemessen er-
höht werden können. In diesem Haus gab es – trotz
ganz anderer parteipolitischer Konstellation – am
Ende einen Konsens darüber, dass zum Jahr 2011
die Grunderwerbsteuer mit erhöht werden sollte,
weil Thüringen mit Blick auf das Jahr 2020 sonst
gar nicht mehr in der Lage sein könnte – so war da-
mals die Annahme –, seine Ausgaben zu erfüllen.
Für diesen Gesetzentwurf 2011 fand sich damals
nach kontroverser Debatte eine Mehrheit, sowohl in
der damaligen Koalition aus CDU und SPD als
auch auf den Oppositionsbänken Bündnis 90/Die
Grünen und die Linke, die diesen Weg gegangen
sind. Sie können mir glauben, dass nicht jede Be-
merkung, die wir damals als Zuschrift bekommen
haben, wirklich freundlich war. Trotzdem hat man
das gemacht, durch alle Kontroverse hindurch.

Insofern, Herr Kießling, war das damals der Bezug;
es ging damals um die Frage: Wie kann Thüringen
im Jahr 2020 haushalts- und finanzpolitisch noch
handlungsfähig sein? In diesem Kontext ist aus
meiner Sicht auch die Erhöhung aus dem Jahr
2017 zu sehen. Wir müssen uns nämlich im Um-
kehrschluss fragen, wenn wir heute über sprudeln-

de Steuereinnahmen reden, ob sich grundsätzlich
an dieser Ausgangslage etwas verändert hat. Ich
würde vielleicht dazu ein geteiltes Urteil ziehen. Ei-
nerseits ja, grundsätzlich hat sich verändert, dass
gegenüber damals die Landeshaushalte grundsätz-
lich wieder politisch gestaltbar sind. Das ist eine
ganz andere Ausgangslage, als wir sie im
Jahr 2010 vorgefunden haben. Und ich würde aber
die Frage auch mit Nein beantworten, weil Thürin-
gen – das haben wir auch debattiert – nach wie vor
Nehmerland im Länderfinanzausgleich ist und – ich
komme zum Ausgangspunkt zurück – die Grunder-
werbsteuer die einzig relevante Steuer ist, die wir
selbst regeln können.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Insofern bleibe ich dabei, Herr Kießling, ich weise
das ganz deutlich zurück, dass Sie hier einen Be-
zug herstellen und sagen: Weil die Flüchtlingskrise
Ausgaben verursacht hat, musste in Thüringen die
Grunderwerbsteuer erhöht werden. Das ist Ihre per-
fide Politik, diese Zusammenhänge herzustellen.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Im Gegenteil: Die Flüchtlingsausgaben sinken si-
gnifikant.

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Das habe
ich doch gesagt!)

Die Flüchtlingsausgaben sinken signifikant, aber
die Aufgaben des Staates, die Sie auch beschrie-
ben haben, im Bereich der Familienpolitik, aber
auch im Bereich der Wohnungspolitik, in allen mög-
lichen Bereichen, wo investiert werden muss, blei-
ben konstant hoch. Die bleiben aber nicht nur für ei-
ne Bevölkerungsgruppe hoch, sondern für alle
Menschen, die hier leben wollen. Und auch deshalb
wäre es falsch, diese Steuer jetzt zu senken, meine
Damen und Herren.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Zu den fiskalischen Dingen haben meine Vorredne-
rinnen und Vorredner schon alles Wichtige gesagt.
Ihr Gesetzentwurf ist fachlich völlig falsch. Sie ge-
hen im Fall der Annahme Ihres Vorschlags von
20 Millionen Euro Mindereinnahmen aus. Tatsäch-
lich, wenn Sie in den Haushalt schauen, den wir be-
schlossen haben, und die Mittelfristige Finanzpla-
nung, wären mit Ihrem Vorschlag 44 Millionen Euro
Einnahmeausfälle zu beklagen, für die Sie keinerlei
Vorschlag machen. Sie greifen mit dem Vorschlag
in einen beschlossenen Landeshaushalt ein, wo Sie
sich nicht mal die Mühe gemacht haben, den Ver-
such zu unternehmen zu sagen, wie das finanziert
werden kann.

Meine Damen und Herren, das sind für uns auch
Gründe, Ihren Gesetzentwurf nicht zu unterstützen
und keiner Verweisung zuzustimmen. Vielen Dank.
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(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Marx:

Als weiterer Redner erhält Abgeordneter Möller von
der AfD-Fraktion das Wort.

Abgeordneter Möller, AfD:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen
und Kollegen, liebe Gäste, Herr Müller hat aus mei-
ner Sicht ein wahres Argument gebracht, das im
Grunde lautet – verkürzt gesprochen –: Wir wollen
die Knete einfach behalten. Wir wollen sie behalten,
weil wir davon unsere Projekte finanzieren möch-
ten. Das war aber auch wirklich das einzige Argu-
ment, das man gelten lassen kann und das tatsäch-
lich dafür spricht, diesen Gesetzentwurf abzuleh-
nen, wenn man das für wichtiger findet, als bei-
spielsweise Familien oder die Bevölkerung im All-
gemeinen zu entlasten, so wie das unser Gesetz-
entwurf vorhat. Denn, meine Damen und Herren,
alle weiteren Argumente, die Sie gebracht haben,
sind an den Haaren herbeigezogen und dienen im
Grunde genommen nur der mühsamen Kaschie-
rung dessen, dass Sie eigentlich eine wirklich sach-
liche Auseinandersetzung über das Für und Wider
einer Grunderwerbsteuersenkung – einer sehr
moderaten Grunderwerbsteuersenkung – über-
haupt nicht möchten, dass Sie das sozusagen ver-
hindern möchten.

(Unruhe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich will das mal an ein paar Beispielen festmachen.
Sie kritisieren zum einen, dass wir kein Konzept für
die Gegenfinanzierung haben. Das ist natürlich
falsch, denn zum einen haben wir beispielsweise
auf die entsprechenden Mehreinnahmen aus Ihrem
Zahlenwerk verwiesen. Und wie gesagt: Das sind
Zahlen von Ihnen, von der rot-rot-grünen Koalition;
ich weiß nicht, wie Sie auf die Idee kommen, uns
dann vorzuwerfen, die wären falsch. Ihr Vorwurf
würde sich zuallererst gegen Sie selbst wenden.
Und zum Zweiten das wirklich putzige Argument,
man dürfe doch die Grunderwerbsteuer nicht mit
der Finanzierung von Asylkosten in Verbindung
bringen. Ja, meine Damen und Herren, wir waren
es doch nicht. Sie waren es, Sie haben damals,
2015, diese entsprechende Behauptung aufgestellt.
Sie können das heute noch im Internet nachlesen,
beispielsweise bei der „Südthüringer Zeitung“. Da
ist das genauso begründet, mit den Asylkosten, die
zum Teil über diese Grunderwerbsteuer finanziert
werden sollen, und nach Ihren eigenen Aussagen
sind diese Asylkosten mittlerweile deutlich gesun-
ken.

(Zwischenruf Abg. Huster, DIE LINKE: Das
ist doch kein Benehmen!)

Das spricht schon mal dafür, dass man eine einmal
gemachte Erhöhung entsprechend absenkt, Herr
Huster.

Und zum Dritten: Sie haben ja sehr langfristig argu-
mentiert – Sie sind bereits mit dem Jahr 2010 ein-
gestiegen –, haben gesagt, man hat die Grunder-
werbsteuer sukzessive hochgetrieben, weil man da-
mit auch den Auslauf des Solidarpakts und die be-
fürchtete Deckungslücke finanzieren möchte. Aber
auch da muss ich Ihnen sagen: Die Welt hat sich
weitergedreht, wir wissen mittlerweile, dass über
den neuen Länderfinanzausgleich keine Deckungs-
lücke entsteht. Herr Ramelow hat zwar grotten-
schlecht verhandelt, er hätte mehr rausholen kön-
nen, das wissen wir alle, aber zumindest entsteht
keine Deckungslücke. Auch das ist ein vernünftiger
Ansatzpunkt, dann heute zu sagen: Ja, dann lasst
uns doch wenigstens, wenn diese Deckungslücke,
die Sie befürchtet haben, so doch nicht eintritt, da-
rüber reden, die Menschen zu entlasten.

Dann kann man natürlich überlegen, welche Grün-
de es noch gibt, die gegen eine Grunderwerbsteu-
erabsenkung sprechen. Herr Kowalleck hat offen-
bar darauf hingewiesen. Er sagt zwar einerseits:
Klar, vom Grundsatz her wollen wir das auch, sogar
die 1,5 Prozent finden wir schlecht, aber wir hätten
gern noch einen Freibetrag. Das ist jetzt nicht wirk-
lich ein Argument zu sagen, die Grunderwerbsteu-
ersenkung lehnen wir ab. Oder es ist erst recht kein
Argument zu sagen, dass man nicht mal einer
Überweisung an den Ausschuss zustimmt. Denn da
hätte man noch über diverse andere Themen mit
sprechen können.

Was ich auch nicht als Argument verstehen kann –
ich denke mir, Sie werden da zumindest einige Pro-
bleme bekommen, wenn Sie sich mit Ihren Wählern
aus dem gewerblichen Bereich unterhalten –,
warum Sie ausgerechnet damit argumentieren,
dass eine Grunderwerbsteuersenkung möglicher-
weise auch für Gewerbetreibende ein Vorteil wäre.
Ich sehe darin keinen Nachteil, ich sehe darin eher
einen Vorteil einer Grunderwerbsteuersenkung. Ich
meine, es muss doch nicht sein, dass nur Familien
davon profitieren, wir haben doch auch genügend
Druck auf unseren Unternehmen, dass man die
auch mal entlasten könnte.

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Die
haben nichts davon, das ist eine Betriebs-
ausgabe!)

Und da haben wir hier nun mal in Thüringen nur
wenige Stellschrauben. Eine davon ist die Grunder-
werbsteuer, da hätte man also durchaus was ge-
konnt.

(Zwischenruf Abg. Kowalleck, CDU: Das ha-
ben Sie alles nicht ausgeführt! Jetzt erzählen
Sie was ganz anderes!)
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Deswegen erzähle ich es Ihnen ja jetzt. Ich meine,
Sie sind ja auf das Argument gekommen. Und, Herr
Kowalleck, dafür sind Ausschüsse da, um solche
Fragen im Detail zu klären. Ich kann mich erinnern:
Wir haben hier schon hoch defizitäre Gesetzent-
würfe an Ausschüsse überwiesen, da dümpeln sie
jetzt dahin, weil man mit ihnen nicht wirklich etwas
anfangen kann, weil die Anhörungsergebnisse von
Sachverständigen so grottenschlecht waren. Da
muss ich sagen: Da hat der Gesetzentwurf eine
ganz andere Flughöhe, den könnte man ohne Wei-
teres diskutieren, wenn man nur wollte. Man will es
aber nicht, weil es von der falschen politischen
Kraft kommt. Damit entlarven Sie sich wieder mal
selbst, sie scheuen nämlich die demokratische Aus-
einandersetzung mit Anträgen der AfD,

(Zwischenruf Abg. Kalich, DIE LINKE: Demo-
kratisch und AfD in einem Satz zusammen,
das geht gar nicht!)

auch wenn sie im Prinzip Gedanken aufgreift, die
Sie selbst alle mit sich rumtragen. Und das ist ein-
fach nur peinlich. Danke.

(Beifall AfD)

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Wer wollte nicht mal den
Gesetzentwurf an den Ausschuss überwei-
sen? Natürlich die AfD!)

Vizepräsidentin Marx:

Für die Landesregierung gebe ich Finanzministerin
Taubert das Wort.

Taubert, Finanzministerin:

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, zu-
nächst mal kommt aus den Redebeiträgen der AfD-
Fraktion eines deutlich zum Ausdruck: Sie wollen
Menschen, die sich Wohneigentum anschaffen wol-
len und die nicht vermögend sind, weismachen,
dass Sie für sie streiten. Und gerade die Ausfüh-
rung von Herrn Möller hat bestätigt, was schon in
einigen Redebeiträgen zum Ausdruck kam: Unter-
stützt werden aber diejenigen, die vermögender
sind. Insofern – ich möchte mir hier keinen Ord-
nungsruf einhandeln – will ich auf diese Diskrepanz
außerordentlich hinweisen.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Wenn ich nun Abgeordnete wäre, könnte ich mir
den locker einhandeln, das will ich an der Stelle
aber nicht tun.

Zum Zweiten will ich auch bemerken: Herr Kießling
hat im Zusammenhang mit der Grunderwerbsteuer-
senkung erzählt, dass man sich sicher auf der Stra-
ße bewegen soll, dass Kinder sich sicher auf der
Straße bewegen sollen.

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Ich habe
aus der Studie zitiert – aus der Studie des
Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung!)

Herr Kießling, wollen Sie uns weismachen, dass
man sich nur noch in Eigenheimgebieten oder in
Gebieten, wo Wohneigentum in Reihenhäusern
stattfindet, sicher bewegen kann?

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Das ist Ihre
Argumentation!)

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Ja, gut, Sie haben es aber als Argument

(Unruhe AfD)

für die Grunderwerbsteuersenkung benannt, und
Sie haben es ganz bewusst genommen, ähnlich
wie die Argumente von den Kollegen hier vorgetra-
gen worden sind, wie Sie das Thema auch mit an-
deren Themen verbunden haben.

Ich will auch etwas zur Geburtenrate sagen. Das
haben Sie geflissentlich vermieden: Die Geburten-
rate ist ja nicht nur in Bayern an bestimmten Stellen
gestiegen. Die ist auch im Eichsfeld gestiegen und
das trotz unserer Grunderwerbsteuer.

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Das habe
ich doch! Das war auch aus der Studie
heraus!)

Ja, es wäre aber sinnvoller gewesen, für Thüringen
zu sprechen, denn Sie sprechen bei dieser Ge-
setzesänderung ja von Thüringen und nicht für an-
dere Bundesländer. Also das ist weit hergeholt. Ja,
Sie haben es als Argument genommen, dass
3,5 Prozent in Bayern – am besten noch im Bal-
lungsraum München – weniger Geld sind, also
Bargeld sind oder überwiesenes Geld sind, als
6,5 Prozent in Thüringen. Und Sie haben auch Ge-
ra erwähnt. Also wer sich in Gera und der Region –
die kennen nun Herr Huster und ich sehr gut –
Wohneigentum anschaffen will, der hat immer Mög-
lichkeiten, sehr preiswert zu Wohneigentum zu
kommen, sogar noch zu großen Grundstücken, weil
Nachfolger gesucht werden. Daran liegt es nicht.

Aber das wichtigste Argument ist, dass wir uns –
auch das ist angesprochen worden – durch die
Bundesgesetzgebung nicht so frei bewegen kön-
nen. Sie haben es übersehen oder Sie wollten es
nicht sehen. Die Länder haben keine allumfassen-
de Ermächtigung zur Bestimmung des Steuersat-
zes bei der Grunderwerbsteuer. In Artikel 105
Abs. 2 a Satz 2 des Grundgesetzes steht nämlich,
dass wir lediglich die Befugnis zur Bestimmung des
Steuersatzes haben. Das heißt, wir können nicht
wählen. Wir haben eben keine Berechtigung zur
Einführung eines zusätzlichen Steuersatzes für
ganz bestimmte Fälle und schon aus diesem Grun-
de lohnt es nicht, den Gesetzentwurf auch in den
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Ausschüssen zu diskutieren, weil es dann gar nicht
um den Inhalt geht, sondern um das Grundsätzli-
che.

Ich will auch noch was dazu sagen, weil mich das
schon gewurmt hat, Herr Kowalleck: Sie haben
ganz allgemein von Steuersenkungen gesprochen,
die R2G propagiert und fordert. Sie haben leider
nicht die Antwort auf den Kollegen der Linksfraktion
gegeben, der die Frage gestellt hat, was Sie da
meinen. Mich würde das auch interessieren.

(Zwischenruf Abg. Kowalleck, CDU: Das war
in Bezug auf die Debatte vor der Sommer-
pause!)

Ja, aber jetzt erzählen Sie doch mal. Ich meine, ich
kann Sie jetzt von hier nicht fragen, aber Sie sind
uns die Antwort schuldig geblieben. Wir haben nicht
für Steuersenkungen gesprochen. Hier aus dieser
Reihe, R2G, ist das nicht der Fall gewesen. Sie
können trotzdem kein Beispiel benennen und inso-
fern finde ich das schon eine schwierige Angele-
genheit, wenn Sie so tun, als ob wir …

(Zwischenruf Abg. Kowalleck, CDU: Das
steht doch im Plenarprotokoll!)

– Es wäre ja nett gewesen, wenn Sie uns den Hin-
weis gegeben hätten, weil wir das vielleicht verges-
sen hätten. Wäre ja nicht die Frage.

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Dann kann man es ja
nachlesen!)

(Beifall DIE LINKE)

Aber insofern ist es nur einfach reingeschmissen
und nicht darauf eingegangen. Sie konnten keine
Beispiele nennen, das ist außerordentlich bedauer-
lich. Und ich will ein Letztes sagen: Natürlich wer-
den mit diesem Gesetzentwurf wiederum – und das
ist natürlich ein Steuerausfall, weil der Haushalt be-
schlossen ist, das ist auch schon erwähnt worden –
die Nachteile in diesem Gesetzentwurf auf den
Staat abgewälzt, also sozialisiert, und die Vorteile
bleiben bei Maklern und Notaren. Mir geht es nicht
darum, den beiden Berufsgruppen jetzt was
Schlechtes – Herr Warnecke lacht –, darum geht es
gar nicht, sondern es geht darum: Wenn man so
was machen will, dann muss man sich natürlich
auch darum bemühen, junge Familien, die nicht
vermögend sind und die sich Wohneigentum an-
schaffen wollen, insgesamt zu entlasten, dann
muss es auch an dieser Stelle sein, das kann nicht
nur einseitig erfolgen. Herzlichen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Marx:

Der Abgeordnete Kießling hat um das Wort gebe-
ten und bekommt es.

Abgeordneter Kießling, AfD:

Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich hatte mich vor-
her zu Wort gemeldet, bevor die Frau Finanzminis-
terin geredet hat. Aber es waren noch zwei, drei
Punkte offen geblieben, wo es darum ging: Wer soll
das denn bitte schön kontrollieren, ob da jemand
auszieht etc. und ob die das nicht mal selbst nutzen
etc. Normalerweise weiß eigentlich jeder, dass
heutzutage Immobilienverkäufe über Notare gere-
gelt werden; wir haben ja gerade auch über diese
immens hohen Kosten debattiert. Und jeder Ver-
kauf wird quasi auch dem Finanzamt gemeldet.
Und wenn Sie noch wissen – Eigenheimzulage, Ei-
genheimzulagengesetz, da war das auch entspre-
chend geregelt, das wird immer dem Finanzamt
mitgeteilt und dann kann jederzeit festgestellt wer-
den, liegt hier noch eine Eigennutzung vor oder
nicht. Das ist gar kein Problem, da brauche ich kei-
ne Verwaltung aufsetzen etc. Das ist also Quatsch,
was Sie da erzählt haben, Herr Abgeordneter Mül-
ler. Und dass die Familien umziehen, haben sie
selbst gesagt, da ging es halt darum, ob nun ein-
malig oder nicht. Die Frage stellt sich nicht. Wenn
jemand entsprechend Wohneigentum zur Eigennut-
zung anschafft, dann soll es natürlich auch möglich
sein, das mehrmals zu geben. Sie müssen hier
auch anerkennen, dass, wenn jemand ein Haus
kauft, das auch ein Konjunkturprogramm für unsere
Region Thüringen ist, was weitere Steuereinnah-
men generiert. Und die 20 Millionen Euro – Herr
Möller hat es schon ausgeführt –, das waren Millio-
nen aus Ihrem Gesetzentwurf damals für die Erhö-
hung der Grunderwerbsteuer von 5 auf 6,5 Prozent.

Vizepräsidentin Marx:

Herr Kießling, wenn Sie jetzt bitte zum Schluss
kommen. Ihre Zeit ist beendet.

Abgeordneter Kießling, AfD:

Vielen Dank.

(Zwischenruf Abg. Huster, DIE LINKE: Aber
trotzdem würden doch jetzt im Haushalt
44 Millionen fehlen!)

Vizepräsidentin Marx:

Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die
antragstellende Fraktion hat Ausschussüberwei-
sung beantragt, nämlich an den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss. Wer für diese Ausschussüberwei-
sung stimmen möchte, den bitte ich um das Hand-
zeichen. Das sind die Mitglieder der AfD-Fraktion.
Wer stimmt gegen diese Ausschussüberweisung?
Das sind die restlichen Fraktionen des Hauses und
der Abgeordnete Gentele. Die Ausschussüberwei-
sung ist damit mit Mehrheit abgelehnt und für heute
wird die Beratung geschlossen.
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Wir treten dann in die Mittagspause ein und treffen
uns um 14.00 Uhr hier wieder zur Fragestunde.

Ich erinnere noch einmal daran, dass die Fraktio-
nen sich darauf geeinigt haben, dass alle Fragen in
der Fragestunde abgearbeitet werden. Das sind
14 Stück, sodass die Fragestunde dann etwas län-
ger als 60 Minuten dauern wird. 5 Minuten nach Be-
ginn dieser Mittagspause trifft sich der Ausschuss
für Migration, Justiz und Verbraucherschutz im
Raum F 202 zu einer außerplanmäßigen Sitzung
und ebenfalls 5 Minuten nach Beginn der Mittags-
pause der Freundeskreis Kaliningrad im
Raum F 056. Damit unterbrechen wir die Sitzung
bis 14.00 Uhr.

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 20

Fragestunde

Ich rufe die Mündlichen Anfragen auf und bitte die
Abgeordneten, Ihre Fragen vorzutragen. Der erste
Fragesteller ist Abgeordneter Worm mit der Druck-
sache 6/6014. Bitte, Herr Worm.

Abgeordneter Worm, CDU:

Vielen Dank, Frau Präsidentin.

Hilferuf zur Lehrersituation an der Thüringer Ge-
meinschaftsschule „Am Rennsteig“ in Neuhaus am
Rennweg

Aufgrund von Mutterschutz, Lehrerweggang und
mangelnder Einstellungen wird an der Thüringer
Gemeinschaftsschule „Am Rennsteig“ in Neuhaus
am Rennweg im nächsten Schuljahr voraussichtlich
kein Englischunterricht stattfinden.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie lange fällt an der Thüringer Gemeinschafts-
schule „Am Rennsteig“ in Neuhaus am Rennweg
bereits der Englischunterricht aus?

2. Wie soll der Ausfall im nächsten Schuljahr kom-
pensiert werden?

3. Welche Auswirkungen hat der Lehrermangel auf
die anderen Unterrichtsfächer?

4. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung,
um dem akuten Lehrermangel an der Schule zu be-
gegnen?

Vizepräsidentin Marx:

Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Bildung, Jugend und Sport, Frau Staatssekretä-
rin Ohler.

Ohler, Staatssekretärin:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, die Mündliche An-
frage des Abgeordneten Worm beantworte ich na-
mens der Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1: Die einzige ausgebildete Fachlehrerin
für Englisch wurde am 1. Februar 2017 mit der
Wahrnehmung der Geschäfte einer stellvertreten-
den Schulleiterin an der TGS Neuhaus-Schier-
schnitz beauftragt. Eine neu eingestellte Lehrerin
übernahm den Englischunterricht an der TGS Neu-
haus am Rennweg. Diese Kollegin befindet sich
derzeit im Beschäftigungsverbot, wie Sie selbst er-
wähnt haben. Eine befristete Ersatzeinstellung
konnte wegen fehlender Bewerberinnen und Be-
werber nicht vorgenommen werden. Aufgrund die-
ses Bewerbermangels blieb leider auch die vorge-
sehene unbefristete Einstellung zu Beginn des
Schuljahrs erfolglos.

Zu Frage 2: Im Schuljahr 2017/2018 gab es Kür-
zungen in der Stundentafel im Fach Englisch. Der
übrige Englischunterricht konnte durch Vertretungs-
unterricht von Lehrkräften aus dem auf dem Schul-
campus befindlichen Gymnasium auf der Basis von
Abordnungen abgesichert werden. Aktuell überneh-
men Lehrkräfte aus dem Gymnasium zehn Wo-
chenstunden in Englisch und es wurde eine Eng-
lischlehrerin von der SBBS Sonneberg mit 20 Leh-
rerwochenstunden an die TGS abgeordnet. Ab dem
1. Januar 2019 wird eine Fachlehrerin den Eng-
lischunterricht übernehmen, die einer unbefristeten
Einstellung ab diesem Zeitpunkt zugestimmt hat.

Zu Frage 3: Die von der SBBS Sonneberg abgeord-
nete Kollegin ist zurzeit leider krank. Dadurch kann
aktuell der Englischunterricht in den 6. Klassen
nicht abgedeckt werden und der Englischunterricht
in den 5. Klassen ist um eine Stunde gekürzt. Für
den Fall, dass die Erkrankung länger andauert, wird
mit dem Staatlichen Schulamt Südthüringen aktuell
an einer Lösung gearbeitet. Wenn die eben bereits
erwähnte neu eingestellte Kollegin ab dem 1. Janu-
ar 2019 ihre Arbeit aufnimmt, kann der Englischun-
terricht wieder entsprechend der Stundentafel ab-
gesichert werden.

Wegen weiteren Lehrermangels in anderen Fä-
chern werden aktuell in allen Klassen zwei statt der
geforderten drei Sportstunden pro Woche unterrich-
tet. In den 7. Klassen ist der Physikunterricht von
zwei auf eine Wochenstunde verkürzt worden. Die
Abschlussklassen werden aber vollständig nach der
Stundentafel unterrichtet.

Zu Ihrer Frage 4: Wie in allen anderen Schulen
auch ist die Landesregierung bemüht, durch ver-
schiedenste Personalmaßnahmen wie befristete
und unbefristete Einstellungen, die jederzeit vorge-
nommen werden können, also nicht mehr nur zum
Schulhalbjahr und zum Schulbeginn, durch Auswei-
tung der Vertretungsreserve, durch Gewinnung und
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Qualifizierung von Seiteneinsteigerinnen und Sei-
teneinsteigern sowie durch Versetzungen und Ab-
ordnungen den Unterricht auch an der TGS „Am
Rennsteig“ in Neuhaus abzusichern. Ich habe be-
reits auf die Neueinstellung ab dem 1. Januar 2019
hingewiesen, die dann ihre Arbeit aufnimmt. Im
Thüringenplan sind weitere Vorhaben ausgewie-
sen. Es zeigt sich aber, dass es neben einem gene-
rellen Bewerbermangel zunehmend komplizierter
wird, Lehrerinnen und Lehrer für Schulen im ländli-
chen Raum zu gewinnen.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Vizepräsidentin Marx:

Gibt es Zusatzfragen? Das sehe ich nicht. Dann
setzen wir fort mit der nächsten Frage. Fragesteller
ist Kollege Zippel von der CDU-Fraktion mit der
Drucksache 6/6041. Bitte, Herr Zippel.

Abgeordneter Zippel, CDU:

Vielen Dank, Frau Präsidentin.

Nach Informationen des Fragestellers hatte der
Thüringer Ministerpräsident bei einem Besuch des
Kinderhospizes in Tambach-Dietharz eine Koopera-
tion des Hospizes mit Lotto Thüringen angeregt.
Trotz anfänglich positiver Signale kam diese Ko-
operation jedoch nicht zustande. Auch zwei Anträ-
ge an das Thüringer Sozial- beziehungsweise Fi-
nanzministerium auf Förderung von Baumaßnah-
men des Kinderhospizes blieben bislang ergebnis-
los.

Ich frage die Landesregierung:

1. Aus welchen Gründen kam die Kooperation mit
beziehungsweise Förderung durch Lotto Thüringen
nicht zustande?

2. Wie ist der aktuelle Stand des beim Thüringer
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frau-
en und Familie eingereichten Förderantrags?

3. Wie ist der aktuelle Stand des beim Thüringer Fi-
nanzministerium eingereichten Antrags auf Mittel
aus dem Vermögen der Parteien und Massenorga-
nisationen der DDR?

4. Können die Baumaßnahmen des Kinderhospizes
nach Einschätzung der Landesregierung noch in
diesem Jahr begonnen werden und wie kann die
Landesregierung gegebenenfalls diese Maßnah-
men begleiten?

Vielen Dank.

Vizepräsidentin Marx:

Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Fami-
lie, Frau Ministerin Werner.

Werner, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete, namens der Landes-
regierung beantworte ich die Mündliche Anfrage
des Abgeordneten Zippel wie folgt:

Zu Frage 1: Lotto Thüringen plante Anfang des
Jahres 2017 mit dem Kinderhospiz in Tambach-
Dietharz ein Sponsoring. Die beabsichtigte Maß-
nahme wurde dem Thüringer Ministerium für Inne-
res und Kommunales zur ordnungsrechtlichen Prü-
fung vorgestellt. Im Ergebnis der Prüfung entschied
das TMIK, dass gegen die Maßnahme anhand der
Anforderungen der §§ 1, 5 Glücksspielstaatsver-
trag, der Werberichtlinie und der Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichts bezüglich zulässi-
ger Imagewerbung des Monopolveranstalters – ins-
besondere nach dem Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 20. Juni 2013 – ordnungsrechtli-
che Bedenken bestehen, sodass von dem geplan-
ten Vorhaben abgesehen wurde.

Zu Frage 2 – Wie ist der aktuelle Stand des beim
Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie eingereichten Förderan-
trags? –: Der Antrag wurde im Februar dieses Jah-
res in meinem Ministerium eingereicht. Da seitens
des Kinderhospizes im April 2018 parallel in der
Thüringer Staatskanzlei ein Antrag zur Förderung
der Maßnahmen aus PMO-Mitteln eingereicht wur-
de, musste zunächst eine grundsätzliche Abstim-
mung mit dem Finanzministerium erfolgen, um eine
Doppelförderung zu vermeiden. Dies ist inzwischen
geklärt. Beantragt werden insgesamt 538.000 Euro
für Bau und Ausstattung. Mittel in dieser Höhe ste-
hen im Haushalt des Sozialministeriums für den be-
antragten Zweck in der Höhe nicht zur Verfügung.
Im Landeshaushalt 2018 sind erstmals investive
Mittel zur Einrichtung von bedarfsnotwendigen Hos-
pizplätzen in Höhe von 285.000 Euro eingestellt.
Davon wurden bereits 152.000 Euro ausgereicht.
Insgesamt liegen dafür drei Anträge vor. Ein vierter
wird noch erwartet. Dem Träger – dem Kinderhos-
piz – wurde vorgeschlagen, geeignete Bauabschnit-
te zu bilden, von denen dann einer oder mehrere
durch das Land gefördert werden können. Hierauf
steht noch eine Antwort aus, sodass eine abschlie-
ßende Prüfung der Maßnahme noch nicht erfolgt
ist.

Zu Frage 3: Es gibt noch keine Entscheidung zur
Ausreichung der Mittel aus dem Vermögen der Par-
teien und Massenorganisationen der DDR. Es gibt
eine Vielfalt von Anträgen und eine Überzeichnung
der Summen, das heißt, es braucht noch eine ent-
sprechende Abstimmung. Wir als Sozialministerium
unterstützen aber den Antrag des Kinderhospizes.

Zu Frage 4: Die Maßnahme wird aus fachlicher
Sicht als förderfähig angesehen. Der Träger hat ei-
ne Zustimmung des Sozialministeriums zum vorzei-
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tigen Maßnahmenbeginn beantragt. Die Zustim-
mung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn setzt
aber zwingend eine Sicherung der Gesamtfinanzie-
rung voraus, die sich auf 1,3 Millionen Euro beläuft.
Da über die Höhe der für das Land zur Verfügung
stehenden Mittel noch keine Klarheit besteht – vor
allem steht eben die Entscheidung noch aus, ob
und wie weit PMO-Mittel zur Verfügung stehen –,
konnte die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnah-
menbeginn bisher noch nicht erteilt werden.

Danke schön.

Vizepräsidentin Marx:

Gibt es Nachfragen? Herr Kollege Zippel.

Abgeordneter Zippel, CDU:

Vielen Dank, Frau Präsidentin, vielen Dank, Frau
Ministerin. Eine Nachfrage zu Ihrer Antwort auf Fra-
ge 1, zu nicht zustande gekommenen Kooperatio-
nen. Ich hätte da zwei Nachfragen, die zusammen-
hängen.

Erste Frage: Gab es schon mal solche Kooperatio-
nen oder waren solche Kooperationen schon mal
angedacht oder wurden sie vonseiten der Landes-
regierung schon mal forciert?

Damit zusammenhängend die zweite Frage: War
dem Ministerpräsidenten, als er diese Kooperation
gegenüber dem Kinderhospiz anregte, bewusst,
dass es diese Möglichkeiten nicht gibt, dass es da
quasi rechtliche Hürden gibt? Und, wie gesagt, die
Frage, ob es das vonseiten der Landesregierung
überhaupt schon mal gab, ob man das also hätten
wissen können.

Werner, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie:

Zu Ihrer ersten Frage: Das kann ich Ihnen leider
nicht beantworten. Die Antwort dazu würden wir Ih-
nen nachreichen.

Zu Ihrer zweiten Frage: Mir ist jetzt nicht der ge-
naue Wortlaut des Ministerpräsidenten auf diese
Frage bekannt. Ich bin mir aber sehr sicher, dass er
gesagt hat, dass er prüfen wird, ob das möglich ist,
und wenn es möglich ist, das natürlich auch unter-
stützen. Insofern müsste man ganz konkret noch
mal beim Ministerpräsidenten selbst nachfragen.

Vizepräsidentin Marx:

Eine weitere Nachfrage kommt vom Kollegen Abge-
ordneten Dr. Pidde von der SPD-Fraktion.

Abgeordneter Dr. Pidde, SPD:

Frau Ministerin, erste Frage: Wann ist denn mit ei-
ner Entscheidung zu rechnen, ob hier PMO-Mittel
eingesetzt werden können? Die zweite Frage:

Wenn die Entscheidung getroffen ist und entspre-
chend durch das Hospiz eine Einteilung in mehrere
Bauabschnitte erfolgt, dann wäre doch auch eine
Förderung jetzt im Jahr 2018 oder dann im Jahr
2019 möglich, oder nicht?

Werner, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie:

Wenn die Entscheidung zur Verteilung der PMO-
Mittel entsprechend so gefällt wird, dass auch das
Kinderhospiz davon Mittel erhält, dann könnte 2018
oder spätestens 2019 der Maßnahmenbeginn erfol-
gen.

Zur Entscheidung: Ich habe mit der Finanzministe-
rin extra noch mal vorher gesprochen. Ich habe ja
schon gesagt, dass es eine Vielzahl von Anträgen
gibt und auch eine Überzeichnung der zur Verfü-
gung stehenden Summe. Deswegen dauert es
noch etwas. In den nächsten Wochen wird dann die
Entscheidung entsprechend gefällt werden.

Vizepräsidentin Marx:

Die Nachfragemöglichkeiten bei dieser Frage sind
jetzt ausgeschöpft. Damit kommen wir zur nächsten
Frage. Fragesteller ist Abgeordneter Bühl von der
CDU-Fraktion mit der Drucksache 6/6042. Bitte
schön.

Abgeordneter Bühl, CDU:

Die Regelschule „Heinrich Hertz“ in Ilmenau hat
einen hohen Stundenausfall zu verzeichnen, insbe-
sondere in technischen Fächern wie Physik. Da-
raufhin meldeten sich besorgte Eltern beim Fra-
gesteller. Exemplarisch: In der 7. Klassenstufe ha-
be es durch eine Langzeiterkrankung und durch
das allgemeine Fehlen von Lehrkräften im Bereich
Physik und den MINT-Fächern eine hohe Zahl von
Ausfallstunden gegeben. Es wurde beschrieben,
dass die Schüler der jetzigen 8. Klasse noch keine
Physikunterrichtsstunde gehabt hätten. Die Eltern
sehen hier das Recht auf Bildung für ihre Kinder
eingeschränkt und sorgen sich um die Chancen-
gleichheit im Hinblick auf spätere Prüfungsleistun-
gen, da den Kindern im Zweifel Lehrinhalte nicht
vermittelt werden konnten.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie gestaltet sich die Lehrkräftesituation an der
Regelschule „Heinrich Hertz“ in Ilmenau, insbeson-
dere im Hinblick auf Langzeiterkrankungen sowie
den Lehrkräftebedarf?

2. Welche Stundenausfälle sind in welchen Fächern
in welcher Höhe im letzten und im neuen Schuljahr
zu verzeichnen?

3. Wie gedenkt die Landesregierung, dem Unter-
richtsausfall an der Regelschule aktuell und zukünf-
tig zu begegnen (zum Beispiel durch Kräfte aus der
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Vertretungsreserve), insbesondere im Hinblick da-
rauf, dass den Kindern mit erheblichem Stunden-
ausfall nicht Nachteile mit Blick auf kommende Prü-
fungsleistungen entstehen?

4. Weshalb wurde durch das Schulamt Westthürin-
gen für den Ilm-Kreis zu diesem Schuljahr keine ge-
sonderte Lehrkraft für die Regelschule „Heinrich
Hertz“ eingestellt?

Vizepräsidentin Marx:

Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Bildung, Jugend und Sport, Frau Staatssekretä-
rin Ohler.

Ohler, Staatssekretärin:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete, die Mündliche Anfra-
ge des Abgeordneten Bühl beantworte ich namens
der Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1: Im Kollegium der Schule sind derzeit
zwei langzeiterkrankte Lehrkräfte. Aktuell besteht
noch stundenweise Lehrkräftebedarf in den Fä-
chern Mathematik, Physik, Chemie, Evangelische
Religion, Sport und Deutsch als Zweitsprache in ei-
nem Gesamtumfang von 19 Lehrerwochenstunden.

Zu Frage 2: Im Schuljahr 2017/2018 konnten insge-
samt 31 Wochenstunden nicht abgedeckt werden,
davon waren acht Stunden Sport, jeweils vier Stun-
den in Natur und Technik, im praktischen Teil von
Wirtschaft und Recht und in Evangelischer Religi-
onslehre, drei Stunden in Physik, jeweils zwei Stun-
den in Geografie, Chemie und Mensch, Natur,
Technik sowie eine Stunde Mathematik. Zu Beginn
des Schuljahres 2018/2019 sind es sieben Stunden
Sport, drei Stunden Evangelische Religionslehre,
zwei Stunden in Mathematik, Physik, Chemie und
im Gemeinsamen Unterricht sowie eine Stunde
Deutsch als Zweitsprache.

Die Fragen 3 und 4 beantworte ich gemeinsam: Es
wurden zwei Lehrkräfte mit den Fächerkombinatio-
nen Sport/Ethik und Mathematik/Wirtschaft und
Technik zum 1. August 2018 eingestellt. Darüber
hinaus werden im Schuljahr 2018/2019 vier Lehr-
kräfte an die Schule abgeordnet, davon zwei für
das Fach Physik im Umfang von insgesamt neun
Lehrerwochenstunden sowie zwei für den Gemein-
samen Unterricht im Umfang von insgesamt
33 Lehrerwochenstunden. Mit den durchgeführten
Maßnahmen konnte an der Staatlichen Regel-
schule „Heinrich Hertz“ in Ilmenau der Unterrichts-
ausfall hinsichtlich der Reduzierung der Stunden
gemäß Stundentafel um fast 40 Prozent abgesenkt
werden. Damit kann für alle Schülerinnen und
Schüler, insbesondere in den Abschlussklassen,
der Unterricht soweit abgesichert werden, dass die
Vermittlung von bewertungsfähigen Inhalten und

die Erreichung der Bildungsstandards gewährleistet
sind.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Vizepräsidentin Marx:

Gibt es Nachfragen? Das sehe ich nicht. Dann
kommen wir zur vierten Frage. Fragesteller ist hier
Kollege Kowalleck von der CDU-Fraktion mit der
Drucksache 6/6055. Bitte.

Abgeordneter Kowalleck, CDU:

Vielen Dank, Frau Präsidentin.

Aktuelle Straßenverkehrssituation im Bereich
Schmiedefeld/Piesau

Nicht zum ersten Mal sind Einwohner und regionale
Firmen im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft
Lichtetal am Rennsteig mit mehreren Straßensper-
rungen und langen Verkehrsumleitungen konfron-
tiert. Aktuell wird die Situation in der Region mit
dem Ausbau der Verbindungsstraße zwischen Pie-
sau und Spechtsbrunn, zeitgleich zur Vollsperrung
in Schmiedefeld, zusätzlich verschärft. Schon im
Frühjahr 2016, während der Planungsphase für das
Bauvorhaben in Schmiedefeld, hatten die beiden
Landtagsabgeordneten Henry Worm (CDU) und
Maik Kowalleck (CDU) darauf hingewiesen, dass
die Umleitungsplanung zu erheblichen Belastungen
von Pendlern und ansässigen Firmen führt. Die auf-
gezeigten Lösungen für eine Entschärfung der Si-
tuation während der Bauphase fanden jedoch keine
Berücksichtigung.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie beurteilt die Landesregierung die schwierige
Verkehrssituation, die sowohl durch die Vollsper-
rung in Schmiedefeld als auch durch den Ausbau
der Verbindungsstraße Piesau–Spechtsbrunn ent-
standen ist und wie begründet sie ihre Auffassung?

2. Warum wurden insbesondere in Schmiedefeld
keine innerörtlichen Umleitungen ertüchtigt und zu-
gelassen?

3. Wann ist mit dem endgültigen Abschluss der Ar-
beiten beziehungsweise einer Entlastung der der-
zeitigen Situation zu rechnen?

4. Welche Straßenbaumaßnahmen sind in den
kommenden fünf Jahren vorgesehen, die ebenso
Verkehrsbeeinträchtigungen in der Region der Ver-
waltungsgemeinschaft Lichtetal am Rennsteig nach
sich ziehen?

Vizepräsidentin Marx:

Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Infrastruktur und Landwirtschaft, Herr Staatsse-
kretär Dr. Sühl.
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Dr. Sühl, Staatssekretär:

Verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten
Damen und Herren Abgeordneten, die Mündliche
Anfrage des Abgeordneten Kowalleck beantworte
ich für die Thüringer Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1: Zurzeit werden zeitgleich drei Baumaß-
nahmen mit Vollsperrungen durchgeführt, die sich
direkt auf die Orte der Verwaltungsgemeinschaft
Lichtetal am Rennsteig auswirken. Erstens: Der
Ausbau der Bundesstraße 281 in Schmiedefeld
läuft in Bauabschnitten seit März dieses Jahres.
Zweitens: die Instandsetzung der Landesstra-
ße 1152 auf einer Länge von 2,4 Kilometern zwi-
schen Spechtsbrunn und Piesau. Dies war bereits
im Jahr 2017 vorgesehen, wurde jedoch vom zu-
ständigen Straßenbauamt wegen Bauarbeiten auf
der Kreisstraße 179 Piesau–Ernstthal zurückges-
tellt. Und drittens wird der zweite Bauabschnitt der
Erneuerung der Kreisstraße 179 von Piesau bis zur
Kreisgrenze nunmehr zeitgleich vom Landkreis
Saalfeld-Rudolstadt durchgeführt. Hinzu kommt der
Ausbau der Landesstraße 1098 in Gräfenthal,
Probstzellaer Straße, der bei halbseitiger Sperrung
mit Lichtsignalregelung durchgeführt wird.

Dass diese Konzentration von Baumaßnahmen zu
einer schwierigen Verkehrssituation mit erheblichen
Umleitungsstrecken führt, ist dem Thüringer Minis-
terium für Infrastruktur und Landwirtschaft bekannt.
Leider konnte die beschriebene Situation nicht ver-
mieden werden. Die Straßen im gebirgigen Bereich
von Thüringen sind oft auf eine Mindestbreite redu-
ziert, sodass bei den erforderlichen Arbeiten am
Straßenkörper und den darin liegenden Ver- und
Entsorgungsleitungen im Untergrund eine halbseiti-
ge Verkehrsführung im Baustellenbereich vielfach
nicht möglich ist. Auch bei baustellenbedingt einge-
schränkten Straßenführungen müssen Verkehrssi-
cherheit und Arbeitsschutz für die dort tätigen Men-
schen gewährleistet werden, sodass Umleitungen
einzurichten sind, die für alle zulässigen Verkehrs-
arten gleichermaßen nutzbar sind.

Die Koordination der Sperrungen und Umleitungen
liegt bei den vor Ort tätigen Verkehrsbehörden.
Dies sind im vorliegenden Fall die Landratsämter
Saalfeld-Rudolstadt und Sonneberg. Alle genann-
ten Baumaßnahmen wurden von den Straßen-
bauämtern langfristig, das heißt zwei bis drei Jahre
vorher, mit den Verkehrsbehörden abgestimmt, um
die Behinderung der Verkehrsteilnehmer auf ein
Mindestmaß zu reduzieren. Der Verkehrsablauf ist
nach Einschätzung des Straßenbauamts trotz der
Konzentration der Verkehre auf wenige Umleitungs-
strecken weitgehend stabil.

Ich möchte darauf hinweisen, dass die Straßenbau-
lastträger Bund, Land und Landkreis mit diesen
Baumaßnahmen ihrer gesetzlichen Verkehrssiche-
rungspflicht sowie der Verpflichtung zur Vorhaltung
und Verbesserung der Straßenverkehrsanlagen

nachkommen. Die ausgewiesenen Umleitungs-
strecken sind im Baustelleninformationssystem des
Freistaats im Internet für jeden abrufbar. Wichtig ist
zudem, dass alle betroffenen Grundstücke und An-
lieger während der Bauzeit eine Verbindung zum
öffentlichen Straßennetz haben. Diesbezügliche
Beschwerden sind bei den genannten Baumaßnah-
men bisher nicht bekannt geworden.

Antwort zu Frage 2: Das Thema „Umleitung“ für
und in Schmiedefeld wurde im Vorfeld der Baumaß-
nahmen und auch baubegleitend intensiv erörtert.
Alle bekannt gewordenen Vorschläge von den be-
teiligten Vertretern aus der Region wurden im Stra-
ßenbauamt auf ihre Umsetzbarkeit geprüft und im
Ergebnis als nicht umsetzungsfähig eingestuft. In
und um Schmiedefeld gibt es schlicht keine ent-
sprechenden Straßen und Wege, die für die Auf-
nahme von Umleitungsverkehren der Bundesstraße
hätten genutzt oder hergerichtet werden können.
Aufgrund der Beschaffenheit der gemeindlichen
Wege mit zum Teil durch seitliche Hindernisse ein-
geschränkter Nutzungsmöglichkeit konnte keine in-
nerörtliche Umleitung ausgewiesen und angeordnet
werden.

Antwort zu Frage 3: Laut Bauvertrag sollen die
Bauarbeiten auf der B 281 in Schmiedefeld und auf
der Strecke bis Reichmannsdorf am 17. November
2018 beendet sein. Der aktuelle Arbeitsstand ent-
spricht dem Soll, sodass von einer Termineinhal-
tung ausgegangen wird. Vor Überraschungen sind
wir aber nicht gefeit. Die Bauarbeiten zwischen
Spechtsbrunn und Piesau sollen bis zum 31. Okto-
ber 2018 abgeschlossen sein. Auch hier laufen die
Bauarbeiten derzeit planmäßig. Die bis 31. August
2018 vorgesehene Vollsperrung der Kreisstra-
ße 179 wird sich laut Straßenbauamt Südwestthü-
ringen und dem Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt
voraussichtlich um eine Woche verlängern.

Antwort zu Frage 4: Auch in den nächsten Jahren
wird es weitere Baumaßnahmen geben, die Ein-
fluss auf die Erreichbarkeit der Ortschaften der VG
Lichtetal am Rennsteig haben. Bislang sind folgen-
de bekannt: erstens der Ausbau der B 281, Orts-
durchfahrt Lichte. Hier ist aber noch das Planfest-
stellungsverfahren durchzuführen, das im Jahr
2019 eingeleitet werden soll. Zweitens: die Beseiti-
gung einer Unfallhäufungsstelle auf der B 281 öst-
lich von Reichmannsdorf mit dem Ausbau des Kno-
tens mit der Kreisstraße 136. Auch hier wird es
2019 ein Baurechtsverfahren geben. Drittens: Ab
voraussichtlich 2021 soll die Landesstraße 1098 in
Zopten ausgebaut werden. Und viertens: In Piesau
wird der Einbau eines eigenen Straßenentwässe-
rungskanals in den Straßenkörper der Landesstra-
ße 1152 mit Anschluss von Drainagen geplant. Ein
Termin steht noch nicht fest.

Weitere Straßenbaumaßnahmen im Bereich des
Landkreises Sonneberg mit Auswirkungen auf die
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VG Lichtetal am Rennsteig werden in Lauscha auf
der Landesstraße 1149, in Neuhaus auf der Lan-
desstraße 1145 und zwischen Friedrichsthal und
Schneidemühle auf der Landesstraße 1150 ge-
plant, ohne hierfür bereits genaue Zeitangaben ma-
chen zu können.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Vizepräsidentin Marx:

Gibt es Nachfragen? Herr Kollege Kowalleck.

Abgeordneter Kowalleck, CDU:

Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Ich möchte noch
mal auf die Straßenbaumaßnahmen in Bezug auf
Frage 4 eingehen. Inwieweit werden dort die inner-
örtlichen Umfahrungen geplant bzw. wird es da
auch die Möglichkeit von halbseitigen Sperrungen
geben, da es ja doch eine beträchtliche Beeinträch-
tigung für die Region bedeutet?

Dr. Sühl, Staatssekretär:

Herr Kowalleck, wie Sie wissen, versuchen die be-
teiligten Landesämter und das Landratsamt das
Mögliche, um zusammen mit den Gemeinden einen
einigermaßen laufenden Verkehr herbeizuführen.
Sie kennen die Örtlichkeiten besser als ich und Sie
wissen, dass das, was man manchmal versucht, ei-
ne Umleitungsstrecke einzurichten, ohne sie auszu-
weisen, in der Regel nach hinten losgeht, weil doch
viele, auch ortsfremde Autofahrer irgendwann mit-
bekommen, dass es Schleichwege gibt, die dann
auch von Ortsfremden benutzt werden, was dann
meistens zu größeren Problemen führt, als wenn
man auf diese besonderen Umleitungsstrecken ver-
zichtet. Ich kann Ihnen heute nicht sagen, wie die
Recherchen und wie die Planungen für die geplan-
ten Neubauvorhaben ausgehen werden. Ich kann
Ihnen aber versichern, dass das mit der gebotenen
Sensibilität auch für die Anwohner und auch für die
Einwohner von Schmiedefeld passieren wird.

Vizepräsidentin Marx:

Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Wir kommen
damit zur nächsten Frage in Drucksache 6/6067.
Fragestellerin ist Kollegin Abgeordnete Stange von
der Fraktion Die Linke.

Abgeordnete Stange, DIE LINKE:

Danke, Frau Präsidentin.

Stand der Rechtsverordnung für die Ausführung
des Prostituiertenschutzgesetzes in Thüringen

Im Juli 2017 ist das Bundesgesetz zum Schutz von
in der Prostitution tätigen Personen in Kraft getre-
ten. Über ein Jahr danach gibt es in Thüringen
noch keine Rechtsverordnung für die Ausführung

des Gesetzes. Laut den Antworten des Thüringer
Ministeriums für Inneres und Kommunales auf die
Kleinen Anfragen zur Umsetzung des Prostituier-
tenschutzgesetzes in Thüringen (Drucksachen 6/
4835, 6/4836, 6/4837, 6/4948, 6/4949, 6/5349, 6/
5350) befindet sich der Entwurf einer Rechtsverord-
nung zum Gesetz jedoch in der Haus- und Res-
sortabstimmung.

Ich frage die Landesregierung:

1. Zu welchem konkreten Datum wird die Rechts-
verordnung zum Prostituiertenschutzgesetz in Kraft
treten?

2. Was ist der aktuelle Stand der Haus- und Res-
sortabstimmungen zur Rechtsverordnung?

3. Wie werden die in der Rechtsverordnung zu re-
gelnden Inhalte in ihren Zuständigkeiten bestimmt?

4. In welcher Höhe in Euro werden derzeit und zu-
künftig mit Inkrafttreten der Rechtsverordnung Ge-
bühren von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern er-
hoben?

Vizepräsidentin Marx:

Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Inneres und Kommunales, Herr Staatssekretär
Höhn.

Höhn, Staatssekretär:

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und
Herren Abgeordneten, die Mündliche Anfrage der
Frau Abgeordneten Stange beantworte ich für die
Landesregierung wie folgt:

Die Fragen 1 und 2 beantworte ich wegen des
Sachzusammenhangs in einer zusammengefassten
Antwort. Das Prostituiertenschutzgesetz ist am
1. Juli 2017 in Kraft getreten. Derzeit bietet nur das
Gesundheitsamt in Gotha die gesundheitliche Bera-
tung nach § 10 des Prostituiertenschutzgesetzes
an. Zur Umsetzung des Gesetzes in Thüringen
nimmt – bis zum Erlass spezieller landesrechtlicher
Ausführungsvorschriften – das Thüringer Landes-
verwaltungsamt die übrigen Aufgaben der nach
Landesrecht zuständigen Behörden wahr.

Das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommu-
nales hat einen Referentenentwurf für eine Thürin-
ger Verordnung zur Ausführung des Thüringer Pro-
stituiertenschutzgesetzes erarbeitet und hierzu im
Februar 2018 eine erste Ressortabstimmung einge-
leitet. Außerdem wurden verschiedene Verbände
einschließlich der kommunalen Spitzenverbände
angehört. Nach Auswertung der einzelnen Stellung-
nahmen wurde der Referentenentwurf erneut über-
arbeitet und allen Ressorts in einer zweiten Res-
sortabstimmung übersandt. Die unterdessen einge-
gangenen Stellungnahmen werden aktuell geprüft
und bewertet. Es zeichnet sich jedoch bereits jetzt
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ab, dass weitere Abstimmungsbedarfe im Hinblick
auf Zuständigkeits- und Kostenfragen bestehen.
Daher kann derzeit kein konkreter Termin für das
Inkrafttreten der Ausführungsverordnung benannt
werden.

Zu Frage 3: Die gesundheitliche Beratung der Pro-
stituierten soll durch die Gesundheitsämter erfol-
gen. Über die Zuständigkeiten bei den Erlaubniser-
teilungs- und Überwachungsverfahren für die Be-
treiber von Prostitutionsstätten wird eine Entschei-
dung im Rahmen des laufenden Verordnungsge-
bungsverfahrens getroffen werden. Aufgrund unter-
schiedlicher Optionen sind die Beratungen hierüber
jedoch noch nicht abgeschlossen. Gleiches gilt für
die Zuständigkeit hinsichtlich des Anmeldeverfah-
rens der Prostituierten.

Zu Frage 4: Derzeit werden für das Anmeldeverfah-
ren beim Thüringer Landesverwaltungsamt keine
Gebühren von den in der Prostitution Tätigen erho-
ben. Für die gesetzlich vorgeschriebene gesund-
heitliche Beratung erhebt das einzige beratende
Gesundheitsamt eine Gebühr in Höhe von 40 Euro
für die Erst- und von 25 Euro für die Folgeberatung.
Ob in der Ausführungsverordnung eine Gebühren-
freiheit enthalten sein wird, ist derzeit Gegenstand
der Prüfung. In diesem Falle wären Ausgleichszah-
lungen des Landes notwendig. Vielen Dank.

Vizepräsidentin Marx:

Gibt es Nachfragen? Frau Kollegin Stange.

Abgeordnete Stange, DIE LINKE:

Sie haben die Fragen 1 und 2 im Zusammenhang
beantwortet, haben dargelegt, dass es keine ge-
naue Antwort oder kein genaues Datum gibt, wann
nun die Rechtsverordnung in Kraft tritt. Können Sie
denn sagen, welche Verbände oder Institutionen
sich in den zurückliegenden acht Monaten wie zu
welchen Inhalten geäußert haben, als uns der erste
Entwurf der Verordnung vorlag? Und wo da der
Haupthinweis oder -kritikpunkt lag und wie die Ein-
arbeitung in die Rechtsverordnung gegebenenfalls
etwas flotter passieren könnte?

Höhn, Staatssekretär:

Verehrte Frau Abgeordnete, ich kann Ihnen gerne
aufzählen, wer sich an der Anhörung beteiligt hat.
Die inhaltlichen Darlegungen und die Unterschiede
oder die Diskrepanzen, die in der Tat noch dahin-
terstecken, wären mit Sicherheit Gegenstand einer
längeren Ausführung meinerseits. Da würde wahr-
scheinlich das Zeitkontingent der Fragestunde nicht
ausreichen. Ich will Ihnen gerne sagen, dass neben
dem Gemeinde- und Städtebund und dem Thürin-
ger Landkreistag die Landesärztekammer, der Bun-
desverband Sexuelle Dienstleistungen e. V. und die

Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen so-
wie Terre des Femmes beteiligt worden sind.

Vizepräsidentin Marx:

Eine weitere Nachfrage, Frau Kollegin Stange.

Abgeordnete Stange, DIE LINKE:

Vielleicht ein paar Hinweise, wo es denn klemmt.
Sie müssen das ja nicht en detail, in Gänze und in
voller Breite bringen, aber ein paar Inhalte wären
schon sehr nett.

Höhn, Staatssekretär:

Dazu sehe ich mich aber jetzt an dieser ganz kon-
kreten Stelle inhaltlich nicht in der Lage.

Vizepräsidentin Marx:

Gibt es weitere Nachfragen? Ich rufe die sech-
ste Frage auf. Fragesteller ist Abgeordneter Wolf,
Fraktion Die Linke, mit der Drucksache 6/6069.

Abgeordneter Wolf, DIE LINKE:

Vielen Dank, Frau Präsidentin.

Personalsituation im Bereich Pflege des Universi-
tätsklinikums Jena

Wie mehrmals öffentlich berichtet, fordern die Be-
schäftigten auf der Intermediate-Care-1-Station
(IMC1) des Universitätsklinikums Jena mit einem
Ultimatum gegenüber der Klinikleitung, bis 1. Okto-
ber 2018 die Personalsituation zu verbessern. Sie
werden dabei von der Gewerkschaft ver.di unter-
stützt. Hintergrund ist, dass auf der IMC1 die Pfle-
gekraft-Patienten-Relation zwischenzeitlich derart
angespannt war, dass die Pflegekräfte über unzu-
lässige Belastungen und Arbeitsverdichtung klagen.
Sie wollen mit dem Ultimatum einen Patienten-Pfle-
gekraft-Schlüssel von eins zu vier erreichen. Ob-
wohl bereits Gespräche zwischen der Klinikleitung
des Universitätsklinikums Jena, der Gewerkschaft
ver.di und den Beschäftigten stattgefunden haben,
scheint die Situation noch ungelöst, sodass die Be-
schäftigten weiter auf ihren Forderungen bestehen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Pflegepersonalstellen wurden dem Uni-
versitätsklinikum Jena bei der letzten Kostensatz-
verhandlung für die Stationen IMC1, IMC2 und
IMC3 gebilligt (bitte nach einzelnen Stationen nen-
nen und der Ist-Situation gegenüberstellen)?

2. Wie viele Pflegepersonalstellen wurden dem Uni-
versitätsklinikum Jena bei der letzten Kostensatz-
verhandlung insgesamt gebilligt (bitte der Ist-Situa-
tion gegenüberstellen)?

3. Hat die Landesregierung Kenntnis über Verstöße
gegen das Arbeitszeitgesetz, gegen den Tarifver-
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trag, gegen das Arbeitsschutzgesetz oder gegen
das Teilzeit- und Befristungsgesetz am Universi-
tätsklinikum Jena für die Stationen IMC1, IMC2
und/oder IMC3? Wenn ja: Was wurde diesbezüg-
lich dagegen unternommen?

Vizepräsidentin Marx:

Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesell-
schaft, Herr Staatssekretär Hoppe.

Hoppe, Staatssekretär:

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abge-
ordnete, für die Landesregierung beantworte ich die
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Wolf wie
folgt:

Zu Frage 1: Eine Zuordnung der Stellen zu be-
stimmten Organisationseinheiten erfolgt in der
Krankenhausfinanzierung nicht, auch nicht zu den
Intermediate-Care-Stationen, kurz IMC. Lediglich
im Rahmen des Pflegestellen-Förderprogramms
des Bundes besteht die Möglichkeit, zusätzliche
Stellen im Pflegedienst zu finanzieren. 90 Prozent
der durch Neueinstellung oder Aufstockung von
Teilzeitstellen in der Pflege entstehenden durch-
schnittlichen Personalkosten können bis zur Höhe
von 0,15 Prozent des mit den Krankenkassen ver-
einbarten Erlösbudgets gefördert werden. Das UKJ
hat wie in den Jahren zuvor auch 2018 von dieser
Möglichkeit Gebrauch gemacht. Konkret ergibt sich
hieraus, dass neun Vollzeitkräfte zu 90 Prozent
über das Programm finanziert werden können.

Die Stellenausstattung der IMC richtet sich nach
den Empfehlungen der Fachgesellschaft. Demnach
stehen der Schlüsselung von eins zu vier, also ei-
ner examinierten Pflegekraft zu vier Patienten, fol-
gende Soll-Ist-Daten im Durchschnitt des ersten
Halbjahres 2018 gegenüber – die Angaben erfolgen
in Vollzeitkräften –: IMC1: Soll – 25, Ist – 24,13;
IMC2: 25,25 zu 27,83; IMC3: 15,75 zu 14,96. Es ist
allerdings auf der IMC1 im 1. Halbjahr 2018 durch
Personalausfälle kurzfristig zur deutlichen Unter-
schreitung des Personalschlüssels gekommen.
Durch Ausfälle infolge von Langzeiterkrankung,
Grippewelle und Mutterschutz wurde die Planbeset-
zung zeitweise – Tiefpunkt im April – um bis zu
drei Stellen unterschritten. Im Juni konnten durch
Neueinstellung und Umsetzung drei Mitarbeiter mit
einem Arbeitszeitanteil von 2,75 Vollzeitkräften zu-
sätzlich eingesetzt werden, sodass sich zwischen-
zeitlich die Situation deutlich verbessert haben soll-
te.

Zu Frage 2: Wie bereits erwähnt sieht die Kranken-
hausfinanzierung keine Finanzierung von Personal-
stellen vor. Kernstück der Verhandlungen mit den
Krankenkassen ist die Vereinbarung von Leistungs-
budgets auf der Basis von Fallpauschalen. Das

Personal wird aus den dann verhandelten Leis-
tungsbudgets refinanziert.

Zu Frage 3: Nach Auskunft des UKJ werden die ta-
rifvertraglichen Regelungen sowie die Regelungen
des Teilzeit- und Befristungsgesetzes regelmäßig
eingehalten. Auf den IMC-Stationen, die in Wech-
selschicht und an 350 Tagen pro Jahr besetzt sind,
wurden im Zeitraum März bis Juni 2018 vier stati-
onsbedingte Überschreitungen der Höchstarbeits-
zeit größer zehn Stunden netto aufgrund akuten
und nicht geplanten Personalausfalls bekannt. Hier-
bei handelt es sich um einen sogenannten außer-
gewöhnlichen Fall gemäß § 14 Arbeitszeitgesetz.
Im Juli 2018 sind keine stationsbedingten Über-
schreitungen der Höchstarbeitszeitgrenze doku-
mentiert. Im Verhältnis der Gesamtdienste liegt die
Nichteinhaltungsquote nach Auskunft des UKJ in
der Zeit von Januar bis Juli 2018 bei 0,64 Prozent.
Diese sind nach § 14 Arbeitszeitgesetz bei entspre-
chenden außergewöhnlichen Fällen möglich. Bei ei-
ner Mitarbeiterin konnte außerdem die Ruhepau-
senzeit nicht oder nur in Teilen gewährt werden.
Unter anderem zur Unterstützung der Realisierung
der Pausenzeiten wurde im Universitätsklinikum
das Springerpool-Konzept erweitert. Im Springer-
pool stehen derzeit zwölf Vollzeitkräfte zur Verfü-
gung, um Ausfälle in den IMC und den Intensivsta-
tionen zu kompensieren und die Pausenauslöse zu
realisieren. Im Bedarfsfall können Springerpool-Mit-
arbeiter über das Ausfallmanagement angefordert
werden, die zum Beispiel die Pausenauslöse unter-
stützen.

Schließlich und generell – das ist wichtig zu wissen
– hat das UKJ in den letzten Jahren das Pflegeper-
sonal deutlich aufgestockt, auch wenn im Einzelfall
eine Refinanzierung durch das Leistungsbudget
nicht sichergestellt war. Im Vergleich zum Jahr
2015 konnte 2017 ausweislich der Jahresabschlüs-
se ein dokumentierter Aufwuchs um circa 7 Prozent
beim examinierten und nicht examinierten Pflege-
dienst erreicht werden. Das ist von rund 1.065 Voll-
zeitkräften angewachsen auf 1.140 Vollzeitkräfte.
Laut Prognose zur Geschäftsentwicklung 2018, so
die Berichterstattung des Klinikvorstands, soll im
laufenden Jahr eine weitere Steigerung auf rund
1.173 Vollzeitkräfte erzielt werden, was einem An-
stieg um gut 10 Prozent im Vergleich zum Jahr
2015 bedeuten würde.

Vielen Dank.

Vizepräsidentin Marx:

Gibt es Nachfragen? Nein, das ist nicht der Fall.
Dann kommen wir zu Frage Nummer 7. Fragestel-
lerin ist Frau Kollegin Mitteldorf, Fraktion Die Linke,
mit der Drucksache 6/6073.
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Abgeordnete Mitteldorf, DIE LINKE:

Vielen Dank, Frau Präsidentin.

Erhöhung der europäischen Fördergrenzen für kul-
turelle Zwecke

Die Landesregierung hat insbesondere durch die
Staatssekretärin für Kultur und Europa in der Thü-
ringer Staatskanzlei, Frau Dr. Winter, verschiedent-
lich darauf hingewiesen, dass sie gegenüber der
Europäischen Kommission das Ziel verfolgte, bei
der Förderung für kulturelle und touristische Infra-
struktur die bisherige Deckelung in Höhe von 5 Mil-
lionen Euro bzw. bei Welterbestätten in Höhe von
10 Millionen Euro aufzuheben oder den Deckel zu
erhöhen. Dem Vernehmen nach soll eine entspre-
chende Verordnung inzwischen in Kraft getreten
sein.

Ich frage die Landesregierung:

1. Ist die Verordnung, mit der die Förderung auf kul-
turelle und touristische Kleininfrastruktur aufgeho-
ben werden soll, inzwischen in Kraft getreten und
wenn ja, in welchem Umfang sind nunmehr kulturel-
le Vorhaben förderfähig und wie bewertet die Lan-
desregierung diese Verordnung?

2. Umfasst die Änderung der Förderung bereits be-
antragte und bewilligte Kulturinvestitionen oder sind
von der Verordnung, sofern sie bereits in Kraft ist,
ausschließlich zukünftige Vorhaben betroffen?

3. Wird die Landesregierung die Kommunen und
Kulturverbände über die Änderung, wenn sie in
Kraft gesetzt ist, in Kenntnis setzen und wenn ja, in
welcher Form bzw. wenn nein, warum nicht?

Vizepräsidentin Marx:

Für die Landesregierung antwortet die Staats-
kanzlei, Herr Minister Prof. Dr. Hoff.

Prof. Dr. Hoff, Minister für Kultur, Bundes- und
Europaangelegenheiten und Chef der Staats-
kanzlei:

Frau Präsidentin, Frau Abgeordnete, sehr geehrte
Damen und Herren, ich beantworte die Mündliche
Anfrage wie folgt:

Die entsprechende Verordnung – da allein der Na-
me dieser Verordnung sieben Zeilen in meiner Ant-
wort umfasst, verzichte ich jetzt darauf, die gesam-
te Nummerierung dieser Verordnung vorzulesen –
ist am 2. August 2018 in Kraft getreten. Mit der Re-
gelung in Artikel 271 Nummer 1 Buchstabe a wird
die Beschränkung der Förderung auf kulturelle und
touristische Kleininfrastruktur aufgehoben. Dies ist
ausschließlich eine Frage der Definition, denn die
Kommission hatte einseitig eine Auslegung des Be-
griffs „Kleininfrastruktur“ nach Artikel 3 Abs. 1 e –
und dann würde ich jetzt umfangreich weiterzitieren
– dieser Verordnung getroffen. Sie fasste darunter

Projekte mit förderfähigen Kosten von maximal
5 Millionen Euro bzw. 10 Millionen Euro für
UNESCO-Weltkulturerbestätten.

Die Festlegung erfolgte erst ab Oktober 2014. Zu
diesem Zeitpunkt hatten einige Länder in Deutsch-
land und wohl auch in ganz Europa Projekte über
diesem Schwellenwert zur EFRE-Förderung vorge-
sehen. Alle seinerzeit veranlassten Gespräche zur
Aufhebung dieser Grenze blieben leider erfolglos.
Das war der Punkt, an dem die Landesregierung
nach Inkrafttreten der Arbeit der Landesregierung
durch Frau Staatssekretärin Dr. Winter kontinuier-
lich in Gespräche eingetreten ist, auch mit Vertre-
tern der Generaldirektion und der EU-Kommission,
um darauf hinzuwirken, dass diese von der EU-
Kommission in gewisser Hinsicht durch Definition
veranlasste, sehr sparsame und kleine Form der
Definition der Kleininfrastruktur aufgehoben wird.
Die Regelung – und das war der Erfolg, der eben
auch auf das Konto von Frau Dr. Winter geht – zur
Erhöhung der Fördergrenze ist in Artikel 271 Nr. 1 b
enthalten, danach enthält Artikel 3 Abs. 3 VO fol-
genden Unterabsatz – ich zitiere mit Einverständ-
nis –: Investitionen und kulturelle und nachhaltige
touristische Infrastruktur gemäß Abs. 1 e) gelten als
geringfügig und förderfähig, wenn der Betrag zur
Maßnahme durch den EFRE 10 Millionen Euro
nicht übersteigt. Diese Obergrenze erhöht sich auf
20 Millionen Euro, wenn es sich bei der Infrastruk-
tur um Kulturerbe im Sinne des Art. 1 des
UNESCO-Übereinkommens zum Schutz und so
weiter von 1972 handelt. Für diese Regelung gilt
die Anwendbarkeit ab dem 2. August 2018.

Das ist, auf Deutsch gesagt, ein wirklicher Erfolg,
der auch dafür spricht, warum wir eine Landesver-
tretung in Brüssel haben und über diese Landes-
vertretung tatsächlich konkret Einfluss auf die euro-
päische Normsetzung nehmen, weil sie eben auch
dem Landesinteresse zum Teil widersprechen kann
und es notwendig ist, dieses Landesinteresse im-
mer und immer wieder deutlich zu machen. Inso-
weit begrüßen wir selbstverständlich die Verord-
nung grundsätzlich, da sie die Möglichkeiten eröff-
net, Investitionen in kulturelle, aber – und da
schaue ich in Richtung der Kolleginnen und Kolle-
gen aus dem Wirtschaftsministerium – eben auch
nachhaltige touristische Infrastruktur in den ge-
nannten Bereichen zu bewilligen.

Da die Gesamtausgaben bei Investitionsvorhaben
im kulturellen Bereich in den meisten Fällen über
den bis zum 01.08.2018 geltenden Grenzen liegen,
konnten nur wenige ausgewählte Vorhaben bewil-
ligt werden, weil wir natürlich auch aus gutem
Grund – Stichwort Rechnungshof – davon abgese-
hen haben, Vorhaben künstlich zu trennen, um sie
irgendwie unter diese doch sehr kleinen Untergren-
zen zu packen.
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Zu Frage 2: Sie haben dann gefragt, wie sich die
Änderung der Förderung auf bereits beantragte
Vorhaben auswirkt. Hier ist der Sachverhalt so,
dass diese Änderung nur für neue Vorhaben in
Kraft tritt. Das heißt also, wir können jetzt nicht bis-
herige Projekte auf den Betrag von 10 bzw. 20 Mil-
lionen Euro aufstocken.

Zu Frage 3: Wird die Landesregierung die Kommu-
nen- und Kulturverbände über die Änderung in
Kenntnis setzen, war Ihre Abschlussfrage. Ja,
selbstverständlich. Tue Gutes und sprich darüber,
gilt als Prinzip. Das würden wir auch in diesem Fall
gelten lassen.

Vizepräsidentin Marx:

Gibt es Nachfragen? Frau Kollegin Mitteldorf.

Abgeordnete Mitteldorf, DIE LINKE:

Genau. Herzlichen Dank. Nur die konkrete Nachfra-
ge: In welcher Form werden Sie denn darüber infor-
mieren? Also die Kulturverbände und die Kommu-
nen? Vielleicht können Sie dazu noch was ausfüh-
ren.

Prof. Dr. Hoff, Minister für Kultur, Bundes- und
Europaangelegenheiten und Chef der Staats-
kanzlei:

Es spricht vieles dafür, dass wir dies in gewohnter
Weise schriftlich machen werden. Dadurch dass wir
aber auch regelmäßig beispielsweise bei der Vor-
stellung des Kulturrates als Kulturverwaltung auftre-
ten, werden wir also auch dort informieren, aber
auch auf den Internetseiten der Staatskanzlei wer-
den entsprechende Informationen zu finden sein
und auch die Antragstellerinnen und Antragsteller
werden in der Kommunikation, die wir mit ihnen ha-
ben, dann auch über die entsprechenden Änderun-
gen in Kenntnis gesetzt.

Vizepräsidentin Marx:

Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Wir kommen
dann zur nächsten Frage. Fragestellerin ist Frau
Abgeordnete Liebetrau von der Fraktion der CDU
und die Drucksachennummer ist die 6/6074. Bitte
schön, Frau Kollegin.

Abgeordnete Liebetrau, CDU:

Danke, Frau Präsidentin.

Ausreichung von Fördermitteln für Investitionen in
Kindertagesstätten

Zur Modernisierung, Sanierung, Ausstattung oder
Neuschaffung von Betreuungskapazitäten für Kin-
der von Geburt bis zum Schuleintritt wurden in den
vergangenen Jahren Förderprogramme auf Bun-
des- und Landesebene auf den Weg gebracht. Der

Bund reicht im Rahmen des Investitionsprogramms
„Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2017 bis 2020 jähr-
lich 300 Millionen Euro aus, wovon Thüringen
28,6 Millionen Euro erhalten wird. Im laufenden
Jahr stehen darüber hinaus Bundesmittel im Rah-
men des Investitionsprogramms „Kinderbetreu-
ungsfinanzierung“ bereit. Für das Landesinvestiti-
onsprogramm „Kindertageseinrichtungen“ 2017 bis
2018 stellt der Freistaat Thüringen zudem Landes-
mittel in Höhe von jeweils 5 Millionen Euro zur Ver-
fügung. Vor dem Hintergrund steigender Geburten-
zahlen sowie des Rechts auf einen Betreuungsplatz
haben viele Kommunen Anträge auf Förderung ih-
rer nötigen Baumaßnahmen gestellt. Aus meinem
Wahlkreis ist insbesondere die Gemeinde Viernau
betroffen, die sich seit Monaten um Förderung be-
müht (Antragstellung am 26. Februar 2018).

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Anträge seitens der Träger liegen dem
Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und
Sport derzeit für die drei benannten Förderprogram-
me thüringenweit und speziell aus dem Landkreis
Schmalkalden-Meiningen vor?

2. Wie ist der aktuelle Bearbeitungsstand dieser
Anträge (bitte nach dem jeweiligen Förderpro-
gramm unterscheiden)?

3. Wann können die Kommunen, insbesondere die
Gemeinde Viernau, mit einer Förderentscheidung
rechnen?

Vizepräsidentin Marx:

Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Bildung, Jugend und Sport, Frau Staatssekretä-
rin Ohler.

Ohler, Staatssekretärin:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete, die Mündliche Anfra-
ge der Abgeordneten Liebetrau beantworte ich na-
mens der Landesregierung wie folgt:

Zu Ihrer ersten Frage: Grundsätzlich kann die An-
tragstellung für Kindertageseinrichtungen in allen
drei Förderprogrammen gemäß der Richtlinien nur
durch Gemeinden bzw. Verwaltungsgemeinschaf-
ten erfolgen. Bei den Bundesprogrammen können
auch Anträge zur Kindertagespflege durch die
Landkreise bzw. kreisfreien Städte gestellt werden.
Folgende Anträge sind insgesamt gestellt worden:

1. Im Förderprogramm „Kinderbetreuungsfinanzie-
rung“ 2015 bis 2018 wurden in Thüringen insge-
samt 271 Anträge gestellt, davon acht aus dem
Landkreis Schmalkalden-Meiningen.

2. Im Förderprogramm „Kinderbetreuungsfinanzie-
rung“ 2017 bis 2020 wurden insgesamt 210 Anträ-
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ge in Thüringen gestellt, davon elf aus dem Land-
kreis Schmalkalden-Meiningen.

3. Landesinvestitionsprogramm „Kindertagesein-
richtungen“ 2017 und 2018, hier wurden insgesamt
228 Anträge gestellt, aus Schmalkalden-Meiningen
waren es zwölf.

Zu Ihrer zweiten Frage: Aktuell gibt es folgenden
Bearbeitungsstand:

1. Programm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2015
bis 2018: Zu diesem Förderprogramm wurden in
Thüringen insgesamt 199 Anträge bewilligt und 72
abgelehnt bzw. zurückgezogen. Aus dem Landkreis
Schmalkalden-Meiningen wurden hier fünf Anträge
bewilligt und drei nicht genehmigt.

2. Förderprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“
2017 bis 2020: Im Rahmen dieses Förderpro-
gramms wurden in Thüringen bisher 76 Anträge be-
willigt und 25 abgelehnt bzw. zurückgezogen.
109 Anträge sind aktuell noch in Bearbeitung. Aus
dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen wurde ein
Antrag zurückgezogen und zehn sind noch in Bear-
beitung.

3. Landesinvestitionsprogramm „Kindertagesein-
richtungen“ 2017 bis 2018: Hier wurden thüringen-
weit bisher 101 Anträge bewilligt, 95 abgelehnt
bzw. zurückgezogen und 32 sind aktuell noch in der
Bearbeitung. Aus dem Landkreis Schmalkalden-
Meiningen konnte bisher kein Antrag bewilligt wer-
den. 11 Anträge mussten abgelehnt werden und ei-
ner ist noch in Bearbeitung.

Zu Ihrer dritten Frage: Die Gemeinde Viernau hat
die erforderlichen Unterlagen vorgelegt, die Vorvo-
tierung des Landkreises war positiv. Vorbehaltlich
der endgültigen Überprüfung der Ermessensent-
scheidung des Landkreises ist dieser Antrag zu-
wendungsfähig. Die Anträge befinden sich in der
Bearbeitung, erst nach der abschließenden Prüfung
werden die Bescheide erlassen. Ein genaues Da-
tum kann ich Ihnen daher bislang noch nicht nen-
nen. Es ist aber absehbar.

Vizepräsidentin Marx:

Gibt es Nachfragen? Frau Kollegin Liebetrau.

Abgeordnete Liebetrau, CDU:

Ja, ich hätte doch vielleicht noch einmal eine Kon-
kretisierung. Es ist absehbar – es zieht sich nur
schon ewig hin. Die Fördermittel wurden auch auf-
grund anderer Umstände bereits von 400.000 auf
285.000 Euro gekürzt. Die Kommunen sind drin-
gend auf das Geld angewiesen, weil sie ganz ein-
fach die Betreuungskapazitäten schaffen wollen
und schaffen müssen. Das Jahr ist bald zu Ende,
also es drängt alles sehr. Vielleicht kann der Zeit-
raum ein bisschen eingegrenzt werden. Dauert es
noch Monate, Wochen oder wie auch immer?

Ohler, Staatssekretärin:

Ich kann Ihnen das leider jetzt nicht genauer sagen,
weil ich in der Antragsbearbeitung selbst nicht da-
mit betraut bin und keine näheren Informationen
dazu habe. Die Verfahren sind relativ umfänglich,
weil immer alles betrachtet werden muss. Es gibt
die Gesamtsumme von Anträgen, es gibt die Priori-
tätenliste der Landkreise, diese müssen abge-
stimmt werden. Dann müssen Bescheide erlassen
werden, in bestimmten Fällen muss abgewartet
werden, ob es Widersprüche gibt. Das ist nicht
wirklich sehr viel schneller zu machen, aber ich hof-
fe, dass gerade Viernau – wie gesagt – in absehba-
rer Zeit einen positiven Bescheid erhält. Ich kann im
Haus noch einmal nachfragen, ob wir da schon ein
genaueres Datum haben. Mitbringen konnte ich
jetzt erst mal noch keines.

Vizepräsidentin Marx:

Gibt es weitere Nachfragen? Das sehe ich nicht.
Dann kommen wir zur nächsten Frage. Fragesteller
ist Kollege Walk von der CDU-Fraktion mit der
Drucksache 6/6076. Bitte, Herr Walk.

Abgeordneter Walk, CDU:

Danke, Frau Präsidentin.

Feuerwehreinsätze in Thüringen

Dem jüngst vorgestellten Jahresbericht 2017 über
Einsätze im Brandschutz, in der Allgemeinen Hilfe
und im Katastrophenschutz im Freistaat Thüringen
zufolge wurden die Feuerwehren im vergangenen
Jahr zu 30.829 Einsätzen gerufen. Die Anzahl der
Brandbekämpfungseinsätze stieg demnach im Ver-
gleich zum Vorjahr um 3,1 Prozent, die Anzahl der
Einsätze in der Allgemeinen Hilfe um 16,8 Prozent.
Die Gesamtzahl der Einsatzstunden stieg auf ins-
gesamt 465.387 Stunden. Bei Einsätzen zur Brand-
bekämpfung verletzten sich 2017 59 Feuerwehrleu-
te. Bei Einsätzen der Allgemeinen Hilfe verletzten
sich 48 Feuerwehrleute.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Feuerwehreinsätze gab es in Thürin-
gen vom 1. Januar 2018 bis 31. Juli 2018 – bitte
gliedern nach Brandeinsätzen, Verkehrsunfällen,
Hochwasser, allgemeinen Hilfen, Fehlalarmen
usw.?

2. Wie viele Einsatzstunden fielen in diesem Zeit-
raum an?

3. Wie viele Feuerwehrleute wurden bei den Einsät-
zen verletzt – bitte nach Art und Schwere der Ver-
letzung gliedern?

4. Wie bewertet die Landesregierung die Entwick-
lung der Zahl der Feuerwehreinsätze in den letzten
Jahren?
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Vizepräsidentin Marx:

Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Inneres und Kommunales, Herr Staatssekretär
Höhn.

Höhn, Staatssekretär:

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Abgeordne-
ten, die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Walk
beantworte ich für die Landesregierung wie folgt:

Die Fragen 1 bis 3 möchte ich gemeinsam beant-
worten. Die statistische Erfassung der Einsatzzah-
len der Thüringer Feuerwehren ist so aufgebaut,
dass die Gemeinden ihre Daten monatlich an den
Landkreis melden und die Landkreise die Zahlen
quartalsweise freigeben, wenn alle Gemeinden ihre
Daten für das Quartal freigegeben haben. Die Da-
ten für das vergangene Quartal konnten aufgrund
noch fehlender Gemeindedaten noch nicht von al-
len Landkreisen freigegeben werden. Daher kön-
nen zu diesen Fragen leider noch keine Angaben
gemacht werden.

Zu Frage 4: Die Zahl der Einsätze insgesamt ist im
letzten Jahr um 12,6 Prozent gestiegen. Die Steige-
rung betrifft auch die Zahl der Brände bzw. der
Fehlalarme, deren Zahl um rund 3 bzw. 4 Prozent
gestiegen ist, jedoch besonders die Allgemeine Hil-
fe, deren Einsatzzahl um 16,8 Prozent gestiegen ist
und damit seit deren Erfassung einen Höchstwert
erreicht hat.

Meine Damen und Herren, generell ist festzustel-
len, dass das Einsatzgeschehen und damit auch
die Zahl der Einsätze zunehmend durch die Bewäl-
tigung von Folgen von Unwettererscheinungen, wie
Starkregen, Hochwasser, Sturm usw., beeinflusst
wird. Ein gewisser Anteil der Steigerung darüber hi-
naus ist damit zu begründen, dass im letzten Jahr
erstmals die Einsätze gesondert erfasst wurden, bei
denen die Feuerwehr in Amtshilfe für die Polizei tä-
tig geworden ist. Nicht zuletzt lässt sich ein allge-
meiner Trend hinsichtlich des Verhältnisses von All-
gemeiner Hilfe zur Brandbekämpfung konstatieren.
Während dies vor einigen Jahren noch bei rund vier
zu eins lag, kommen jetzt auf einen Brandbekämp-
fungseinsatz fast sechs Hilfeleistungen, das heißt,
hier liegt eine zunehmende Verlagerung der Einsät-
ze in Richtung Hilfeleistung vor.

Allerdings unterliegen die Einsatzzahlen grundsätz-
lich großen Schwankungen. Von daher sollten Ver-
änderungen in den letzten Jahren auch nicht über-
bewertet werden. So sind beispielsweise die Ein-
satzzahlen zu Brandbekämpfung und Hilfeleistung
seit 2012 von Jahr zu Jahr jeweils alternierend ge-
stiegen bzw. gesunken. Hinzu kommt, dass die ab
2017 eingeführte gemeindescharfe digitale Erfas-
sung auch zu einer Veränderung der Zahlen beige-
tragen hat, da nun einige Daten genauer erfasst
werden. Von daher sollte die Entwicklung der Zah-

len zunächst genau beobachtet werden, da diese
nun unter gleichen Erfassungsbedingungen regis-
triert werden, bevor daraus Handlungsvorgaben ge-
zogen werden.

Im Übrigen verweise ich allgemein auf den Brand-
und Katastrophenschutzbericht, den Minister Maier
am 20.08.2018 veröffentlicht hat, der auch auf der
Internetseite des Innenministeriums einsehbar ist.
Ich danke für die Aufmerksamkeit.

Vizepräsidentin Marx:

Gibt es Nachfragen? Herr Kollege Walk.

Abgeordneter Walk, CDU:

Ich habe eine Nachfrage. Zunächst danke für die
Berichterstattung, Herr Staatssekretär. Sie haben
dargelegt, warum die quartalsweisen Zahlen noch
nicht freigegeben sind. Dass es noch eine gewisse
Zeit in Anspruch nimmt, ist nachvollziehbar. Wann
kann ich denn damit rechnen, dass die Zahlen frei-
gegeben sind, und sind Sie in der Lage, mir diese
nachzuberichten, würden Sie das tun?

Höhn, Staatssekretär:

Die können wir selbstverständlich zu dem Zeit-
punkt, zu dem sie uns vorliegen, nachberichten. Ich
wäre Ihnen allerdings dankbar, wenn Sie zu diesem
Zwecke nach Ende des laufenden Quartals viel-
leicht noch mal eine entsprechende Anfrage stellen
würden.

Vizepräsidentin Marx:

Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Wir kommen
dann zur zehnten Frage. Fragesteller ist Kollege
Kuschel, Fraktion Die Linke, mit der Drucksa-
che 6/6077.

Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:

Danke, Frau Präsidentin.

Weiterbeschäftigung des ehemaligen Gemein-
schaftsvorsitzenden „An der Marke“ – nachgefragt.

Die Weiterbeschäftigung des ehemaligen Gemein-
schaftsvorsitzenden „An der Marke“ als Tarifbe-
schäftigter in der Verwaltungsgemeinschaftsverwal-
tung war bereits Gegenstand der Mündlichen Anfra-
ge 6/5762, die die Landesregierung in der Plenar-
sitzung am 21. Juni 2018 beantwortete. Zudem war
der Sachverhalt auch Gegenstand der Kleinen An-
frage 3155, die das Ministerium für Inneres und
Kommunales mit Schreiben vom 20. August 2018 –
vergleiche Drucksache 6/6072 – beantwortet hat.
Darin führt das Ministerium aus, dass der Arbeits-
vertrag mit dem ehemaligen Verwaltungsgemein-
schaftsvorsitzenden auf Grundlage einer im Januar
2012 vereinbarten Rückkehrzusage abgeschlossen
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wurde. Die Verwaltungsgemeinschaft „An der Mar-
ke“ unterliegt der Rechtsaufsicht des Landes.

Ich frage die Landesregierung:

1. Unter welchen gesetzlichen und rechtlichen Vo-
raussetzungen darf eine Verwaltungsgemeinschaft
eine sogenannte Rückkehrzusage vereinbaren, al-
so vertraglich regeln und zusagen, dass nach Aus-
scheiden aus dem Beamtenverhältnis auf Zeit eine
Fortsetzung des Beschäftigtenverhältnisses erfolgt,
und liegen diese Voraussetzungen im nachgefrag-
ten Fall vor?

2. Wer hat im Januar 2012 die nachgefragte Rück-
kehrzusage seitens der Verwaltungsgemeinschaft
„An der Marke“ vereinbart?

3. Welche Ermächtigung lag dafür vor?

4. Wie und mit welchem Ergebnis erfolgte dabei die
Beteiligung der Gemeinschaftsversammlung?

Vizepräsidentin Marx:

Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Inneres und Kommunales, Herr Staatssekretär
Höhn.

Höhn, Staatssekretär:

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und
Herren Abgeordneten, die Mündliche Anfrage des
Abgeordneten Kuschel beantworte ich für die Lan-
desregierung wie folgt:

Zu Frage 1: Eine Verwaltungsgemeinschaft darf als
Arbeitgeber im Rahmen des zivilrechtlichen Arbeits-
rechts und ihrer Personalhoheit arbeitsrechtliche
Vereinbarungen treffen. Nach gegenwärtigem
Kenntnisstand liegen der Landesregierung keine In-
formationen vor, dass diese Voraussetzungen nicht
gegeben waren.

Zu Frage 2: Der damalige stellvertretende Gemein-
schaftsvorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft
„An der Marke“ vereinbarte am 18. Januar 2012 mit
dem damaligen Bauamtsleiter unter Mitwirkung der
zuständigen Mitarbeiterin des Haupt- und Personal-
amts, dass dieser nach Ablauf der Amtszeit als Ge-
meinschaftsvorsitzender wieder in das Angestell-
tenverhältnis in der Funktion als Bauamtsleiter mit
der Vergütungsgruppe 8 TVöD übernommen wer-
de.

Zu Frage 3: Eine einzelfallbezogene Ermächtigung
für den Abschluss der Vereinbarung lag nicht vor
und war auch nicht erforderlich, da hierfür der Ge-
meinschaftsvorsitzende ganz allgemein originär zu-
ständig war. Eine Beschlussfassung der Gemein-
schaftsversammlung war gemäß § 48 Abs. 1 Satz 3
Halbsatz 2 Thüringer Kommunalordnung in Verbin-
dung mit § 29 Abs. 3 Satz 3 Nr. 2 Thüringer Kom-
munalordnung nicht erforderlich.

Zu Frage 4: Hierzu verweise ich auf die Antwort zu
Frage 3.

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.

Vizepräsidentin Marx:

Gibt es Nachfragen? Herr Kollege Kuschel.

Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:

Danke, Frau Präsidentin. Herr Staatssekretär, im
Zusammenhang mit der Beigeordnetenwahl in der
kreisfreien Stadt Suhl – erster Beigeordneter, Bür-
germeister – wurde seitens des Ministeriums mitge-
teilt, dass es nicht möglich ist, einem Beschäftigten
der Stadtverwaltung eine Rückkehroption einzuräu-
men, und es wurde damit begründet, dass kommu-
nale Wahlbeamte in Thüringen nach Ausscheiden
aus ihrem Amt altersunabhängig und anrechnungs-
frei Ruhestandsbezüge erhalten. Dabei handelt es
sich um einen Beamten. Deshalb die Frage: Gibt es
da Unterschiede zwischen einem Tarifbeschäftigten
und einem kommunalen Laufbahnbeamten, also
dass beim Laufbahnbeamten eine solche Rückkehr
ausgeschlossen ist, während Sie gesagt haben,
dass beim Tarifbeschäftigten offenbar zivilrechtlich
eine solche Rückkehrvereinbarung abgeschlossen
werden kann?

Höhn, Staatssekretär:

Das haben Sie messerscharf erkannt, Herr Abge-
ordneter, dass das genau so ist. Es geht hier um
den Unterschied, wie gesagt, zwischen Tarifbe-
schäftigten und hierbei auch noch um eine Einstu-
fung unterhalb der Grenze dessen, wo die Gemein-
schaftsversammlung an sich beschließen müsste,
also in alleiniger Zuständigkeit des Gemeinschafts-
vorsitzenden. Diese Entscheidung stand und – das
hatte ich, glaube ich, in meiner Antwort zu Frage 1
ausgeführt – arbeitsrechtliche Vereinbarungen im
Rahmen der Personalhoheit darf eine Verwaltungs-
gemeinschaft abschließen. Insofern ist auch diese
Regelung, die die VG zur Rückkehr des ehemali-
gen Vorsitzenden in seine vorherige Stelle ge-
schlossen hat, auch rechtlich zulässig.

Vizepräsidentin Marx:

Eine weitere Nachfrage. Herr Kollege Kuschel.

Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:

Danke, Frau Präsidentin. Herr Staatssekretär, Sie
hatten richtigerweise vermerkt, die Entgeltgruppe
ist mit 8 festgelegt und damit unterhalb der Zustim-
mungsbeteiligung der Gemeinschaftsversammlung.
Aber können Sie erklären – auch aus Kenntnis an-
derer –, wie ein Amtsleiter einer kommunalen Ver-
waltung Thüringen in einer Entgeltgruppe 8, mittler-
er Dienst, vergütet werden kann?
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Höhn, Staatssekretär:

Sie haben mich konkret befragt, ich antworte ge-
nauso konkret. Das kann ich Ihnen nicht beantwor-
ten. Das obliegt der Hoheit der jeweiligen Körper-
schaft.

Vizepräsidentin Marx:

Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Wir kommen
damit zur elften Frage heute. Fragesteller ist Kolle-
ge Gentele, fraktionslos, mit der Drucksa-
che 6/6090.

Abgeordneter Gentele, fraktionslos:

Vielen Dank, Frau Präsidentin.

Wie gestaltet sich die Förderung von E-Bussen in
Thüringen?

Der Einsatz von Elektro- und Hybridfahrzeugen
spielt eine immer größere Rolle. Die Vorteile im Be-
reich der Emissionen, sei es Lärm, Staub oder Ab-
gase, liegen auf der Hand. Die Suche nach markt-
fähigen Lösungen für eine klimafreundliche Mobili-
tät ist derzeit noch in der Entwicklung und wird um-
fangreich wissenschaftlich begleitet. Elektrobusse
haben bereits die Serienreife erreicht. Die öffentli-
che Hand fördert seit Jahren und auf unterschied-
lichen Ebenen die Anschaffung von Hybrid- und
Elektrobussen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie gestaltet sich derzeit die Förderung von
Elektro- und Hybridbussen für den öffentlichen Per-
sonennahverkehr durch Bundes- und/oder Landes-
programme?

2. Wie werden die Fördermöglichkeiten für die Be-
schaffung von Elektro- und Hybridbussen in Thürin-
gen angenommen bzw. wie viele Anträge wurden
bisher gestellt (bitte nach Programm und Region
aufschlüsseln)?

3. In welche Landkreise oder kreisfreien Städte sind
bisher welche Mittelhöhen in den jeweiligen Förder-
programmen zur Beschaffung von Elektro- und Hy-
bridbussen geflossen und wie viele Fahrzeuge sind
hierdurch gefördert bzw. angeschafft worden?

Vizepräsidentin Marx:

Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Infrastruktur und Landwirtschaft. – Nein? Wer
dann?

(Zuruf Dr. Sühl, Staatssekretär: Nein, der
Herr Kollege vom TMUEN übernimmt das!)

Herr Kollege Möller für das Umwelt- und Natur-
schutzministerium. Das steht hier falsch. Energie,
Umwelt und Naturschutz – Elektrofahrzeuge.

Möller, Staatssekretär:

Umwelt, Energie und Naturschutz, wenn man es
ganz genau nimmt.

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und
Herren, die Mündliche Anfrage des Abgeordneten
Gentele beantworte ich für die Thüringer Landesre-
gierung wie folgt:

Zu Frage 1 – wie gestaltet sich derzeit die Förde-
rung von Elektro- und Hybridbussen für den öffentli-
chen Personennahverkehr durch Bundes- und/oder
Landesförderung? –: Das Bundesumweltministe-
rium hat im März 2018 eine Richtlinie zur Förde-
rung der Anschaffung von rein elektrischen und von
Hybridbussen in Kraft gesetzt. Die Richtlinie des
Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und
Naturschutz zur Förderung von Modellvorhaben zu
Elektrobussystemen ist seit September 2017 in
Kraft. Hierfür stehen 14 Millionen Euro EFRE-Mittel
zur Verfügung. Durch den Einsatz von Elektrobus-
sen im öffentlichen Personennahverkehr kann ins-
besondere in den Innenstädten ein signifikanter
Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität und Ver-
ringerung von Lärmemissionen geleistet werden.
Auch wenn inzwischen keine Thüringer Stadt mehr
Grenzwertüberschreitungen aufweist, ist eine weite-
re Verbesserung der Luftqualität auf jeden Fall an-
zustreben. Wenn dann noch der Einsatz von Elek-
trobussen mit der Erzeugung von Strom aus erneu-
erbaren Energien kombiniert wird, kann damit auch
ein wirksamer Beitrag zum Klimaschutz geleistet
werden. Durch den regelmäßigen Einsatz eines
18-Meter-Gelenkbusses kann zum Beispiel immer-
hin so viel CO2 eingespart werden wie durch rund
100 Pkw emittiert wird.

Die Fragen 2 und 3 würde ich wegen des Sachzu-
sammenhangs gern gemeinsam beantworten.

Die Frage 2 war: Wie werden diese Fördermöglich-
keiten für die Beschaffung von Elektro- und Hybrid-
bussen in Thüringen angenommen beziehungswei-
se wie viele Anträge wurden bisher gestellt? Fra-
ge 3 war: In welche Landkreise oder kreisfreien
Städte sind bisher welche Mittelhöhen in den jewei-
ligen Förderprogrammen zur Beschaffung von Elek-
tro- und Hybridbussen geflossen und wie viele
Fahrzeuge werden dadurch gefördert beziehungs-
weise angeschafft werden?

Bereits vor der Erstellung der Förderrichtlinie des
Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und
Naturschutz wurden durch die Landesregierung
wissenschaftliche Untersuchungen zu den Einsatz-
möglichkeiten von Elektrobussen in Auftrag gege-
ben. Dabei wirkten insgesamt zehn Thüringer Nah-
verkehrsbetriebe als Praxispartner mit. Durch diese
Vorarbeiten liegen bereits entsprechende Erkennt-
nisse über die zu beachtenden Einsatzbedingungen
vor. Bislang sind bei der Thüringer Aufbaubank fünf
Anträge eingegangen. Im April 2018 wurde der ers-
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te Zuwendungsbescheid zur Anschaffung von drei
Elektrobussen für die Jenaer Nahverkehr GmbH mit
einem Zuwendungsbetrag von 2,2 Millionen Euro
erstellt und übergeben. Darin ist auch die Förde-
rung für die Ladeinfrastruktur enthalten. Die Mittel
werden aus dem Förderprogramm des TMUEN be-
reitgestellt, es sind EFRE-Mittel, wie ich schon ge-
sagt habe.

Gegenwärtig werden vier weitere Anträge von
ÖPNV-Betrieben durch die Thüringer Aufbaubank
geprüft. Antragsteller sind die Stadt Eisenach, die
Stadt Suhl sowie die Stadt und der Landkreis Nord-
hausen. Damit sollen insgesamt elf weitere Busse
angeschafft werden. Fünf weitere Anträge sind an-
gekündigt. Bereits 2016 hatte das Thüringer Minis-
terium für Infrastruktur und Landwirtschaft zwei
Elektrobusse für Salza-Tours in Bad Langensalza
gefördert.

Hybridbusse stellen nach unserer Auffassung eine
Übergangstechnologie dar, die von uns im Rahmen
dieser genannten Förderrichtlinie nicht gefördert
wird.

Vielen Dank.

Vizepräsidentin Marx:

Gibt es Nachfragen? Das sehe ich nicht. Dann
kommen wir zu Frage Nummer 12 des heutigen Ta-
ges. Fragesteller ist Kollege Abgeordneter
Prof. Dr. Voigt von der CDU-Fraktion mit der Druck-
sachen 6/6091.

Abgeordneter Prof. Dr. Voigt, CDU:

Sehr geehrte Frau Präsidentin!

Informieren des Ministerpräsidenten und des Chefs
der Staatskanzlei durch Minister Lauinger über
staatsanwaltschaftliche Vorermittlungen gegen
einen Abgeordneten

Nach Informationen der „Thüringer Allgemeinen“ in-
formierte der Thüringer Minister für Migration, Justiz
und Verbraucherschutz, Dieter Lauinger, den Thü-
ringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow Anfang
Juli 2018 über staatsanwaltschaftliche Ermittlungen
gegen den Abgeordneten des Thüringer Landtags
Mike Mohring und das beabsichtigte Ersuchen an
den Thüringer Landtag, die Immunität des Abgeord-
neten aufzuheben. Diesbezüglich berichtete die
„Thüringer Allgemeine“ vom 10. August 2018 auf
Seite 2: „Auch Ministerpräsident Ramelow soll nach
TA-Informationen von Lauinger im Vorfeld infor-
miert worden sein. Die Nachfrage dazu beantworte-
te er jedoch nicht. Stattdessen teilte er mit, dass
der Steuervollzug und alles, was damit verbunden
sei, der Geheimhaltung unterliege. Er werde sich
daher nicht an Spekulationen beteiligen, sagte er
der TA. Im Übrigen gehe er davon aus, dass Lauin-
ger alles unternommen habe, wozu ihn sein Amt

verpflichte. Die Information an die Finanzministerin
als Chefin der Finanzverwaltung gehöre aus seiner
Sicht dazu und sei ‚völlig logisch‘.“

Ich frage die Landesregierung:

1. Wann (Datum und Uhrzeit), wie und durch wen
erhielten der Ministerpräsident und der Chef der
Staatskanzlei erstmals Kenntnis über die oben ge-
nannte Immunitätsangelegenheit?

2. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass
das Wissen des Ministers Lauinger um die staats-
anwaltschaftlichen Vorermittlungen gegen den Ab-
geordneten und das Ersuchen an den Landtag,
dessen Immunität aufzuheben, der Geheimhaltung
unterliegen?

3. Teilt die Landesregierung die Auffassung des Mi-
nisterpräsidenten, dass das Informieren der Finanz-
ministerin über die staatsanwaltschaftlichen Vorer-
mittlungen gegen den Abgeordneten und das Ersu-
chen an den Landtag, dessen Immunität aufzuhe-
ben, zu den Amtspflichten des Ministers Lauinger
gehören und wenn ja, aus welcher rechtlichen
Grundlage ergibt sich eine solche Amtspflicht?

4. Ist der Ministerpräsident durch den Minister
Lauinger in der Vergangenheit in anderen Angele-
genheiten, welche der Geheimhaltung unterliegen
(insbesondere bei strafrechtlichen Vorermittlungen
gegen Mitglieder des Thüringer Landtags) vorab in-
formiert worden und wenn ja, in wie vielen Fällen?

Vizepräsidentin Marx:

Für die Landesregierung antwortet die Staats-
kanzlei, Herr Prof. Dr. Hoff.

Prof. Dr. Hoff, Minister für Kultur, Bundes- und
Europaangelegenheiten und Chef der Staats-
kanzlei:

Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter!

Zu Frage 1: Die Staatsanwaltschaft Erfurt führt Er-
mittlungsverfahren wegen des Verdachts der Ver-
letzung von Dienstgeheimnissen und besonderer
Geheimhaltungspflichten. Hintergrund dieser Ver-
fahren ist wiederum ein strafrechtliches Ermittlungs-
verfahren gegen den Abgeordneten der CDU-Frak-
tion Mike Mohring wegen des Verdachts der Steu-
erhinterziehung im besonders schweren Fall. Die
Ermittlungen dazu sind noch nicht abgeschlossen.
Vielmehr ist es so, dass die Staatsanwaltschaft ein
Schreiben an die Landesregierung gerichtet hat mit
der Bitte, die Aussagegenehmigung für den Minis-
terpräsidenten zu erteilen. Insofern ist die Frage,
wer zu welchem Zeitpunkt wem welche Mitteilung
weitergegeben hat und welche Erkenntnisse wann
bei wem vorhanden waren, Gegenstand genau der
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Der Respekt
vor der Arbeit der Staatsanwaltschaft und die Wah-
rung ihrer unabhängigen und ungestörten Ermitt-
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lungsarbeit gebieten es, dass hierzu keine Aussa-
gen getroffen werden.

Zu Ihrer Frage 2: Die Landesregierung respektiert
die vertrauliche Behandlung sowohl der staatsan-
waltschaftlichen Vorermittlungen als auch des Ver-
fahrens zur Aufhebung der Immunität. Durch die In-
formation des Ministerpräsidenten durch den Justiz-
minister ist die Vertraulichkeit nicht beeinträchtigt
worden.

Zu Ihrer Frage 3: Dienstliche Vorgänge sind grund-
sätzlich vertraulich. Wenn ressortübergreifende Zu-
ständigkeiten betroffen sind, erfolgt notwendiger-
weise und regelmäßig auch ein entsprechender In-
formationsaustausch. Es dient der Zusammenarbeit
der zuständigen Steuer- und der Strafverfolgungs-
behörden, wenn die ihnen jeweils vorgesetzten
obersten Landesbehörden in gemeinsamen Ange-
legenheiten – selbstverständlich unter absoluter
Wahrung der jeweiligen Vertraulichkeits- oder gar
Geheimhaltungspflichten – einen guten Informa-
tionsaustausch pflegen. Dem dient auch der unmit-
telbare und persönliche, vertrauliche und vertrau-
ensvolle Informationsaustausch zwischen der Fi-
nanzministerin und dem Justizminister. Hinsichtlich
des Austauschs vertraulicher dienstlicher Angele-
genheiten unterliegen die Mitglieder der Landesre-
gierung der Verschwiegenheit nach § 6 Abs. 1 des
Thüringer Ministergesetzes.

Hinsichtlich Ihrer Frage 4: Es gab in der Vergan-
genheit immer wieder dienstliche Anlässe, in denen
der Justizminister es für angezeigt hielt, den Minis-
terpräsidenten über vertrauliche Angelegenheiten
zu unterrichten.

Gestatten Sie mir noch einen Rücklauf zu Frage 1,
da nicht nur der Ministerpräsident, sondern auch
meine Information angesprochen wurde: Ich habe
von dem Sachverhalt ausschließlich durch die
Presseinformation Kenntnis erlangt.

Vizepräsidentin Marx:

Gibt es Nachfragen? Die Kollegin Rothe-Beinlich,
bitte.

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:

Ich hätte zwei Nachfragen. Erstens: Wie erklärt sich
die Landesregierung, dass der Abgeordnete
Mohring kurz vor Befassung des zuständigen Aus-
schusses mit dem Antrag auf Aufhebung seiner Im-
munität diesem gegenüber erklärte, er habe seine
Steuererklärung nunmehr abgegeben und die Auf-
hebung der Immunität sei entbehrlich?

Und die zweite Frage: Welche Vorkehrungen trifft
die Landesregierung, um zu verhindern, dass Ab-
geordnete Kenntnis von ihrer bevorstehenden Im-
munitätsaufhebung bekommen?

Prof. Dr. Hoff, Minister für Kultur, Bundes- und
Europaangelegenheiten und Chef der Staats-
kanzlei:

Zu Ihrer Frage 1 möchte ich als Mitglied oder als
Vertreter der Landesregierung keine Stellungnah-
me abgeben. Die Informationen darüber, durch wen
der Abgeordnete Mohring hinsichtlich des Steuer-
verfahrens Kenntnis erhielt, liegen der Landesregie-
rung nicht vor.

Und zu Ihrer zweiten Frage würde ich gern schrift-
lich antworten, wenn uns die Informationen entspre-
chend vorliegen.

Vizepräsidentin Marx:

Wenn es keine Nachfragen des Fragestellers mehr
gibt, dann sind die Nachfragemöglichkeiten er-
schöpft. Ich rufe die nächste Frage auf. Fragesteller
ist Abgeordneter Herrgott von der CDU-Fraktion mit
der Drucksache 6/6092. Herr Herrgott, bitte.

Abgeordneter Herrgott, CDU:

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren!

Informieren der Finanzministerin und des Finanz-
staatssekretärs durch Minister Lauinger über
staatsanwaltschaftliche Vorermittlungen gegen
einen Abgeordneten?

Nach Informationen der „Thüringer Allgemeinen“ in-
formierte der Thüringer Minister für Migration, Justiz
und Verbraucherschutz Dieter Lauinger die Thürin-
ger Finanzministerin Heike Taubert Anfang Juli
2018 über staatsanwaltschaftliche Ermittlungen ge-
gen den Abgeordneten des Thüringer Landtags Mi-
ke Mohring und das beabsichtigte Ersuchen an den
Thüringer Landtag, die Immunität des Abgeordne-
ten aufzuheben (fortan bezeichnet als „Immunitäts-
angelegenheit Mohring“). Die „Thüringer Allgemei-
ne“ berichtete diesbezüglich am 9. August 2018 auf
Seite 3: „Am 3. Juli erhält [die] Finanzministerin
Heike Taubert (SPD) nach eigenem Bekunden
einen Anruf von ihrem Amtskollegen Dieter Lauin-
ger (Grüne). Er wolle ihr nur mitteilen, dass auf der
nächsten Sitzung des Justizausschusses ein be-
sonderer Tagesordnungspunkt stehe: Die Immuni-
tät des CDU-Abgeordneten Mike Mohring solle auf-
gehoben werden. Es gehe um eine Steuersache.
Dies, versichert Tauberts Sprecher, sei das erste
Mal gewesen, dass die Ministerin von der Angele-
genheit hörte. Es habe keine Information durch die
Finanzbehörden, die ihr unterstellt sind, gegeben,
auch nicht an Staatssekretär Hartmut Schubert
(SPD).“ Am 18. August 2018 berichtet die „Thürin-
ger Allgemeine“ jedoch: „Lauinger argumentiert
nach TA-Informationen intern, die Ministerin [Tau-
bert] habe schon vom Fall Mohring gewusst, als er
sie anrief. Dazu sagte Taubert auf Nachfrage: ‚Ich
bin von meiner Steuerabteilung allgemein darüber
informiert worden, dass beim Steuerpflichtigen
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Mohring Auffälligkeiten aufgetreten sind, die zu Er-
mittlungen führen könnten.‘“

Ich frage die Landesregierung:

1. Wann (Datum und Uhrzeit), wie und durch wen
erhielten die Finanzministerin und der Finanzstaats-
sekretär erstmals Kenntnis über die oben genannte
Immunitätsangelegenheit Mohring?

2. Aus welchem Grund hat Ministerin Taubert ihre
Äußerungen der oben genannten Berichterstattung
vom 9. August 2018 darüber revidiert, dass der An-
ruf von Minister Lauinger vom 3. Juli 2018 das erste
Mal gewesen sei, dass sie von der Immunitätsan-
gelegenheit Mohring hörte?

3. Inwiefern war das Informieren der Ministerin Tau-
bert durch die Steuerabteilung ihres Ministeriums
sowie durch den Minister Lauinger über den oben
genannten Steuerfall Mohring mit § 6 Abs. 1 Thürin-
ger Ministergesetz (Geheimhaltungspflicht von Mi-
nistern in dienstlichen Angelegenheiten) und § 30
Abgabenordnung (Steuergeheimnis) vereinbar?

4. Inwiefern war das Informieren der Steuerabtei-
lung des Finanzministeriums durch das Finanzamt
Jena über die oben genannte Steuersache Mohring
mit § 30 Abgabenordnung (Steuergeheimnis) ver-
einbar?

(Zwischenruf Abg. Dittes, DIE LINKE: Kön-
nen Sie noch mal sagen, gegen wen lief das
Strafverfahren? Ich finde das total geil, was
Sie hier machen!)

Sie müssen zuhören, Herr Dittes.

Vizepräsidentin Marx:

Die Fragen liegen schriftlich vor in den Drucksa-
chen, die ich genannt habe. Das war die Drucksa-
che 6/6092. Für die Landesregierung antwortet
nochmals die Staatskanzlei, Herr Minister
Prof. Dr. Hoff.

Prof. Dr. Hoff, Minister für Kultur, Bundes- und
Europaangelegenheiten und Chef der Staats-
kanzlei:

Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Abgeordneter!

Zu Frage 1: Die Finanzministerin erhielt am 3. Juli
2018 – die Uhrzeit ist nicht mehr ermittelbar – erst-
mals im Rahmen eines Telefonanrufs des Ministers
für Migration, Justiz und Verbraucherschutz Kennt-
nis über die hier in Rede stehende Immunitätsange-
legenheit den Abgeordneten der CDU-Fraktion Mi-
ke Mohring betreffend. Der Finanzstaatssekretär er-
hielt seinerseits am 17. Juli 2018 gegen circa
13.00 Uhr durch eine Presseanfrage erstmals
Kenntnis über die Immunitätsangelegenheiten den
CDU-Abgeordneten Mike Mohring betreffend.

Zu Frage 2: Ich verweise zunächst auf die Antwort
zu Frage 1. Darüber hinaus: Die Finanzministerin
wurde im Vorfeld des 3. Juli 2018 nicht über die Im-
munitätsangelegenheit betreffend den Fraktionsvor-
sitzenden der CDU-Fraktion Mike Mohring infor-
miert, sondern lediglich – wie im einleitenden Text
der Fragestellung korrekt ausgeführt – durch die
Steuerabteilung des Finanzministeriums allgemein
über eventuelle Auffälligkeiten beim betreffenden
Steuerpflichtigen Mike Mohring.

Zu Frage 3: Für Teil 1 der Frage verweise ich auf
die nachfolgende Antwort zu Frage 4 und zum
Teil 2 der Frage wird auf die derzeit laufenden
staatsanwaltlichen Ermittlungen verwiesen.

Zu Frage 4: Die Information der Steuerabteilung
des Finanzministeriums ist mit dem Steuergeheim-
nis vereinbar. Nach § 30 Abs. 4 Nr. 1 Abgabenord-
nung ist die Offenbarung der durch das Steuerge-
heimnis geschützten Daten für die Durchführung ei-
nes Verfahrens nach Absatz 2 Nr. 1 e (Strafverfah-
ren wegen einer Steuerstraftat) zulässig. Die
Durchführung von Steuerstrafverfahren regeln die
Anweisungen für das Straf- und Bußgeldverfahren
SteuerAStBV 2017. Dort ist in Ziffer 135 geregelt,
dass in Fällen von besonderer Bedeutung – da sind
beispielhaft Verfahren gegen Abgeordnete genannt,
vergleiche Ziffer 151 – die vorgesetzte Behörde zu
informieren ist. Vorgesetzte Dienstbehörde der Fi-
nanzämter ist die Landesfinanzdirektion, die gemäß
§ 2 Abs. 1 Nr. 3 Finanzverwaltungsgesetz in Ver-
bindung mit § 8a Abs. 1 Finanzverwaltungsgesetz
die Finanzverwaltung leitet. Vorgesetzte Dienstbe-
hörde der LFD wiederum ist das Finanzministerium,
das als oberste Landesbehörde die Finanzverwal-
tung gemäß § 2 Abs. 1 Ziffer 1 in Verbindung mit
§ 3 Abs. 2 Finanzverwaltungsgesetz leitet. Inner-
halb aller Behörden obliegt dem jeweiligen Leiter,
Finanzamtsvorsteher oder Präsident der Landesfi-
nanzdirektion, Ministerin, die Fachaufsicht.

So weit die Antworten auf die von Ihnen vorgetra-
genen Fragen.

Vizepräsidentin Marx:

Gibt es eine Nachfrage? Herr Kollege Herrgott.

Abgeordneter Herrgott, CDU:

Eine Nachfrage, Herr Minister. Ist es üblich, dass
Finanzministerin Taubert durch die Steuerabteilung
ihres Ministeriums unter Angabe des Namens des
Steuerpflichtigen darüber informiert wird, dass bei
diesem Auffälligkeiten aufgetreten sind, die zu Er-
mittlungen führen könnten, und wenn ja, in wel-
chem Rahmen?
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Prof. Dr. Hoff, Minister für Kultur, Bundes- und
Europaangelegenheiten und Chef der Staats-
kanzlei:

Ich habe diese Frage bereits beantwortet.

(Zwischenruf Ramelow, Ministerpräsident:
Du kannst es nur noch mal vortragen!)

Ich lese Ihnen die Antwort auf Frage 4 gern erneut
vor. Sie wird Ihnen dann aber in der schriftlichen
Beantwortung auch noch vorliegen, sodass ich
mich hier nur wiederholen würde.

(Zwischenruf Ramelow, Ministerpräsident:
Danke!)

Vizepräsidentin Marx:

Zu einer weiteren Nachfrage hat sich Kollege Müller
von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gemeldet,
bitte.

Abgeordneter Müller, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:

Ich habe zwei Nachfragen. Die erste: Gegen den
Abgeordneten Mike Mohring soll wegen Steuerhin-
terziehung ermittelt werden. Unter welchen Voraus-
setzungen wird im Freistaat Thüringen von einem
Mahnverfahren in ein Steuerstrafverfahren überge-
gangen?

Frage 2: Gibt es Maßnahmen in den staatsanwalt-
schaftlichen Ermittlungen, die dadurch gefährdet
bzw. verhindert wurden, dass der Abgeordnete Mi-
ke Mohring Kenntnis von seiner Immunitätsaufhe-
bung erhielt?

Prof. Dr. Hoff, Minister für Kultur, Bundes- und
Europaangelegenheiten und Chef der Staats-
kanzlei:

Zu Ihrer zweiten Frage verweise ich auf meine be-
reits an Frau Astrid Rothe-Beinlich gegebene Ant-
wort.

Zu Ihrer Frage 1 würde ich das entsprechende Ver-
fahren, über das Sie um Information bitten, in einer
schriftlichen Antwort nachreichen.

Vizepräsidentin Marx:

Gibt es weitere Nachfragen? Das sehe ich nicht.
Bevor wir zur letzten Frage der Fragestunde kom-
men, noch einmal vorsorglich der Hinweis, dass wir
vereinbarungsgemäß nach diesem Tagesordnungs-
punkt zum Tagesordnungspunkt 18 kommen wer-
den, zur Nachwahl eines Mitglieds der Landeszen-
trale für politische Bildung. Zunächst die letzte Fra-
ge in der Fragestunde. Fragesteller ist Herr Kollege
Gruhner von der CDU-Fraktion mit der Drucksa-
che 6/6093. Bitte, Herr Kollege Gruhner.

Abgeordneter Gruhner, CDU:

Frau Präsidentin, vielen Dank.

Handhabung von Immunitätssachen durch Minister
Lauinger beziehungsweise die Landesregierung

Auslöser der Mündlichen Anfrage sind entspre-
chende Mitteilungen, die in der „Thüringer Allgemei-
nen“ erschienen sind. So informierte nach Informa-
tionen der „Thüringer Allgemeinen“ der Thüringer
Minister für Migration, Justiz und Verbraucher-
schutz Dieter Lauinger den Ministerpräsidenten Bo-
do Ramelow und die Finanzministerin Heike Tau-
bert Anfang Juli 2018 über staatsanwaltschaftliche
Ermittlungen gegen den Abgeordneten Mike
Mohring und das Ersuchen an den Thüringer Land-
tag, die Immunität des Abgeordneten aufzuheben.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wen hat Minister Lauinger wann – Datum und
Uhrzeit – über die oben genannte Immunitätssache
informiert?

2. Hat Minister Lauinger auch in anderen Fällen Ka-
binettskollegen über vertrauliche Vorgänge seines
Ministeriums informiert und wenn ja, in wie vielen
Fällen?

3. Wie gewährleistet die Landesregierung, dass
faktische Einwirkungsmöglichkeiten nicht ausge-
nutzt werden, um staatsanwaltschaftliche Ermittlun-
gen wegen Verletzung von Dienstgeheimnissen –
§ 353b Strafgesetzbuch – zu beeinflussen?

4. Sind durch einen möglichen Bruch der Vertrau-
lichkeit in der genannten Immunitätssache geplante
Ermittlungsmaßnahmen der Ermittlungsbehörden
beeinträchtigt worden?

Vizepräsidentin Marx:

Für die Landesregierung antwortet die Staats-
kanzlei, Herr Minister Prof. Dr. Hoff.

Prof. Dr. Hoff, Minister für Kultur, Bundes- und
Europaangelegenheiten und Chef der Staats-
kanzlei:

Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter!

Zu Ihrer Frage 1: Die Staatsanwaltschaft Erfurt
führt, wie Ihnen aufgrund Ihrer eigenen Anzeige be-
kannt ist, Ermittlungsverfahren wegen des Ver-
dachts der Verletzung von Dienstgeheimnissen und
besonderer Geheimhaltungspflichten durch. Hinter-
grund dieser Verfahren ist wiederum ein strafrechtli-
ches Ermittlungsverfahren gegen den Abgeordne-
ten Mohring, Vorsitzender der Fraktion der CDU,
wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung im
besonders schweren Fall. Noch sind die Ermittlun-
gen nicht abgeschlossen. Die Frage, wer zu wel-
chem Zeitpunkt wie und welche Mitteilung weiterge-
geben hat und welche Erkenntnisse wann bei wem
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vorhanden waren, ist Gegenstand genau dieser
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Der Respekt
vor der Arbeit der Staatsanwaltschaft und die Wah-
rung ihrer unabhängigen und ungestörten Ermitt-
lungsarbeit gebieten es, dass über die Antworten
zu den Mündlichen Anfragen der Abgeordneten
Herrgott in der Drucksache 6/6092 und von
Prof. Dr. Voigt in der Drucksache 6/6091, die eben-
falls diesen Sachverhalt der hier in Rede stehenden
Ermittlungsverfahren berühren, derzeit keine weite-
ren Aussagen getroffen werden.

Zu Ihrer Frage 2: Dienstliche Vorgänge sind grund-
sätzlich vertraulich. Wenn ressortübergreifende Zu-
ständigkeiten betroffen sind, erfolgt notwendiger-
weise und regelmäßig auch ein entsprechender In-
formationsaustausch. Die Mitglieder der Landesre-
gierung unterliegen hinsichtlich des Austauschs
dieser vertraulichen Angelegenheiten der Ver-
schwiegenheit nach § 6 Abs. 1 Thüringer Minister-
gesetz.

Zu Ihrer Frage 3: Bereits in der Verwaltungsvor-
schrift des Thüringer Justizministeriums zu den Be-
richtspflichten in Straf- und Bußgeldsachen ist fest-
gelegt, dass die Staatsanwaltschaft in bestimmten
dort näher bezeichneten Fällen dem Justizministe-
rium über die Einleitung des Verfahrens, die ab-
schließende staatsanwaltschaftliche Verfügung, die
den einstweiligen oder vorläufigen Abschluss des
Verfahrens betreffen, eine gerichtliche Entschei-
dung, die Einlegung von Rechtsmitteln und den
Eintritt der Rechtskraft zu berichten hat. Über ande-
re Maßnahmen und Vorkommnisse – also etwa ein-
zelne Ermittlungsschritte – ist nur zu berichten,
wenn eine entsprechende Anordnung ergangen ist
oder die Staatsanwaltschaft einen Bericht für sach-
dienlich hält, ferner, wenn ein Interesse des Justiz-
ministeriums an sofortiger Unterrichtung anzuneh-
men ist, wobei es dann eines Berichts grundsätzlich
erst mit Beginn der Maßnahme bedarf. Schon diese
allgemeinen Regelungen stellen sicher, dass das
Justizministerium grundsätzlich keinen Einfluss auf
die konkreten Ermittlungsmaßnahmen und Ermitt-
lungsschritte der Strafverfolgungsbehörde in einzel-
nen Fällen nimmt.

Darüber hinaus hat sich der Justizminister bereits
im Jahr 2016 mit der Verwaltungsvorschrift – ich zi-
tiere – „Leitlinien zur Ausübung des ministeriellen
Weisungsrechts gegenüber den Staatsanwaltschaf-
ten“ ausdrücklich einer entsprechenden Selbstbe-
schränkung unterworfen. Danach gilt das Folgende:
Der für Justiz zuständige Minister übt das Wei-
sungsrecht gegenüber den Staatsanwaltschaften
grundsätzlich nur in Form von allgemeinen Weisun-
gen aus. Durch diese allgemeinen und landesweit
geltenden Regelungen soll eine gleichmäßige Straf-
rechtspflege gewährleistet werden. Eine Weisung in
einem Einzelfall kommt nur ausnahmsweise und
nur dann in Betracht, wenn der Generalstaatsan-
walt gegen eine rechtswidrige staatsanwaltschaftli-

che Entscheidung oder eine offensichtlich fehlerhaf-
te Sachbehandlung nicht einschreitet. Eine Wei-
sung richtet sich nur an den Generalstaatsanwalt;
eine direkte Weisung an den Leiter einer Staatsan-
waltschaft oder den ermittelnden Staatsanwalt oder
eben auch Staatsanwältin erfolgt nicht. Dem Gene-
ralstaatsanwalt ist vor einer beabsichtigten Wei-
sung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; ei-
ne Weisung hat stets schriftlich zu erfolgen und sie
ist zu begründen. Zusätzlich wurde angeordnet –
allein um bereits dem Anschein einer möglichen
Einflussnahme vorzubeugen –, dass die aufgrund
bestehender Berichtspflichten der Staatsanwalt-
schaften dem TMMJV zugehenden Informationen in
dieser Sache von der Fachabteilung ausschließlich
bis zur Ebene des Staatssekretärs, Herrn von Am-
mon, zur Kenntnis gegeben werden.

Zu Ihrer Frage 4: Grundsätzlich ist es für die Arbeit
der Staatsanwaltschaft nie förderlich, wenn Betrof-
fene von beabsichtigten Ermittlungen der Staatsan-
waltschaft vorab Kenntnis erlangen, egal um wel-
che Person es sich handelt. Im konkreten Fall – al-
so hier den Abgeordneten Mohring betreffend –
kann die Frage zuverlässig erst nach Abschluss
des strafrechtlichen Verfahrens gegen den Abge-
ordneten Mohring wegen des Verdachts der Steu-
erhinterziehung in besonders schwerem Fall beant-
wortet werden. Die Landesregierung wird dem
Landtag dann zu gegebener Zeit gern berichten.
Das geeignete Gremium hierfür erscheint aus hiesi-
ger Sicht der Ausschuss für Migration, Justiz und
Verbraucherschutz.

Ich danke Ihnen.

Vizepräsidentin Marx:

Gibt es Nachfragen? Herr Kollege Gruhner.

Abgeordneter Gruhner, CDU:

Herr Minister, ich will Sie fragen, ob Sie darstellen
können, was denn der Justizminister eigentlich da-
mit bezweckte, dass er den Ministerpräsidenten
und die Finanzministerin im oben genannten Fall in-
formiert hat?

Prof. Dr. Hoff, Minister für Kultur, Bundes- und
Europaangelegenheiten und Chef der Staats-
kanzlei:

Ich darf hierzu, lieber Herr Abgeordneter, auf meine
Antwort auf die Frage von Prof. Dr. Voigt verwei-
sen, in der ich wie folgt ausgeführt habe: Dienstli-
che Vorgänge sind grundsätzlich vertraulich. Wenn
ressortübergreifende Zuständigkeiten betroffen
sind, erfolgt notwendigerweise und regelmäßig
auch ein entsprechender Informationsaustausch.
Unabhängig davon dient der Zusammenarbeit der
zuständigen Steuer- und der Strafverfolgungsbe-
hörden, wenn die ihnen jeweils vorgesetzten obers-
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ten Landesbehörden in gemeinsamen Angelegen-
heiten – selbstverständlich unter absoluter Wah-
rung der jeweiligen Vertraulichkeit oder gar Ge-
heimhaltungspflichten – einen guten Informations-
austausch pflegen. Dem dient übrigens auch der
unmittelbare und persönliche und vertrauensvolle
Informationsaustausch zwischen der Finanzministe-
rin und dem Justizminister. Hinsichtlich des Aus-
tauschs vertraulicher dienstlicher Angelegenheiten
unterliegen die Mitglieder der Landesregierung, un-
abhängig davon, ob es sich um den Ministerpräsi-
denten, die Finanzministerin oder den Justizminis-
ter handelt, der Verschwiegenheit nach § 6 Abs. 1
des Thüringer Ministergesetzes. Und ich führte in
der Antwort zu Frage 4 auf den Abgeordneten
Prof. Voigt aus: Es gab in der Vergangenheit immer
wieder dienstliche Anlässe, in denen der Justizmi-
nister es für angezeigt hielt, den Ministerpräsiden-
ten über vertrauliche Angelegenheiten zu unterrich-
ten.

Vizepräsidentin Marx:

Gibt es eine weitere Nachfrage? Kollege Adams
hatte sich vorher gemeldet. Oder lassen Sie Herrn
Gruhner vor? Herr Kollege Gruhner.

Abgeordneter Gruhner, CDU:

Herr Minister, Sie haben jetzt hier maßgeblich mit
der etwaigen Ressortzuständigkeit der Finanzminis-
terin argumentiert. Mir erschließt sich allerdings
noch nicht so genau, wo an dieser Stelle die Res-
sortzuständigkeit der Staatskanzlei liegt. Vielleicht
können Sie das noch mal ausführen.

Prof. Dr. Hoff, Minister für Kultur, Bundes- und
Europaangelegenheiten und Chef der Staats-
kanzlei:

Die koordinierende Funktion der Staatskanzlei führt
mit sich – und wir hatten dies in anderen Fällen
auch –, dass sie auch von Vorgängen in Kenntnis
gesetzt wird, die offensichtlich einen das Ressort
überschreitenden politischen Gehalt haben. Dies
gilt in der Regel als normal und dient der Wahrneh-
mung der Koordinationsfunktion, aber auch der
übergreifenden Kommunikationsfunktion der
Staatskanzlei. Insofern ist es durchaus sachdien-
lich, auch angemessen und unabhängig von dieser
Landesregierung nicht unüblich, dass die Staats-
kanzlei von entsprechenden Vorgängen Kenntnis
hat. Dass sie darüber selbstverständlich, wenn es
sich um vertrauliche und der Verschwiegenheit un-
terliegende Angelegenheiten handelt, nicht selbst
aktiv kommuniziert, liegt in der Natur der Sache.

Präsident Carius:

Eine weitere Nachfrage des Abgeordneten Adams.

Abgeordneter Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:

Herr Präsident, ich möchte gern zwei Nachfragen
stellen. Erste Nachfrage: Herr Minister, ist der Ab-
geordnete Mohring durch die Staatsanwaltschaft
dazu befragt worden, wer ihn über Inhalt und Ter-
min der bevorstehenden Immunitätsausschusssit-
zung informiert hat?

Und die zweite Frage: Das Nachrichtenmagazin
„Der Spiegel“ berichtete in seiner Ausgabe 52 aus
dem Jahr 2008, dass dem Abgeordneten Mohring
ein Teil seiner Diät wegen mutmaßlich bestehender
Steuerschulden gepfändet werden sollte. Meine
Frage: Wird dieser Sacherhalt bei den derzeitigen
Ermittlungen von Bedeutung sein?

Präsident Carius:

Herr Minister, bitte.

Prof. Dr. Hoff, Minister für Kultur, Bundes- und
Europaangelegenheiten und Chef der Staats-
kanzlei:

Herr Abgeordneter, vor dem Hintergrund, dass Sie
dem Parlament bereits lange angehören, wird es
Sie nicht überraschen, dass ich in der Beantwor-
tung auf die von Ihnen vorgetragenen Fragen inso-
weit Zurückhaltung an den Tag lege, weil Sie nach
konkreten Details staatsanwaltschaftlicher Ermitt-
lungen fragen bzw. eine Einschätzung der Landes-
regierung zu staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen
erbitten, die noch laufen, zu denen aber noch kein
Abschlussbericht vorliegt. Insofern kann ich Ihre
Fragen möglicherweise nachvollziehen, aber vor
dem Hintergrund der laufenden staatsanwaltschaft-
lichen Ermittlungen in dem einen wie in dem ande-
ren Fall – das heißt, in der Frage der Prüfung einer
möglichen Verletzung der Geheimhaltungspflichten,
aber auch des konkreten Verfahrens gegen den
Abgeordneten Mohring hinsichtlich einer Steuer-
straftat im besonders schweren Fall – keine Antwort
geben.

Präsident Carius:

Weitere Nachfragen gibt es nicht und wären auch
nicht zulässig. Damit danke ich Ihnen, Herr Minister
Prof. Dr. Hoff, und schließe die Fragestunde.

Wir kommen dann vereinbarungsgemäß zum Aufruf
der Wahlen in Tagesordnungspunkt 18

Nachwahl eines Mitglieds des
Kuratoriums der Thüringer
Landeszentrale für politische
Bildung
Wahlvorschlag der Fraktion der
CDU
- Drucksache 6/5870 -
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Für den zurückgetretenen Abgeordneten Jörg Gei-
bert wurde der Abgeordnete Volker Emde vorge-
schlagen. Wird dazu Aussprache gewünscht? Das
ist nicht der Fall, sodass wir in die Wahlhandlung
eintreten können. Wir können durch Handzeichen
abstimmen, soweit kein Widerspruch erfolgt. Das ist
nicht der Fall, sodass wir per Handzeichen abstim-
men. Wer für den Wahlvorschlag ist, den bitte ich
jetzt um das Handzeichen. Das sind die Stimmen
der Koalitionsfraktionen, der CDU-Fraktion, der
AfD-Fraktion. Danke schön. Gegenstimmen? Ent-
haltungen? Alles nicht der Fall, damit einstimmig
gewählt.

Herr Emde, nehmen Sie die Wahl an?

(Zuruf Abg. Emde, CDU: Ja!)

Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank.

(Beifall im Hause)

Ich schließe damit diesen Tagesordnungspunkt 18
und rufe auf den Tagesordnungspunkt 8

Viertes Gesetz zur Änderung
des Thüringer Kirchensteuer-
gesetzes
Gesetzentwurf der Landesregie-
rung
- Drucksache 6/6061 -
ERSTE BERATUNG

Frau Ministerin Taubert wünscht als Finanzministe-
rin das Wort zur Begründung.

Taubert, Finanzministerin:

Ganz herzlichen Dank, Herr Präsident. Meine sehr
geehrten Damen und Herren, ab dem 25. Mai 2018
ist die Europäische Datenschutz-Grundverordnung
unmittelbar geltendes Recht in allen Mitgliedstaaten
der Europäischen Union geworden. Ihrem Charak-
ter als Grundverordnung folgend enthält die EU-Da-
tenschutz-Grundverordnung konkrete, an die Mit-
gliedstaaten gerichtete Regelungsaufträge sowie
mehrere Öffnungsklauseln für die nationalen Ge-
setzgeber. Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf wird
das Kirchensteuergesetz redaktionell an die EU-
Datenschutz-Grundverordnung angepasst. Weiterer
Anlass für die Änderung des Kirchensteuerge-
setzes ist die Einführung eines obligatorisch festzu-
setzenden Verspätungszuschlags nach § 152
Abs. 2 der Abgabenordnung. Da im Bereich der Kir-
chensteuer auf Druckmittel, Sanktionen und Strafen
verzichtet wird, wird die Anwendung der Vorschrift
über die Festsetzung von Verspätungszuschlägen
gesetzgeberisch ausgeschlossen.

Des Weiteren erfolgt eine gesetzliche Klarstellung
zur Ermittlung des Aufteilungsmaßstabs der Kir-
chensteuer bei glaubensverschiedener Ehe bzw.
Lebenspartnerschaft.

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, die
vorgenannten Änderungen des Thüringer Kirchen-
steuergesetzes sind mit den Vertretern der evange-
lischen und katholischen Kirchen abgestimmt. Die
Kirchenvertreter haben den Änderungen zuge-
stimmt. Herzlichen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD)

Präsident Carius:

Vielen Dank, Frau Ministerin. Damit eröffne ich die
Beratung und habe zunächst eine Wortmeldung
des Herrn Abgeordneten Kießling von der AfD-
Fraktion.

Abgeordneter Kießling, AfD:

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten
Damen und Herren, werte Abgeordnete! Danke für
die Ausführungen, Frau Taubert. Ich höre gerade,
das ist alles schon abgestimmt. Das uns vorliegen-
de Gesetz ist in großen Teilen die Umsetzung euro-
päischen Rechts oder – um es genau zu sagen –
die Umsetzung der DSGVO in nationalem Rahmen.
Sicherlich kann man über den Sinn – oder besser,
den Unsinn – dieser DSGVO streiten, aber das ist
nicht Gegenstand der hier vorliegenden Gesetzes-
änderung.

Hier wird mit der Änderung im Thüringer Kirchen-
steuergesetz vom 3. Februar 2000 die Einführung
eines obligatorisch festzusetzenden Verspätungs-
zuschlags nach § 152 Abs. 2 der Abgabenordnung
vollzogen. Dieser Zuschlag soll jedoch nicht ange-
wendet werden, da Strafen und Sanktionen im Be-
reich der Kirchensteuer laut aktueller Gesetzge-
bung nicht vorgesehen sind – hat auch gerade die
Ministerin ausgeführt.

Insoweit haben wir erst einmal keine Bedenken zu
diesem Gesetz und würden auch einer Überwei-
sung an den HuFA zustimmen, wenn es so ge-
wünscht wäre. Ganz grundsätzlich sei mir jedoch
die Frage erlaubt, ob wir überhaupt noch eine Kir-
chensteuer in dieser Form brauchen. Warum muss
der Staat Erfüllungsgehilfe der Kirche sein? Das ist
die Frage. Schon in der Bibel steht geschrieben
nach Lukas, Kapitel 20, Vers 25 – ich zitiere mit Ih-
rer Erlaubnis: „Er aber sprach: So geb[e]t dem Kai-
ser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gott […]
ist!“ Es ist nicht grundsätzlich Aufgabe des Staates,
die Kirchensteuer einzuziehen, auch wenn dies seit
Jahrzehnten schon so geregelt wurde und auch,
wie man hört, wieder im Einvernehmen geregelt ist.
Es ist eigentlich originäre Aufgabe der Kirche selbst
und wird in Bayern auch so gehandhabt. Dies ist je-
doch keine Debatte, die wir heute und hier führen
möchten. Dies nur einmal als grundsätzliche An-
merkung, die diskutiert werden sollte.

Ein weiterer Punkt in diesem Gesetz ist die Klarstel-
lung zum Aufteilungsmaßstab der Kirchensteuer bei
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glaubensverschiedenen Ehen oder Lebenspartner-
schaften. Hier werde ich immer wieder von meinen
Mandanten angesprochen, dass sie diese Zahlung
als ungerecht empfinden, denn die Zahlung von Kir-
chensteuer bei gemeinsam veranlagten Paaren im
Rahmen der Einkommensteuer ist nämlich aktuell
so geregelt, dass bei Paaren unterschiedlicher Kon-
fession selbst dann Kirchensteuer fällig wird, wenn
der Partner, der in der Kirche ist, gar kein Einkom-
men hat. In diesem Fall muss der Partner, der gar
nicht in der Kirche ist, 50 Prozent seiner Einkom-
mensteuer der Kirchensteuer unterwerfen und
daraus einen anteiligen Satz Kirchensteuer für sei-
nen Partner bezahlen. Dies ist aus unserer Sicht
ein Punkt, den man eigentlich im HuFA besprechen
können sollte, ob hier diese Kirchensteuerzahlung
von Nichtkirchenmitgliedern noch zeitgemäß ist,
denn in § 2 des Thüringer Kirchensteuergesetzes –
der lautet wie folgt, ich zitiere: „Kirchensteuerpflich-
tig sind alle Mitglieder der in § 1 genannten Kir-
chen, die ihren Wohnsitz oder […] Aufenthalt im
Sinne der Abgabenordnung in Thüringen haben.“
Hier steht also nicht, dass Eheleute entsprechend
die Steuer zu zahlen haben. Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.

(Beifall AfD)

Präsident Carius:

Danke schön. Als Nächster hat Abgeordneter Ko-
walleck für die CDU-Fraktion das Wort.

Abgeordneter Kowalleck, CDU:

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und
Herren, die Thüringer Finanzministerin hat es be-
reits in ihrer Einbringungsrede erwähnt: Es geht
hier einerseits um eine redaktionelle Anpassung
durch die Datenschutz-Grundverordnung der EU,
dann eben dieses Thema der Verspätungszuschlä-
ge und die Kirchensteueranwendung bei glaubens-
verschiedener Ehe. Ich denke, das werden wir auch
im Haushalts- und Finanzausschuss noch einmal
entsprechend beleuchten. Wir stimmen einer Über-
weisung zu.

Dann noch einmal kurz zu den Ausführungen der
Kollegen von der AfD: Ich sage mal, eine grund-
sätzliche Debatte über die Kirchensteuer sollte
dann an anderer Stelle geführt werden. Hier geht
es wirklich nur um diese Änderung und wir werden
das auch weiterhin ganz sachlich im Haushalts-
und Finanzausschuss diskutieren. Danke schön für
Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall CDU)

Präsident Carius:

Danke schön. Abgeordneter Dr. Pidde hat um das
Wort gebeten.

Abgeordneter Dr. Pidde, SPD:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, zu-
nächst zur Frage von Herrn Kießling, ob das origi-
näre Aufgabe des Staats wäre, Kirchensteuer ein-
zuziehen: Das ist es sicher nicht, aber es ist eine
lohnende Aufgabe, weil wir für diese Dienstleistung,
die der Staat für die Kirche bringt, eine Verwal-
tungsgebühr erzielen. Deshalb sage ich erst mal:
Das ist schon so in Ordnung.

Was das Gesetz selbst angeht, hat die Finanzmi-
nisterin alles erläutert. Darauf will ich jetzt nicht wei-
ter eingehen. Die Detailfragen können wir sicher
noch im Haushalts- und Finanzausschuss bespre-
chen. Ich beantrage hiermit die Überweisung an
diesen Ausschuss. Danke schön.

(Beifall SPD)

Präsident Carius:

Danke schön. Weitere Wortmeldungen sehe ich
nicht. Damit schließe ich die Aussprache. Beantragt
wurde die Überweisung an den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss. Wer dem zustimmt, den bitte ich
jetzt um das Handzeichen. Das sind die Stimmen
aller Fraktionen. Danke schön. Gegenstimmen?
Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit wurde
der Gesetzentwurf einstimmig an den Haushalts-
und Finanzausschuss überwiesen. Somit können
wir diesen Punkt schließen.

Tagesordnungspunkt 9 wurde abgesetzt, sodass
ich Tagesordnungspunkt 10 aufrufen darf

Thüringer Schulen als Lern-
und Lebensorte für Demokratie
stärken
Antrag der Fraktionen DIE LIN-
KE, der SPD und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 6/5689 -

Wenn ich das richtig sehe, wünscht Herr Abgeord-
neter Schaft das Wort zur Begründung. Bitte, Herr
Abgeordneter Schaft.

Abgeordneter Schaft, DIE LINKE:

Vielen Dank, Herr Präsident. Werte Kolleginnen
und Kollegen, werte Zuschauerinnen und Zuschau-
er auf der Tribüne, werte Zuschauerinnen und Zu-
schauer am Livestream! Nicht erst Chemnitz, son-
dern auch die letzten Jahre haben bundesweit und
auch in Thüringen gezeigt, dass menschenverach-
tende und antidemokratische Haltungen und auch
Taten keine Phänomene sind, die sich als Einzelfall
abtun lassen können.

Ezra – die Beratungsstelle für Betroffene rechter,
rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thürin-
gen – hat im März eine Jahresstatistik dafür vorge-
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legt. Danach hat ezra insgesamt 149 Angriffe regis-
triert; das ist im Vergleich zum Vorjahr zwar ein
Rückgang von 7 Prozent, aber immer noch ein Re-
kordhoch. Die Projektkoordination konstatiert:
„Längst gehören Diffamierungen bis hin zu Ge-
waltandrohungen zum politischen Alltag und sind
auch im Umfeld [von] […] Parteien wie der AfD kein
Einzelfall mehr“. Diese Angriffe und der gesell-
schaftliche und politische Rechtsdruck haben un-
mittelbare Folgen auf den Alltag der von Rassismus
und Diskriminierung Betroffenen. So stellt eine Stu-
die des IDZ in Jena fest: Mit zunehmenden Diskri-
minierungserfahrungen sinkt das Vertrauen in de-
mokratische Institutionen und das Sicherheitsgefühl
im Bundesland. Dass wir also nicht erst seit Kur-
zem einen dringenden Handlungsbedarf in Sachen
demokratiestärkender Politik haben, zeigt auch der
jährlich erscheinende Thüringen-Monitor. Wenn
über 53 Prozent der befragten Thüringerinnen und
Thüringer der Aussage zustimmen, die Bundesre-
publik sei in gefährlichem Maße überfremdet, über
21 Prozent Aussagen mit Merkmalen eines sekun-
dären Antisemitismus zustimmen oder 66 Prozent
der Befragten der Aussage zustimmen, es bräuchte
in der aktuellen Zeit wieder eine starke Hand, dann
ist das besorgniserregend.

Dies verdeutlicht, dass immer mehr Menschen be-
reit sind, der aggressiven Stimmungsmache gegen
andere Menschen nachzugeben – bis hin zur Dro-
hung mit Gewalt und, wie dargelegt, auch mit An-
griffen – und damit die Gesundheit und das Leben
anderer zu beeinträchtigen.

Angesichts dieser Situation, aber auch vor dem
Hintergrund unserer historischen Verantwortung hat
der Bildungsminister und Vorsitzende der Kultusmi-
nisterkonferenz Helmut Holter beim Antritt des Vor-
sitzes zu Recht darauf hingewiesen, dass ein de-
mokratisches Selbstverständnis eine wichtige Säule
unserer Gesellschaft ist. Er hat den Schwerpunkt
seiner Präsidentschaft unter anderem auf den The-
menbereich „Demokratiebildung“ gelegt, denn, so
sagte er, wir merken heute, dass Demokratie von
jeder Generation neu gelernt werden muss. Die
heutigen Schülerinnen und Schüler sind schließlich
die Stützen und Verteidiger der Demokratie von
morgen.

Dieses Ansinnen wollen wir mit dem vorliegenden
Antrag unterstützen, der eine Vielzahl von Maßnah-
men vorsieht. Uns ist dabei wichtig, deutlich zu ma-
chen, dass es nicht ausreicht, einfach nur die Funk-
tionsweisen von demokratisch legitimierten Institu-
tionen in der Schule oder auch in außerschulischen
Bildungseinrichtungen zu vermitteln. Demokratiebil-
dung ist aus unserer Sicht mehr. Es ist zu verste-
hen als ein menschenrechtsorientiertes, ganzheitli-
ches Konzept, das Bildungsinhalte, Demokratiepäd-
agogik und Didaktik miteinander verbindet. Aus die-
sem Grund gilt es, alle Prozesse zur Aneignung de-
mokratischer Wissens-, Urteils-, Handlungs- und

Vermittlungskompetenz selbst partizipativ zu ge-
stalten und vielfältige Perspektiven und diskriminie-
rungsfreie Beteiligungsformen zu ermöglichen.
Daraus ergibt sich für uns, dass eine Stärkung der
Thüringer Schulen als Demokratieorte, als Orte des
Erlernens und Erfahrens von Beteiligung und Mitbe-
stimmung und eben auch als Lern- und Lebensorte
für Demokratie unerlässlich ist.

Deshalb bitten wir mit diesem Antrag die Landesre-
gierung unter anderem, der demokratischen Schul-
entwicklung einen zentralen Stellenwert einzuräu-
men, bei der Ausbildung von Lehrkräften von Be-
ginn an auch das Thema demokratiestärkender Bil-
dungsinhalte zu berücksichtigen und zu unterstüt-
zen, Mitsprache und Beteiligungsrechte von Schü-
lerinnen und Schülern zu stärken und weitere Punk-
te, die sicherlich in der Debatte dann noch mal ge-
nauer betrachtet werden. Denn damit wollen wir,
dass Schülerinnen und Schüler, Kinder und Ju-
gendliche eben nicht nur Demokratie erlernen, son-
dern auch erfahren können

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

und dass deren Mitsprache und Mitwirkung gestärkt
wird. Denn unsere Demokratie braucht eine aktive
Beteiligung und Engagement. Nur wenn sich die
Menschen auch als aktive politische Personen be-
greifen, werden sie sich für das Gemeinwesen ein-
setzen

(Beifall DIE LINKE)

und unsere demokratischen Werte verteidigen und
gegen antidemokratische Werte aufstehen. Vielen
Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Präsident Carius:

Vielen Dank. Ich eröffne die Beratung und das Wort
hat zunächst Abgeordneter Tischner für die CDU-
Fraktion.

Abgeordneter Tischner, CDU:

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und
Herren! Vielen Dank, Herr Kollege Schaft, für die
Einbringung. Eigentlich hätte ich mich auch gerne
für den Antrag bedankt, jedenfalls als ich den Titel
gelesen habe. Aber man hat es ja jetzt auch in der
Einbringung geschafft: Um Schule geht es dann am
Ende doch relativ wenig.

Die Geschichte der Bundesrepublik ist eine Erfolgs-
geschichte unseres deutschen Grundgesetzes,
dessen 69. Jahrestag wir in diesem Jahr feiern
konnten, und die Geschichte der Bundesrepublik ist
auch eine Erfolgsgeschichte der parlamentarischen
Demokratie. Und Basis unserer parlamentarischen
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Demokratie sind die vielen Millionen Menschen in
der Bundesrepublik, die bewusst und reflektiert ihre
aktive Bürgerrolle wahrnehmen, ohne tatsächlich
täglich der Aktivbürger sein zu müssen. Und in der
Tat: Die Wahrnehmung der aktiven Bürgerrolle auf
der Grundlage eines entwickelten, demokratischen
Bewusstseins ist das Ziel der politischen Bildung.

Der Begriff der politischen Bildung hat in den ver-
gangenen Jahrzehnten eine umfassende Ausdiffe-
renzierung erfahren. In den zurückliegenden zehn
Jahren wird er aber zudem immer mehr zum Ge-
genstand politischer Kontroversen. Und ich finde:
Zu Unrecht! Denn fehlende schulische politische
Bildung ist angeblich Ursache für Populismus, Ex-
tremismus und Terrorismus. Fehlende schulische
politische Bildung ist angeblich verantwortlich für
mangelnde Wahlbeteiligung und fehlende schuli-
sche politische Bildung ist angeblich die Ursache
für Demokratiedefizite. Ich glaube dies alles nicht.
Das Gegenteil ist der Fall. Ein auf Schülerorientie-
rung und Aktualität ausgerichteter Politikunterricht
ist sogar die Ursache dafür, dass die Menschen im
Sinne des lebenslang politischen Lernens in der La-
ge sind, ihre Bürgerrolle reflektiert und kompetent
einzunehmen und selbstbestimmt auszufüllen.

Allerdings ist die schulische politische Bildung –
das heißt der Sozialkundeunterricht – in der Tat in
Thüringen an drei Punkten stark herausgefordert.

Der erste Punkt ist: Politikunterricht mangelt es in
Thüringen in der Praxis häufig an Kontroversität
und an Aktualität. Als neues Fach nach der Wieder-
vereinigung wurden viele Kolleginnen und Kollegen
in diesem Fach nachgeschult, vielfach führt dies
auch zu einem sehr engagierten Unterricht in den
Schulen. Ein Problem war aber vielerorts zu beob-
achten: Politische Bildung war häufig auf Institutio-
nenkunde ausgerichtet und weniger auf partizipati-
ve und problemorientierte Lernverfahren orientiert.
Der Umgang mit politischen Kontroversen im Klas-
senzimmer angesichts der einseitigen Politisierung
von Schule in der DDR stellte in den vergangenen
Jahrzehnten die größte Herausforderung für unsere
Thüringer Politiklehrer dar.

Die zweite Herausforderung für Sozialkunde in Thü-
ringen sehe ich darin, dass der Anteil des fach-
fremd erteilten Unterrichts in keinem Fach so hoch
ist wie im Fach Sozialkunde. Bedingt durch die Leh-
rerüberhänge und den kleinen Umfang des Fachs
im Schulalltag wurden in den vergangenen Jahren
kaum ausgebildete Fachlehrer eingestellt. Über
50 Prozent des Sozialkundeunterrichts werden von
Kollegen unterrichtet, die dafür nicht ausgebildet
sind. Auch an der Stelle soll sich das Bildungsmi-
nisterium überlegen, immer die Negativformel zu
formulieren: Wir brauchen keine Geschichts- und
keine Sozialkundelehrer.

Und die dritte Herausforderung: Politikunterricht soll
in 70 Unterrichtsstunden das Unmögliche errei-

chen. Sozialkundeunterricht wird am Gymnasium in
der 9. Klasse und 10. Klasse mit einer Wochen-
stunde erteilt. Rechnet man Ferien und Wanderta-
ge ab, bleiben also ungefähr 70 bis 80 Stunden à
45 Minuten für politische Bildung in der Schule üb-
rig. An der Regelschule beginnt es ein Jahr eher,
allerdings hier in der 8. Klasse sehr stark an sozio-
logischen Themen orientiert. In dieser Zeit, in die-
sen 70 bis 80 Stunden, sollen Kenntnisse, Erkennt-
nisse und Einsichten in Politik und Demokratiebe-
griffe vermittelt werden, Kommunalpolitik, Landes-
politik und partizipative Formen von Schule erlebt
werden, es sollen Kenntnisse, Erkenntnisse und
Einsichten des Grundgesetzes in das politischen
System, in die Parteien, in die Gesetzgebung, in die
Wahlen, in die Geschichte sowie die Prinzipien der
EU und in alle Institutionen der Europäischen
Union, in die Gesetzgebung der EU erworben wer-
den. Die internationale Politik soll in diesen
70 Stunden umfassend kennengelernt werden,
UNO, Nato, Bundeswehr und NGOs, alles dazu.
Die soziale Ungleichheit und natürlich auch die He-
rausforderungen durch den demografischen Wan-
del sind vor einigen Jahren in den Lehrplan hinein-
geschrieben worden. Hinzu kommen – natürlich
auch sehr wichtig – Formen von Extremismus und
der wehrhaften Demokratie. Das sind alles Themen
des Lehrplans in Thüringen, alles Themen in So-
zialkunde, die wichtig und notwendig sind, aber in
70 Stunden eben kaum zu leisten sind.

Das Ganze gilt es mit einer starken Handlungs-
orientierung zu verbinden, das heißt, den Schülern
durch eigene Erfahrung Politik erlebbar zu machen:
Problemstudien, Konfliktanalysen, Fallstudium,
Planspiele, Fallanalysen, Projekte, Zukunftswerk-
statt, Szenariotechnik – alles politikdidaktische Me-
thoden, die im Lehrplan verankert sind. Hinzu kom-
men das Auswerten von Statistiken, Texten, Karika-
turen, Materialien, Referate, aber auch Befragun-
gen, Beobachtungen, Debatten, Diskussionen, Er-
kundungen, Besuche, Herstellen von eigenen Ma-
terialien in Medien, Rollenspiele, Streitgespräche,
Umgang mit Fotos- und Bildquellen, Karikaturen,
Unterrichtsgespräche, Dilemma-Methode etc., etc.
– und das alles, ich sagte es schon, in 70 Stunden.
Als Sozialkundelehrer und Dozent in der Lehreraus-
bildung für politische Bildung weiß ich um die Viel-
falt, aber auch um die Wirksamkeit der politikdidak-
tischen Ansätze, Unterrichtsprinzipien, Methoden,
Verfahren und Medien. Allerdings sind diese erfolg-
reichen problemorientierten und handlungsorientier-
ten Lernmethoden bei 45 Minuten in der Woche
kaum realisierbar.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, meine
Fraktion hat schon mehrfach gefordert, wer politi-
sche Bildung an den Schulen stärken will, der muss
im Kernfach der politischen Bildung ansetzen, dem
Sozialkundeunterricht. Es bedarf optimaler Bedin-
gungen für das Fach Sozialkunde. Kein anderes
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Fach legt so die Grundlagen für das lebenslange
politische Lernen für Politik und Gesellschaft wie
dieses Fach. In Thüringen gibt es bereits zahlreiche
Möglichkeiten, sich im schulischen und außer-
schulischen Bereich mit Demokratiebildung zu be-
schäftigen. Auch die Thüringer Lehrpläne bieten
hierfür zahlreiche Ansatzpunkte. Sozialkunde als
Unterrichtsfach und insbesondere die diesbezüglich
wissenschaftlich empirisch fundierte Fachdidaktik
suchen international ihresgleichen. Mit den Profes-
suren für politische Bildung hier an der Universität
in Jena und den Vereinigungen der Politikdidaktiker
– GPJE – und der politischen Bildner – der DVPB –
verfügt Deutschland, aber auch Thüringen über ein
einmaliges gewachsenes Potenzial. Dieses Poten-
zial sollten wir eigentlich auch in einer gemeinsa-
men Anhörung zu diesem Antrag erörtern, diskutie-
ren, aber leider höre ich, dass dies von den Koali-
tionsfraktionen nicht gewünscht ist. Die CDU-Frak-
tion setzt sich dafür ein, dass der Politikunterricht in
Thüringen in allen Schularten möglichst früh an-
setzt, mindestens ab der 8. Klasse, besser noch ab
der 7. Klasse. Außerdem können wir uns eine Auf-
stockung auf ein Zwei-Wochenstunden-Fach gut
vorstellen. Gerade wegen der von Ihnen, liebe Kol-
legen von Rot-Rot-Grün, durchgesetzten Absen-
kung des Wahlalters auf 16 Jahre ist es dringend
geboten, eher mit der schulischen politischen Bil-
dung zu beginnen. Schade, dass Ihr Antrag an der
Stelle auch sehr unkonkret bleibt.

Meine Damen und Herren, wer aber ernsthaft
glaubt, politisch-demokratische Bildung kann man
nebenbei machen, der irrt. Demokratische Bildung
setzt die Reflexion des Wahrgenommenen, des Er-
lebten und des Handelns voraus. Ohne die Reflexi-
on auf Grundlage politikwissenschaftlicher und so-
ziologischer Erkenntnisse wird jede Art der Partizi-
pation zu reinem Aktionismus. Mein Plädoyer gilt al-
so einer wissenschaftlich reflektierten, auf politikdi-
daktischen Erkenntnissen fußenden politischen Bil-
dung. Daran fehlt es Ihrem Antrag leider stark. Es
ist unsinnig anzunehmen, dass der Mathelehrer,
der Biolehrer oder Englischlehrer dies alles neben-
bei leisten kann. Wer dies nicht erkennt, wird den-
selben praktischen Schiffbruch erleiden, wie wir ihn
mit Blick auf den verordneten bilingualen Unterricht
an unseren Schulen in der Praxis beobachten kön-
nen. Politische Bildung und Demokratiebildung
macht man nicht nebenbei, macht man nicht mit
links.

(Zwischenruf Abg. Berninger, DIE LINKE: Na
klar macht man das mit links!)

Wenn es Ihnen um den Umgang und den Anstand
und um den Respekt der Menschen im gegenseiti-
gen Miteinander geht, wie Ihr Antrag auch ausführt
und wir gerade in der Begründung gehört haben,
dann ist das natürlich richtig. Aber dann geht es Ih-
nen nicht um Demokratiebildung oder politische Bil-
dung, sondern um Wertebildung und Benimmunter-

richt – und auch da könnten wir uns eigentlich eini-
gen.

Meine Damen und Herren, mit Blick auf das Gesag-
te wird klar, dass der vorliegende Antrag für meine
Fraktion von Rot-Rot-Grün mit sehr heißer Nadel
gestrickt worden ist. Er hätte Potenziale, die wir
hätten gemeinsam diskutieren können, aber das
findet nicht statt.

Ich muss Ihnen sagen, ich verstehe diesen Antrag
zum jetzigen Zeitpunkt auch überhaupt nicht.

(Zwischenruf Abg. Berninger, DIE LINKE:
Das erklären wir Ihnen!)

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Der liegt doch schon seit
Mai vor!)

Ja, eben, und auch da war er schon wenig hilfreich.
Ich finde es wenig hilfreich, wenn der KMK-Präsi-
dent und aktuelle Bildungsminister Holter dieses
Thema zum Schwerpunkt macht und Sie ihn dann
hier vielfach zum Handeln auffordern und versu-
chen, ein Korsett umzulegen.

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Das verstehen Sie viel-
leicht nicht!)

Ja, bis jetzt habe ich ihn zu dem Thema auch nicht
wahrgenommen. Vielleicht wollen Sie ihn tatsäch-
lich ein bisschen antreiben, kann ja sein.

Ich verstehe zweitens diesen Antrag zu diesem
Zeitpunkt auch deshalb nicht, weil wir gemeinsam
den Bereich der politischen Bildung als einen sehr
zentralen Bereich für die Arbeit der Enquetekom-
mission definiert haben. Ich teile in diesem Zusam-
menhang die von unserem Sachverständigen in der
Enquetekommission parteiübergreifend geäußerte
Kritik, dass hier wieder einmal Themen zur Bera-
tung im Landtag eingebracht werden, ohne dass
die Arbeit der Kommission an diesem Punkt schon
abgeschlossen sei. Wenn Sie mögliche Ergebnisse
der Enquetekommission vorwegnehmen oder Tat-
sachen schaffen wollen, die die Kommission gege-
benenfalls empfehlen soll, dann ist das das falsche
Mittel.

Meine Damen und Herren, das eigentlich konsens-
orientierte Vorgehen in der Enquetekommission
wird mit diesem Antrag einmal mehr unterlaufen.
Wir als CDU fragen uns dann tatsächlich stark,
warum Sie einerseits versuchen, gemeinsame An-
träge in der Enquetekommission hinzubekommen,
wo wir uns einig sind, und dann einen sehr elemen-
taren Teil hier ausklammern und zur Beschlusslage
bringen, ohne ihn noch mal in der Kommission oder
in dem zuständigen Fachausschuss zu beraten.
Das ist ein unverständliches Vorgehen.

Meine Damen und Herren, einige Anmerkungen zu
Ihrem Antrag noch in aller Kürze: Punkt I Ihres An-
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trags kann ich in weiten Teilen nachvollziehen. Die
historische Verantwortung, die Benennung der
SED-Diktatur, das Bekenntnis zur freiheitlich-demo-
kratischen Grundordnung, zu Verfassung, Grund-
gesetz und wehrhafter Demokratie – alles in Ord-
nung, gut, dass Sie das durch alle Gremien in Ihrer
Koalition gebracht haben. Allein auf die Demokra-
tiepädagogik und die Demokratieerziehung zu set-
zen, greift allerdings – ich habe es sehr lange aus-
geführt – viel zu kurz. Da müssen Sie den Antrag
mal lesen

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Habe ich!)

und vor allem den Unterschied zwischen Demokra-
tiebildung und politischer Bildung anschauen. An-
gesichts der Bekenntnisse zur freiheitlich-demokra-
tischen Grundordnung, zu Verfassung, Grundge-
setz und wehrhafter Demokratie wäre die wissen-
schaftlich fundierte politische Bildung eben eine
notwendige und richtige Ergänzung gewesen, nicht
allein das Setzen auf Demokratieerziehung.

Wer Punkt II Ihres Antrags studiert, bleibt allerdings
ratlos und sprachlos zurück. Oberflächlichkeit, Lip-
penbekenntnisse, Verdächtigungen, Unterstellun-
gen, fehlende Praxiskenntnis, Schwächung der
Lehrerpersönlichkeit sind kennzeichnend für die
Masse Ihrer sogenannten Vorschläge.

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Schwächung der Lehrer-
persönlichkeit?!)

Ihre Vorschläge offenbaren, dass es Ihnen an über-
zeugenden Ansätzen und Methoden mangelt. Ihre
Vorschläge sind eine Zusammenfassung von be-
reits in der Realität bestehenden Strukturen und
Unterstützungsprogrammen.

Leider kann ich mit Blick auf die Uhr nur noch auf
einige Punkte eingehen. Beispielsweise fordern Sie
eine demokratische Schulentwicklung. Aber es war
genau diese Landesregierung, die das demokra-
tische und basisorientierte Schulentwicklungspro-
gramm, nämlich die eigenverantwortliche Schulent-
wicklung, vor einigen Monaten aus Personalgrün-
den geschliffen hat.

Den Punkten 2 und 3 Ihrer Vorschläge mangelt es
an dem Wie, an Umsetzungsvarianten, wie Sie es
machen wollen. Stattdessen verweisen Sie auf die
Landesregierung, die sich mal wieder was einfallen
lassen soll – und wir wissen, das dauert ziemlich
lange, wenn die sich was einfallen lassen soll – und
die liefern soll.

Und dann Punkt 7, ich zitiere: „die demokratischen
Werte bei Pädagogen und Pädagoginnen [...] för-
dern“. Ich empfinde dies als eine erhebliche und
unmögliche Unterstellung, die Sie hier machen,
dass es unseren Pädagogen in Thüringen an de-
mokratischen Werten mangelt.

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Das steht doch da gar
nicht!)

Und damit kennzeichnet sich dieser Antrag selbst.
Die Punkte 10 bis 17 scheinen in der Tat ein Aus-
fluss aus dem Drehbuch für die Enquetekommis-
sion zu sein. Die Unterstellungen gegenüber den
Akteuren des Schulbereichs finde ich anmaßend
und einseitig, sind aber auch das, was wir in der
Enquetekommission beispielsweise bei der Anhö-
rung der Lehrerverbände erlebt haben. Sie un-
terstellen einmal mehr ohne Belege aus der Thürin-
ger Schulpraxis rassistische und diskriminierende
Phänomene im Unterricht.

(Zwischenruf Abg. Berninger, DIE LINKE:
Das ist aber wirklich eine Unterstellung!)

Sie unterstellen dies in Schulbüchern und Sie un-
terstellen diese den Thüringer Lehrplänen.

Meine Damen und Herren, die Institution Schule,
die Thüringer Lehrerinnen und Lehrer, die Thürin-
ger Schülerinnen und Schüler unter einen solchen
Generalverdacht zu stellen, können wir nicht mittra-
gen. Sie übertragen Vorurteile auf unser Thüringer
Schulsystem und stellen ganze gesellschaftliche
Institutionen unter einen Generalverdacht.

Präsident Carius:

Herr Abgeordneter Tischner, erlauben Sie eine Zwi-
schenfrage des Abgeordneten Schaft?

Abgeordneter Tischner, CDU:

Gern am Ende der Rede.

Meine Damen und Herren, Schule ist immer ein
Spiegel der Gesellschaft. Und wenn Anstand und
Respekt in der Gegenwart mehr vonnöten sind,
dann sollten wir diese im Umgang gemeinsam pfle-
gen. Wir sollten es aber vermeiden, gesellschaftli-
che Entwicklungen allein auf die Schule zu projizie-
ren. Die Debatte um Anstand und Respekt im all-
täglichen Umgang muss in der gesamten Gesell-
schaft und nicht nur hinter verschlossenen Klassen-
zimmertüren geführt werden.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, aus den
genannten Gründen können wir dem Antrag in die-
ser Form leider nicht zustimmen. Wir bedauern die-
sen Alleingang der Koalitionsfraktionen, gerade mit
Blick auf die gemeinsame Enquetekommission. Wir
sind bereit, diesen Antrag im Bildungsausschuss
nochmals gemeinsam zu behandeln und sollte dies
nicht gewünscht sein, können wir dieser defizitären
Behandlung von politischer Bildung nicht zustim-
men. Vielen Dank.

(Beifall CDU)
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Präsident Carius:

Die Abschlusszwischenfrage. Herr Abgeordneter
Schaft, Sie haben das Wort.

Abgeordneter Schaft, DIE LINKE:

Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Mit Bezug auf den
Punkt 7 in dem Antrag, den ich jetzt mal vorlese,
um das klarzustellen und dann die Frage anzu-
schließen: „durch die fächerübergreifende Vermitt-
lung von Wissen über Demokratie als Gesell-
schafts-, Herrschafts- und Lebensform sowie einen
lebendigen, durch demokratische Formen bestimm-
ten Schulalltag, die demokratischen Werte bei Pä-
dagoginnen und Pädagogen, Schülerinnen und
Schülern zu fördern sowie demokratisches Engage-
ment zu unterstützen“ – wo da die Unterstellung ist,
wir würden Lehrkräften vorwerfen, dass damit ein
rassistisches Wertesystem flächendeckend über al-
le Lehrkräfte hinweg intendiert wäre,

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

wenn es hier um Unterstützung, um Engagement
geht.

Abgeordneter Tischner, CDU:

Ich habe gesagt, dass dieser Punkt so auszulegen
ist und bei der Thüringer Lehrerschaft so zu verste-
hen ist oder verstanden wird.

(Zwischenruf Abg. Dittes, DIE LINKE: Sie ha-
ben gesagt, dass er so auszulegen ist!)

So ist auch unsere Rückmeldung, dass ihnen diese
demokratischen Werte fehlen. Sie schreiben ja, de-
mokratische Werte bei Pädagoginnen und Pädago-
gen müssen ausgebildet und unterstützt werden.
Und das wird so verstanden, als wenn Sie dort ein
Defizit an demokratischen Werten unterstellen. Das
ist in keinster Weise so. Denn jeder Kollege unter-
richtet so, wie es die Thüringer Verfassung und das
Grundgesetz verlangen. Vielen Dank.

(Beifall CDU)

Präsident Carius:

Danke schön, Herr Abgeordneter Tischner. Als
Nächster hat Abgeordneter Dr. Hartung für die
SPD-Fraktion das Wort.

Abgeordneter Dr. Hartung, SPD:

Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren,
als der Antrag vor einigen Monaten auf der Tages-
ordnung stand, habe ich mich natürlich auch mit ei-
ner ordentlichen Rede, mit Konzepten, mit Beispie-
len, mit Zahlen auf diese Plenardebatte vorbereitet.
Allerdings finde ich, es gibt kaum etwas, was die
Notwendigkeit demokratischer Bildung deutlicher

macht, als die Ereignisse der letzten Woche in
Chemnitz. Ich glaube, da können wir genau das ab-
lesen, was wir verhindern wollen.

Und Sie haben, Herr Tischner, nicht ganz recht,
wenn Sie sagen, es gibt da keinen Zusammenhang
zur politischen Bildung. Im Januar ist eine Studie
der Universität Bielefeld veröffentlicht worden –
Hedtke et al. –, nach der bescheinigt wird, dass ge-
rade Sachsen im Vergleich mit allen anderen Bun-
desländern besonders wenig Unterricht auf politi-
sche Bildung verwendet. Die Frage, was die Folgen
sind, das können wir uns anschauen. Ich glaube
schon, dass wir in unseren Schulen den Schülern
vermitteln müssen, dass es bestimmte Grundwerte
in unserer Gesellschaft gibt. Ein Grundwert ist das
absolute Gewaltmonopol des Staates. Man geht mit
seinen Argumenten nicht so um, dass man sie dem
anderen einprügelt, egal von welcher Seite. Der
zweite Punkt ist natürlich, dass man dem anderen
zuhört, dass man eine tolerante Werteordnung lebt
und auch erkennt und sich in seine eigenen Belan-
ge einmischt. Wir müssen den Schülern von Anfang
an beibringen, dass es Sinn macht, über die eige-
nen Belange zu diskutieren, dass es Sinn macht,
darüber abzustimmen, dass es Sinn macht, sich zu
beteiligen und dass man damit etwas bewirkt. Dass
man damit etwas bewirkt, ist die eigentliche Lehre.
Das bedeutet, dass wir nicht nur Unterricht im De-
mokratie-Verhalten brauchen, sondern wir brau-
chen tatsächlich Demokratie-Wirkung in unseren
Schulen. Wir müssen Schule demokratischer ge-
stalten. Da habe ich eine ganz andere Erfahrung,
als Sie sie hier gerade unterstellen. Ich glaube, un-
sere Schüler sind teilweise sehr gut darauf vorbe-
reitet. Sie nicken, wir sind gar nicht weit auseinan-
der.

Ich möchte da einfach mal eine Begebenheit erzäh-
len: Hier war vor einigen Wochen eine 11. Klasse –
das war im Juni – und wir haben hier mit denen dis-
kutiert, Abgeordnete, Mitarbeiter, es war eine leb-
hafte Debatte. Da war auch jemand von der AfD
dabei, sie ist ja Teil des Parlaments und da gehört
das auch dazu. Der Herr von der AfD hatte so die
Chance, mal eine Darstellung seiner persönlichen
Auffassungen zu geben. Ich gebe da mal so ein
paar Beispiele: Punkt Nummer 1 war, die jungen
Leute möchten sich doch bitte nicht die linksliberale
Springerpresse anschauen wie die „Bild“-Zeitung,
das ist ja alles viel zu links, man solle doch so gute
Blätter wie die „Junge Freiheit“ lesen. Die kennt er
zwar nur von den Überschriften, weil die Texte alle
zu klein gedruckt sind, aber die Überschriften sind
toll. Das war Aussage Nummer 1. Weitere Aussage
des Abgeordneten war, er könne überhaupt nichts
gegen Ausländer haben, weil seine Tochter vier
Fremdsprachen sprechen würde. Dritte Aussage –
und das ist meiner Meinung nach die beachtens-
werteste: Der Abgeordnete erzählte, dass wir in
Deutschland ja gar keine Demokratie hätten, und
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andere Menschen in richtigen Demokratien würden
uns auslachen. Er war zum Beispiel vor einigen
Wochen, so erzählte er, in der Musterdemokratie
Weißrussland und da hat man ihm erzählt, wie
schlimm das hier in Deutschland ist und warum wir
uns das gefallen lassen.

(Zwischenruf Abg. Wolf, DIE LINKE: Sagen
Sie mal, wer es war!)

Das ist eine Musterdemokratie im Sinne der AfD.
Ich bin der Überzeugung, dass wir den Schülern da
etwas in die Hand geben müssen. Aber die Schüler
hatten es in der Hand. Das war eigentlich das Lusti-
ge an der ganzen Geschichte. Die Schüler saßen
da, hörten dem Abgeordneten zu –

(Zwischenruf Abg. Rudy, AfD)

Sie erinnern sich noch daran, Herr Rudy, ich habe
Ihren Namen bewusst nicht genannt, Sie erinnern
sich noch daran – die runzelten die Stirn, sie schüt-
telten mit dem Kopf, hörten Ihnen bis zum Ende zu
und dann haben sie ihn mit ihren Fragen seziert.
Sie haben ihn regelrecht seziert und am Ende war,
glaube ich, auch dem Herrn Rudy klar, dass er in
dieser Debatte gerade nicht die hellste Kerze auf
der Torte war.

(Beifall DIE LINKE)

Ich glaube, das ist auch der Punkt, zu dem wir je-
den Thüringer Schüler bringen müssen, weil einer
solchen Auseinandersetzung ein Thüringer Schüler
immer wieder gegenüberstehen wird, dass Leute
versuchen, ihn mit Lügen, mit Falschdarstellungen
usw. zu instrumentalisieren.

(Zwischenruf Abg. Rudy, AfD: Was erzählen
Sie denn da für Lügen?)

Haben Sie das nicht gesagt, Herr Rudy? Ich zitiere
Sie doch.

(Zwischenruf Abg. Rudy, AfD: So wie Sie es
sagen, habe ich es nicht gesagt!)

Doch, genauso haben Sie es gesagt, Herr Rudy,
genauso haben Sie es gesagt. Ich kann mich noch
gut erinnern.

(Unruhe AfD)

Ich könnte noch andere Beispiele bringen, wenn
Sie möchten, mache ich aber nicht.

(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: Sie lassen
sich immer etwas einfallen! Geschichten, die
nur Herr Hartung weiß!)

Genau. Es waren genügend Schüler dabei, da wa-
ren noch andere Personen dabei. Wir können zum
Beispiel Herrn Seela von der CDU-Fraktion fragen,
der saß auch daneben.

Jedenfalls glaube ich, dass wir unseren Schülern
mit einer demokratischeren Schule das Rüstzeug
an die Hand geben müssen, mit diesen Leuten so

umzugehen, wie es diese 11. Klasse getan hat.
Wenn das an jeder Schule das Übliche ist, dann,
glaube ich, haben wir unser Ziel erreicht. Dann hat
dieser Antrag voll gewirkt. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Präsident Carius:

Frau Abgeordnete Rothe-Beinlich hat sich für die
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gemeldet.

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten
Damen und Herren! Herr Tischner, Sie haben sich
ja hier vorne wirklich in Szene gesetzt. „Gut“ kann
man dazu nicht sagen. Wenn Ihnen wirklich so viel
daran gelegen hätte, mit uns zu diesem Antrag ins
Gespräch zu kommen – ich muss im Konjunktiv
sprechen, Frau Tasch, weil Herr Tischner mich
nicht ein einziges Mal angesprochen hat –, dann
hätten Sie das doch tun können. Dieser Antrag liegt
seit Mai vor. Seit Mai!

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Ich habe
Sie mehrfach angesprochen! Sie haben im-
mer Nein gesagt!)

Genau, seit Mai. Und es liegt übrigens nicht an uns,
dass er leider immer wieder geschoben wurde.

(Beifall DIE LINKE)

Seit Mai hätten wir darüber diskutieren können, Sie
hätten uns ansprechen können, Sie hätten sagen
können: Übrigens, wir hätten es schön gefunden,
wenn wir über dies oder jenes vorher hätten ins Ge-
spräch kommen können.

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Das
stimmt doch gar nicht!)

Natürlich hätten Sie das tun können. Jederzeit
könnten Sie mit uns sprechen. Es gibt Neufassun-
gen, wenn man das will, es gibt die Möglichkeit,
wenn man sich konstruktiv beteiligen möchte, tat-
sächlich das Gespräch zu suchen. Sie wollten hier
vorne eine Abrechnungsrede halten, die aber leider
sehr wenig mit dem Antrag zu tun hat. Deswegen
will und werde ich auch noch mal einiges zu dem
Antrag sagen.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Konkret haben Sie uns vorgeworfen, dieser Antrag
würde die Schwächung der Lehrerpersönlichkeit
implizieren. Dazu will ich mal ein paar Punkte vorle-
sen, wir haben ja 17 Punkte unter Punkt II aufge-
führt, die wir ganz konkret vorschlagen, um Lehre-
rinnen und Lehrer, um Schulen zu stärken. Da steht
zum Beispiel der Punkt 2: „die Lehrkräfte an den
Schulen bei der Umsetzung demokratiestärkender
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Bildungsinhalte und demokratischer Schulkultur zu
stärken und zu unterstützen“. Wo ist da die Schwä-
chung der Lehrerpersönlichkeit? Das Gegenteil ist
der Fall. Unter Punkt 4 steht: „die Fort- und Weiter-
bildung von Lehrkräften in Richtung demokratiestär-
kender Unterrichtsmethoden und demokratischer
Schulkultur zu stärken sowie Demokratiebildung in
allen Phasen der Lehrerbildung als eine fächer-
übergreifende Aufgabe zu verankern“. Auch das ist
ja wohl keine Schwächung – das Gegenteil, es ist
eine Stärkung der Lehrerinnen und Lehrer. Weiter
geht es dann aber auch im Punkt 7. Den Punkt hat-
te mein Kollege Herr Schaft eben schon mal bei
seiner Zwischenfrage vorgetragen. Da steht näm-
lich, wenn Sie ihn zu Ende lesen: „durch die fächer-
übergreifende“. Es geht nicht nur um den Sozial-
kundeunterricht in 45 Minuten, sondern: „durch die
fächerübergreifende Vermittlung von Wissen über
Demokratie als Gesellschafts-, Herrschafts- und Le-
bensform sowie einen lebendigen, durch demokra-
tische Formen bestimmten Schulalltag die demo-
kratischen Werte bei Pädagogen und Pädagogin-
nen, Schülerinnen und Schülern zu fördern sowie
demokratisches Engagement zu unterstützen“. Wo
wird hier etwas unterlaufen? Das Gegenteil ist der
Fall: Wir wollen stärken.

Und an dieser Stelle bin ich bei Herrn Hartung:
Chemnitz muss uns allen zu denken geben und die
Reden der AfD übrigens auch, und zwar alle aus-
nahmslos, die ich hier in den letzten Stunden ge-
hört habe, dass wir mehr Demokratiebildung an un-
seren Schulen brauchen. Und da braucht es auch
„Sensibilisierungsmaßnahmen zu Erscheinungsfor-
men und Ursprung von Rassismus und Diskriminie-
rung sowie den Umgang damit für alle pädagogi-
schen Fachkräfte in der Aus- und Fortbildung“. Das
steht unter Punkt 13. Oder im Punkt 15: „im Rah-
men der Weiterentwicklung der Thüringer Lehrplä-
ne“. Und das ist der Punkt, wo Sie behauptet ha-
ben, wir würden sagen, es wäre alles rassistisch.
Nein, wir wollen genau darauf achten, dass eben
rassistische und diskriminierende Inhalte nicht in
Lehrplänen und Lehrbüchern enthalten sind und
dafür Menschenrechtsbildung verankert wird. Und
jetzt sagen Sie mir mal, was daran schlecht ist!

Demokratie und eine offene pluralistische Gesell-
schaft sind schließlich – ich dachte, da sind sich zu-
mindest die demokratischen Fraktionen in diesem
Hause einig – politische Errungenschaften, die im-
mer wieder erlernt, erstritten, verteidigt und auch
erfahren werden müssen, auch und gerade in Thü-
ringen. Und wir sehen das als Rot-Rot-Grün als ge-
samtgesellschaftlichen Auftrag, aber insbesondere
eben auch als bildungspolitische Aufgabe ange-
sichts der Zunahme rassistischer, rechtspopulisti-
scher und antidemokratischer Tendenzen, die politi-
sche Bildungsarbeit und die Demokratiebildung in
den Schulen zu stärken.

Wir wissen aber auch alle, Demokratie lebt von Be-
teiligung.

(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: Wie in Ham-
burg!)

Deshalb wollen wir, dass Demokratiebildung an un-
seren Schulen lebendig und gemeinsam mit den
Schülerinnen, mit den Eltern, mit den Lehrkräften,
mit allen an Schule Beteiligten weiterentwickelt
wird. Bald werden wir im Landtag auch das Schul-
gesetz diskutieren. Da wird es auch um gesetzliche
Veränderungen für mehr Mitbestimmung und De-
mokratie in den Schulen gehen. Und wir hatten das
Thema auch schon heute Morgen, als es um die
Stärkung von eigenständiger Jugendpolitik ging.

Mit dem vorliegenden Antrag jedenfalls unter der
Überschrift „Thüringer Schulen als Lern- und Le-
bensorte für die Demokratie stärken“ beschreiben
wir sehr umfassende Maßnahmen, wie wir in Thü-
ringen demokratische Bildung und politische Bil-
dung voranbringen können. Das politische Ziel, hin-
ter dem wir uns zumindest heute vereinen, ist eine
lebendige, eine demokratische Schulkultur, in der
Beteiligung und Mitbestimmung großgeschrieben
werden. Mit dem heutigen Beschluss unterstützen
wir gleichzeitig – und das ist der Punkt, wo Sie vor-
hin gesagt haben, was wollen Sie eigentlich mit
Herrn Holter –, wir unterstützen Bildungsminister
und KMK-Präsident Helmut Holter, der auf KMK-
Ebene Demokratiebildung als das große Thema
seiner Kultusministerkonferenzpräsidentschaft be-
nannte.

Ich will trotzdem noch mal ganz kurz auf wesentli-
che Aspekte unseres Antrags eingehen. Wir beto-
nen mit unserem Antrag, dass wir eine Schulent-
wicklung befürworten, die auf Mitbestimmung, die
auf Augenhöhe und auf Diskurs mit allen Beteiligten
setzt. Gute Schule braucht selbstverständlich auch
gut ausgebildete Lehrkräfte und Pädagoginnen und
Pädagogen. Und das ist übrigens bei allen wichti-
gen Schulentwicklungsthemen so. Daher sprechen
wir in unserem Antrag eben auch – ich habe es
eben schon zitiert – die Bereiche der Aus-, Fort-
und Weiterbildung an und – das ist ganz wichtig –
wir dürfen Schulen auch nicht allein lassen. Denn
außerschulische Partner – ich nenne mal Kunst,
Kultur, Vereine, Betriebe, auch die Gemeinden,
Sport, Städte und Landkreise – sind ganz wichtige
Partner für Schulen innerhalb von kommunalen Bil-
dungslandschaften. Auch deshalb wollen wir
Schulen dabei unterstützen, sich aktiv in diese
kommunalen Bildungslandschaften einzubringen,
denn Vernetzung und gemeinsame Verantwor-
tungsübernahme, insbesondere mit der außer-
schulischen Jugendbildung, kann wertvolle Impulse
für das Leben und Lernen liefern. Das ist übrigens
das Gegenteil von Gleichschaltung, die uns hier
vorgeworfen werden soll, oder Ähnlichem. Es geht
darum, dass Schulen selbst entscheiden, was für
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sie wichtige Kooperationspartner sind, und für sich
selbst ein eigenes Profil entwickeln, und zwar als
Schule vor Ort, die Lern- und Lebensort ist.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Wir machen uns aber auch Gedanken, wie sich po-
litische Bildungsinhalte in unseren Schulen stärker
verankern lassen. Dazu gilt es, die fächerübergrei-
fende Vermittlung politischer Bildung voranzutrei-
ben. Es kann eben nicht sein, dass die Verantwor-
tung für die Auseinandersetzung mit politischen In-
halten in Schule nur einem Fach – der Sozialkunde
oder der Geschichte – zugewiesen wird. Vielmehr
muss die Auseinandersetzung mit gesellschaftlich
relevanten und damit politischen Themen in mög-
lichst viele Fächer integriert werden.

Außerdem haben wir mit unserem vorliegenden An-
trag wichtige Anregungen und Hinweise aus der Ar-
beit der Enquetekommission aufgegriffen. Aber ein
bisschen interessant oder aberwitzig fand ich es
schon, lieber Herr Tischner, wenn Sie jetzt vorwer-
fen, wir würden etwas vorgreifen, wo gerade Ihre
Fraktion die Arbeit in der Enquetekommission im
Moment nicht gerade unbedingt voranbringt, um
das mal ganz höflich zu formulieren.

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Das ist
unverschämt!)

Sie sagen, das ist unverschämt? Ich fand Ihre Re-
de, ehrlich gesagt, auch grenzwertig.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

(Unruhe CDU)

Ich sage, das ist das, was wir bei Ihrer Arbeit in der
Enquetekommission erleben. Wir könnten längst
viel weiter sein, gerade auch was die Erstellung des
Zwischenberichts anbelangt. Da blockieren Sie an
ganz vielen Stellen und ich würde da den Ball an
dieser Stelle sehr flach halten, Herr Tischner. Das
will ich einfach ganz deutlich sagen.

So sollen Schulen, Lehrkräfte, Schülerinnen und
Schüler in ihrem Engagement gegen rechts, gegen
Rassismus, Intoleranz, Gewalt, Fremdenfeindlich-
keit und antidemokratische Tendenzen unterstützt
und auch entsprechend sensibilisiert werden. Es
geht in unserem Antrag auch darum, wirksame Me-
chanismen zum Diskriminierungsschutz zu ent-
wickeln.

Lassen Sie mich abschließend feststellen, dass uns
klar ist, dass der heutige Beschluss nur ein kleiner
Beitrag und vor allem aber auch – und das ist
durchaus richtig, das will ich auch deutlich sagen –
ein Bekenntnis des Landtags zu einem demokra-
tischen Schulwesen ist. Entscheidend ist, was in
der gesellschaftlichen Praxis ankommt. Genau da-
für muss die Politik und müssen wir die richtigen

Weichenstellungen vornehmen. Mit dem Schulge-
setz werden wir in den kommenden Monaten die
gesetzlich notwendigen Schritte umsetzen und mit
dem Haushalt 2020 dazu die haushalterischen Vo-
raussetzungen schaffen. Da freuen wir uns natür-
lich immer über Ihre Unterstützung. Vielen herz-
lichen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Präsident Carius:

Nun hat Abgeordneter Höcke für die AfD-Fraktion
das Wort.

Abgeordneter Höcke, AfD:

Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Kollegen
Abgeordnete, sehr geehrte Besucher auf der Tribü-
ne! Sehr geehrter Herr Kollege Hartung, sehr ge-
ehrte Kollegin Frau Rothe-Beinlich, das, was Sie
hier gerade vom Rednerpult aus veräußert haben,
erinnerte mich – und ich glaube, nicht nur mich, alle
die, die in diesem Hohen Haus noch einen gesun-
den Menschenverstand und vielleicht ein wenig his-
torische Bildung haben – doch sehr stark an das,
was so bei Morgenapellen der Jungpioniere in der
unseligen DDR veräußert worden ist.

(Zwischenruf Abg. Henke, AfD: Staatsbürger-
kunde ist das doch!)

(Beifall AfD)

(Unruhe SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich muss Ihnen sagen: Mir haben die Ohren geblu-
tet, deswegen musste ich zwischenzeitlich auch
mal das Hohe Haus, den Plenarsaal verlassen.

Ich habe diesen Antrag, die 17 Punkte, tatsächlich
auch nur mit einem starken Willen rezipieren kön-
nen, ich habe es geschafft, aber wie gesagt, das
war nicht ganz leicht, danach haben mir zumindest
auch die Augen ansatzweise geblutet, wie mir eben
die Ohren geblutet haben. Ich habe gefühlt etwa
dreißigmal die Begriffe „Rassismus“ und „Diskrimi-
nierung“ gelesen. Wenn das nicht die genaue Zahl
ist, bitte ich um Entschuldigung, aber das ist die ge-
fühlte Zahl. Für mich ist diese gehäufte Zahl, die ich
gerade hier zitiert habe, wirklich ein Indiz dafür,
dass Sie, sehr geehrte Kollegen von Rot-Rot-Grün,
einer irgendwie – anders kann man es nicht mehr
beschreiben – kollektiven Wahnvorstellung verfal-
len sind.

(Beifall AfD)

Ich muss aber direkt sagen: Schockiert – und jetzt
wird es wirklich ernst – hat mich Punkt 17. Im letz-
ten Punkt Ihres Antrags geht es wohl darum, eine
„Petzstelle“ einzurichten. Da musste ich an dieses
Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft denken,
das vor zwei Jahren hier von der rot-rot-grünen

Thüringer Landtag - 6. Wahlperiode - 125. Sitzung - 30.08.2018 10815

(Abg. Rothe-Beinlich)



Landesregierung ins Gleis gestellt worden ist, aus-
gestattet mit 250.000 Euro Thüringer Steuergeld,
geleitet – zumindest indirekt – von der Amadeu An-
tonio Stiftung und der Stasi-Zuträgerin Anetta Ka-
hane,

(Beifall AfD)

eine Stasi 2.0, eine Privat-Stasi 2.0, die zu Denun-
ziation aufruft und aufgerufen hat und das steuerfi-
nanziert, ohne dass wir als Legislative diese Institu-
tion kontrollieren können. Das ist ein Skandal. Sie
scheinen jetzt noch einen obendrauf setzen zu wol-
len. Punkt 17 suggeriert jedenfalls dem eingeweih-
ten Leser, dass hier tatsächlich noch mal eine Pri-
vat-Stasi, Abteilung Schule, aufgebaut werden soll.
Davor kann ich Sie nur eindringlich warnen.

(Beifall AfD)

Sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, mir reicht es
einfach.

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Mir
auch!)

Mir reicht es als Lehrer und mir reicht es als Vater
von vier schulpflichtigen Kindern.

(Zwischenruf Abg. Korschewsky, DIE LINKE:
Mir reicht es auch mit Ihrem Lehrersein!)

Schon seit Jahrzehnten werden unsere Schulen mit
Ideologieprojekten traktiert. Viele dieser Projekte,
sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, gehen immer
wieder – und der Kollege Tischner, der auch Lehrer
ist, wird mir da Recht geben – zulasten des Kernun-
terrichts.

(Beifall AfD)

Wissen Sie eigentlich nicht, dass immer mehr Kin-
der nach der Grundschule nicht richtig lesen,
schreiben und rechnen können? Wissen Sie eigent-
lich nicht, dass immer mehr Schüler am Ende ihrer
Schullaufbahn in Deutschland nicht ausbildungsfä-
hig und nicht studierfähig sind? Wissen Sie eigent-
lich nicht, dass jedes Jahr 50.000 Schüler unsere
Schulen ohne einen Abschluss verlassen, obwohl –
und das ist allgemein bekannt – das Anforderungs-
niveau in den letzten Jahrzehnten massiv nach un-
ten gesenkt wurde?

(Beifall AfD)

Sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, die Lehrer
sind mit ihren großen Ideologieprojekten Multikultu-
ralisierung und Inklusion schon jetzt völlig überfor-
dert, sie pfeifen aus dem letzten Loch. Unsere
Schulen können kaum noch ihren Kernauftrag erfül-
len und jetzt sollen sie nach Ihrem Willen noch mal
eins obendrauf gepackt bekommen. Oder geht es –
und auch das kann man aus Ihrem Antrag heraus-
lesen, wenn man denn gelernt hat, zwischen den
Zeilen zu lesen – vielleicht nur einfach wieder da-
rum, bewährte Antifaschisten, die für den ersten Ar-

beitsmarkt nicht vermittelbar sind, in Lohn und Brot
zu bekommen? Geht es vielleicht auch darum?

(Beifall AfD)

Ja, ich sehe sie schon, sehr geehrte Kollegen Ab-
geordnete, ich sehe sie schon, die Demokratiebera-
ter in Thüringens Schulen unterwegs sein. Und das
ist eine wichtige Aufgabe, denn Demokratie ist
wichtig. Wer würde daran zweifeln? Und Demokra-
tieberater, die sind uns doch sicherlich eine A 13
oder A 14 wert, nicht wahr? Die sehe ich schon vor
meinem geistigen Auge.

Liebe Kollegen Abgeordnete, hier soll ganz augen-
scheinlich ein tiefroter ideologischer Überbau ge-
schaffen werden

(Zwischenruf Abg. Korschewsky, DIE LINKE:
Mit Sicherheit nicht!)

und diese Entwicklung muss alle, die schulpflichtige
Kinder haben, und auch alle Lehrer mit größter Sor-
ge erfüllen.

Schauen wir uns das Ganze jetzt noch mal ein we-
nig näher an, ich gehe dazu in vier Schritten vor.
Zunächst ein Blick auf die Lehrinhalte des Thürin-
ger Lehrplans bzw. der Thüringer Lehrpläne – Kol-
lege Tischner hat da schon eine Vorarbeit geleis-
tet –: Die Lehrpläne für die Thüringer Schulen se-
hen eine Beschäftigung mit der Demokratie und mit
dem demokratischen Rechtsstaat bereits vor. So
sollen beispielsweise nach dem Sozialkundelehr-
plan für Gymnasien verschiedene politische Strö-
mungen behandelt werden – der bekannte Libera-
lismus, der bekannte Konservatismus, der bekann-
te Sozialismus –, also die Ideologiestränge des
19. Jahrhunderts. Daneben werden Menschenrech-
te thematisiert und natürlich die verschiedenen De-
mokratietheorien. Alles das, sehr geehrte Kollegen
Abgeordnete, gibt es bereits an Thüringer Schulen.
Und dazu kommt das Prinzip der Multiperspektivi-
tät, das als Querschnittsprinzip durch alle Fächer
geführt wird. Multiperspektivität, das bedeutet gera-
de für die Geisteswissenschaften, dass unsere
Schulen und die Lehrer natürlich den Auftrag ha-
ben, Quellen vorzulegen, die unterschiedliche
Standpunkte widerspiegeln, damit sich die Schüler
eine eigene Meinung bilden können und so zu dem
werden, was wir uns alle wünschen: zu mündigen
Bürgern, ohne Indoktrination, ohne Vorgabe durch
den Lehrer.

(Beifall AfD)

Diese Neutralität, sehr geehrte Kollegen Abgeord-
nete, unserer Schulen ist die Grundlage eines mün-
digen Staatsbürgers, so wie wir ihn uns wünschen.
Und ich bin gewiss, dass die Thüringer Lehrer un-
seren Schülern nach bestem Wissen und Gewissen
diejenige politische Kultur vermitteln, ohne die ein
freiheitliches Gemeinwesen nicht gedeihen kann.
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Da stellt sich natürlich die Frage, warum die Koali-
tionsfraktionen einen überaus weitschweifigen An-
trag einbringen, mit dem die Schule als Lernort für
Demokratie noch mal gestärkt werden soll. Schau-
en wir uns diesen Antrag jetzt im zweiten Schritt
auch in diesem Bereich noch mal ein wenig näher
an. Da wird davon gesprochen, dass die Regierung
mehr tun solle für ein demokratisches Schulklima,
für Demokratiebildung und für demokratische
Schulentwicklung, für demokratische Schulkultur,
für Demokratie stärkende Unterrichtsmethoden, für
demokratisches Engagement oder für einen durch
demokratische Formen bestimmten Schulalltag
usw. usf.

(Zwischenruf Abg. Adams, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: Die scheint Sie ja sehr zu nerven,
die Demokratie!)

Auch hier gilt die alte, unwiderlegte Einsicht: Wer
ständig von Demokratie redet, der hat mit Demo-
kratie meistens sehr wenig am Hut.

(Beifall AfD)

Offenbar geht es für unsere rot-rot-grünen Genos-
sen an Thüringer Schulen nicht demokratisch ge-
nug zu, aber auf jeden Fall scheinen sie den Leh-
rern zu misstrauen. Wir tun das nicht, wir vertrauen
unseren Leuten und bedanken uns an dieser Stelle
für ihre hervorragende Arbeit.

(Beifall AfD)

Aber wie kommt man auf solche Auffassungen und
zu solchem Misstrauen? Diese Frage stellen wir
uns. Die Antwort ist klar: Den Koalitionären von
Rot-Rot-Grün ist der Pluralismus im politischen
Meinungsfeld, der sich natürlich auch in den
Schulen spiegelt und spiegeln muss, ein Dorn im
Auge. Um diesen Pluralismus – also letztlich Mei-
nungen, die Rot-Rot-Grün nicht passen – zu be-
kämpfen, greift man auf die üblichen Formen, Bilder
und rhetorischen Winkelzüge zurück. Damit will
man Maßnahmen des Antipluralismus rechtfertigen.
Man gibt vor, gegen autoritäre Strömungen, gegen
fremdenfeindliche oder rassistische Haltungen zu
handeln. Auch der Nationalsozialismus darf natür-
lich nicht fehlen. Mit anderen Worten: Man zieht alle
Register der politischen Korrektheit, um zu der
Feststellung zu gelangen – ich zitiere mit Ihrer Er-
laubnis, Herr Präsident –, dass „[e]ine Stärkung der
Thüringer Schulen als Demokratieorte […] uner-
lässlich“ sei – wie es im Antrag heißt. Unerlässlich.
Sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, das klingt ja
schon nach „historisch notwendig“, nach „alternativ-
los“. Genau in diese Richtung läuft die Sache ab.
Was daran faul ist, betrachten wir in einem vorletz-
ten Schritt.

Sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, wenn Schüler
über Politik diskutieren, ist es vollkommen egal –
und hat es einer weltanschaulich neutralen Schule
auch zu sein –, ob unsere Schüler links, sozialde-

mokratisch, bürgerlich konservativ oder rechts ein-
gestellt sind. Wichtig ist, dass sie miteinander dis-
kutieren und dass sie die Regeln der Kommunikati-
on, der Konversation und der Diskussionskultur ver-
innerlichen und so ihren Horizont erweitern. Da ist
auch die Meinungsfreiheit die Grundlage der Demo-
kratie. Diese Meinungsfreiheit soll gerade in den
Schulen gelebt werden. Aber eben das will Rot-Rot-
Grün ganz augenscheinlich nicht. Es geht Ihnen da-
rum, bestimmte Meinungen unter dem Banner der
Demokratieförderung zu diffamieren und zu diskre-
ditieren. Es geht Ihnen darum, auszugrenzen und
im Gegenzug möglichst eine einzige Weltanschau-
ung durchzusetzen, von der Sie allein behaupten,
dass sie die einzig wahre demokratische ist.

Bildungsminister Holter, der leider bei diesem wich-
tigen Thema nicht im Hohen Haus ist, gibt das auch
immer wieder zum Besten, etwa wenn er schwam-
mig darüber klagt, Thüringer Schüler hätten bei der
sogenannten Juniorwahl zum Bundestag eine über-
durchschnittliche Bereitschaft gezeigt, rechts zu
wählen. Es ist nicht kompliziert herauszufinden,
sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, was Minister
Holter damit meint. Ihm passt es einfach nicht, dass
unsere Schüler sich nicht für dumm verkaufen las-
sen

(Beifall AfD)

und sich zu einer konservativen und patriotischen
Position bekennen. Das erfreut Rot-Rot-Grün
selbstverständlich nicht, das kann ich sogar nach-
vollziehen. Also muss man nach deren Logik bei-
spielsweise diverse ideologische Gruppierungen in
die Schulen schleusen, die dann die Schüler einsei-
tig indoktrinieren. Das steckt hinter diesem Antrag.
Zugleich versucht man, Positionen aus den
Schulen zu drängen, die nicht ins links-grüne Bild
passen. Diese Praxis von Indoktrinierung einerseits
und Ausgrenzung anderseits ist bereits durchaus
üblich, wie uns von Eltern gerade in den letzten
Wochen und Monaten immer häufiger berichtet
wird. Sie hat leider unter Rot-Rot-Grün im Freistaat
Thüringen signifikant zugenommen und das ist un-
erträglich.

(Beifall AfD)

Wenn der vorliegende Antrag also vom offenen Dis-
kurs spricht, in dem gesellschaftliche Problemlagen
zu debattieren seien, so ist das nichts als Heuche-
lei. Ein offener Diskurs ist das Letzte, was Rot-Rot-
Grün an den Schulen oder anderswo will.

Im vierten Schritt zeige ich abschließend, was die
rot-rot-grüne Rede von Demokratie eigentlich dar-
stellt. Übrigens – das sei mir als Nebenbemerkung
noch gestattet – ist es nicht Rot-Rot-Grün, die da-
rüber zu befinden haben, was demokratisch ist und
was nicht, die das definieren dürften, was Demo-
kratie ist und was sie nicht ist. Das wird uns allein
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von der Thüringer Verfassung und vom Deutschen
Grundgesetz vorgegeben.

(Beifall AfD)

Wer meint, er allein habe Demokratie für sich ge-
pachtet, der missbraucht die Demokratie, der ist ein
Antidemokrat. Dieser Antrag, sehr geehrte Kollegen
Abgeordnete, missbraucht die Demokratie. Diesen
Missbrauch muss man in einen Zusammenhang
bringen. Er wird beispielsweise sichtbar, wenn man
liest, was der Antrag von Rot-Rot-Grün der DDR
bescheinigt. Die DDR habe demnach demokra-
tische und rechtsstaatliche – so wörtlich in dem An-
trag niedergeschrieben – Defizite aufgewiesen. Ei-
ne interessante Wortwahl, die sehr tief blicken
lässt. Die SED-Diktatur hatte also ein paar Defizite,
aber sie war doch im Prinzip keine schlechte Sa-
che. Das ist dann wohl gemeint und das macht uns
sehr nachdenklich. Welch Geistes Kind der rot-rot-
grüne Antrag ist, dürfte wohl nun auch noch dem
Letzten deutlich geworden sein.

(Zwischenruf Abg. Korschewsky, DIE LINKE:
Welcher Geist! Welcher Geist!)

Für die AfD ist klar: Schule ist kein Ort von Indoktri-
nation und deswegen lehnen wir als AfD-Fraktion
diesen Antrag grundsätzlich ab und halten ihn nicht
für würdig, im Ausschuss diskutiert zu werden. Ich
bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall AfD)

Präsident Carius:

Danke schön. Als Nächster hat Abgeordneter Wolf
für die Fraktion Die Linke das Wort.

Abgeordneter Wolf, DIE LINKE:

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen, also ich muss schon tief
durchatmen und mich zur Ordnung rufen. Trotzdem
möchte ich hier sagen: Wie ich den Medien ent-
nommen habe, hat Herr Höcke heute noch vor, in
Chemnitz vor seinen Kameraden zu reden.

(Zwischenruf Abg. Höcke, AfD: Das sind aber
Fake-News, Herr Wolf!)

Na ja, das werden wir sehen.

Das, was Sie hier gerade abgeliefert haben, war
sozusagen die Grundausstattung Ihrer Rede heute
Nachmittag, bis dahin, dass sie etwas in diesen An-
trag hineininterpretiert haben, nämlich eine Indoktri-
nierung, die überhaupt nicht drinsteht. Ganz im Ge-
genteil, wenn man es mal genau nimmt: Da steht in
Punkt II.1, dass wir die Lehrkräfte unterstützen wol-
len, „ausgehend vom Grundgesetz, der Landesver-
fassung und dem gesetzlichen Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag einzutreten, gemeinsam mit Akteuren
aus dem Bildungsbereich. Ist das alles Indoktrinie-
rung für Sie, Herr Höcke?

(Zwischenruf Abg. Dittes, DIE LINKE: Er ist
ein verlogener Demagoge!)

Ich kann Ihnen auch noch ein zweites Beispiel ge-
ben, dass mit den „Erfahrungen in der Auseinan-
dersetzung mit der deutschen Zeitgeschichte des
20. Jahrhunderts“ – noch mal zu Ihren letzten Vor-
haltungen – „durch schulische und/oder außer-
schulische Aktivitäten und Begegnungsräume […]
vermittel[n] […] können […]“ – all das, was wir ge-
meinsam hier im Haus und das im Übrigen in § 2
Schulgesetz geteilt und festgeschrieben ist. Deswe-
gen könnten Sie mit Ihrer Einstellung hier in Thürin-
gen gar nicht Lehrer sein,

(Beifall DIE LINKE)

denn Sie bekennen sich überhaupt nicht dazu. Da
steht nämlich drin – ich will es Ihnen gern mal sa-
gen:

(Zwischenruf Abg. Höcke, AfD: Gesinnungs-
wechsel, Sie Witzbold!)

„Die Schüler lernen, ihre Beziehungen zu anderen
Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtig-
keit, der Solidarität und der Toleranz sowie der
Gleichberechtigung der Geschlechter zu gestalten.“
Das ist Erziehungsauftrag in Thüringer Schulen, im
Übrigen in anderen 15 Bundesländern auch. Des-
wegen wundere ich mich, wie Sie den Amtseid in
Hessen leisten konnten. Aber Fakt ist, dass das
tagtäglich in Thüringer Schulen gelebt und prakti-
ziert wird.

(Zwischenruf Abg. Höcke, AfD: Wozu dann
noch Ihr Antrag?)

Herr Höcke, hören Sie einfach zu, Sie sind doch
hier nicht vor Ihresgleichen.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Mit unserem Antrag

(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: Na, was denn
nun?)

haben wir als Koalitionsfraktionen formuliert, wie wir
die Schulen in dem wichtigen Auftrag „Demokratie-
erziehung“ unterstützen, auch mit den Möglichkei-
ten, die wir zum Beispiel auch durch das ThILLM,
über Lernmittel im kommunalen Bildungsraum den
Schulen zur Verfügung stellen können, sodass wir
tatsächlich am Ende einer Schullaufbahn Men-
schen haben, die, wie Kollege Hartung schon gut
plastisch darstellen konnte, einen eigenständig kriti-
schen Blick auf rassistische, ideologiegetriebene,
demokratiefeindliche Einstellungen von Menschen
haben, die leider auch hier im Thüringer Landtag
sitzen und ihre unsägliche Ideologie verbreiten.

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Das ist eine
Unterstellung, Herr Wolf!)
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Präsident Carius:

Herr Abgeordneter Wolf, es gibt eine Zwischenfra-
ge des Abgeordneten Tischner. Lassen Sie die zu?

Abgeordneter Wolf, DIE LINKE:

Aber sicher.

Präsident Carius:

Herr Tischner, bitte.

Abgeordneter Tischner, CDU:

Vielen Dank, Herr Kollege Wolf. Nur eine kurze Fra-
ge, weil Sie das gerade so gesagt hatten: Sie stel-
len dem ThILLM und den Schulen Ressourcen zur
Verfügung für die Demokratiebildung. Vielleicht
können Sie noch mal ganz konkret sagen, was
denn den Schulen an Ressourcen für zusätzliche
Mittel zukünftig zur Verfügung gestellt werden.

Abgeordneter Wolf, DIE LINKE:

Herr Tischner, wir wollen hier ja keine Haushaltsde-
batte führen. Das ThILLM hat ein eigenes Budget –
Punkt 1 –, plant und gestaltet eigenverantwortlich –
und zwar die Pädagogen, die am ThILLM tätig sind,
auch in Abstimmung mit den Schulen – die entspre-
chenden Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehrkräf-
te. Ich will nur noch daran erinnern: Schulen haben
zusätzlich noch ein 500-Euro-Budget pro Jahr, um
ihrem eigenen Bildungsauftrag auch durch Weiter-
bildung gerecht zu werden. Ich glaube, das beant-
wortet Ihre Frage jetzt vollumfänglich.

Aber da Sie mich gerade angesprochen haben,
Herr Tischner: Auch zu Ihnen möchte ich noch ein
paar Sätze verlieren, weil ich das vollständig teile,
was Kollegin Rothe-Beinlich gesagt hat. Sie tun ja
hier so, als wären Thüringer Lehrpläne oder die
Stundentafel in den letzten vier Jahren entstanden.

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Nein!)

Doch, das haben Sie getan, Sie haben gesagt: Das
ist alles nicht ausreichend, was wir im Bereich So-
zialkunde in der Stundentafel stehen haben, und
wenn, dann müsste man das völlig anders gestal-
ten. Sie wissen doch genauso gut wie ich, dass das
nicht stimmt, dass die Stundentafel jetzt konstant
seit mindestens 2011 in der Thüringer Schulord-
nung steht – Punkt 1. Da haben Sie noch regiert.

Punkt 2: Dass natürlich die Lehrpläne über das
ThILLM von Lehrkräften erstellt werden, mit Päda-
goginnen und Pädagogen erstellt werden, das ist
ein langer Prozess. Sechs bis sieben Jahre dauert
das, bis ein Lehrplan neu entsteht.

Wir beschreiben mit dem Antrag unseren Weg oder
unsere Vorstellung, wie wir uns das im Bereich De-
mokratiebildung zukünftig stärker orientiert vorstel-

len. Das ist ein legitimes Recht der Regierungsfrak-
tionen und – Kollegin Rothe-Beinlich hat schon da-
rauf hingewiesen – Sie hatten alle Möglichkeiten,
auf uns zuzukommen. Was wir Ihnen gesagt ha-
ben, war: Lassen Sie uns diskutieren, wir sind ger-
ne bereit, mit der großen CDU-Fraktion darüber zu
diskutieren,

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Erzählen
Sie doch nicht so einen Quatsch!)

wie wir gemeinsame Anträge schreiben. Das ist ja
nicht neu. Aber von Ihnen kam nichts, sondern im-
mer nur die Ansage: „Ich will das im Ausschuss ha-
ben!“ Dazu sehen wir keine Veranlassung, wohl
aber wären wir gerne bereit gewesen, mit Ihnen
einen Antrag zu schreiben. Aber dazu waren Sie
nicht bereit. So viel zur Klarheit und Wahrheit!

Letzter Punkt zu Ihnen, Herr Tischner: Wenn Sie
uns vorhalten, dass wir wesentliche Erkenntnisse,
Ergebnisse, die jetzt schon aus der Enquetekom-
mission vorliegen, der Sie ja vorsitzen, nicht beach-
tet hätten, da frage ich Sie, dann müssen Sie kom-
plett die Punkte 13 bis 17 nicht gelesen haben,
nicht zur Kenntnis genommen haben. Genau das
sind die Punkte, die aus der Arbeit der Enquete-
kommission resultieren. Jetzt schon! Obwohl die
immer noch arbeitet. Das ist wirklich schon ein star-
kes Stück, sich hier hinzustellen und solche Be-
hauptungen aufzustellen.

Wir haben mit unserem Antrag, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, einen Antrag vorgelegt, der
den Schulen in einer schwierigen Zeit – Chemnitz
ist ja kein Einzelbeispiel und es ist heute schon oft-
mals darauf hingewiesen worden – eine Richt-
schnur und auch dem ThILLM und dem Ministerium
eine Richtschnur geben möchte, wie wir in einer
Gesellschaft, die an den Rändern immer mehr in
Bewegung gerät, trotz alledem die Schulen in ihrem
Auftrag stärken. Und da geht es nicht nur – wie
Herr Höcke hier dargestellt hat – darum, dass
Schulen Mathematik oder Naturwissenschaften ver-
mitteln, sondern es geht natürlich auch darum, jun-
gen Menschen eine Bildung und Erziehung ange-
deihen zu lassen, die sie befähigen, in unserer Ge-
sellschaft auch zukünftig ihren Weg zu finden und
diesen Weg auch in Übereinstimmung und in Dis-
kussionen mit anderen Lebensentwürfen, mit ande-
ren Lebensvorstellungen, aber hier in diesem Land
gemeinsam zu bewältigen.

Das alles ist in unserem Antrag enthalten. Wir ha-
ben mit unserem Antrag bei Weitem niemanden ge-
schwächt, schon gleich gar nicht die Lehrerinnen
und Lehrer, darauf ist schon ausgiebig eingegan-
gen worden. Ganz im Gegenteil, wir sehen, dass
über Weiterbildung, über die Netzwerke im kommu-
nalen Raum eine Stärkung der Lehrkräfte über Öff-
nung von Schule passieren muss – über Öffnung.
Denn Klassenraum zu, und das, was da drin pas-
siert, das geht erst mal niemanden an, das ist tat-
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sächlich nicht unsere Vorstellung. Unsere Vorstel-
lung von Schule ist – und das ist in diesem Antrag
intendiert –, dass Schule Lebendigkeit ausstrahlt,
dass Schule Beteiligungs- und Mitgestaltungsmög-
lichkeiten bereithält, und zwar für alle Akteure in der
Schule. Und, ja, das ist auch schon ausgeführt wor-
den, da stellen wir uns als Koalitionsfraktionen auch
jetzt in der Diskussion zum Thüringer Schulgesetz
noch weitergehende Wege vor, was die Schülermit-
bestimmung anbetrifft, denn da ist Thüringen im
hinteren Feld. Wenn man sich alle Schulgesetze
ansieht, ist Thüringen bei Weitem nicht im vorderen
Bereich. Da hat die SPD in der letzten Legislatur
mit Christoph Matschie schon viele wichtige Sa-
chen für die Partizipation von Schülerinnen und
Schülern eingeführt, aber sie ist auch gescheitert,
und zwar an der Fraktion der CDU, was weiterge-
hende Mitspracherechte anbelangt. Deswegen wer-
den wir uns das ganz genau ansehen. Das ist hier
auch schon mit enthalten. Unsere Vorstellung von
Demokratie in Schule setzt eben genau da an, dass
Schülerinnen und Schüler, dass Lehrkräfte, dass
Eltern, dass alle, die für Schüler tätig sind und von
Schule partizipieren, beteiligt werden.

Lassen Sie mich zum Schluss kommen: Mit unse-
rem Antrag, den wir heute hier diskutieren, haben
wir einen weitestgehenden Schritt getan, um eine
Richtlinie abzubilden, wie wir uns demokratische
Schulentwicklung, Demokratiebildung an Schule
und Partizipation vorstellen. Die Diskussionen, die
seitens der Oppositionsfraktionen hier gelaufen
sind – darauf haben wir, glaube ich, hier hingewie-
sen –, waren nicht würdig, zumindest was von Kol-
lege Höcke gekommen ist, und sie waren vor allen
Dingen nicht dem entsprechend, was sich Schü-
lerinnen und Schüler, was sich Lehrkräfte an Thü-
ringer Schulen vorstellen, nämlich wo sie arbeiten,
wo sie leben, wo sie lernen, auch eine offene, eine
partizipative, eine demokratische Kultur an Schulen
leben zu können. Vielen Dank!

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Präsident Carius:

Vielen Dank. Ich sehe jetzt keine weiteren Wortmel-
dungen.

(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: Alle Schüler
eingeschlafen!)

Doch, Herr Dr. Hartung hat noch eine Wortmeldung
und soweit dann nicht noch weitere kommen, wür-
de ich Frau Staatssekretärin Ohler aufrufen.

Abgeordneter Dr. Hartung, SPD:

Ich muss einfach noch mal nach vorne kommen,
weil Herr Höcke uns hier unterstellt, wir würden an
unseren Schulen weder Pluralismus noch Diskus-
sionskultur haben.

Ich habe vorhin ein Beispiel genannt. Herr Möller
meint, es ist ein Märchen. Er kann gerne in der In-
tegrierten Gesamtschule Jena nachfragen – ich ha-
be ungefähr drei Dutzend Zeugen, die dabei wa-
ren –, wie Herr Rudy das hier so erzählt hat. Das
kann er gern machen, aber wie gesagt, ich habe
dieses Beispiel genau deswegen gebracht: Die ha-
ben dem größten – entschuldigen Sie –, dem größ-
ten Unsinn zugehört, der da von sich gegeben wur-
de, ohne dazwischenzurufen, ohne unruhig zu wer-
den. Sie haben sich ihre Notizen gemacht, sie ha-
ben Fragen gestellt und haben es danach entlarvt.
Das ist das, was wir den Schülern beibringen wol-
len, dass sie, ohne den anderen zu unterbrechen,
zuhören, dass sie ohne Unmut, ohne Weglaufen,
schon ganz und gar nicht mit Gewalt oder so auf so
etwas reagieren und dann diskutieren und dann
dem anderen zeigen: Also das war jetzt wirklich
kein Beitrag. Genau das wollen wir den Schülern
beibringen und deswegen habe ich das Beispiel ge-
bracht.

So muss es überall laufen und ich muss ganz ehr-
lich sagen: Wenn ich mir das anhöre, was Herr
Höcke so sagt, was er gestern über Afrikaner ge-
sagt hat, die angeblich alle auf dem Weg hierher
sind usw., da fällt mir immer – er hat ja darauf hin-
gewiesen, er ist Lehrer, das möchte ich jetzt nicht
kommentieren –, wenn ich das höre, ein Lied von
Georg Kreisler ein. Ich weiß nicht, ob das jemand
kennt. Georg Kreisler, denke ich, ist relativ bekannt.
Das Lied heißt „Weg zur Arbeit“ und er beschreibt,
wie er nach dem Krieg durch Wien geht und dort
lauter ehemaligen Nazis begegnet, und berichtet,
was die jetzt machen und was sie früher gemacht
haben und wer in den arisierten Häusern wohnt. Da
gibt es eine Textzeile, und die fällt mir dann jedes
Mal ein, wenn ich solche Texte hier aus der Rich-
tung höre. Er begegnet unter anderem seinem alten
Gymnasiallehrer und dann sagt er: „Was nur die
Kinder bei dem lernen? Vielleicht vergessen sie es
bald.“ Genau das denke ich auch.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Präsident Carius:

Weitere Wortmeldungen vonseiten der Abgeordne-
ten liegen mir nicht vor. Tut mir leid, Herr Höcke,
dass ich Ihre Zwischenfrage jetzt nicht gesehen ha-
be. Frau Staatssekretärin Ohler hat das Wort für die
Landesregierung. Bitte schön.

Ohler, Staatssekretärin:

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnete, im Namen des Ministers
möchte ich den regierungstragenden Fraktionen für
diesen Antrag danken und ich schließe mich die-
sem Dank an.
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(Beifall DIE LINKE)

Herr Minister hat sich heute mit der Bundesministe-
rin Frau Giffey in Themar getroffen. Auch hier ging
es um die Unterstützung demokratischen Handelns.

Auch ich werde wie ein Großteil meiner Vorredne-
rinnen und Vorredner jetzt viel über Demokratie
sprechen, was bei diesem Antrag nahe liegend ist.
Wäre Demokratie nicht so gefährdet, müssten wir
nicht so lange darüber reden. Demokratie ist die
Grundlage unseres Zusammenlebens, aber sie
muss, wie wir aktuell auch – heute schon mehrfach
angesprochen – in Chemnitz gerade sehen, Tag für
Tag neu verteidigt werden. Sie muss immer wieder
neu gelernt und erarbeitet werden. In dieser festen
Überzeugung hat der Minister deshalb als diesjähri-
ger Präsident der Kultusministerkonferenz die De-
mokratiebildung und Demokratieerziehung zu sei-
nem Schwerpunktthema gemacht – es wurde mehr-
fach erwähnt.

Denn Demokratiebildung bedeutet nichts Geringe-
res als die aktive Vorsorge für eine gelebte Demo-
kratie in der Zukunft. Für uns und die Mitglieder der
Regierungskoalition ist die Frage der Demokratie-
bildung hochaktuell. Sie ist aktueller, als uns lieb
sein kann, denn unsere Demokratie ist seit einigen
Jahren inneren Anfeindungen ausgesetzt. Sehen
wir uns die Ereignisse in Chemnitz an, denken wir
an die Morde des NSU aus den widerlichsten,
rechtsextremistischen und ausländerfeindlichen
Motiven. Denken wir an die selbst ernannten patrio-
tischen Europäer gegen die Islamisierung des
Abendlands, die in Wahrheit ein demokratisches
Deutschland genauso verachten wie ein demokra-
tisches Europa. Oder denken wir an die sogenann-
ten Reichsbürger, die sich nicht damit abfinden
können, dass in Deutschland nach 1945 ein für alle
Mal Schluss sein sollte mit Menschenverachtung,
Militarismus und nationaler Selbstüberhöhung. Wir
haben es leider, wie die jüngsten Wahlergebnisse
zeigen, auch mit einer wachsenden Tendenz unter
den Wahlberechtigten zu tun, die demokratisch
handelnden Parteien misstrauen. Darum sind alle
Demokraten aufgerufen, Tag für Tag für die Demo-
kratie einzutreten, für sie zu werben und für sie
ganz persönlich einzustehen.

Demokratie ist ein kostbares Gut, das wir in den
Händen halten, und gerade deshalb müssen wir
Strategien und Handlungsempfehlungen weiterent-
wickeln, wie wir mit demokratiegefährdendem Ver-
halten an unseren Schulen umgehen. Damit haben
wir auch längst begonnen – ja, auch an unseren
Schulen. Gesellschaftliche Entwicklungen machen
nicht vor der Schultür halt. Hakenkreuzschmiererei-
en, Hören von Nazimusik, fremdenfeindliche Belei-
digungen: Sie sind keine Normalität an unseren
Schulen, aber sie kommen vor und sie haben dort –
wie anderswo – nichts verloren.

Schule hat das Ziel, junge Menschen hinsichtlich ih-
rer sozialen und kognitiven Fähigkeiten sowie ihrer
Persönlichkeitsentwicklung darauf vorzubereiten,
am beruflichen, kulturellen, gesellschaftlichen und
eben auch am politischen Leben teilzunehmen. Die
Schülerinnen und Schüler von heute sind die De-
mokratinnen und Demokraten von morgen. Wir
müssen sie immun machen gegenüber gesell-
schaftsfeindlichen Tendenzen und Gruppierungen,
die das heute demokratische, offene und pluralisti-
sche Deutschland ablehnen. Für Empathie statt
Egoismus – dies bringt es aus unserer Sicht auf
den Punkt. Die Erlangung der Kompetenz, Ver-
ständnis für die Situation des anderen in Beziehung
zur eigenen Situation aufzubringen, ist eine not-
wendige Grundlage für eine menschliche und de-
mokratische Gesellschaft.

So vielfältig die Demokratie ist, so vielfältig muss
auch die Demokratiebildung in unseren Schulen
sein. Dabei halten wir drei Aspekte für wesentlich:
Erstens, die Persönlichkeitsentwicklung der Schü-
lerinnen und Schüler sollte immer im Vordergrund
stehen. Zweitens muss versucht werden, die gesell-
schaftliche Teilhabe anzuregen und auszubilden.
Und drittens kommt es nicht darauf an, bloßes Wis-
sen einzusammeln und zu pauken, sondern es geht
darum, Kompetenzen zu erwerben, die im Alltag
angewendet werden können. Darüber hinaus müs-
sen Schülerinnen und Schüler lernen, dass zur De-
mokratie eine Kultur des Streits und der Auseinan-
dersetzung gehört. In der Schule müssen daher die
Spielregeln für den Austausch von Meinungen ein-
geübt werden. Dabei ist eine Streitkultur zu pflegen,
die den anderen auch dann als Person weiter ach-
tet, wenn wir nicht seiner Meinung sind. Die Würde
des Andersdenkenden zu achten, zu respektieren
und im Notfall zu schützen, gehört zu den wichtigs-
ten aktuellen Aufgaben aller am Schulalltag Betei-
ligten.

Für jeden in der Schule wie hier im Parlament gilt:
Es gibt Werte und Prinzipien, die in unserer Gesell-
schaft uneingeschränkt gelten und die nicht verhan-
delbar sind. Dazu zählen die Würde des Menschen,
die im Grundgesetz aufgeführten Grundrechte, das
Demokratieprinzip selbst und das Prinzip der Ge-
waltenteilung. Eine Schule, die zur Demokratie bil-
det, ist eine geschichtsbewusste Schule. Die Ausei-
nandersetzung mit der eigenen Geschichte ist eine
fortwährende Aufgabe. Jede Schülergeneration
muss ihre eigenen Fragen an die Vergangenheit
richten dürfen. Schließlich ist eine Schule, die zur
Demokratie bildet, selbst eine demokratische
Schule. Demokratiebildung zeigt jungen Menschen
Handlungsspielräume in einer komplexen Welt auf.
Schülerinnen und Schüler lernen, dass Gegeben-
heiten beeinflussbar und veränderbar sind, in ihrem
direkten Umfeld, aber auch darüber hinaus. Es gibt
vielfältige Möglichkeiten, Demokratie auszuüben.
Da sind zum Beispiel die Wahlämter für Schülerin-
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nen und Schüler in Schülervertretungen, in wichti-
gen Schulgremien wie der Schulkonferenz. Da ist
die Landesschülervertretung und da sind die Schü-
lerzeitungen, in denen Schülerinnen und Schüler ih-
re Meinung artikulieren können. Schülerinnen und
Schüler können Demokratie nur verstehen und um-
setzen, wenn sie Demokratie als gemeinsame und
geteilte Erfahrung erleben. Überall dort, wo sie aktiv
mitgestalten, wird demokratisches Handeln für sie
erfahrbar.

Dem gesamten pädagogischen Personal kommt an
dieser Stelle eine besondere Bedeutung zu. Das
pädagogische Personal ist es, auf das wir auch ne-
ben den uns anvertrauten Kindern ein besonderes
Augenmerk richten, wenn wir mit der Novellierung
des Thüringer Schulgesetzes und mit dem Thürin-
gen-Plan das Thüringer Schulwesen weiterent-
wickeln. Die Themenschwerpunkte Demokratiebil-
dung und Demokratieerziehung sind schon heute
ein fester Bestandteil in der Fort- und Weiterbildung
des pädagogischen Personals. Die Lehrkräfte an
Thüringer Schulen erhalten Fortbildungsangebote
des ThILLM zur vertieften Umsetzung demokratie-
stärkender Bildungsinhalte und zur Stärkung einer
demokratischen Schulkultur. Darüber hinaus sind
die Förderung von menschenrechtsorientierten Ein-
stellungen und die Stärkung von demokratischen
Kompetenzen sowie die Ermöglichung demokra-
tischer Erfahrungsräume mit einer beteiligungsori-
entierten Alltagskultur zwei wichtige Leitziele des
Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und
Weltoffenheit. Im Rahmen des Programms werden
umfangreiche Maßnahmen auf Landes- und lokaler
Ebene zur Umsetzung der vorgenannten Ziele ge-
fördert. Im Rahmen des Fortbildungsangebots steht
für Lehrerinnen und Lehrer ein Katalog mit derzeit
27 verschiedenen Bildungsbausteinen zur Verfü-
gung. Diese Fortbildungen sind Tagesseminare und
können kostenfrei als Inhouse-Veranstaltungen fle-
xibel gebucht werden. Alle Angebote sind durch
das ThILLM zertifiziert und werden auch über das
Thüringer Schulportal mit beworben.

Selbstverständlich werden auch Programme des
Bundes und von Institutionen, welche die demokra-
tische Schulentwicklung unterstützen, befürwortet
und beworben. Lassen Sie mich hier beispielhaft
nennen: Jugend debattiert, das länderübergreifen-
de Förderprogramm „Demokratisch handeln“ und
das bundesweite Förderprogramm OPENION – Bil-
dung für eine starke Demokratie.

Das Thüringer Bildungsministerium unterstützt
Schulen dabei, sich aktiv in kommunalen Bildungs-
landschaften einzubringen und damit die Koopera-
tion mit außerschulischen Partnern zu stärken. Ein
hervorragendes Beispiel hierfür ist das Projekt nele-
com. Es zielt auf eine stärkere lokale Vernetzung
von Bildungsangeboten und auf eine regionale Un-
terstützung von Kindern und Jugendlichen ab.

Sehr geehrte Damen und Herren, 2019 begehen
wir drei Jubiläen, denen gemeinsam ist, dass sie
die Grundprinzipien des demokratischen Zusam-
menlebens zum Kern haben. 100 Jahre Weimarer
Republik, 70 Jahre Grundgesetz und 30 Jahre
friedliche Revolution. Die Jahrestage sind geeignet,
Fragen zur Demokratie und zu Demokratiebildung
im schulischen Kontext neu zu erörtern, um die hu-
manistische Wertevermittlung zu vertiefen. Hierzu
werden wir im Schuljahr 2018/2019 für die weiter-
führenden Thüringer Schulen eine Ausschreibung
zur Förderung von bis zu 500 Euro für 20 Projekte
am Lernort Schule vornehmen.

Demokratieerziehung muss sich wie ein roter Fa-
den durch den gesamten Schulalltag ziehen und
darf auch nicht auf einzelne Unterrichtsfächer redu-
ziert werden. Sie muss vielmehr Gegenstand unter-
schiedlichster Vermittlungsformen sein. Deshalb ist
in allen Schularten die fächerübergreifende Ver-
knüpfung von historisch-politischem Lernen mit viel-
fältigen Formen der Demokratieerziehung in Thürin-
ger Schulen der richtige Weg. Unser Haus über-
denkt zurzeit, wie die gesellschaftswissenschaftli-
chen Unterrichtsfächer für eine verstärkte Ausei-
nandersetzung mit gesellschaftlichen und politi-
schen Entwicklungen im Schulunterricht gestärkt
werden können. Es wird insbesondere geprüft –
jetzt schaue ich, wo Herr Tischner ist –,

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Hier!)

ob eine Änderung der Thüringer Schulordnung und
Lehrpläne für die Fächer Sozialkunde und Ge-
schichte hinsichtlich der Aufstockung von Unter-
richtsstunden erfolgen soll. Und hier sei mir doch
noch mal gestattet, darauf hinzuweisen, dass die
Rahmenstundentafel von unseren Vorgängern be-
schlossen wurde. Herr Wolf hat es bereits erwähnt.

Darüber hinaus gibt es schon heute vielfältige An-
gebote, mit denen demokratiestärkend historische
Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit der
deutschen Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts
durch schulische und außerschulische Aktivitäten
und Begegnungsräume vermittelt werden können.
Im Schuljahr 2017/2018 betrug die Anzahl von Ge-
denkstättenfahrten zu Orten für Opfer beider Dikta-
turen im 20. Jahrhundert 124 Schulen, das war der
Stand vom Mai 2018. Das heißt, da kommen noch
einige dazu. Das ist gegenüber den Vorjahren eine
durchschnittliche Verdreifachung von schulischen
Gedenkstättenfahrten in Thüringen. Die Anzahl der
durchgeführten und vom Ministerium geförderten
Demokratieprojekte im Schuljahr 2017/2018 liegt
bei 41. Dies stellt gegenüber den Vorjahren eine
Verdoppelung von durchgeführten und geförderten
Demokratieprojekten dar. Unter unserer Leitung –
also nicht zuvor – haben Schulämter Kooperations-
vereinbarungen mit Gedenkstätten wie beispiels-
weise Point Alpha abgeschlossen. In Kooperatio-
nen mit den Trägern der außerschulischen Jugend-
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bildung können von den lokalen Partnerschaften für
Demokratie vielfältige Angebote zur Demokratie-
stärkung gefördert werden. In zahlreichen Projekten
ist dies bereits gelebte Praxis. Aktuell prüft das
Thüringer Bildungsministerium gemeinsam mit Ex-
perten der Stiftung Ettersberg, des ThILLM, der
Staatlichen Schulämter, der Staatlichen Studiense-
minare und mit Fachlehrkräften die Schaffung eines
Thüringer Schulpreises.

Die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem
Thema „Aufarbeitung“ ist für die Thüringer Landes-
regierung von besonderer Bedeutung. Dabei gilt es,
den Dialog zwischen den Generationen über die
Ursachen eines Unrechts weiter zu befördern, wel-
che bis heute in unterschiedlichen gesellschaft-
lichen Bereichen und mit unterschiedlicher Intensi-
tät nachwirken. Aus der Auseinandersetzung mit
der Geschichte können wir lernen und Rückschlüs-
se für unser eigenes Handeln ziehen. Die Ge-
schichtsaufarbeitung hilft dabei, junge Menschen
für geschichtliche Prozesse zu sensibilisieren und
antidemokratischen, intoleranten, fremdenfeindli-
chen und rassistischen Haltungen entgegenzuwir-
ken. Die Erfahrung mit der deutschen und euro-
päischen Geschichte des 20. Jahrhunderts durch
den Besuch von Gedenkstätten, Projekttage, die
Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus oder
mit der DDR-Geschichte, all dies gehört zu einer
demokratischen Schule – im Unterricht genauso
wie in außerschulischen Projekten oder Klassen-
fahrten. Zurzeit werden im Rahmen des Landespro-
gramms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit
unter anderem die Angebote „Netzwerk für Demo-
kratie und Courage“ und „Schule ohne Rassismus“
gefördert. Wer schon mal bei einer Verleihung die-
ses Titels „Schule ohne Rassismus“ dabei war,
weiß, wie unglaublich engagiert die Schüler und
Schülerinnen sich hier einbringen, um ihre Schule
wirklich zu einer fremdenfeindfreien und demokra-
tischen Schule weiterzuentwickeln.

(Beifall DIE LINKE)

Mit der Förderung des Projekts „Thüringen 19_19“
wird das Ziel verfolgt, verschiedenste Thüringer Bil-
dungsinstitutionen im Hinblick auf ihre demokra-
tische Erfahrungsqualität weiterzuentwickeln. Wir
sind stolz darauf, dass in der überwältigenden
Mehrheit der Schulen in Thüringen Demokratie ge-
lebt wird. Das ist dem Engagement der vielen Leh-
rerinnen und Lehrer und der anderen pädagogi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Eltern
und natürlich der Schülerinnen und Schüler zu ver-
danken. Aber ich betone auch – ich habe es zuvor
schon erwähnt: Ohne Wachsamkeit geht es nicht.
Es gibt auch andere Tendenzen. Eine funktionie-
rende Demokratie hängt davon ab, ob und inwie-
weit die Bürgerinnen und Bürger sich daran beteili-
gen, sich artikulieren, wie sie sich konstruktiv ein-
bringen und die Demokratie verteidigen. Thomas
Hartung hat hier schon ein gutes Beispiel gebracht,

wie das auch Schüler und Schülerinnen in solchen
Diskussionen tun. Darauf müssen wir unsere Kin-
der und Jugendlichen vorbereiten, Tag für Tag. Ich
wünsche mir, dass wir – Regierung und Parlament
gleichermaßen – die Demokratiebildung noch wei-
ter voranbringen und noch stärker implementieren.
Wir sollten uns dieser Aufgabe gemeinsam wid-
men. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Präsident Carius:

Danke schön, Frau Staatssekretärin Ohler. Weitere
Wortmeldungen sehe ich nicht. Es ist beantragt
worden, den Antrag an den Ausschuss für Bildung,
Jugend und Sport zu überweisen. Wer dem zu-
stimmt, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen.
Das sind die Stimmen der CDU-Fraktion und der
SPD-Fraktion, der Linken teilweise.

Ich frage noch einmal. Dann wissen vielleicht alle,
worüber wir abstimmen. Beantragt wurde, den An-
trag an den Ausschuss für Bildung, Jugend und
Sport zu überweisen. Wer ist dafür? Das sind die
Stimmen der CDU-Fraktion. Danke. Gegenstim-
men? Aus den Koalitionsfraktionen. Enthaltungen?

(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: Wir waren
mental dagegen!)

Sie waren mental dagegen, stimmen aber jetzt
doch mit Enthaltung? Die AfD-Fraktion enthält sich
also entschieden. Der Kollege Gentele enthält sich
ebenfalls. Damit ist die Überweisung abgelehnt und
wir kommen direkt zur Abstimmung über den An-
trag. Wer dafür ist, den bitte ich jetzt um das Hand-
zeichen. Das sind die Stimmen der Koalitionsfrak-
tionen. Gegenstimmen? Aus der CDU-Fraktion und
der AfD-Fraktion. Enthaltungen? Bei 1 Enthaltung
des Abgeordneten Gentele damit mit Mehrheit an-
genommen.

Ich schließe diesen Tagesordnungspunkt und wir
rufen auf den Tagesordnungspunkt 11

Konsequenzen aus der Polizei-
lichen Kriminalstatistik 2017
ziehen – Thüringer Initiative
zur gesonderten Unterbrin-
gung und Überwachung ge-
walttätiger Asylbewerber so-
wie zur Erleichterung der Ab-
schiebung straffällig geworde-
ner Ausländer
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Antrag der Fraktion der AfD
- Drucksache 6/5701 -
dazu: Konsequente Asyl- und

Flüchtlingspolitik in Thürin-
gen – Verantwortung
wahrnehmen
Alternativantrag der Frak-
tion der CDU
- Drucksache 6/5763 -
Neufassung -

Die Fraktion der AfD wünscht das Wort zur Begrün-
dung. Herr Abgeordneter Henke, Sie haben das
Wort. Bitte schön.

Abgeordneter Henke, AfD:

Vielen Dank, Herr Präsident. Werte Abgeordnete,
werte Gäste, in der Polizeilichen Kriminalstatistik
2017 für den Freistaat Thüringen ist die Anzahl der
Straftaten gegenüber dem Vorjahr um insgesamt
4 Prozent gesunken. Gleichzeitig hat die Aufklä-
rungsquote aller Straftaten in Thüringen um
0,7 Prozent auf insgesamt 64,5 Prozent aufgeholt.
Dem Innenminister zufolge ist Thüringen damit
auch weiterhin eines der sichersten Bundesländer.
– Es wäre schön, wenn jemand vom Innenministe-
rium da wäre, der hier zuhört. – Angesichts dieser
Zahlen und Aussagen stellt sich die Frage, wie es
sein kann, dass das allgemeine Sicherheitsgefühl
der Bevölkerung in Thüringen demgegenüber in
den letzten Jahren so erheblich gelitten hat. Hierzu
gehören auch die Angriffe auf Rettungskräfte, Poli-
zeibeamte und vieles andere, das bei der Verunsi-
cherung der Bevölkerung mit hineingezählt werden
muss. Die Befürchtung der Bürger, selbst Opfer ei-
ner Straftat zu werden, wird oftmals als bloß diffuse
und unbegründete Befürchtung abgetan, die ledig-
lich von Rechtspopulisten geschürt worden sei.
Dass dies aber nicht der Realität entspricht, offen-
bart sich, wenn man sich die aktuelle Polizeiliche
Kriminalstatistik etwas genauer anschaut. So
stimmt es zwar, dass die Anzahl der registrierten
Diebstähle, Betrugsdelikte oder auch Fälle der Wirt-
schaftskriminalität gegenüber dem Jahr 2016 zu-
rückgegangen ist. Jedoch ist hierbei gleichzeitig bei
Delikten, die bei der Bevölkerung besonders große
Verunsicherung hervorrufen, ein deutlicher Anstieg
gegenüber dem Vorjahr zu erkennen. So sind ge-
genüber 2016 sowohl die Anzahl der Straftaten ge-
gen die sexuelle Selbstbestimmung wie auch die
Anzahl der Straftaten gegen das Leben angestie-
gen. Bei Letzterem ist sogar eine drastische Steige-
rung um 26,6 Prozent zu verzeichnen. Vergleicht
man zudem die Anzahl der im Jahre 2017 fest-
gestellten Delikte mit den Zahlen, die in den Jahren
vor der Massenzuwanderung im Jahr 2015 regis-
triert wurden, so sieht man, dass insbesondere bei
den Körperverletzungsdelikten, der Gewaltkriminali-
tät und den Delikten gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung ein Anstieg stattgefunden hat. Außerdem

fällt auf, dass nicht deutsche Tatverdächtige bei ei-
ner Vielzahl von Delikten im Verhältnis zum Auslän-
deranteil an der Gesamtbevölkerung Thüringens,
der aktuell bei 4,1 Prozent liegt, weiter überreprä-
sentiert sind. So lag im Jahr 2017 in Thüringen der
Anteil an nichtdeutschen Tatverdächtigen von der
Gesamtzahl der registrierten Tatverdächtigen bei
den Körperverletzungsdelikten bei 18,4 Prozent, bei
den Raubdelikten – man höre und staune – bei
22 Prozent und bei den Straftaten gegen das Leben
sogar bei 22,9 Prozent. Vor dem Hintergrund, dass
die genannten Werte in den vergangenen Jahren
konstant angestiegen sind, wird deutlich, dass die
Asyl- und Zuwanderungspolitik der letzten fünf Jah-
re entscheidend dazu beigetragen hat, dass unsere
Gesellschaft durch Ausländerkriminalität immer
weiter belastet wird.

(Beifall AfD)

Es ist daher nun die Aufgabe der Politik, diese
Fehlentwicklung umgehend zu korrigieren und
einen grundlegenden Paradigmenwechsel im Um-
gang mit Asylbewerbern oder angeblichen Flücht-
lingen einzuleiten, die wegen einer vorsätzlich be-
gangenen Straftat verurteilt wurden. Hierfür müssen
zunächst einmal gesonderte Einrichtungen sowie
auch die hierfür nötigen rechtlichen Grundlagen ge-
schaffen werden, die es ermöglichen, straffällig ge-
wordene, gewaltbereite Flüchtlinge außerhalb von
Ortschaften unterzubringen, damit sie weder die
einheimische Bevölkerung noch andere friedliche
Asylbewerber gefährden können.

(Beifall AfD)

Außerdem ist es zur erleichterten Ausweisung von
straffällig gewordenen Flüchtlingen und Asylbewer-
bern notwendig, dass die §§ 53 ff. Aufenthaltsge-
setz grundsätzlich überarbeitet werden. Dafür müs-
sen die Verurteilungsschwellen ab dem Auswei-
sungsinteresse nach § 53 Abs. 1 in Verbindung mit
§ 54 Aufenthaltsgesetz „schwer-“ bzw. „besonders
schwerwiegend“ herabgesetzt werden. Zugleich ist
es aber auch erforderlich, dass das Bleibeinteresse
im Sinne des § 55 Aufenthaltsgesetz, das vor einer
Ausweisung schützt, nun doch bejaht werden kann,
wenn innerhalb der letzten fünf Jahre keine straf-
rechtliche Verurteilung des Ausländers stattgefun-
den hat. Denn nach unserem Dafürhalten ist es den
deutschen Steuerzahlern weder vermittelbar noch
zumutbar, dass sie für Verpflegung und Unterkunft
von bereits rechtskräftig verurteilten Asylanten bzw.
angeblichen Flüchtlingen auch noch aufkommen
müssen. Ich bedanke mich.

(Beifall AfD)

Präsident Carius:

Danke schön, Herr Abgeordneter Henke. Ich frage
noch mal, ob die CDU-Fraktion das Wort zur Be-
gründung wünscht. Das ist nicht der Fall. Dann er-
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öffne ich damit die Beratung und als Erste hat Ab-
geordnete Berninger für die Fraktion Die Linke das
Wort.

Abgeordnete Berninger, DIE LINKE:

Meine sehr geehrten Damen und Herren der demo-
kratischen Fraktionen, ich will mal mit einem halben
Zitat aus einem sehr bekannten Fernsehspiel an-
fangen: „The same procedure as every“ Landtags-
sitzung, würde ich mal sagen. Das Parlament muss
sich mit mindestens einem rechtspopulistischen An-
trag auseinandersetzen, mit dem die Rechtspopu-
listen das Plenum als Podium für ihre ausländer-
feindliche Hetze

(Zwischenruf Abg. Henke, AfD: Wir zählen ab
jetzt mal mit!)

und rassistisch motivierte Angst- und Stimmungs-
mache gegen Geflüchtete nutzen.

Präsident Carius:

Für den Vorwurf der ausländerfeindlichen Hetze
möchte ich Sie jetzt nicht zur Ordnung rufen, ich rü-
ge Sie und bitte Sie, sich in Ihrer Wortwahl etwas
zu mäßigen.

(Zwischenruf Abg. König-Preuss, DIE LINKE:
Aber das ist doch ein Fakt!)

Abgeordnete Berninger, DIE LINKE:

Die Demokratie hält das aus, meine Damen und
Herren der demokratischen Fraktionen, da bin ich
eigentlich ganz optimistisch, solange man sagen
darf, was ist. Denn wir können ja im Gegenzug die-
se öffentliche Hetze und Verbreitung von mindes-
tens Halbwahrheiten ebenso öffentlich widerlegen,
den Fake News die Fakten entgegenhalten und den
rassistisch motivierten widerwärtigen Vorschlägen
ein klares Nein entgegenrufen.

Wichtig ist, meine Damen und Herren, dass die De-
mokratinnen und Demokraten im Thüringer Landtag
das gemeinsam tun.

Der Titel des AfD-Antrags beschreibt mit „geson-
derte Unterbringung“ ziemlich genau, was die
Rechtspopulisten wollen. Geflüchtete sollen weit
weg von der Gesellschaft, außerhalb von Ortschaf-
ten gesondert untergebracht werden.

(Zwischenruf Abg. Henke, AfD: Am besten im
Heimatland!)

Und sie sollen dort auch festgehalten werden, ein-
gesperrt, interniert. Dass es da strafrechtliche Er-
mittlungen und ausermittelte Straftaten, rechtsstaat-
liche Verfahren gibt, interessiert die Rechtspopuli-
stinnen nicht. Und zur Legitimierung ihrer Forderun-
gen benutzt die rechtspopulistische AfD-Fraktion
Behauptungen, die – und auch das ist nichts Neues
– schlicht falsch sind. Sie behauptet zum Beispiel,

die Polizeiliche Kriminalstatistik für 2017 zeige eine
im Vergleich zum Zeitraum vor 2013 dramatisch
verschlechterte Sicherheitslage in Thüringen und
die Aufklärungsquote sei – Zitat – „katastrophal
schlecht“. Das ist gelogen, meine Damen und Her-
ren der demokratischen Fraktionen und sehr geehr-
te Zuhörer und Zuhörerinnen.

(Zwischenruf Abg. Henke, AfD: Sie haben
nicht gut zugehört! Ich habe gesagt, sie hat
sich verbessert!)

Thüringen gehört auch 2017 zum vorderen Drittel
der Länder mit den geringsten Häufigkeitszahlen,
also den Zahlen an Straftaten pro 100.000 Einwoh-
nerinnen. Thüringen belegt in dieser Statistik
Platz 5 der 16 Bundesländer. Für Thüringen wurde
2017 die geringste Häufigkeitszahl ermittelt. Die
Behauptung für den Zeitraum vor 2013 ist ebenfalls
gelogen. Die Zahl der Straftaten lag in Thüringen
zuletzt bei etwa 142.000 jährlich. In den Jahren vor
2013 bewegte sich die Zahl mal knapp darunter,
mal knapp darüber. 2005 waren es sogar noch
10.000 Straftaten mehr.

Ohne ausländerrechtliche Straftaten, die durch die
Einwanderung zwischenzeitlich stark zugenommen
hatten, ist die Zahl der Taten seit 2005 fast durch-
gängig gesunken, am stärksten im vergangenen
Jahr um rund 5 Prozent. Das zeigt ein Blick in die
Polizeiliche Kriminalstatistik des Bundes.

Zu den von den Rechtspopulistinnen gerne benutz-
ten Halbwahrheiten: Die rechtspopulistische AfD
greift sich für ihre Argumentation ganz konkret De-
likte mit vergleichsweise hohem Anteil nichtdeut-
scher Tatverdächtiger heraus. Sie greift sich einige
Delikte heraus, in denen der Anteil nichtdeutscher
Tatverdächtiger im Bereich von 18 bis 24 Prozent
liegt – zum Beispiel bei Körperverletzungsdelikten
mit 18,4 Prozent –, um damit dann die Behauptung
einer angeblich verschlechterten Sicherheitslage für
die Menschen in Thüringen zu belegen. Tatsäch-
lich, meine Damen und Herren, gibt es aber gerade
bei den Körperverletzungsdelikten unter Zuwande-
rern einen sehr hohen Anteil von Fallzahlen, die
sich im sozialen Nah- und Wohnbereich abspielen,
also oft innerhalb der Unterkünfte und im sozialen
Nahbereich. Oft sind Zuwanderer sowohl Opfer als
auch Täter, aber das interessiert nicht, zumindest
nicht die Rechtspopulisten der AfD. Sie unterschla-
gen diesen Fakt bei der Heraufbeschwörung der
angeblichen Gefahren für die deutsche Bevölke-
rung ganz bewusst. Für ihre Behauptung, insbeson-
dere bei Gewaltstraftaten sei der Anteil nichtdeut-
scher Tatverdächtiger gestiegen, führen die
Rechtspopulisten als „Beweis“ Jena mit 43,7 Pro-
zent an, ohne zu erwähnen, dass dort wiederholt
Jugendcliquenrivalitäten zu verändertem Kontroll-
und sicher auch Anzeigeverhalten unter anderem
durch die Polizei selbst führte, was die hohe Quote
erklären kann. Auch die Behauptung, dass die Ge-
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waltkriminalität in Thüringen besonders zugenom-
men habe und dies an den Flüchtlingen liege, die
2015 nach Thüringen gekommen sind, ist eine Lü-
ge.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Tatsächlich ist die Gewaltkriminalität in Thüringen
im letzten Jahr um 3 Prozent gesunken. Sie lag bei
rund 4.380 Fällen. In den zwei Jahren davor lag sie
etwas unter 4.000, 2013 wieder über 4.000 Fällen.
In den fünf Jahren von 2004 bis 2008 war die Ge-
waltkriminalität konstant deutlich höher, als es in
den letzten fünf Jahren der Fall war, ohne die
Flüchtlingssituation von 2015. Wenn die AfD be-
hauptet, eine „vielfach fehlende Akzeptanz unserer
Rechtsordnung bei Ausländern, die als Flüchtlinge
in unser Land gekommen sind“ sei schuld an der
Kriminalitätsentwicklung in Thüringen, dann ist das
schlicht falsch. Die Mehrheit der Flüchtlinge lebt
rechtskonform in Thüringen.

Was die AfD aber verschweigt: Der Großteil der
Tatverdächtigen – in der Regel acht bis neun von
zehn Tatverdächtigen – sind Deutsche und dort ge-
be es dann demnach ja auch eine fehlende Akzep-
tanz der Rechtsordnung. Die AfD lässt auch außer
Acht, dass es in der kriminologischen Forschung
konstante Indikatoren für eine erhöhte Kriminalität
gibt. So gibt es zum Beispiel einen Kriminalitäts-
schwerpunkt in jüngeren Altersgruppen und in Thü-
ringen sind 75,6 Prozent aller Tatverdächtigen
männlich, bei Gewaltdelikten sind es noch mehr.
Auch spielt die soziale Lage der Täter eine wichtige
Rolle: Je schlechter und prekärer die eigene soziale
Lage ist, desto mehr steigt die Kriminalitätsneigung.
Dennoch wird der, der sich die Kriminalstatistik
2017 in Thüringen in Gänze anschaut und sich
nicht die in das rassistische Weltbild passenden
Zahlen herauspickt, bemerken, dass die Realität
hier anders aussieht, als von der AfD an die Wand
gemalt. Rund 25 Prozent aller Tatverdächtigen von
Gewaltkriminalität in Thüringen sind Deutsche.
78 Prozent aller Tatverdächtigen von Raubdelikten
in Thüringen sind Deutsche, 80 Prozent aller Tat-
verdächtigen von Vergewaltigungen in Thüringen
sind Deutsche, 85 Prozent aller Tatverdächtigen
der Gesamtheit von Sexualdelikten in Thüringen
sind Deutsche, 86 Prozent aller Tatverdächtigen
der Gesamtheit von Straftaten in Thüringen – ohne
jene, die nur Ausländer begehen können – sind
Deutsche. 90 Prozent aller Tatverdächtigen von se-
xuellem Missbrauch in Thüringen sind Deutsche,
91 Prozent aller Tatverdächtigen von Wirtschaftskri-
minalität in Thüringen sind Deutsche, 92 Prozent al-
ler Tatverdächtigen von Rauschgiftdelikten in Thü-
ringen, 93 Prozent aller Tatverdächtigen sexuellen
Missbrauchs von Kindern in Thüringen und 94 Pro-
zent aller Tatverdächtigen, die Kinderpornografie in
Thüringen verbreiten, erwerben, besitzen oder
herstellen, sind Deutsche. Das ist keine Rechtferti-

gung. Straftat bleibt Straftat, egal von wem sie be-
gangen wird und das ist auch für das Opfer uner-
heblich.

(Beifall CDU, DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Aber, meine Damen und Herren, wenn wir ernsthaft
über Kriminalitätsentwicklung, aber auch Kriminali-
tätsverhütung, reden wollen, dann müssen wir die
Ursachen und Bedingungen betrachten. Aber eine
ernsthafte Auseinandersetzung beabsichtigen die
Rechtspopulisten ja nicht. Ausländerfeindliche Het-
zer und Hetzerinnen wollen, dass sich das Narrativ
verfestigt, Kriminalität in Thüringen sei eine Frage
der Herkunft, und zwar der nichtdeutschen Her-
kunft. Was die AfD aus den Thüringer Zahlen zur
Kriminalität 2017 außerdem hätte analysieren und
entsprechende Konsequenzen ziehen können – hat
sie aber nicht, weil es nicht in die Mär vom kriminel-
len Ausländer passt –, wäre, dass trotz sinkender
Bevölkerung um 12.500 Einwohnerinnen und einem
gleichzeitigen Anstieg um rund 4.500 gemeldete
Ausländerinnen der Anteil der nichtdeutschen Tat-
verdächtigen um knapp 1 Prozent leicht zurückge-
gangen ist, dass in über 1.697 Fällen Zuwanderer
in Thüringen Opfer einer Straftat wurden und es
sich dabei insbesondere um tätliche Angriffe han-
delt, dass der Bereich der Kriminalität im Anlagen-
und Finanzbereich einen Anstieg von 1.000 Prozent
verzeichnet, dass gerade der banden- und ge-
werbsmäßige Betrug, bei dem Menschen mit Ren-
diteversprechen betrogen werden und Gelder in
Spekulationsgeschäften verschwinden, dabei ein
Problem darstellt, dass es weiterhin viele Straftaten
von Nazis gibt. Mehr als 1.350 Delikte der politisch
motivierten Kriminalität rechts machen wie in den
Vorjahren knapp zwei Drittel aller Delikte der PMK
aus.

Der „Stern“ veröffentlichte im Juni zum Weltflücht-
lingstag einen Beitrag über die Hysterie um die ver-
meintlich hohe Flüchtlingskriminalität. Den finde ich
sehr passend zum Abschluss meiner Erwiderung
auf die Angstmache durch die AfD. Ich möchte
daraus zitieren, ehe ich zum Alternativantrag der
CDU-Fraktion komme. Ich möchte das zitieren,
auch weil es gerade im Moment so gut zu den Er-
eignissen seit dem Wochenende in Chemnitz passt.
Im „Stern“ wurde also geschrieben: „Sie leben in
Deutschland, mitten unter uns. Im vergangenen
Jahr haben sie 14 Menschen getötet, 125 Frauen
vergewaltigt, insgesamt fast 8000 Gewalttaten ver-
übt. Das sind beunruhigende Zahlen, aber niemand
fürchtet sich. Die einzige Reaktion ist Gelassenheit.
Denn die Zahlen beschreiben nicht die Kriminalität
von Geflüchteten, sondern die der Bewohner der
Stadt Hamburg. Wer von Einheimischen getötet
wird, den betrauern meist nur die Angehörigen. Ist
der Täter jedoch ein Flüchtling, ist das ganze Land
erschüttert. [...] AfD und CSU haben sich für einen
anderen Weg entschieden. Sie nehmen die Angst
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nicht Ernst, sie verstärken und benutzen sie. Angst-
machen ist weltweit die wirksamste Methode aller
Populisten. Zuerst schürt man Panik, um danach zu
behaupten, man kümmere sich ja nur um die Sor-
gen der Menschen. Populisten hängen ihr Fähn-
chen in den Wind, den sie selbst machen. [...] Acht-
zig Prozent der Gewaltopfer von Geflüchteten sind
selbst Geflüchtete. Deutsche bestehlen, verprügeln
oder töten hingegen überwiegend Deutsche. Ein-
heimische müssen sich also eher vor deutschen
Jungmännern fürchten als vor Geflüchteten.“

Meine Damen und Herren, zum Alternativantrag der
CDU: Auch die CDU will Geflüchtete isolieren, näm-
lich in den vom Bundesinnenminister präferierten
und von der GroKo geplanten sogenannten An-
kunfts-, Entscheidungs- und Rückführungszentren.
Anders als das Kürzel Ankerzentren rein sprachlich
vermittelt, sind diese Ankerzentren, wie sie den
Herren Seehofer und Mohring vorschweben, Isolati-
onslager, die jegliche Integration, jegliche Veranke-
rung verhindern sollen.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Es ginge um eine konsequente Umsetzung der
asyl- und aufenthaltsrechtlichen Regelungen,
schreibt die CDU, um eine Beschleunigung der
Asylverfahren, darum, Rückführungen zu vereinfa-
chen. Damit für „diejenigen, die rechtmäßig längere
Zeit in Deutschland bleiben werden“, eine zügige
Integration möglich werde, des sozialen Friedens
und Zusammenhalts wegen.

Diese Formulierungen, meine sehr geehrten Da-
men und Herren der CDU, machen mich fast
sprachlos. Jene, „die rechtmäßig längere Zeit in
Deutschland bleiben werden“: Diese Formulierung
suggeriert, Menschen mit einer Duldung hielten
sich illegal längere Zeit in der Bundesrepublik auf.
Diese Formulierung in Ihrer Begründung suggeriert:
Alle Menschen, die nicht die Anerkennung als Asyl-
berechtigte oder als Flüchtling nach der Genfer
Flüchtlingskonvention beschieden bekommen, hiel-
ten sich unrechtmäßig auf. Dem ist aber nicht so.

(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: Klar ist das
so!)

Subsidiär Schutzberechtigte, Geduldete, auch ge-
stattete Ausländer und Ausländerinnen – sie alle
halten sich rechtmäßig hier auf. Dafür gibt es
Rechtsvorschriften. Die können Sie alle im Kapitel 2
des Aufenthaltsgesetzes nachschlagen. Dieser Auf-
enthalt kann sich aus Gründen, die nicht die Ge-
flüchteten zu verantworten haben, hinziehen. Zwi-
schen einem ablehnenden Bescheid durch das
BAMF und einer korrigierenden Gerichtsentschei-
dung vergingen zum Beispiel im Jahr 2017 etwa
acht Monate. Inzwischen sind es, glaube ich, elf.
Dass die Klagequoten hoch sind, ist Ihnen vielleicht
bekannt. Aber dazu kann ich Ihnen auch noch ein
paar Zahlen sagen. 366.500 Asylgerichtsverfahren

waren Ende März 2018 anhängig. Die Zahl der Ge-
richtsentscheidungen entsprach mit 43.500 im
I. Quartal in etwa der Zahl der Klageneuzugänge.
Das waren 45.000. Die bereinigte Schutzquote bei
inhaltlichen Gerichtsentscheidungen lag im I. Quar-
tal 2018 bei 33 Prozent, bei afghanischen Geflüch-
teten sogar unverändert hoch bei 59,5 Prozent. Bei
den Upgrade-Klagen syrischer Flüchtlinge – also
Menschen mit subsidiärem Schutzstatus, die die
Anerkennung als Flüchtlinge erwirken möchten –
liegt sie inzwischen bei fast 40 Prozent. Die Verfah-
rensdauer bei den Gerichten – das habe ich schon
gesagt – ist inzwischen auf elf Monate angestiegen.
Der Anteil beklagter BAMF-Bescheide steigt weiter
von nunmehr 55,5 Prozent auf 88 Prozent bei den
ablehnenden Bescheiden.

Lange Aufenthaltsdauern ohne den sicheren Status
einer Aufenthaltserlaubnis haben also in der Regel
nicht die Geflüchteten zu verantworten. Und die ge-
stalten sich folgendermaßen: Im ersten Halbjahr
2018 lebten von den 173.915 Geduldeten in der
Bundesrepublik 30.978 Menschen bereits seit mehr
als fünf Jahren in Deutschland, über 16.200 sogar
länger als zehn Jahre. 28 Prozent dieser über
170.000 Menschen sind Kinder unter 18 Jahren –
und denen möchte die CDU die Integration verwei-
gern. Sie legitimieren Ihre Forderung nach Anker-
zentren damit, die unsichere Perspektive sei für die
Betroffenen unerträglich. Das stimmt sicherlich in-
haltlich, wird sich aber durch Ankerzentren nicht
verbessern. Für die Betroffenen unerträglich ist hin-
gegen, wenn sie von Politikerinnen als illegal auf-
hältig diskreditiert werden, sehr geehrte Damen und
Herren der CDU. Dass Sie damit auch immer wie-
der den rechtspopulistischen Troll füttern und die
Stimmungsmache anheizen, die Angstmacher und
Vorurteilsverstärker wie die AfD betreiben, wissen
Sie wahrscheinlich selbst.

Meine Damen und Herren, das entscheidende
Schlüsselwort für diese Ankerzentren ist „Rückfüh-
rung“. Es geht darum, Geflüchtete möglichst nicht
ankommen zu lassen, unter anderem deshalb, da-
mit die beabsichtigten Rückführungsentscheidun-
gen leicht vertretbar und leichter durchsetzbar sind,
indem nämlich das Ankommen in der und die Auf-
nahme durch die Gesellschaft, durch Nachbarin-
nen, durch Eltern in der Kita oder der Schule ver-
hindert werden. Die Ankerzentren werden objektiv
dazu führen, dass negative Entscheidungen in
Asylverfahren natürlich leichter umsetzbar werden,
weil Geflüchteten Rechtsmittel noch mehr verbaut
werden als durch die Asylrechtsverschärfungen der
letzten Jahre ohnehin schon.

Mit der Isolierung in den Ankerzentren kommt zu
den eingeschränkten Rechtsmittelfristen noch das
Abgeschnittensein von Beratungsstellen und
Rechtsbeiständen und Anwältinnen hinzu. Daneben
bedeutet Ankerzentrum die Unterbringung großer
Menschenmengen auf engsten Räumen und über
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lange Zeit. Im Koalitionsvertrag von CDU und SPD
ist von „soll sie in der Regel 18 Monate nicht über-
schreiten“ die Rede – ohne Bewegungsfreiheit, mit
Residenzpflicht sowie dem Fernhalten der Kinder
für bis zu sechs Monate von der Kita oder dem
Schulbesuch und damit dem Fernhalten vom Kon-
takt mit Kindern der Aufnahmegesellschaft.

Durch monatelange Unterbringung auf engstem
Raum werden Sie zudem in Kauf nehmen, dass zu
der angespannten psychischen Situation, in der
sich viele nach der monatelangen Fluchterfahrung
und der Ungewissheit über ihre Zukunft befinden,
eine neue psychische Stresssituation hinzukommt –
eine, die zu Übersprungshandlungen und mögli-
chen aggressiven Verhaltensweisen unter den
Menschen dort führen könnte.

Mit dieser Isolierung wird ein Zeichen der Stigmati-
sierung und des Ausschlusses aus der Gesellschaft
gesetzt, das Vorurteile befördern wird und für Has-
skampagnen Angriffsziele bietet – also genau das
Gegenteil von dem, was wir in dieser Gesellschaft
gerade brauchen. Die Integration derer, die bleiben
werden, soll damit ganz bewusst für eine lange Zeit
– bis zu anderthalb Jahren – verhindert werden.
Diese Ankerzentren sind abzulehnen.

Ich möchte noch mal zum Ausgangspunkt meiner
Rede kommen: dass kein Grund zur Besorgnis vor
rassistischer Hetze und Angstmache besteht, wenn
die demokratischen Kräfte entschlossen, gemein-
sam und deutlich widersprechen. Das wünschte ich
mir von Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren der
CDU – nicht einen ausweichenden Alternativantrag,
in dem Sie mit der Forderung nach den Ankerzen-
tren die rechtspopulistische Forderung nach Son-
derunterbringung quasi weichgespült aufnehmen.
Sondern ich wünschte mir klaren und auch öffent-
lich wahrnehmbaren Widerspruch gegen die aus-
länderfeindlich motivierten Falschbehauptungen
und gegen die Angstmache der AfD.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Jung:

Für die Fraktion der CDU hat sich Abgeordneter
Herrgott zu Wort gemeldet.

Abgeordneter Herrgott, CDU:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Der AfD-Antrag, den wir
hier heute für einen Thüringer Sonderweg in der
Unterbringung vorliegen haben, geht leider in dem
Gesamtkonzept fehl, zumindest so wie Sie, verehr-
te Kollegen von der AfD-Fraktion, das Ganze um-
setzen wollen. Zu dem statistischen Material hat die
Kollegin Berninger – zumindest in dem ersten sta-
tistischen Teil, den sie vorgetragen hat – bereits
viele Zahlen ausgeführt, das erspare ich uns nun

noch einmal. Zum zweiten Teil werde ich gleich
noch etwas sagen.

Denn aus unserer Sicht, meine Damen und Herren,
sind die Dinge, die wir in der Koalition auf Bundes-
ebene gemeinsam mit der SPD verabredet haben,
die richtigen Lösungsansätze. Kein Thüringer Son-
derweg, sondern bundesweite Umsetzung der ent-
sprechenden Lösungsmöglichkeiten! Die Ankerzen-
tren bundesweit sind dazu die richtigen Lösungsan-
sätze. Thüringen sollte hier aktiv vorangehen. Auch
wenn das Einzelne nicht mittragen möchten, ist es
dennoch der richtige Weg, denn in Ankerzentren
können wir eine Beschleunigung der Verfahren er-
warten. In einer Verwaltungsgerichtsbarkeit vor Ort,
wie wir es mehrfach gefordert haben, können wir
die langen oder überlangen Verfahren begrenzen
und für die Menschen, die dort sind, Rechtssicher-
heit herstellen – natürlich auch in letzter Konse-
quenz diejenigen, für die ein abgelehnter Bescheid
auch durch alle Instanzen nicht rechtskräftig zu ei-
nem Aufenthaltstitel führt, wieder in ihre Heimatlän-
der zurückführen, entweder freiwillig oder in letzter
Konsequenz mit einer Abschiebung. Wenn man
einmal weiß, wo sich diese Menschen aufhalten,
nämlich im Ankerzentrum, dann geht das, Frau Ber-
ninger, das haben Sie richtig gesagt, deutlich
schneller und konsequenter.

(Zwischenruf Abg. Berninger, DIE LINKE:
Das ist zynisch, Herr Herrgott!)

Das ist natürlich das Ziel an dieser Stelle, diese
Menschen, die kein Bleiberecht hier in Thüringen
haben und in Deutschland kein Bleiberecht haben,
wieder dorthin zurückzubringen, wo sie herkom-
men. Das ist Umsetzung von Recht und Gesetz,
das mag Ihnen ideologisch vielleicht nicht passen,
dennoch ist es Recht und Gesetz und wir werden
uns konsequent weiterhin dafür einsetzen. Denn wir
möchten die Integrationsleistungen – und das ha-
ben wir auch mit dem Entwurf unseres Integrations-
gesetzes bereits auf den Weg gebracht, wo wir uns
in intensiven Diskussionen befinden – auf die Men-
schen konzentrieren, die tatsächlich aufgrund ihres
Schutzstatus für eine längere Zeit hier bei uns blei-
ben werden, und eine Duldung ist eben kein dauer-
hafter Aufenthaltstitel, sondern für

(Zwischenruf Abg. Berninger, DIE LINKE:
Aber rechtmäßig!)

– natürlich ist er ein kurzfristig rechtmäßiger Aufent-
halt, aber eben kein langfristiger, Frau Berninger.
Und bei einer kurzfristigen Aussetzung der Ab-
schiebung durch eine Duldung oder anderes gibt es
eben keine Integrationsleistung. Das ist unsere kla-
re Position, denn wir wollen sie auf die konzentrie-
ren, die aufgrund der entsprechenden Lage länger
bei uns bleiben dürfen.

Meine Damen und Herren, Thüringen sollte sich ak-
tiv für diese Integration nach dem Verfahren in den
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Ankerzentren einsetzen. Aber dafür bedarf es na-
türlich erst mal grundsätzlich der Einrichtung eines
Ankerzentrums in Thüringen, um diese Verfahren
zu beschleunigen, um auch die Rechtswegegaran-
tie deutlich zu beschleunigen. Bis dahin, bis dieses
Ankerzentrum in Thüringen eingerichtet sein könnte
– was wir aber, ehrlich gesagt, von der rot-rot-grü-
nen Landesregierung nicht ernsthaft, sage ich mal,
erwarten, so weltfremd sind wir ja auch nicht, wir
kennen Ihre Positionen dazu, nichtsdestotrotz wer-
den wir es bei jeder Gelegenheit weiterhin for-
dern –, gilt es, die aktuellen Probleme konkret vor
Ort in Suhl zu lösen. In der Landeserstaufnahme-
einrichtung, in Ihrem sogenannten Ankunftszen-
trum, wo wir – deswegen mussten wir auch den An-
trag in den Terminen in einer Neufassung noch mal
ändern – leider immer noch kein, wir hätten es ger-
ne gehabt, dass sich die Punkte vielleicht sogar in-
zwischen erledigt hätten, haben sie leider nicht,

(Zwischenruf Lauinger, Minister für Migration,
Justiz und Verbraucherschutz: Doch!)

Gewaltschutzkonzept für Suhl vorliegen haben, was
in anderen Einrichtungen in Thüringen ja irgendwie
funktioniert, und keine klare Verantwortung und Lei-
tung vor Ort. Formal wissen wir, dass eine Leitung
bestellt ist, aber wenn diese Leitungsperson für die
Einrichtung in Suhl keine festen Büroräume und
keine festen Ansprechzeiten hat, dann – das wis-
sen Sie alle selbst – kann man vor Ort schwerlich
führen und man kann auch kein Vertrauen aufbau-
en. Deswegen hätten wir es gerne gehabt, wenn
sich diese beiden Punkte erledigt haben, haben sie
noch nicht. Vielleicht berichtet uns der Minister was
Neues, was in den letzten Tagen passiert ist. Das
wäre schön! Und daher bitte ich ausdrücklich um
Unterstützung für unseren Alternativantrag zum An-
trag der AfD-Fraktion, denn das, was die AfD-Frak-
tion hier vorgelegt hat, geht leider deutlich am Ziel
vorbei. Vielen Dank.

(Beifall CDU)

(Zwischenruf Abg. Berninger, DIE LINKE:
Aber zu sagen, dass die Zahlen falsch sind,
das kommt Ihnen nicht in den Sinn!)

Vizepräsidentin Jung:

Für die Fraktion der SPD hat Abgeordneter Dr. Har-
tung das Wort.

Abgeordneter Dr. Hartung, SPD:

Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe den Antrag gelesen, da steht: „zum Schutz
der Bevölkerung und friedlicher Asylbewerber“. Die
Unterscheidung macht in meinen Augen zwar kei-
nen Sinn, aber so steht es halt da. Zum Schutz der
Bevölkerung sollen außerhalb von Ortschaften Ein-
richtungen eingerichtet werden. Diese Formulierung
kam mir ein bisschen bekannt vor und deswegen

habe ich ein bisschen recherchiert und habe tat-
sächlich herausgefunden, woran mich diese Formu-
lierung erinnert, und zwar an den Erlass des
Reichs- und preußischen Innenministers Wilhelm
Frick vom 14.12.1937, kurz Grunderlass zur vor-
beugenden Verbrechensbekämpfung. Genau das-
selbe wird dort auch gefordert: zum Schutz der Be-
völkerung Menschen einzusperren. Aber die AfD
orientiert sich nicht komplett an diesem Text. Das
ist halt so, sie hat auch eigene Ideen. Die AfD
möchte relativ undifferenziert straffällig gewordene,
insbesondere gewaltbereite Ausländer dorthin ab-
schieben, also prinzipiell jeden Straffälligen. Das
unterscheidet sich doch deutlich von den Rege-
lungen im Dritten Reich für Schutzhaftlager, in die
man erst kam, wenn man dreimal rechtskräftig zu
mindestens sechs Monaten Gefängnis verurteilt
worden war. Das heißt, das ist sogar eine härtere
Forderung als das, was im Dritten Reich landläufig
in Konzentrationslager geführt hat. Das muss man
sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist
genau das, was wir hier haben sollen. Wir sollen
Leute internieren, weil sie straffällig geworden sind.
Mit Verlaub, wir wollen das natürlich nicht.

Wenn man dann weiterliest, wessen Abschiebungs-
interesse besonders schwer wiegen soll, mit Ver-
laub, das soll jeder sein, der eine vorsätzliche Straf-
tat begangen hat und mindestens zu sechs Mona-
ten Gefängnis verurteilt worden ist. Da reicht es
zum Beispiel, unter Alkohol Auto zu fahren. Dann
wird man abgeschoben, wenn es nach der AfD
geht. Ich finde, das ist doch ein bisschen weit über
das Ziel hinausgeschossen. Wir wollen das selbst-
verständlich nicht.

Zu dem Zahlenmaterial – die AfD sagt ja selbst, das
es sehr frei interpretiert ist – hat meine Vorrednerin
Sabine Berninger schon etwas gesagt. Ich möchte
noch drei Sätze sagen – man muss diese ganze
unsägliche Debatte um dieses ganze unsägliche
Thema, in Thüringen wieder Schutzhaftlager zu ha-
ben, nicht in die Länge ziehen. Ich möchte noch
kurz etwas zu dem Antrag der CDU sagen. Anker-
zentren wollen wir nicht, wir werden diesen Antrag
ablehnen. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Jung:

Für die Fraktion der AfD hat Abgeordneter Möller
das Wort.

Abgeordneter Möller, AfD:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen, liebe Gäste! Ich hätte mir im
Grunde nach dem, was am letzten Wochenende in
Chemnitz vorgefallen ist, insbesondere dem ab-
scheulichen Mord und auch der darauffolgenden
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wütenden Reaktion – aus meiner Sicht völlig zu
Recht wütenden Reaktion in der Bevölkerung –
wirklich eine differenziertere Reaktion auf unseren
Antrag erhofft, aber ich bin natürlich wieder mal ent-
täuscht worden.

(Beifall AfD)

Vielleicht war diese Hoffnung auch einfach völlig
vergebens.

(Unruhe DIE LINKE)

Aber diese Wut, die sich in Chemnitz in der Bevöl-
kerung entladen hat oder die sich momentan auch
gerade entlädt,

(Zwischenruf Abg. Wolf, DIE LINKE: Nehmen
Sie doch nicht die Chemnitzer in Geiselhaft!)

– ja, stimmt – trifft nicht nur auf Chemnitz zu, die
haben Sie auch hier in der Bevölkerung. Sie brau-
chen sich nur mal mit den normalen Menschen zu
unterhalten. Auch die haben Angst vor der Krimina-
litätswelle, die uns seit 2015 hier überrollt hat. Die
erwarten im Grunde von der von ihnen gewählten
politischen Vertretung Lösungen und nicht Ausre-
den.

(Beifall AfD)

Was Sie bringen, sind Ausreden, wir bringen die
Lösung. Das ist der Punkt.

(Zwischenruf Abg. Wolf, DIE LINKE: Sie stel-
len sich an ihre Seite!)

Was Sie machen, meine Damen und Herren: Sie
versuchen immer wieder, um den heißen Brei her-
umzukommen. Das machen Sie auf ganz verschie-
dene Art und Weise, zum Beispiel durch eine Fehl-
interpretation der Statistik. Frau Berninger hat das
eben schön belegt. Sie hat sich die Gewaltkriminali-
tät rausgesucht und sich irgendeine Jahreszahl
rausgesucht, wo es halbwegs passte. Aber, meine
Damen und Herren, Frau Berninger, Sie wissen das
ganz genau, Sie brauchen nur mal in die Polizeili-
che Kriminalstatistik von 2017 zu schauen, in die
aktuellste. Wenn Sie sich die Gewaltkriminalität an-
schauen, die Entwicklung ist folgende gewesen:
2014, als Sie den Laden hier übernommen haben,

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Welchen Laden?)

waren 3.827 Fälle an Gewaltkriminalität zu ver-
zeichnen gewesen, 2017, im letzten Jahr, waren es
schon 4.370 Fälle – also ein deutlicher Anstieg.
Wenn Ihnen das noch nicht reicht, dann sage ich
Ihnen noch, wie viele davon ausländische Tatver-
dächtige sind. Das sind 2014 333 gewesen, also
gut und gerne etwas weniger als 10 Prozent. 2017
waren es sage und schreibe 1.134 ausländische
Tatverdächtige. Das sind gut und gerne 25 Prozent.
10 Prozent zu 25 Prozent, das ist eine klare Steige-
rung, da braucht man nicht viel Mathematik zu kön-

nen. Wenn man das nicht sehen will, dann hat das
oft politische Gründe. Die braucht man bei Ihnen
natürlich nicht weiter erahnen, die liegen eigentlich
auf der Hand.

Das können Sie nicht nur an der Polizeilichen Kri-
minalstatistik in Thüringen ablesen, dass wir ein
massives importiertes Gewalt- und Kriminalitätspro-
blem haben, das sehen Sie auch in der Bundessta-
tistik. Die Bundesstatistik ist da noch ein bisschen
aussagekräftiger, da hat man noch ein paar andere
Zahlen. Man kann sich dort insbesondere die Krimi-
nalraten ausrechnen, man kann sich auch ausrech-
nen, wie viel häufiger bestimmte Ethnien, bestimm-
te Herkunftskulturen im Vergleich zu uns Deut-
schen tatverdächtig sind. Da kommen erstaunliche
Zahlen zustande und die setzen sich im Grunde ge-
nommen seit allen Jahren in der Statistik so durch,
das ist kein einzelnes Phänomen. Es lässt sich
auch statistisch belegen, dass zum Beispiel Algeri-
er bei Straftaten gegen das Leben ungefähr 26-mal
häufiger tatverdächtig sind als Deutsche und bei
sexueller Selbstbestimmung immer noch 17-mal
häufiger als Tatverdächtige ermittelt werden. Das-
selbe ist bei Albanern der Fall, da sind es 17-mal
mehr Straftaten gegen das Leben und 4,8-mal
mehr Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung.

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Das sind rassistische Po-
grome!)

Und da sage ich noch gar nicht, woran das liegt, es
ist einfach ein Fakt. Dieser Fakt ist da, der ist nicht
rassistisch, der ist in Ihrer Polizeilichen Kriminalsta-
tistik ablesbar. Was ist denn daran Rassismus?
Was ist denn daran Ausländerfeindlichkeit?

(Beifall AfD)

Frau Berninger, Herr Hartung, im Grunde sind wir
doch viel differenzierter als Sie. Sie reden immer
nur von Ausländern. Das tun wir nicht. Wir sagen
Ihnen auch warum. Weil wir natürlich wissen, dass
Menschen zum Beispiel aus Nepal, aus Finnland,
von den Philippinen, von Malaysia, Indonesien, Tai-
wan, Korea, Japan – all diese Menschen sind weni-
ger straffällig, weniger oft tatverdächtig – selbst als
wir Deutschen. Diese undifferenzierte Betrachtung
von Ausländern machen Sie, nicht wir.

(Beifall AfD)

Damit verschleiern Sie, wo die Kriminalität konkret
herkommt, aus welchen Ethnien sie stammt. Sie
stammt eben leider in extrem überhöhtem Maße
aus Ethnien, die im Rahmen der großen Asylkrise
zugewandert sind. Ich will jetzt nicht wieder anfan-
gen, was damals da alles für Fehler begangen wor-
den sind. Es sind eine Menge Fehler gemacht wor-
den, aber es wird doch langsam mal Zeit, dass sich
die Politik dann auch wirklich darum kümmert, dass
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sie ein Einsehen hat, dass man dieses Problem an-
gehen muss.

Da kann man natürlich darüber streiten, ob ein An-
kerzentrum reicht oder ob man beispielsweise eine
gesonderte Unterbringung von gewaltauffälligen
Asylbewerbern benötigt. Wir sind eindeutig für Letz-
teres, weil man sich in einem Ankerzentrum bei-
spielsweise vor allem darum bemüht, die Leute erst
gar nicht rauszulassen, die beispielsweise noch im
Verfahren sind, wo also noch der Status desjenigen
zu klären ist. Was nützt das denn – zum Beispiel im
Fall Chemnitz –, wenn ich dort einen Tatverdächti-
gen habe, einen dringend Tatverdächtigen, der dort
den Mann umgebracht hat, wo ich jetzt in der Zei-
tung lese, dass der massiv vorbestraft war? Das
hätten Sie verhindern können, meine Damen und
Herren. Der hätte nicht nach Chemnitz gehört.

(Beifall AfD)

Solche Fälle finden Sie überall. Sie finden sie in Je-
na mit dieser Jugendbande, die immer wieder auf-
fällig wird. Sie finden sie in Cottbus. Sie kennen die
ganzen Fälle. Sie lesen die genauso wie wir, Sie in-
terpretieren sie nur völlig anders. Das ist der Grund
dafür, dass die Leute wütend sind: weil sie sehen,
wie ihre individuelle Freiheit immer mehr einge-
schränkt ist. Sie gehen nicht mehr in die Freibäder,
weil sie dort Belästigungen fürchten. Sie joggen
nicht mehr. Was fällt Ihnen ein, wenn Jogger über-
fallen werden oder Joggerinnen sexuell
missbraucht werden? Da kommt von irgendeiner
altklugen Kollegin der Tipp, man muss nicht alleine
joggen oder nicht abends im Wald oder im Stadt-
park. Das muss man doch nicht machen. Das war
einmal möglich, meine Damen und Herren. Es war
einmal möglich. Sie gehen da. Sie interessiert das
nicht. Weil Sie nicht joggen, das sieht man. Das
sieht man, dass Sie nicht joggen.

(Zwischenruf Abg. Korschewsky, DIE LINKE:
Du hast einfach nur einen Knall!)

Aber andere Menschen wollen das. Andere Men-
schen haben eigentlich einen Anspruch darauf, in
ihrer Heimat joggen zu gehen, auch Frauen, und
trauen es sich nicht mehr. Es gibt Menschen, die
nicht mehr mit dem öffentlichen Personennahver-
kehr fahren, ihre Kinder damit nicht mehr durch die
Stadt fahren lassen. Da kann ich Ihnen ein paar
nennen, die wohnen bei mir um die Ecke. Die ha-
ben einfach Angst, ihre Kinder nachmittags über
den Anger zu schicken – völlig zu Recht übrigens
nach meiner Einschätzung. Wenn man mal sieht,
was da los ist und dass der Anger ein gefährlicher
Ort ist. Mitten in unserer Landeshauptstadt befindet
sich ein gefährlicher Ort. Auch das haben Sie zu
verantworten. Denn die Leute, die diese Gefahr
verursachen, haben Sie erstens ins Land gelassen
und nun weigern Sie sich, die entsprechenden poli-
tischen rechtsstaatlichen Maßnahmen durchzuset-
zen, um das Problem in den Griff zu kriegen.

(Beifall AfD)

Dann sage ich noch eins: Herr Hartung, wenn Sie
hier Analogien zum Dritten Reich ziehen und sich
irgendetwas zusammenklauben, wo wir das herhät-
ten, ist das so peinlich demagogisch. Darauf kann
man eigentlich gar nicht ernsthaft eingehen.

(Zwischenruf Abg. Dr. Hartung, SPD: Stich-
wort: erinnerungspolitische Wende!)

Fakt ist eins: Die Freizügigkeit kann man bei Aus-
ländern ohne Probleme einschränken. Schauen Sie
einmal ins Grundgesetz. Das ist ein Deutschen-
Grundrecht und kein Jedermanns-Grundrecht. Sie
hätten also die rechtliche Handhabe, um dies zu
tun. Sie wollen es nicht tun. Nur, dann sagen Sie es
auch der Bevölkerung ins Gesicht, dass Ihnen die
Belastung mit Kriminalität völlig egal ist, weil Sie
nämlich Ihr ideologisches Projekt der Multikulturali-
sierung umsetzen wollen, egal mit wem, egal, ob es
sich um Kriminelle handelt. Das sagt im Grunde ge-
nommen auch alles, wen Sie hier im Landtag ei-
gentlich noch vertreten. Es ist eine Schande, muss
ich Ihnen sagen. Ja, vielen Dank.

(Beifall AfD)

(Zwischenruf Abg. Korschewsky, DIE LINKE:
Eine Schande sind Sie!)

Vizepräsidentin Jung:

Als nächste Rednerin hat Abgeordnete Rothe-Bein-
lich das Wort.

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, ich muss leider ein paar
Worte zu der Rede, vorgetragen von Herrn Möller,
die wir hier eben hören mussten, sagen.

(Zwischenruf Abg. Korschewsky, DIE LINKE:
Das war keine Rede, das war eine Frech-
heit!)

Diese totalitäre Logik, die er vertreten hat – alles
Böse kommt von draußen –, kannte ich bislang aus
totalitären Systemen. In der DDR hieß es gern,
dass alles Schlechte aus dem Westen kam. Aber
weil Sie ja von Algeriern gesprochen haben, möch-
te auch ich dieser Rede ein bisschen Geschichtser-
innerung voranstellen: Im August 1975 herrschte in
Erfurt eine Art Pogromstimmung. Es gab neulich
einen MDR-Bericht dazu, wo Forscher umfangreich
die Unterlagen der Staatssicherheit ausgewertet
haben.

(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: Daran waren
wir nicht schuld!)

Nein, Sie sind ja nie an irgendetwas schuld. – Deut-
sche Jugendliche jagten zu Hunderten Algerier
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durch die Stadt und die Algerier flohen aus Angst
um ihr Leben. Schauen Sie sich die Dokumentation
an, das ist sehr spannend. Man war erschrocken
über den Alltagsrassismus, den es auch in der DDR
gegeben hat. Uns erschreckt heute hier höchstens
noch die Kaltschnäuzigkeit, mit der Sie hier am Pult

(Beifall DIE LINKE)

den Mord in Chemnitz für Ihre Zwecke instrumenta-
lisieren und auch noch am 1. September Ihren
Fraktionsvorsitzenden dort hinschicken und dann
von Patrioten faseln.

(Beifall SPD)

Sie haben mich ja blockiert auf Twitter, Herr Möller.
Aber ich habe Ihren Tweet natürlich trotzdem gele-
sen.

(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: Nein, nein!)

Überlegen Sie mal, was Sie so gesagt haben, was
Sie geäußert haben und was Sie hier tun. Da war
das übrigens noch harmlos, was meine Kollegin
Sabine Berninger für Worte gefunden hat. Und
wenn Sie sich mit Ihrem Antrag schon eine differen-
zierte Betrachtung wünschen: Noch mehr ins Klein-
Klein gehen, wie Sabine Berninger das mit den
Zahlen aus der Statistik gemacht hat, kann man
kaum. Aber Sie wollen es ja nicht wissen. Sobald
jemand die Fakten auf den Tisch legt, fangen Sie
wieder an zu diskreditieren, das ist Ihre Strategie.

(Beifall DIE LINKE, SPD)

Sie fordern mit Ihrem Antrag – ich muss es noch
einmal sagen – ein Konzept, um – Zitat –: straffällig
gewordene und ‚gewaltbereite‘ Asylsuchende bzw.
Flüchtlinge in gesonderten Einrichtungen außerhalb
von Ortschaften unterzubringen und diese zu über-
wachen. – Und dann erinnert mein Kollege Hartung
an historische Parallelen.

(Beifall SPD)

Und Ihnen fällt nichts anderes ein, als wieder „Dem-
agogie“ zu schreien.

(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: Weil es wel-
che ist!)

Nein, es ist die Wahrheit und die wollen Sie nicht
hören – und das ist das Problem.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

An und für sich sollte man vielleicht bei solch einem
rassistisch orientierten Antrag gar nicht sprechen.
Aber klar wird mit dem Antrag, um was es Ihnen als
Rechtspopulisten hier geht. Sie suchen eine Bühne
für Ihren Ausländerhass – ich kann es leider nicht
anders sagen – und Sie missbrauchen damit das
parlamentarische Haus für Ihre Menschenverach-
tung und nutzen das Plenum für die Geringschät-

zung der Demokratie und zur Kompromittierung des
Rechtsstaats.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Lassen Sie mich klarstellen: Wir leben in einem de-
mokratischen Rechtsstaat und da gibt es Recht und
Gesetz, das einzuhalten ist. Es gibt eine unabhän-
gige Strafverfolgung durch öffentliche Sicherheits-
behörden, eine unabhängige Justiz und den ge-
setzlichen Strafvollzug. Und das ist auch gut so.
Der AfD-Antrag zielt inhaltlich daher voll ins Leere.
Aber darum geht es Ihnen ja überhaupt nicht. Allein
die Formulierung „gesonderte […] Einrichtungen
außerhalb von Ortschaften“, ein Zitat aus Ihrem An-
trag, erinnert – und das müssen Sie schon so hin-
nehmen – ganz stark an die Zeit des Nationalsozia-
lismus. Ich bin mir auch sicher, dass Sie das ge-
nauso gewollt haben. Das sind Ihre Signale in eine
ganz bestimmte Richtung und das müssen Sie ver-
antworten.

(Beifall DIE LINKE, SPD)

Lassen Sie mich ganz klar sagen, und das hat Sa-
bine Berninger auch ausgeführt: Nicht jeder
Mensch verhält sich korrekt. Und es gibt natürlich
auch Asylsuchende, auch Geflüchtete, die Strafta-
ten begehen. Aber Sabine Berninger hat es zutref-
fend auf den Punkt gebracht: Eine Straftat – von
wem auch immer begangen – bleibt eine Straftat.

(Beifall DIE LINKE, SPD)

Ganze Gruppen von Menschen pauschal als ge-
walttätig oder gar integrationsunwillig hinzustellen,
ist jedoch lediglich gezielte Stimmungsmache. Das
Ziel ist, den Menschen möglichst viel Angst zu ma-
chen, um sich dann mit vermeintlich einfachen Lö-
sungen der geschürten Ängste anzunehmen und
sich als politischen Akteur zu präsentieren und De-
monstrationen wie in Chemnitz anzuführen. Schä-
men Sie sich!

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: Kein
bisschen!)

Ich bin da überhaupt nicht stolz drauf, ich würde
hier gerne zu schönen und zu wichtigen Themen
reden. Aber ich glaube, es ist wichtig, Ihre Reden
hier nicht unwidersprochen stehen zu lassen, weil
wer schweigt, zustimmt. Und ich werde nicht
schweigen, wenn hier vorne am Pult Rassismus
versucht, sich Bahn zu brechen.

Nun zum Alternativantrag der CDU: Die CDU for-
dert in ihrem Antrag – das kennen wir ja inzwischen
schon – unter anderem die Einrichtung von Anker-
zentren. Vorbild sollen die bayrischen Ankerzentren
sein. Wir wissen ja seit Langem, dass die CDU/
CSU – ich nenne es eher Isolationslager – oder Or-
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te der Hoffnungslosigkeit oder auch Abschiebelager
schaffen will, und auch die Thüringer CDU tut sich
immer wieder mit derlei Forderungen hervor, ich
meine auch, um gegebenenfalls am rechten Rand
zu fischen.

Migrationsexpertinnen und -experten beurteilen die
Idee der Ankerzentren übrigens äußerst negativ.
Ankerzentren verhindern Teilhabe und schüren
Vorurteile, ist die Zusammenfassung einer Kurzstu-
die, die vom Mediendienst Migration in Auftrag ge-
geben wurde. Darin haben die Migrationsforscher
und Migrationsforscherinnen Sabine Hess, Andreas
Pott, Hannes Schammann, Albert Scherr und Wer-
ner Schiffauer diese Fragen untersucht. Sie können
sich die Kurzstudie gern mal herunterladen. Daraus
geht beispielsweise hervor, dass diese Zentren bei
den Geflüchteten zu Isolation und Belastung füh-
ren, die soziale und berufliche Integration erschwe-
ren, und dies hohe Folgekosten hervorrufen wird.
Ankerzentren vernachlässigen die Bedeutung loka-
ler Unterstützungsstrukturen und laufen Gefahr, de-
ren Wissen zu verlieren. Sie werden als Fremdkör-
per in den Kommunen wahrgenommen. Sie können
einen Nährboden für Vorurteile liefern. Ob die Asyl-
verfahren übrigens beschleunigt werden, ist weiter
fraglich. Dafür gibt es noch keinerlei Belege. Die
bisherige Planung der Ankerzentren berücksichtigt
die Situation vulnerabler, also besonders schutzbe-
dürftiger Gruppen wie von Frauen und Kindern
nicht ausreichend, aber dazu werde ich auch noch
etwas sagen. Ausgerechnet aus den streng über-
wachten Transitzentren sind etwa ein Drittel aller
Bewohner verschwunden, weil das Leben dort ge-
nauso schwierig ist. „Obwohl die Anker-Zentren aus
einem Wunsch nach mehr Ordnung entstammen,
ist zu erwarten, dass sie zu deutlich mehr Unord-
nung im Asylsystem führen werden“, urteilt bei-
spielsweise Werner Schiffauer als Mitglied im Rat
für Migration. Im Übrigen stehen die geplanten An-
kerzentren in einem eklatanten Widerspruch zur
UN-Kinderrechtskonvention. Kinder und Jugendli-
che über Monate oder gar über Jahre hinweg zu
kasernieren, verstößt außerdem ganz klar gegen
die UN-Kinderrechtskonvention, auch und gerade
bei jungen Geflüchteten ohne Familie.

In Thüringen – das ist Ihnen bekannt – gehen wir
einen anderen Weg. Wir setzen weiter auf die gute
Zusammenarbeit zwischen Kommunen und Land
bei der Unterbringung der Geflüchteten. Landkreise
und kreisfreie Städte haben sich seit Jahren auf
den Weg gemacht, effektive Unterbringungs- und
Integrationsstrukturen aufzubauen, und vielfach ge-
lingt dies auch. Klar, es gibt auch Probleme und
niemand verschweigt diese, aber das Land lässt die
Kommunen eben nicht im Stich. Wir unterstützen
die Integration vor Ort nach Kräften und das Inte-
grationskonzept und die erheblichen Finanzmittel
dafür belegen dies eindrucksvoll. Außerdem sind in
der Thüringer Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl be-

reits die Zuständigkeiten von Bund, also dem
BAMF, und Land gebündelt. Das einzig positive
Element aus dem Seehofer‘schen Modell der An-
kerzentren – nämlich eine enge behördliche Zu-
sammenarbeit – wird also bei uns in Thüringen in
Suhl schon seit Jahren umgesetzt.

Nun zur Forderung nach einem Gewaltschutzkon-
zept und der staatlichen Leitung in der Erstaufnah-
meeinrichtung in Suhl: Ein Gewaltschutzkonzept für
die Landeserstaufnahmeeinrichtung Suhl-Friedberg
ist unumstritten notwendig, ebenso wie die Einrich-
tung einer staatlichen Leitung vor Ort.

(Beifall CDU)

Das Landesverwaltungsamt ist aber bereits mitten
in der Umsetzung, es arbeitet an einem solchen
Gewaltschutzkonzept – das lässt sich im Übrigen
auch nicht aus dem Ärmel schütteln – und auch die
Einrichtung der staatlichen Leitung vor Ort ist be-
reits beschlossene Sache. Das Migrationsministe-
rium legt großes Augenmerk auf die Umsetzung
dieser Maßnahmen, daher bedarf es auch keiner
weiteren Aufforderungen seitens der CDU.

Abschließend möchte ich noch einmal feststellen,
dass wir den rassistisch orientierten Antrag der AfD
selbstverständlich ablehnen werden und für den
CDU-Antrag sehen wir keinen Bedarf. Isolationsla-
ger in Thüringen wird es mit uns jedenfalls nicht ge-
ben. Vielen herzlichen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Jung:

Es gibt eine weitere Wortmeldung. Herr Abgeordne-
ter Hartung, Sie haben das Wort.

Abgeordneter Dr. Hartung, SPD:

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Prä-
sidentin, ich muss noch mal vorgehen, denn wissen
Sie, es ist schon ziemlich perfide, wenn das Mor-
dopfer von Nazis von Herrn Möller in dieser Weise
instrumentalisiert wird. Ich glaube, das darf man
auch gar nicht so stehen lassen, denn das beson-
ders Zynische an dieser ganzen Geschichte ist:
Wäre das Mordopfer nicht dieser junge Mann ge-
wesen, sondern ein anderer, und hätte sich das
Mordopfer am nächsten Tag auf der Straße von
Chemnitz befunden, der hätte um sein Leben lau-
fen müssen, denn er hatte einen physisch deutlich
erkennbaren Migrationshintergrund.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Das ist das Problem. Jetzt wird er instrumentalisiert
und die besorgten Bürger, die zur Trauerkundge-
bung in Chemnitz eingeladen sind, das sind genau
dieselben, die ihn gejagt hätten, wäre er nicht tot.
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Insofern muss man schon mal sagen: Das ist an
Perfidie nicht zu überbieten.

Herr Möller, die Lösungen, die Sie bringen, sage
ich Ihnen ganz ehrlich, dass Sie sich darüber be-
schweren, dass Analogien zum Dritten Reich gezo-
gen werden: Es sind doch Ihre Ideengeber, das ist
doch das Problem. Sie holen sich da diese Schutz-
haftlager her, nichts anderes ist es, was Sie wollen,
und dann brauchen Sie sich nicht wundern, wenn
dann am Ende Leute diese Analogie erkennen.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Es sind ja nicht alle Leute so wie diese Menschen,
die da in Chemnitz glauben, sie ständen außerhalb
der Geschichte. Und zur differenzierten Betrach-
tungsweise, Herr Möller: Sie sind es, die pauschal
Straftäter, insbesondere Gewalttätige, in solche La-
ger sperren wollen, pauschal, also alle Straftäter.
Und insofern ist das das Gegenteil von Differenzie-
rung. Herr Möller, Sie müssen sich nicht aufregen
über undifferenzierte Reden, denn Sie werden –
und tun es permanent – alle Migranten in einen
Topf werfen. Und genau diese undifferenzierte
Sichtweise auf diese Menschen ist es, die uns die-
se Probleme macht. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Jung:

Es gibt eine weitere Wortmeldung. Herr Abgeordne-
ter Möller, Sie haben das Wort.

Abgeordneter Möller, AfD:

Herr Dr. Hartung, ich beschwere mich überhaupt
nicht, wenn Sie Ihrem Hobby frönen und irgendwel-
che Nazianalogien ziehen. Das können Sie gerne
machen, so lange und so oft Sie das wollen.

(Zwischenruf Abg. Dr. Hartung, SPD: Ich ma-
che weiter und Sie geben mir die Stichworte!)

Es interessiert uns überhaupt nicht. Allerdings inte-
ressiert es uns natürlich schon, wenn Sie die Bür-
ger von Chemnitz für doof verkaufen und sagen:
Wenn sie gewusst hätten, dass der Ermordete
Halbkubaner war, dann wären die vielleicht gar
nicht auf die Straße gegangen, die ollen Rassisten.

(Zwischenruf Abg. Dr. Hartung, SPD: Habe
ich nicht gesagt!)

Wissen Sie, das Problem bei Ihnen ist: Ihre wirklich
absurden Stereotype machen Sie zum Ausgangs-
punkt Ihres Weltbilds und Ihrer Reden. Die Leute in
Chemnitz können sehr gut differenzieren zwischen
Ausländern, also zwischen kriminellen Ausländern,
zwischen nichtkriminellen Ausländern. Die können
zum Beispiel auch gut differenzieren zwischen
Menschen,

(Zwischenruf Abg. Adams, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: Wir differenzieren zwischen Na-
zis!)

die einen Migrationshintergrund haben, sich aber
gut in die Gesellschaft eingefunden haben, und
dann emotionalisiert die das natürlich auch, wenn
die umgebracht werden.

(Unruhe DIE LINKE)

Weil das nämlich Leute sind, die zu Ihnen gehören.
Verstehen Sie, das ist der Punkt. Wenn Sie natür-
lich in Ihrer etwas zu kurz geratenen Sicht auf die
Dinge meinen, dass der gemeine Chemnitzer oder
Sachse oder Thüringer AfD-Abgeordnete gar nicht
in der Lage ist, außerhalb seines rein deutschen
Volkes irgendwelche Emotionen zu entwickeln,
dann fallen Sie Ihren eigenen Stereotypen zum Op-
fer, Herr Dr. Hartung. Dann müssen Sie vielleicht
mal mit denen in die Klausur gehen und schauen,
ob das noch zeitgemäß ist. Im Grunde sage ich Ih-
nen eins: Da kommt so ein bisschen Ihr Rassismus
durch. Sie versuchen, so eine Opfernomenklatur zu
bilden, auch Frau Berninger hat das getan. Die hat
gesagt: Oh mein Gott, was interessiert euch das
denn, ob sich da so ein paar Ausländer untereinan-
der kloppen und Körperverletzungen zufügen, das
braucht euch doch von der AfD nicht interessieren.
Doch, tut es uns – im Gegensatz zu Ihnen, meine
Damen und Herren vom rot-rot-grünen Lager. Im
Gegensatz zu Ihnen gibt es bei uns nämlich nicht
Opfer erster und zweiter Klasse. Für uns gilt Recht
und Ordnung überall, auch im Ausländerwohnheim.

(Beifall AfD)

Vielleicht denken Sie mal darüber nach, bevor Sie
hier so einen Unsinn erzählen. Vielen Dank.

(Beifall AfD)

Vizepräsidentin Jung:

Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Abgeordne-
ter Dr. Hartung.

Abgeordneter Dr. Hartung, SPD:

Herr Möller, das Mindeste, was ich von Ihnen er-
warte, wenn Sie auf mich antworten, ist, dass Sie
mir zuhören. Ich habe nicht von den Chemnitzern
geredet, ich habe von Menschen in Chemnitz ge-
sprochen. Ich weiß sehr genau, dass sich dort Tau-
sende Rechtsradikale aus ganz Deutschland ver-
sammelt haben, um dort genau diese Hetzjagden
zu veranstalten. Niemals würde ich sagen „die
Chemnitzer“, habe ich auch nicht gesagt, das wird
man dann im Protokoll nachlesen.

(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: Ich habe
übersetzt, was Sie gemeint haben!)

Nein, das haben Sie eben nicht – genau, offensicht-
lich verstehen Sie diese Sprache nicht, die etwas
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differenzierter mit Sachen umgeht und etwas kom-
plexer ist, als das einfache populistische Gedröhn
von irgendwelchen Rassisten. So, und worauf ich
hingewiesen habe, ist nicht, dass der Mensch da
weniger wert ist oder weniger integriert war, der da
umgebracht worden ist.

(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: Das klang
aber so!)

Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt,
dass die undifferenzierte Jagd auf Ausländer, auf
Andersdenkende, auf Andersaussehende genau
diesen Menschen zum Zielpunkt Ihrer Leute ge-
macht hätte, der Leute, die dort Hetzjagden veran-
stalten. Das Opfer dieser Krawalle wäre vor Ihren
Sympathisanten zu keinem Zeitpunkt sicher gewe-
sen. Genau darauf habe ich hingewiesen und das
ist die Wahrheit – Punkt.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Jung:

Es gibt eine weitere Wortmeldung. Herr Abgeordne-
ter Möller, Sie haben das Wort. Die Zwiegespräche
haben zumindest dann mit Ende der Redezeit ein
Ende.

Abgeordneter Möller, AfD:

Sehr schön. Also auf die Missverständnisse will ich
gar nicht so sehr eingehen, das ist ja scheinbar of-
fensichtlich gewollt.

(Zwischenruf Abg. Dr. Hartung, SPD: Von Ih-
nen, ja!)

Aber ein Punkt vielleicht doch noch: Hetzjagden hat
es dort nicht gegeben.

(Zwischenruf Abg. Dr. Hartung, SPD: Was?)

Das sind Hirngespinste von linksextremistischen
Aktivisten und die „Tagesschau“ hat das in einem
Anfall von wirklich geistiger Umnachtung – anders
kann man es nicht sagen – sogar mit Quelle auf ih-
rer Mediathek gepostet. Das ist an Peinlichkeit wirk-
lich nicht zu überbieten. Und ich muss sagen: Was
da gemacht wird, was da momentan geschieht, ist
eine Art von Hetzpropaganda gegen Sachsen und
Chemnitz.

(Beifall AfD)

Es ist eine Schande für eine angeblich freie Presse-
landschaft und für einen angeblich staatsfernen, re-
gierungsfernen Rundfunk. Das muss ich mal sagen.

(Unruhe DIE LINKE)

(Zwischenruf Abg. Blechschmidt, DIE LINKE:
Das gesamte Repertoire kommt jetzt – Lü-
genpresse und so!)

Wie Sie das interpretieren, das ist Ihre Sache, Herr
Blechschmidt, aber ich wähle meine Worte so, wie
ich sie wähle, und da brauchen Sie mir nichts in
den Mund legen. Danke schön.

(Beifall AfD)

(Unruhe DIE LINKE)

Vizepräsidentin Jung:

Jetzt hat Abgeordneter Dr. Hartung das Wort.

Abgeordneter Dr. Hartung, SPD:

Ich habe selten so eine verlogene Stellungnahme
gehört wie die eben. Wer glaubt, es hätte in Chem-
nitz keine Hetzjagden gegeben, der braucht sich
nur die Videos anschauen, die der Mitarbeiter von
Alice Weidel gepostet hat. Der war nämlich dabei.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Der hat das mit Kamera gefilmt. Man sieht wunder-
schön, wie die Leute ausländisch aussehende Men-
schen überfallen und wie eine besorgte junge Frau
sagt: Du bleibst aber hier, du bleibst aber hier, und
versucht, ihn davon abzuhalten, da mitzugehen.
Das ist die Wahrheit und wer das leugnet – da fällt
mir schon fast kein Begriff ein, der nicht ordnungs-
rufwürdig wäre. Insofern darf man das nicht stehen
lassen und das werde ich auch nicht stehen lassen.
Vorhin ist hier gesagt worden: Schweigen heißt Zu-
stimmung. Ihnen werde ich niemals zustimmen!

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Jung:

Aus den Reihen der Abgeordneten liegen jetzt kei-
ne Wortmeldungen mehr vor. Ich sehe, die Landes-
regierung möchte sich zu Wort melden durch Minis-
ter Lauinger.

Lauinger, Minister für Migration, Justiz und Ver-
braucherschutz:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren Abgeordneten, zu dem An-
trag der AfD nehme ich aus Sicht der Landesregie-
rung wie folgt Stellung: Mit ihrem Antrag fordert die
Fraktion der AfD von der Landesregierung die Ent-
wicklung und Umsetzung eines Konzepts zur Unter-
bringung und Überwachung straffälliger, insbeson-
dere gewaltbereiter Flüchtlinge in gesonderten Ein-
richtung außerhalb von Ortschaften. Jetzt ist zu die-
sem Text schon sehr vieles gesagt worden und
auch ich sage ausdrücklich: Als ich das zum ersten
Mal gehört habe, hatte ich durchaus sehr ähnliche
Gedanken, wie sie der Abgeordnete Hartung hier
geäußert hat. Herr Möller, Sie haben – oder die AfD
insgesamt – den ganzen Tag über an verschiede-
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nen Stellen sehr viel von Rechtsstaat, von rechts-
staatlicher Ordnung, von Durchsetzung von Recht
und Ordnung geredet, sodass ich Sie an dieser
Stelle, ähnlich wie Frau Rothe-Beinlich, noch mal
daran erinnern möchte, wer in Deutschland dafür
zuständig ist festzustellen, ob jemand straffällig ist
oder nicht. Straffällig ist man nicht dann, wenn ir-
gendjemand sagt, da hat irgendjemand was ge-
macht und jetzt sei er ein Straftäter, sondern straf-
fällig sind sie in Deutschland dann, wenn eine
Staatsanwaltschaft ermittelt, eine Staatsanwalt-
schaft anklagt, ein Gericht verurteilt und dieses Ur-
teil rechtskräftig ist. Nur dann – und das gilt genau-
so für jeden Deutschen wie für jeden anderen Men-
schen auch – ist man straffällig.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Und bis dahin gilt das, was unseren Rechtsstaat
eben auszeichnet. Bis dahin gilt für jeden erst mal
die Unschuldsvermutung. Das nehmen auch ganz
viele Leute an verschiedenen Stellen immer wieder
für sich in Anspruch, und das ist auch gut so, weil
das gilt. Und wenn dann das Gegenteil ausgeurteilt
ist, wenn dann ein Gericht festgestellt hat, ja, derje-
nige hat tatsächlich eine Straftat begangen und ist
als Straftäter verurteilt worden, dann haben wir
Rechte und Gesetze, die dann greifen. Dann gibt
es eine Strafprozessordnung, die dafür zuständig
ist, wie mit Leuten umzugehen ist. Gerichte spre-
chen aus, welche Verurteilung darauf folgt, ob da-
rauf eine Geldstrafe folgt, eine Freiheitsstrafe, eine
Strafe auf Bewährung. Und wenn dann eine Frei-
heitsstrafe als die schärfste Strafe, die das deut-
sche Strafrecht kennt, folgt, nämlich jemandem die
Freiheit zu nehmen und ihn einzusperren, dann gibt
es auch da wieder ganz klare Regeln, wie das ab-
zulaufen hat. Dann geht es nicht darum, dass man
gesonderte Einrichtungen außerhalb geschlossener
Ortschaften schafft, sondern dann gilt das deutsche
Recht und die deutsche Strafprozessordnung.
Dann gibt es dafür Justizvollzugseinrichtungen und
dort haben die Leute ihre Strafe, die von einem Ge-
richt ausgesprochen wird, abzusitzen. An keinem
anderen Ort und unter keinen anderen Bedingun-
gen hat das zu gelten.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Wenn Sie mit Ihrem Antrag verbreiten wollen, dass
es wohl außerhalb dieser Normen der Strafpro-
zessordnung Einrichtungen geben müsse, in denen
schon Tatverdächtige aufgenommen, eingesperrt
und überwacht werden, dann widerspricht es ganz
elementaren Grundsätzen des Rechtsstaats, auf
die Sie sich doch so oft berufen und die Sie so oft
in den Mund nehmen.

Viele andere richtige Dinge, was die Statistik anbe-
trifft usw., sind gesagt worden, das will ich nicht

noch mal wiederholen. Das ist, glaube ich, an der
Stelle auch nicht mehr nötig.

Sie haben noch einen zweiten Punkt in ihrem An-
trag, auf den ich eingehen möchte, nämlich die Er-
leichterung der Abschiebung straffällig gewordener
Ausländer. Auch da kann ich nur noch mal auf das
verweisen, was den Rechtsstaat auszeichnet. Es
gibt ganz klare Regelungen im Ausländerrecht da-
zu, welche Straftat, welche Verurteilung hinsichtlich
der Abschiebung welche Konsequenzen hat. Der
Gesetzgeber hat sich da sehr viel Mühe gemacht,
das sehr detailliert und differenziert aufzulisten.

Es ist nämlich nicht so, dass jede Straftat gleich je-
des Mal die gleiche Konsequenz hat, sondern es ist
sehr wohl unterschieden – nach Höhe des Strafma-
ßes, nach Schwere der Tat usw. – und dann kom-
men Sie an der Stelle zu einem sehr ausdifferen-
zierten Bild. Das ist genau der Punkt, wie man da-
mit umgehen muss. Natürlich ist es so, wenn je-
mand hier schwere und schwerste Straftaten be-
gangen hat, dass das Konsequenzen für seinen
Aufenthaltsstatus haben muss. Völlig richtig und da
gibt es im Ausländerrecht ganz genaue Rege-
lungen und die haben wir einzuhalten und zu be-
achten und das tun wir hier in Thüringen auch.
Mehr möchte ich zu dem AfD-Antrag gar nicht sa-
gen.

(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: Hat es aber
nicht!)

Wie gesagt, das meiste ist von den Abgeordneten
gesagt worden. Vielleicht noch einmal zu Herrn
Herrgott, mit dem ich mich immer viel lieber ausein-
andersetze, weil es durchaus fundierter ist, was er
hier sagt, und der auch ein paar berechtigte Fragen
gestellt hat, auf die ich ihm heute hier Antworten
geben möchte.

Die CDU stellt drei Punkte in den Mittelpunkt ihres
Antrags, die Debatte um Ankerzentren und spricht
auch bestimmte Dinge in Suhl an. Vielleicht noch
einmal aus meiner Sicht – auch das habe ich hier
schon gesagt, aber wiederhole es gern noch einmal
– die Position zu Ankerzentren: Ankerzentren ha-
ben mehrere Elemente, die ich durchaus und die
wir in Thüringen mittragen – darauf hat auch Frau
Rothe-Beinlich hingewiesen. Das Ankunftsgesche-
hen zu bündeln und an diesen Stellen tatsächlich
dafür zu sorgen, dass Abläufe optimiert werden, ist
gut und richtig.

Wenn Sie sich Suhl anschauen, klappt es dort wirk-
lich in nahezu vorbildlicher Art und Weise, was das
Zusammenspiel zwischen den Behörden angeht.
Wir sind eine der Einrichtungen, wo es die kür-
zesten Wege zwischen dem BAMF und dem An-
kunftsbereich des Landes gibt. Die müssen in Suhl
wirklich nur über den Hof gehen und wenn es mit
dem BAMF-Termin tatsächlich Probleme gibt, dann
kann man den Termin auch zwei Stunden später
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machen. Es gibt eine Vernetzung mit der Arbeits-
agentur, die dort oben für die Leute sofort schon al-
le Daten aufnimmt, die für eine mögliche Vermitt-
lung in den Arbeitsmarkt notwendig sind. All das
passiert direkt vor Ort. Wir haben eine ärztliche Be-
treuung dort, wir haben das Röntgen durch den
Röntgenbus sichergestellt, der dort oben ist. Wir
haben Asylverfahrensberatung dort oben, wir ha-
ben erste Integrationskurse dort oben, all dieses
Zusammenspiel ist das,

(Zwischenruf Abg. Berninger, DIE LINKE:
Das will die CDU aber nicht!)

wo ich ausdrücklich sage: Ja, das unterstützen wir.
Das machen wir auch seit Jahren. Der einzige Un-
terschied – und das haben mehrere Redner schon
gesagt –, ist: Wie gehen wir dann damit um, dass
Menschen tatsächlich einen ablehnenden Bescheid
bekommen? Da ist Ihr Modell, die lassen wir dann
alle dort und konzentrieren sie an einem Punkt und
sagen: Das ist gut so. Jetzt reden Sie mit allen
Praktikern in dem Bereich. Also unabhängig davon,
dass das außer Bayern alle anderen Bundesländer
ablehnen und das sind viele, da tragen Mitglieder
Ihrer Partei in diesen Bundesländern tatsächlich
Verantwortung – und fragen Sie sich mal, warum
die das tatsächlich ablehnen.

Der Chef der Gewerkschaft der Polizei, Herr Christ,
hat neulich mal in einem Interview beim MDR oder
in einem Statement gesagt: Je größer die Einrich-
tung, desto schwieriger ist es zu händeln und desto
schwieriger ist es für die Polizei. Genau solche Ein-
richtungen wollen Sie schaffen, wo Sie Menschen
in einer Größenordnung konzentrieren – wenn man
Herrn Seehofer glauben darf – von über 1.000,
muss ich sagen: Die sollen jetzt alle wissen, dass
Sie dort nicht mehr wegkommen und dass sie von
dort aus abgeschoben werden sollen. Und das ist
noch zu händeln?

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Das werden Sie nicht händeln können! Jetzt mal
unabhängig davon, dass ich mich immer frage, wel-
chen Ort in Thüringen Sie dafür vorschlagen wol-
len. Da warte ich bis heute auf eine Antwort von Ih-
nen, wo Sie sagen: Das wäre ein guter Standort für
so ein Ankerzentrum. Denn Sie schaffen einen Ort,
wo Sie sich die Probleme ballen lassen und keine
Lösungen anbieten.

Ich habe es an dieser Stelle auch schon gesagt, ich
habe mir das in Bayern angeschaut, den Vorläufer
des Ankerzentrums dort. Die kleben ein anderes
Schild hin, nennen es Ankerzentrum, vorher hieß
es Rückführungszentrum. Wenn Sie mit den Leuten
dort reden, dann werden Sie das nicht erreichen,
was Sie dort erreichen wollen. Sie erreichen eine
Steigerung der Probleme und das, was Sie auch
immer suggerieren, es wird dort einfacher sein ab-

zuschieben, weil die ja dort eingesperrt sind, ist na-
türlich falsch. Es ist einfach nur falsch. Jeder –
auch in Bayern – kann sich frei aus diesem Anker-
zentrum herausbewegen. Ich weiß nicht, wer es
eben gesagt hat, ich glaube, Frau Berninger war
es, dass sich ein Drittel dann wegbewegt hat. Ge-
nau das werden Sie erreichen. Sie erreichen den
Gang in die Illegalität, weil man versuchen wird,
sich dem zu entziehen. Sie haben in Ankerzentren
eben keine Situation, dass die wie Gefängnisse ge-
schlossen sind. Natürlich sind wir bereit, in dem
Asylprozess Dinge mitzutragen, die sinnvoll sind.
Das ist überhaupt keine Frage. Aber Dinge, die ein-
fach nicht sinnvoll sind, werden wir nicht mittragen.

Sie haben noch zwei konkrete Fragen gestellt. Das
eine betrifft die staatliche Leitung. Die ist tatsächlich
seit Längerem da und die Dame hat auch ein Büro
in Suhl. Wenn Sie sich aus den Dienstberatungen,
die dort regelmäßig stattfinden, berichten lassen
würden: Sie hat sich bei den dort oben tätigen Insti-
tutionen, ob Rotes Kreuz oder Wachdienst, inzwi-
schen einen sehr guten Ruf erarbeitet. Sie ist im-
mer vor Ort, sie hat, wie gesagt, ein Büro dort, ist
eingesetzt, ist diejenige, die dort tatsächlich tätig
ist. Ich lade Sie gern ein, mit mir mal zusammen
hochzufahren und mit der Dame vielleicht auch mal
über das Gelände zu gehen, um zusammen zu se-
hen, was sich in dem Bereich tatsächlich getan hat.

(Zwischenruf Abg. Herrgott, CDU: Ich freue
mich drauf!)

Das Gewaltschutzkonzept ist natürlich etwas, was
immer fortgeschrieben werden muss. Das klingt so,
als gebe es da nichts und – Wollen Sie mir zuhö-
ren?

(Zwischenruf Abg. Herrgott, CDU: Ich höre
zu!)

Gut. – es existiere gar nichts und aus dem Nichts
müsse das total fertige Gewaltschutzkonzept ent-
stehen. Ein Gewaltschutzkonzept ist etwas, was
sich entwickelt und was auch immer fortgeschrie-
ben werden muss. Natürlich gibt es Regeln für
Suhl. Aber nachdem klar war, Suhl ist jetzt wirklich
der Standort, wird natürlich intensiv an diesem Ge-
waltschutzkonzept gearbeitet. Es gab am 20.08. ei-
ne Besprechung mit all denjenigen, die man in so
ein Gewaltschutzkonzept einbinden muss, wie Feu-
erwehr, Polizei und die, die da mitarbeiten. Es wird
auch fertiggestellt werden. Aber es wird natürlich in
Zusammenarbeit mit denjenigen fertiggestellt wer-
den, die das umsetzen müssen.

Vizepräsidentin Jung:

Herr Minister Lauinger, gestatten Sie eine Anfrage
des Abgeordneten Herrgott?
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Lauinger, Minister für Migration, Justiz und Ver-
braucherschutz:

Das vielleicht zu Ihren zwei Punkten. Jetzt dürfen
Sie gern eine Frage stellen.

Abgeordneter Herrgott, CDU:

Vielen Dank, Herr Minister. Wann ist es denn fertig,
das Gewaltschutzkonzept?

(Zwischenruf Abg. Berninger, DIE LINKE:
Einfach nur richtig zuhören!)

Lauinger, Minister für Migration, Justiz und Ver-
braucherschutz:

Es gibt ein Gewaltschutzkonzept, und das überar-
beitete, noch verbesserte Gewaltschutzkonzept
wird auch in Kürze vorliegen.

Abgeordneter Herrgott, CDU:

Bis Ende des Jahres?

Lauinger, Minister für Migration, Justiz und Ver-
braucherschutz:

Davon gehe ich auf jeden Fall aus.

Abgeordneter Herrgott, CDU:

Gut, also bis Ende des Jahres.

Lauinger, Minister für Migration, Justiz und Ver-
braucherschutz:

Ja.

Abgeordneter Herrgott, CDU:

Das werden wir überprüfen.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Jung:

Es liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr
vor. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag.
Herr Abgeordneter Möller.

Abgeordneter Möller, AfD:

Frau Präsidentin, ich beantrage die namentliche
Abstimmung.

Vizepräsidentin Jung:

Gut. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag
der Fraktion der AfD in Drucksache 6/5701 in na-
mentlicher Abstimmung. Ich bitte die Schriftführer,
die Stimmkarten einzusammeln. Ich eröffne die Ab-
stimmung.

Wir warten noch auf den Abgeordneten Fiedler und
dann schließe ich.

Ich schließe die Abstimmung und bitte um Auszäh-
lung.

Ich darf Ihnen das Ergebnis bekannt geben. Es
wurden 69 Stimmen abgegeben. Mit Ja stimmten 6,
mit Nein 63 (namentliche Abstimmung siehe Anla-
ge). Damit ist der Antrag der Fraktion der AfD in
Drucksachs 6/5701 abgelehnt.

Wir stimmen nun über den Alternativantrag der
Fraktion der CDU in Drucksache 6/5763 in der Neu-
fassung ab. Wer dem zustimmt, den bitte ich um
das Handzeichen. Das sind die Stimmen der Frak-
tion der CDU. Gegenstimmen? Das sind die Koali-
tionsfraktionen und die AfD-Fraktion. Stimmenthal-
tungen? Das ist der Abgeordnete Gentele. Damit ist
der Alternativantrag der Fraktion der CDU abge-
lehnt und ich schließe diesen Tagesordnungspunkt.

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 12

Die Bundeswehr gehört zu
Thüringen – Kooperationen
unterstützen, Leistungsbereit-
schaft ehren und Diffamierun-
gen abwehren
Antrag der Fraktion der AfD
- Drucksache 6/5810 - Neufas-
sung -

Wünscht die Fraktion der AfD das Wort zur Begrün-
dung? Dann eröffne ich die Beratung und das Wort
hat Abgeordneter Kießling, Fraktion der AfD.

Abgeordneter Kießling, AfD:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren, werte Abgeordnete, werte Gäste
auf der Tribüne! „Wir. Dienen. Deutschland.“ Mit
diesem „Wir“ sind rund 180.000 Frauen und Män-
ner in Uniform gemeint, die derzeit ihren Dienst bei
der Bundeswehr im In- und Ausland ableisten.
180.000 Männer und Frauen, die auch Mütter, Vä-
ter, Söhne und Töchter sind. Oft machen sie dies
unter widrigen und auch lebensgefährlichen Bedin-
gungen. Im Extremfall wird leider auch ihr Einsatz
im Ausland mit dem Leben oder ihrer Gesundheit
bezahlt. Aber immer tut dies der Bürger in Uniform,
um das Recht und die Freiheit des deutschen Vol-
kes tapfer zu verteidigen und den Weltfrieden zu er-
halten.

Noch vor ihrer Indienststellung am 12. November
1955 hatte die Bundeswehr eine breite gesell-
schaftliche Debatte hinter sich, in der es vor allem
darum ging, ob Deutschland nach dem Zweiten
Weltkrieg wieder Streitkräfte benötigen würde.
Letztendlich hat die Vernunft gesiegt und mit breiter
Zustimmung aus der Bevölkerung wurde mit der
Bundeswehr eine fest in der Demokratie verwurzel-
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te und anerkannte Verteidigungskraft geschaffen,
die sich vielfach bewährt und auch ausgezeichnet
hat, und das nicht nur in militärischer Hinsicht seit
ihrer Gründung. Hier ist beispielsweise der Einsatz
unserer Armee bei der Sturmflut 1962 in Hamburg
zu nennen oder die zahlreichen Hochwassereinsät-
ze in Deutschland, zum Beispiel in Gera 2013, in
Crossen in Thüringen, zuletzt die Fluthilfe im Mai
2018. Unser Dank gilt hier vor allem den Soldaten
vom Pionierbataillon 701 in Gera.

(Beifall AfD)

Auch die sanitätsdienstliche Unterstützung im Sep-
tember 2011 hier in Erfurt beim Besuch des
Papstes Benedikt XVI. ist zu nennen. Oder auch
der Einsatz bei dem Erdbeben in Agadir 2016 oder
die UN-Einsätze in Kambodscha, in Somalia, im
Kosovo oder in Afghanistan und, und, und. Diese
Liste ließe sich noch unendlich fortsetzen. Wie hart
und gefährlich diese Einsätze waren und sind, zei-
gen die bisher 109 Soldaten, die in der Ausübung
ihrer Pflicht, die durch den Bundestag beschlossen
wurde, bisher bei Auslandseinsätzen der Bundes-
wehr gefallen sind.

Im Übrigen möchte ich nur daran erinnern, dass es
die Grünen und die SPD unter Kanzler Schröder
waren, die erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg
unsere Soldaten in Kriegsgebiete wie zum Beispiel
Afghanistan schickten und sie zu Veteranen mach-
ten. Allein für die Bereitschaft, dieses Schicksal auf
sich zu nehmen und das höchste Opfer zu bringen,
gebührt daher den Soldaten der Bundeswehr aus-
drücklich unser aller Dank und Anerkennung.

(Beifall AfD)

Denn es geht ja nicht um Parteipolitik, sondern
schlicht um Wertschätzung, um echte Wertschät-
zung und Anerkennung für Frauen und Männer,
Mütter und Väter, Töchter und Söhne, die bereit
sind, für unsere Freiheit und für unsere Sicherheit,
für die Bürger unseres Landes alles aufzugeben
und ihr Leben zu geben oder den Verlust der Ge-
sundheit in Kauf zu nehmen. Auch die Versorgung
und Unterbringung der seit 2015 zahlreich ins Land
strömenden Menschen wäre ohne die Hilfe der
Bundeswehr nicht geglückt. Bevor es jedoch zu
falschen Vorwürfen kommt, lassen Sie mich eines
ganz deutlich hier sagen: Unser Respekt gebührt
selbstverständlich auch denjenigen Wehrpflichti-
gen, die sich für den Zivildienst entschieden haben,
um alte, kranke oder behinderte Menschen zu pfle-
gen und zu helfen. Denn wie man heute überall in
den Einrichtungen schmerzvoll erkennt, waren auch
sie eine wichtige Stütze der Gesellschaft und des
Gesundheitswesens. Auch unsere Sportfördergrup-
pe in Oberhof wollen wir lobend erwähnen, denn
hier sind unsere Soldaten sportlich als positive Bot-
schafter unterwegs.

Heute geht es hier erst einmal um die Soldaten der
Bundeswehr und wir als AfD-Fraktion stellen ganz
klar fest: Wir sind gegen jeden Krieg und Gewalt,
doch niemals gegen unsere Soldaten.

(Beifall AfD)

Das gilt nicht zuletzt auch für die circa 700 in Thü-
ringen beheimateten Reservisten, die ein wertvol-
ler, unersetzlicher Vermittler zwischen der Bevölke-
rung und der Bundeswehr in Thüringen sind. Selbst
heute hier im Landtag sind sie unter uns. Denn ne-
ben der aktiven Truppe sind auch die Reservisten
leider immer wieder Ziel von ungerechtfertigten An-
griffen und Ziel von Diffamierungen, was insofern
noch infamer ist, da sich Reservisten ehrenamtlich
und aus dem eigenen staatsbürgerlichen Verant-
wortungsgefühl heraus für ihre Heimat einsetzen
und dabei oft private und finanzielle Nachteile in
Kauf nehmen.

Es ist daher auch Aufgabe der Thüringer Landes-
politik, sich deutlich gegen politisch motivierte Diffa-
mierungen der Bundeswehr und ihre Reservisten
zu positionieren und diesen den Rücken für ihren
Dienst zu stärken. Auch hier muss Rot-Rot-Grün
ein klares Bekenntnis ablegen, denn wer die Bun-
deswehr, ihre Veteranen und ihre Reservisten ver-
unglimpft, verunglimpft damit gleichzeitig unsere
Demokratie und unser Land und betreibt nichts an-
deres als gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit.
Dazu gehört es auch, sich als Landesregierung für
die Wiederaufnahme der Wehrpflicht und des Zivil-
dienstes einzusetzen, so wie wir das als AfD-Frak-
tion schon lange tun. Daher appelliere ich an Sie,
geschätzte Kollegen Abgeordnete, zu überlegen,
welches Bild die Ablehnung dieses Antrags bei den
Soldaten und Veteranen der Bundeswehr abgeben
würde.

(Zwischenruf Abg. Herrgott, CDU: Das erzäh-
le ich euch gleich!)

Es wäre schlicht ein Schlag ins Gesicht aller Solda-
ten, aller Veteranen, aller Reservisten und all ihrer
Familienangehörigen, wenn Sie als gewählte Poli-
tiker und Volksvertreter diesen Einsatz nicht aner-
kennen, wie ich ihn hier als ehemaliger Soldat kurz
beschrieben habe. Vielen Dank, meine Damen und
Herren, für Ihre Aufmerksamkeit und Unterstützung
unseres Antrags. Danke. Da gibt es nichts zu la-
chen!

(Beifall AfD)

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Wir entscheiden immer
noch selbst, wann wir lachen!)

Vizepräsidentin Jung:

Für die Fraktion Die Linke hat Abgeordneter Schaft
das Wort.
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Abgeordneter Schaft, DIE LINKE:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen
und Kollegen, werte verbliebene Zuschauer oben
auf der Tribüne und auch Zuschauer und Zu-
schauerinnen am Livestream! Es wird Sie jetzt si-
cherlich wenig verwundern, wir werden Ihren An-
trag ablehnen, aus verschiedenen Gründen, auf die
ich hier aber tatsächlich auch noch mal intensiver
eingehen will, denn die AfD hat mit ihrem Antrag
hier einen vorgelegt, der in erster Linie auf gewisse
Art und Weise ein Maulkorb sein soll. Warum? Wer
im Titel von Diffamierung und Abwehr spricht und
dann der Bundeswehr einen Freibrief für Werbung
und die unkritische Öffnung für jedwede Koopera-
tion fordert, will Kritik an der Institution Bundeswehr
verunmöglichen. Sie betrachten die legitime Kritik
von friedenspolitischen und pazifistischen Organi-
sationen damit dann nämlich sicherlich per se als
Diffamierung. Aber nicht nur dieses krude Ver-
ständnis von Meinungsfreiheit und Einschränkung
dieser ist Grund genug, den Antrag abzulehnen,
sondern auch andere Punkte, die Sie in Ihrem An-
trag aufführen. Erstens die Forderung danach, die
Bundeswehr für die Gewinnung von Nachwuchs-
kräften durch Informationsveranstaltungen zu unter-
stützen. In Verbindung mit der Begründung in Ihrem
Antrag wird nämlich schnell deutlich, dass Sie der
Bundeswehr einen ungehinderten Zugang zu Kin-
dern und Jugendlichen gewähren wollen und das
lehnen wir als Linke ab.

(Beifall DIE LINKE)

Statt den Spielraum für die Bundeswehr in Bil-
dungseinrichtungen zu erweitern, sollten wir einmal
kritisch die aktuellen Formate und Informationsver-
anstaltungen hinterfragen. Derzeit dürfen Lehrerin-
nen in eigener pädagogischer Verantwortung au-
ßerschulische Expertinnen und staatliche sowie
nicht staatliche Institutionen einbeziehen, das ist
soweit richtig. Im Unterricht muss aber nach § 34
Abs. 2 des Thüringer Schulgesetzes dafür Sorge
getragen werden, dass eine ausgewogene Darstel-
lung erfolgen wird. Ob ein Vortrag zur internationa-
len Sicherheitspolitik, gehalten durch einen Jugend-
offizier der Bundeswehr, ausgewogen ist, kann viel-
leicht bezweifelt werden, wenn nur die Sichtweise
des Jugendoffiziers als geschultes Personal vorge-
tragen wird, weil meist ehrenamtlich organisierte
Strukturen aus dem Bereich der Friedensbildung
weder ausreichend Mittel, noch ausreichend Perso-
nal haben, um da mithalten zu können, um mögli-
cherweise eine differenzierte Sicht zu gewährleis-
ten. Deswegen erreichte die Bundeswehr im Jahr
2017 mit den Jugendoffizieren über 122.000 Schü-
lerinnen und Studierende wahrscheinlich meist oh-
ne eine kritische Begleitung. Aus meiner Sicht und
aus Sicht meiner Fraktion sollte damit Schluss sein.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Die politische Bildung in Schulen und auch anderen
schulischen Einrichtungen gehört – wie es bei-
spielsweise auch die GEW im Bund fördert – in die
Hände der dafür ausgebildeten Pädagoginnen und
Pädagogen und nicht in die Hände von Jugendoffi-
zieren. Denn selbst wenn diese nur Vorträge halten
und formell keine Werbeveranstaltungen in Bil-
dungseinrichtungen machen, so haben die Jugend-
offizierinnen und Jugendoffiziere in ihrer Rolle vor
der Klasse stehend natürlich immer auch eine indi-
rekte Wirkung auf die Schülerinnen und Schüler.

Aus dem Jahresbericht der Bundeswehr zur Arbeit
der Jugendoffizierinnen und Jugendoffiziere geht
hervor, dass solche Vorträge eben nicht nur einen
informativen Charakter haben, denn da heißt es,
ich zitiere: „Der Vortrag ist das Basisformat der Ju-
gendoffiziere und damit Grundlage und ‚Türöffner‘
für die Planung weiterer Veranstaltungen.“ Solche
Veranstaltungen können dann Exkursionen in Ein-
richtungen der Bundeswehr sein, wo dann bei-
spielsweise auch Karriereberaterinnen der Bundes-
wehr viel offensiver arbeiten können, als sie das in
der Schule tun können. Das lassen sich die Bun-
deswehr und auch der Bund einiges kosten. 31 Mil-
lionen Euro fielen für den Einsatz der Jugendoffizie-
rinnen im vergangenen Jahr an – 31 Millionen Euro,
die aus der Sicht meiner Fraktion in Lehrmittel und
Personal zur Stärkung der politischen Bildung, der
Friedensbildung und in vielen anderen Bereichen
sicherlich durchaus sinnvoller angelegt wären, um
Lehrkräfte in den Schulen zu unterstützen.

(Beifall DIE LINKE)

Wir fordern daher, den Zugang der Bundeswehr zu
Bildungseinrichtungen einzuschränken, weil sie
eben kein Arbeitgeber wie jeder andere ist, selbst
wenn sie so tut und mit irreführenden Werbekam-
pagnen die Verantwortung, die mit dem Dienst an
der Waffe einhergeht, und die Gefahren, die dieser
Beruf mit sich bringt, in der Öffentlichkeit verdrängt.
Werbesprüche wie „Nicht jeder Manager sitzt am
Schreibtisch“ oder Videotagebücher der Rekruten,
in denen der Bundeswehreinsatz in Mali im Klas-
senfahrtcharakter dargestellt wird, verdrehen und
verharmlosen die Realität des Alltags der Soldatin-
nen und Soldaten regelrecht.

Dies kritisiert nicht nur meine Fraktion. Zu dieser
Feststellung kommt auch der Bericht der Kommis-
sion zur Wahrnehmung der Belange der Kinder des
Deutschen Bundestags in der Folge einer Anhö-
rung von Expertinnen zum Thema im Jahr 2016.
Mit dieser irreführenden und verharmlosenden Wer-
bung wird im Übrigen dann auch den Soldatinnen
kein Gefallen getan, denn die Folgen der traumati-
schen Erlebnisse infolge von Kampfeinsätzen im
Ausland – beispielsweise posttraumatische Belas-
tungsstörungen – werden in der Folge gesellschaft-
lich nicht thematisiert, denn die passen ja nicht ins
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Bild, und die Betroffenen werden dann möglicher-
weise alleingelassen.

Statt also hier dem Wunsch der Öffnung nachzu-
kommen, schließen wir uns der Empfehlung der
Kommission zur Wahrnehmung der Belange der
Kinder im Bundestag an, die sich für ein Verbot von
Werbung der Bundeswehr, die sich gezielt an Min-
derjährige richtet, insbesondere an Schulen, und
ein Verbot für Werbung der Bundeswehr, die an
Minderjährige gerichtet ist, ausspricht.

Ein zweiter Grund, warum wir Ihren Antrag ableh-
nen, betrifft den Punkt Forschung. Staatliche Hoch-
schulen sind unserer Ansicht nach nämlich nicht
verlängerte Forschungseinrichtungen der Bundes-
wehr und des Bundesverteidigungsministeriums.
Genau aus diesem Grund haben wir mit der Reform
des Thüringer Hochschulgesetzes in § 5 auch die
Zivilklausel verankert, damit die Hochschulen ihrer
Aufgabe gerecht werden und sich ihrer Tätigkeit,
wie es auch im Gesetz steht, vom Geist der Freiheit
in Verantwortung für den Frieden leiten lassen. Ihr
Vorschlag in Ihrem Antrag steht dem diametral ent-
gegen. Die Zivilklausel ist aus unserer Sicht dabei
nicht nur ein Instrument, um wehrtechnische For-
schung zu unterbinden, sondern auch, um tatsäch-
lich der gesellschaftlichen Verantwortung der Hoch-
schule bewusst zu werden. Uns erscheint das an-
gesichts der Aufrüstungspläne durchaus auch not-
wendig, denn allein von 2016 bis 2017 stiegen die
Ausgaben des Bundesministeriums der Verteidi-
gung für Forschung, Entwicklung und Erprobung
um über 50 Prozent auf 1 Milliarde Euro.

Die Bundeswehr versucht verstärkt, bundesweit
Hochschulen als Kooperationspartnerinnen zu ge-
winnen. Die aus öffentlichen Geldern finanzierte
Rüstungsforschung steht dann auch oft unter Ge-
heimhaltung und nimmt damit den Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern die Möglichkeit, über
Sinn und Zweck der Forschungsvorhaben zu disku-
tieren und auch entsprechende ethische Entschei-
dungen treffen zu können. Und Studierende wissen
eventuell häufig gar nicht um militärisch relevante
Einflüsse in der Lehre. Bundesweit stehen über
200 Studierendenvertretungen und verschiedene
andere Organisationen von Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern sowie Gewerkschaften hinter
dieser Forderung nach Zivilklauseln. Auf dieser Sei-
te stehen wir auch.

(Beifall DIE LINKE)

Übrigens läuft auch Ihre Forderung nach der ge-
sonderten Ehrung der getöteten und verwundeten
Soldatinnen zum Volkstrauertag ins Leere, denn ein
kurzer Blick in die Vergangenheit dieses Tages hät-
te Sie vielleicht darauf gebracht, dass spätestens
seit der Rede des ehemaligen Bundespräsidenten
Gauck im Jahr 2015 dieser Tag auch schon dazu
genutzt wird.

Zwei weitere Punkte will ich noch nennen: Sie spre-
chen sich in Punkt II Ihres Antrags in der Neufas-
sung – haben Sie jetzt auch noch mal gesagt – da-
für aus, dass sich die Landesregierung über die
Bundesregierung für die Wiederaufnahme der
Wehrpflicht einsetzt. Da will ich ganz kurz mal da-
rauf verweisen, was denn der Wehrbeauftragte des
Bundes beispielsweise dazu gesagt hat, ich zitiere:
„Heute die […] allgemeine Wehrpflicht wieder zu re-
aktivieren, wäre enorm aufwendig! Dafür gibt es
keine militärischen Strukturen mehr, keine Ausbil-
der, keine Ausrüstung und keine Unterkünfte.“ Das
zeigt, dass dies sicherlich auch der falsche Weg
wäre, weil hiermit ein enormer Aufwand verbunden
wäre, den Sie wahrscheinlich gar nicht im Hinter-
kopf haben.

Dann der letzte Punkt, der zeigt, wie scheinheilig
Ihr Antrag eigentlich ist: Im Punkt I.1 sowie in II.1
sprechen Sie davon, dass man sich mit den Solda-
tinnen und Soldaten solidarisch erklären muss, um
ihren Dienst zu würdigen. Da schauen Sie doch mal
auf die Facebook-Seite Ihres Abgeordneten Tho-
mas Rudy, der nämlich am 12. August und am
18. August dieses Jahres über eine Bundeswehr-
soldatin verächtlich herzieht, weil sie eine Transfrau
ist.

(Beifall DIE LINKE)

Das zeigt nämlich ganz klar: Diese Ehre und Würdi-
gung erfahren bei Ihnen nur die, die in Ihr Weltbild
passen. Alle anderen, die in der Bundeswehr sind
und möglicherweise nicht Ihrer Norm entsprechen,
lassen Sie dann hinten runterfallen. Da ist Ihnen
dann Ehre und Würdigung egal. Aus diesen Grün-
den lehnen wir Ihren Antrag ab.

(Beifall DIE LINKE, SPD)

Vizepräsidentin Jung:

Als nächster Redner erhält Abgeordneter Herrgott,
Fraktion der CDU, das Wort.

Abgeordneter Herrgott, CDU:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehr-
ten Kollegen Abgeordneten, ich will es zu Beginn
sehr klar ausdrücken, auch an die Adresse von der
AfD und den Popanz, den Sie hier teilweise auffüh-
ren: Wir von der CDU stehen klar hinter unseren
Soldaten und der Bundeswehr in der Gesamtheit.

(Beifall CDU)

Aber im Unterschied zu den meisten von Ihnen ver-
körpern wir das auch offen und authentisch und
eben nicht in einem Zerrbild. Ein kleines Beispiel
hat Kollege Schaft gerade angesprochen, und
wenn es nicht um eine Kommandeurin ginge, die
ich persönlich kenne, dann wäre das, sage ich mal,
etwas weiter weg. Aber was sich einzelne Abgeord-
nete teilweise erdreisten, auf ihren Facebook-Sei-
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ten über einzelne Soldaten zu verbreiten und dann
so einen Antrag hier vorzulegen, ist einfach nur
peinlich und dämlich.

(Beifall CDU, DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN)

Und, meine Damen und Herren, das will ich Ihnen
mal ganz deutlich sagen: Eine klare und authenti-
sche Verkörperung einer Unterstützung der Streit-
kräfte bedarf keines losen Lippenbekenntnisses,
was Sie uns hier aufgeschrieben haben und was
Sie hier gerade mal so rudimentär vorlesen können,
weil es einfach beschriebenes Papier ist und leider
nicht mehr. Sie wollen gern ein Bild von sich zeich-
nen, das aber leider nicht der Realität entspricht,
verehrte Kollegen von der AfD.

Das will ich Ihnen auch gern mal ganz konkret sa-
gen. Wer von Ihnen ist denn draußen bei der Trup-
pe am Tag der offenen Tür? Ich meine jetzt nicht
die Gegendemonstranten, Kollegen Kubitzki nehme
ich ausdrücklich aus. Aber wer ist denn da am Tag
der Bundeswehr? Wer ist denn von Ihrer Truppe
da? Wer ist bei den Gelöbnissen da?

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Ich zum
Beispiel!)

Wer ist bei der Verabschiedung, bei der Rückkehr
aus dem Einsatz? Im überwiegenden Fall – und ich
kann sehr gut nachvollziehen, wer da ist – bin ich
der Einzige, der da ist.

(Beifall CDU)

Rudimentär sind Einzelne von Ihnen mal da, auch
von anderen Fraktionen. Aber meistens bin ich der
einzige Abgeordnete, der dort begrüßt wird.

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Vielleicht
sind Sie allein eingeladen!)

Ja, da würde ich mir mal an die eigene Nase fas-
sen, warum man vielleicht nicht eingeladen wird.
Aber ich bin da.

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Dann soll
das so sein als Reservist!)

Im überwiegenden Fall sind es die anderen eben
nicht. Da zählen auch Ihre Fraktionsmitglieder ganz
klar dazu. Es gehört schlichtweg zum Respekt vor
unseren Soldatinnen und Soldaten, insbesondere
vor den hier in Thüringen stationierten, dass man
solche Anlässe wahrnimmt und den Respekt ge-
genüber unseren Soldaten dort auch klar bezeugt.

Wer von Ihnen kümmert sich denn in der Realität
um Einsatzveteranen, ohne dass Sie es hier nur ein
bisschen aufschreiben? Wer von Ihnen tut das?
Keiner. Wer kümmert sich denn um Standortange-
legenheiten in Thüringen? Wo war die AfD bei-
spielsweise vor zwei Jahren, als es darum ging,
das Karrierecenter hier in Erfurt zu reduzieren?
Dass es da keine Unterstützung von den Kollegen

der Linken gibt, ist uns völlig klar. Aber die Kamera-
den und Kollegen von der SPD-Fraktion haben da
gemeinsam mit uns auf Landes- und Bundesebene
zusammen mit den entsprechenden Vertretern der
Landesregierung dafür gesorgt, dass das Karriere-
center eben am Standort Erfurt bleibt. Die AfD habe
ich zu dem Thema nicht mal wahrgenommen. Sie
waren nicht da, Sie haben sich gar nicht eingear-
beitet und da saßen Sie schon nicht nur ein paar
Monate, sondern deutlich länger hier im Landtag.
Und wenn Sie es jetzt nach vier Jahren gerade mal
schaffen, so einen Lippenbekenntnis-Antrag zu pro-
duzieren, dann sagt das sehr viel über Sie aus, wie
Sie zur Bundeswehr und zu den Truppen hier in
Thüringen stehen.

Meine Damen und Herren, ich habe es gerade
schon mal gesagt, aber ich muss es noch mal sehr
deutlich sagen: Sie beschreiben hier halbherzig Pa-
pier, drehen ein paar nette YouTube-Clips und ein
paar nette Videos für Ihre Facebook-Seite. Das ist
erst mal total großartig, aber nicht mehr als heiße
Luft. Mehr ist es leider nicht. Ich erwarte ja nicht,
dass Sie sich im Rahmen der freiwilligen Reservi-
stenarbeit persönlich mit ein paar Tagen und Ihrer
kostbaren Lebenszeit bei der Truppe aktiv einbrin-
gen, wie das andere Abgeordnete hier in unserer
Runde tun. Das erwarte ich gar nicht von Ihnen.
Aber was ich von Ihnen erwarte, wenn Sie hier so
einen Antrag vorlegen, dass das, was Sie vorge-
ben, zum Thema „Bundeswehr“ zu meinen und
glauben, umsetzen zu wollen, wenigstens ehrlich ist
und dass Sie es auch verkörpern können.

(Beifall CDU)

Aber als Fazit muss ich sagen: Das können Sie
nicht, das tun Sie nicht, deswegen werden wir die-
sen Antrag klar ablehnen. Herzlichen Dank.

(Beifall CDU, DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Jung:

Für die Fraktion der SPD hat Abgeordnete Marx
das Wort.

Abgeordnete Marx, SPD:

Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen, ich kann dem Kollegen Herrgott in Vielem nur
zustimmen. Wenn es Ihnen wirklich ernst wäre da-
mit, was Sie hier glauben, als Anliegen vortragen
zu müssen, dann hätten Sie hier Punkte aufgeführt,
die wirkliche Probleme darstellen könnten, wenn
Sie die Lage von Soldatinnen und Soldaten kennen
würden. Stattdessen haben Sie gesagt: Und stellen
Sie sich vor, welche Wirkung das auf die Soldatin-
nen und Soldaten hat, wenn Sie hier unseren An-
trag ablehnen.
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Zunächst mal möchte ich Ihnen noch mal vorlesen,
was Sie hier selbst reingeschrieben haben: „Seit
nunmehr fast 63 Jahren hat sich die Bundeswehr
als Parlamentsarmee der Bundesrepublik Deutsch-
land bewährt.“ Richtig. „Sie ist eine Stütze und Ver-
teidigerin der freiheitlichen demokratischen Grund-
ordnung und ein Garant für Freiheit und Demokratie
in unserem Land.“ Genau das können Sie von sich
nicht sagen. Das haben wir im vorherigen Tages-
ordnungspunkt hier eindrucksvoll gehört,

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Das ist Ihre
persönliche Einschätzung, Ihre persönliche
Meinung!)

als Sie die Hassparaden in Chemnitz gerechtfertigt
haben, zu denen jetzt Ihr Vorsitzender, der uns hier
bezeichnenderweise nicht mehr die Ehre seiner An-
wesenheit zuteilwerden lässt, auch noch mit aufruft.
Verteidiger der freiheitlich-demokratischen Grund-
ordnung – in der Tat, wir haben eine Parlamentsar-
mee und Sie verachten das Parlament und sind auf
der Straße und Abgeordnete Ihrer Partei aus ver-
schiedenen Länderparlamenten haben das stolz
gepostet. Einer war es – das wurde, glaube ich,
auch schon gestern in der Aktuellen Stunde zi-
tiert –, der gesagt hat: Ja, und ich kann einmal sa-
gen, ich war dabei, kann stolz darauf sein, dabei
gewesen zu sein, als die Stimmung in unserem
Land gekippt ist. – So viel zu Ihrem Bekenntnis zur
freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und
dann glauben Sie, uns hier Sachen ins Stammbuch
schreiben zu wollen, die angeblich schieflaufen
würden. Das entbehrt wirklich jeglicher Realität.

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Den Blick
auf die Realität haben Sie verloren!)

Sie fordern zum Beispiel, man müsste „bürokrati-
sche Hürden in der Zusammenarbeit mit der Bun-
deswehr abbauen“ und ihr vor allen Dingen „für
Übungs- und Ausbildungsvorhaben gegebenenfalls
Landesflächen und Liegenschaften unbürokratisch
zur Verfügung […] stellen“. Haben Sie eigentlich
mitbekommen, wie hier vor wenigen Jahren in un-
serem Land die Standortdebatte geführt worden ist
und wie die Bürgerinnen und Bürger sich dafür ein-
gesetzt haben, dass die Standorte erhalten geblie-
ben sind und wie zum Beispiel in der Stadt, in der
ich lebe, in Sondershausen, die Bürger eine Men-
schenkette gebildet haben? Es gibt überhaupt nie-
manden, der sich weigern würde, Flächen für die
Bundeswehr zur Verfügung zu stellen, und das
nicht fördern würde. Wir haben im Gegenteil bei der
Abwehr von Standortschließungen eine große
Kampagne und einen großen Zusammenhalt ge-
habt.

Dann geht es weiter: „die Bundeswehr bei der Ge-
winnung von Nachwuchskräften und bei der Durch-
führung von Informationsveranstaltungen unbüro-
kratisch zu unterstützen“. Es stimmt, wir haben
einen Dissens durchaus in der Koalition, was Auf-

tritte der Bundeswehr in Schulen und in Bildungs-
einrichtungen angeht. Aber wo wir auf jeden Fall
vollkommen übereinstimmen, ist natürlich, dass der
pluralistische Ansatz in unserer freiheitlich-demo-
kratischen Grundordnung immer zu wahren ist. Es
sagen Ihnen auch Leute von der Bundeswehr, mit
denen ich persönlich und beruflich auch schon viel
zu tun gehabt habe: Natürlich verteidigen wir auch
die Freiheit und die Meinung derjenigen, die unse-
rer Einrichtung kritisch gegenüberstehen. Dann ist
es auch richtig, dass man da entsprechend plural
Informationsveranstaltungen in den Schulen und
den Bildungseinrichtungen abhält. Von einem Zu-
gangsverbot ist nicht die Rede. Das wird es auch
hier mit uns nicht geben.

Dann haben Sie sich auch noch dagegen gewehrt
bzw. kündigen hier an oder fordern, Hürden für
wehrwissenschaftliche Projekte müssten abgebaut
werden, die wissenschaftlichen Kooperationen
müssten begrüßt werden und man müsste die Ko-
operation der Bundeswehr mit der Thüringer Wirt-
schaft fördern. Die Thüringer Wirtschaft kann das
genauso gut alleine festlegen und bestimmen, mit
wem sie zusammenarbeitet, wie die Thüringer
Hochschulen. Hier noch mal was zur Klarstellung,
zu dieser Klausel, die wir hier im Hochschulgesetz
haben. Diese Zivilklausel, die untersagt den Hoch-
schulen doch überhaupt nicht, Rüstungsforschung
zu betreiben, sondern damit verfolgt man lediglich
das Ziel, Transparenz in diesem Forschungsfeld
herzustellen, das heißt, dass man nicht sozusagen
hintenherum durch die Brust ins Auge durch andere
Institutionen Forschungsprojekte wissenschaftlich
ausgibt, wo auch Interessen dahinterstehen. Die Zi-
vilklauseln geben sich die Hochschulen im Übrigen
selbstbestimmt, ihr Inhalt ist nicht staatlicherseits
vorgeschrieben. Auf diese Weise wahrt das neue
Hochschulgesetz die Wissenschaftsfreiheit und die
damit verbundene Hochschulautonomie, nichts an-
deres ist es.

Die Forderung Ihrer Partei steht außerdem in einem
krassen Gegensatz zu Ihrer aktuellen Klage gegen
das Hochschulgesetz, in der Sie die Zusammenset-
zung des Hochschulrats angreifen. Denn Sie haben
angegriffen, dass seit der Hochschulgesetzesnovel-
le auch ein Vertreter des Wissenschaftsministe-
riums im Hochschulrat sitzen soll. Sie klagen also
einerseits gegen die vermeintliche staatliche Einmi-
schung in die Hochschulautonomie durch einen Mi-
nisteriumsvertreter im Hochschulrat und anderer-
seits fordern Sie das Land auf, in die Hochschulau-
tonomie einzugreifen und die Hochschulen zur Ko-
operation mit der Bundeswehr anzuhalten. Das wi-
derspricht sich und das kann – wie gesagt – jede
Hochschule in eigener Regie festsetzen.

Kollege Herrgott hat Sie zu Recht darauf hingewie-
sen, dass der in Auslandseinsätzen gefallenen und
verwundeten Soldaten der Bundeswehr am Volks-
trauertag schon lange gedacht wird. Wo sind Sie
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denn bei den Gelöbnissen? Wir haben auf unserem
Friedhof am Volkstrauertag regelmäßig ein Geden-
ken im Beisein der Bundeswehr. Da wird übrigens
auch der Widerstandskämpfer im Nationalsozialis-
mus und der vermeintlichen Drückeberger gedacht,
die aber auch nur ihre Verantwortung wahrgenom-
men haben, die Freiheit und Demokratie zu vertei-
digen.

Weil Sie im Ernstfall nicht dazu bereit sind, hier in
den demokratischen Gremien Freiheit und Demo-
kratie zu verteidigen, deswegen ist Ihr vermeintli-
ches Bekenntnis zur Bundeswehr und die Aufforde-
rung an uns, wir müssten dort mehr für diese Bun-
deswehr tun und Diffamierung abwehren, wirklich
nur scheinheilig und unglaubwürdig bis zum Dorthi-
naus. Deswegen können wir hier auch vollen Her-
zens nur eines tun, nämlich diesen Antrag ableh-
nen. Denn wir brauchen Sie weiß Gott nicht, um
Verbundenheit mit Vertretern unserer Bundeswehr
zu empfinden und zu leben.

(Beifall CDU, DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Jung:

Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erhält Ab-
geordnete Astrid Rothe-Beinlich das Wort.

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, auch ich habe mir den An-
trag sehr genau angeschaut und will deshalb aus
meiner Sicht und natürlich auch für unsere Fraktion
auf die einzelnen Punkte eingehen. Zunächst for-
dert der Antrag sozusagen ein Bekenntnis, nämlich
die Feststellung, „dass die Bundeswehr als Parla-
mentsarmee“, so heißt es hier, „ihre Reservisten
und ihre zivilen Angehörigen ein unentbehrlicher
und tragender Bestandteil des Freistaats Thüringen
sind“ – und so geht das dann weiter. Ich habe mich
gefragt: Wozu aber eine solche Feststellung? Die
Bundeswehr ist selbstverständlich wie andere nicht
unter der Landeshoheit stehende Institutionen des
Bundes in Thüringen vertreten. Alle anderen Be-
diensteten von Bundeseinrichtungen sind genauso
ein Bestandteil Thüringens – wie unentbehrlich
oder tragend sei dahingestellt. Die Aufforderung,
sich – und so steht es ja bei Ihnen – vorbehaltlos
mit einer Institution und deren Angehörigen für soli-
darisch zu erklären, ist in einer demokratisch,
rechtsstaatlich verfassten Gesellschaft völlig unsin-
nig. Mit der Bundeswehr kooperiert das Land Thü-
ringen per gesetzlichem Auftrag im Rahmen der zi-
vilmilitärischen Zusammenarbeit, beispielsweise bei
der Katastrophenhilfe. Man kann unterstellen, dass
mit dem Passus – ich zitiere – „Verteidigung [unse-
rer] freiheitlichen […] [O]rdnung“ der Versuch unter-
nommen wird, die Themen „Innere Sicherheit“ und

„Bundeswehr“ zu verknüpfen. Doch gegen welche
äußere Bedrohungslage muss unsere freiheitliche
Ordnung denn derzeit verteidigt werden? Davon
abgesehen, dass die freiheitliche Ordnung derzeit
am ehesten durch Rechtspopulisten gefährdet wird

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

und gegen diese verteidigt werden muss, ist dies in
erster Linie eine Aufgabe für die Behörden der in-
neren Sicherheit und nicht der Bundeswehr. Eine
Aufweichung der Grenzen für Bundeswehreinsätze
im Inneren wird von uns strikt abgelehnt und wird
im Übrigen auch durch die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts gestützt – hören Sie
mir mal zu, ich spreche gerade vom Bundesverfas-
sungsgericht –, das solche Einsätze nur bei – ich
zitiere – „katastrophischen Ausmaßen“ erlaubt.
Kernauftrag der Bundeswehr hingegen ist die äuße-
re Sicherheit, aber auch dazu kann die Bundeswehr
nur als Ultimo Ratio und auch nur im Rahmen eines
völkerrechtskonformen Systems kollektiver Sicher-
heit einen Beitrag leisten. Dauerhafter Frieden –
davon sind wir zutiefst überzeugt – kann nicht
durch militärische Lösungen erreicht werden, son-
dern nur durch Strategien der zivilen Krisenpräven-
tion und Konfliktbearbeitung, in die Bundeswehrein-
sätze – soweit notwendig – eingebettet werden
müssen.

Jetzt haben Sie einen neuen Punkt eingefügt: die
Rückkehr zur Wehrpflicht. Diese Forderung wurde
quasi nachgeschoben und ist eine Anknüpfung an
die Sommerlochdebatte – anders kann ich es mir
jedenfalls nicht erklären – zur allgemeinen Dienst-
pflicht und zielt darauf ab, die Rekrutierungsproble-
me der Bundeswehr zu beseitigen. Mal ganz abge-
sehen davon, dass die Wehrpflicht als Eingriff in die
individuelle Freiheit schon verfassungsrechtlich nur
durch eine entsprechende sicherheitspolitische La-
ge – die es aber derzeit gar nicht gibt – gerechtfer-
tigt werden kann, weisen übrigens selbst Vertreter
der Bundeswehr darauf hin, dass eine Rückkehr
der Wehrpflicht zur Lösung der Nachwuchsproble-
me im Vergleich zum Umbau der Bundeswehr zu
einem attraktiven Arbeitgeber viel zu kostenintensiv
werde. Über Zwangsdienst im Allgemeinen will ich
mich jetzt gar nicht weiter auslassen. Dass die AfD
da andere Meinungen hat, ist wahrscheinlich sys-
temimmanent.

Jetzt aber zum angeblichen zusätzlichen Flächen-
bedarf, meine Kollegin Marx ist eben schon darauf
eingegangen. Warum eigentlich diese Forderung?
Es finden sich keine Hinweise, dass die Bundes-
wehr für Thüringen einen weiteren Flächenbedarf
für ihre Standortanlagen gemeldet hat. Die Realität
ist erfreulicherweise eine andere, auch darauf will
ich noch mal verweisen, Frau Marx hat es eben
auch getan: Seit 1990 ist es nämlich vielmehr so,
dass viele Militärflächen aus der Nutzung genom-
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men und beispielsweise dem Naturschutz zur Ver-
fügung gestellt werden konnten.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Das Verteidigungsministerium hatte 2013 über die
Schließung und weitere Nutzung aller Standortanla-
gen in Deutschland entschieden. Diese Planung ist
weiterhin gültig, der Truppenübungsplatz Ohrdruf
wurde in einen Standortübungsplatz umgewandelt.
Außerdem gilt grundsätzlich: Die Landesregierung
sollte Landesflächen und Liegenschaften in einem
rechtmäßigen Verfahren zur Verfügung stellen und
sich dabei gegenüber der Bundeswehr nicht mehr
oder weniger unbürokratisch verhalten wie gegen-
über anderen Antragstellern auch.

Nun zu der Problematik „Keine Personalwerbung
für die Bundeswehr an Schulen“ – dazu hat ja auch
mein Kollege Christian Schaft schon einiges ge-
sagt –: Diese Forderung zielt – jedenfalls aus unse-
rer Sicht – auf die Aufweichung der Grenzen zwi-
schen den Auftritten von Jugendoffizieren und Kar-
riereberatern im schulischen Umfeld.

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Im Antrag
steht davon nichts!)

Aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsge-
richts von 1977 hat die Bundeswehr Zugang zu
Schulen. Dabei muss aber – hören Sie mir gut zu,
Herr Kießling –

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Das mache
ich!)

auf die Trennung zwischen dem Informationsange-
bot der Jugendoffiziere zu sicherheitspolitischen
Themen und den Werbemaßnahmen der Karriere-
berater für den Arbeitgeber Bundeswehr geachtet
werden. Aus Grünen-Sicht sollten die Auftritte der
Bundeswehr an die Einhaltung des Beutelsbacher
Konsenses – das ist eine interessante Lektüre, si-
cherlich auch für Sie – gebunden sein und natürlich
nur dann stattfinden, wenn die Schulkonferenz zu-
gestimmt hat. Das ergibt sich auch aus einem An-
trag aus der letzten Legislaturperiode. Wer das
nachlesen möchte, das ist die Drucksache 5/4357,
die wir hier eingebracht hatten.

Die Ausrichtung am Beutelsbacher Konsens bedeu-
tet auch, dass Fragen der Sicherheits- und Frie-
denspolitik kontrovers diskutiert werden müssen.
Informationsveranstaltungen sollten deshalb auch
dann nicht allein von Jugendoffizieren durchgeführt,
sondern immer auch von zivilgesellschaftlichen Ak-
teuren begleitet werden. Baden-Württemberg und
Sachsen-Anhalt haben dies beispielsweise in ihren
Kooperationsvereinbarungen mit der Bundeswehr
bereits fest verankert.

Jetzt zum Thema „Militarisierung der Forschung“,
da habe ich ein bisschen eine andere Position als
Frau Marx, aber das muss auch möglich sein. Ihre
Forderung im Antrag zielt auf die Rücknahme der

gerade im Rahmen der Novelle des Hochschulge-
setzes beschlossenen Zivilklausel. Inwieweit diese
jetzt allerdings durch die Hochschulen so ausge-
staltet wird, dass keine rüstungsrelevante For-
schung mehr betrieben wird, bleibt abzuwarten. Da
die Ergebnisse veröffentlicht werden müssen, darf
man sich zukünftig zumindest breitere Debatten in
der Öffentlichkeit über die Folgen militärischer For-
schung erhoffen. Wie schwierig es nämlich ist, an
die Daten zu kommen, haben etliche Abgeordnete
schon erleben dürfen, wenn sie Anfragen gestellt
haben, wie auch ich selbst zur Problematik der For-
schung gerade in diesem Bereich.

Jetzt aber zum Punkt „angemessenes Gedenken“:
Zu bestimmen, in welcher Form den im Dienst der
Bundesrepublik getöteten Soldaten angemessen
gedacht werden kann, wird immer schwierig blei-
ben. Vor allem für die Angehörigen sollte es einen
angemessenen Raum für die Trauer geben. Das
Gedenken sollte aber auch ohne eine Heroisierung
des Soldatischen und ohne Anklänge an eine sol-
datische Opferkultur auskommen. Die Sprache des
Antrags knüpft leider daran an und das muss ich
jetzt einmal zitieren. Im Antrag heißt es: „Den
Dienst der Bundeswehr an Staat und Gesellschaft
bezahlten viele militärische und zivile Bundeswehr-
angehörige mit ihrem Leben, darunter 109 Soldaten
in vom Bundestag beschlossenen Auslandseinsät-
zen. Der aufopferungsvolle und uneigennützige
Einsatz der deutschen Soldaten als Staatsbürger in
Uniform verdient unseren Respekt, unsere Aner-
kennung und unsere Würdigung.“ Das steht in der
Begründung.

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Was ist da-
ran verkehrt?)

Mit der Verwendung des Begriffs „ehren“ dürfte der
Versuch der Antragsteller verbunden sein, dem Sol-
datentod eine besondere Sinnstiftung zu verleihen.
Das hatten wir übrigens schon mal.

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Das ist Ihre
Fantasie!)

Es darf unterstellt werden, dass der Antrag bewusst
an die problematische Historie des Volkstrauertags
anknüpft. Der Volkstrauertag wurde in der Weima-
rer Republik als Gedenktag für die Kriegstoten mit
einer Beschwörung an die Volksgemeinschaft be-
gangen. Die Nationalsozialisten konnten daran an-
knüpfen und ihn zum sogenannten Heldengedenk-
tag umwandeln.

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Ihre Fan-
tasien!)

Trotz der Einbeziehung aller Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft in das Gedenken nach dem Zwei-
ten Weltkrieg blieben die Rituale des Volkstrauer-
tags dem Heldengedenken bis heute verhaftet. Wie
die AfD den Volkstrauertag versteht, geht übrigens
aus der Pressemitteilung der AfD selbst vom
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19.11.2017 hervor. Man kann das so im Sinne einer
ausschließlich nationalistischen Erinnerungskultur
zusammenfassen, bei der nur die deutsche Opfer-
gruppe herausgehoben wird. Einem solchen Antrag
werden wir ganz bestimmt nicht zustimmen. Vielen
herzlichen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Jung:

Aus den Reihen der Abgeordneten liegen jetzt kei-
ne weiteren Wortmeldungen mehr vor. Für die Lan-
desregierung hat Minister Prof. Hoff das Wort.

Prof. Dr. Hoff, Minister für Kultur, Bundes- und
Europaangelegenheiten und Chef der Staats-
kanzlei:

Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren,
wie die Polizei, die Feuerwehr, die Gewerkschaften,
die freie Presse, die Hochschulen, religiöse Ge-
meinschaften und eine weitere, nicht enden wollen-
de Liste verdienstvoller Institutionen gehört auch
die Bundeswehr selbstverständlich zu Thüringen.
Daran Zweifel zu insinuieren, wie das mit dem vor-
liegenden Antrag geschieht, macht keinen Sinn, ist
zumindest nicht evidenzgestützt und beruht vor al-
lem auf einer interessierten Öffentlichkeitsarbeit der
Fraktion der AfD, aber nicht auf einer tatsächlichen
Realität in Thüringen.

(Beifall SPD)

Sehr geehrte Damen und Herren, wo politische Un-
terschiede bezüglich Ausstattung, Einsatzorten,
Zielen – ob im Inland oder Ausland – bei der Bun-
deswehr bestehen, richten sich diese nicht gegen
die Soldatinnen und Soldaten, das ist ganz eindeu-
tig.

(Beifall DIE LINKE)

Das wissen unsere Soldatinnen und Soldaten übri-
gens auch. Die Landesregierung teilt die Aussagen
des vormaligen Bundespräsidenten Gauck anläss-
lich der zentralen Gedenkstunde zum Volkstrauer-
tag am 15. November 2015 in Berlin, in der dieser
ausdrücklich jene Soldatinnen und Soldaten ehrte,
die bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr ihr Le-
ben verloren haben. Auch Herr Bundespräsident
a. D. erinnerte gleichermaßen an die Polizistinnen
und Polizisten, an die Entwicklungshelferinnen und
Entwicklungshelfer, die in Auslandseinsätzen star-
ben. Ich darf daran erinnern, dass es der Innenmi-
nister unseres Freistaats war, der Thüringer Polizis-
tinnen und Polizisten an ihrem Einsatzort in Afgha-
nistan besucht hat. All diesen Kolleginnen und Kol-
legen, all diesen Personen, die ihr Leben dafür ein-
setzen, dass sich auch in anderen Ländern Demo-
kratie durchsetzt, gilt unser Respekt.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Da ist die politische Frage, wie man zu Ausland-
seinsätzen stehen mag, unbenommen. Es geht da-
rum, dass man denjenigen, die diesen Dienst tun,
Respekt gegenüberbringt, und das ist bei der Lan-
desregierung unstrittig der Fall.

Auf den seitens der AfD-Fraktion geforderten Ab-
bau von bürokratischen Hürden ist seitens der Lan-
desregierung schwer einzugehen, weil sie – ich for-
muliere es freundlich – im Vagen bleiben, vielleicht
deutlicher ausgedrückt: keinerlei Ansatzpunkt dafür
geben, sich ernsthaft mit dieser Vermutung Ihrer-
seits auseinanderzusetzen. Und da es seitens der
Landesregierung nicht angezeigt ist, in der Vermu-
tung, was Sie meinen könnten, eine mögliche Ant-
wort zu geben, müssen Sie damit leben, dass wir
unsererseits auf diese Vermutung nicht eingehen,
weil Sie sie nicht untersetzen.

Sehr geehrte Damen und Herren, die Bundeswehr
und ihre Angehörigen können sich der Unterstüt-
zung der Landesregierung und des Ministerpräsi-
denten sicher sein. Herr Ministerpräsident hat
mehrfach seine Dankbarkeit gegenüber den Leis-
tungen und der Hilfsbereitschaft der Bundeswehr
ausgedrückt. Es ist bedauerlich, dass der vorliegen-
de Antrag insbesondere die Rolle der Bundeswehr
bei den Hochwasserereignissen, aber auch der Be-
wältigung der Flüchtlingsaufnahme 2015/2016 in
Deutschland und insbesondere auch in Thüringen
seit 2015 in keiner Weise zu würdigen weiß. Es war
die Bundeswehr, die uns unbürokratisch Einrich-
tungen zur Verfügung gestellt hat in einer Situation,
in der Kommunen und andere Einrichtungen noch
nicht in der Lage waren, auf die Flüchtlingsaufnah-
me adäquat mit der Bereitstellung von Unterkünften
zu reagieren. Das spricht für die vertrauensvolle
und gute Zusammenarbeit zwischen der Landesre-
gierung und der Bundeswehr, dass wir in ihr in die-
ser Situation einen Partner gefunden hatten.

(Beifall SPD)

Der Antrag bleibt ferner im Ungefähren, welcher Art
der Diffamierung die Landesregierung entgegentre-
ten soll, die gleichwohl nur im Titel und in der Be-
gründung, nicht aber im Antrag selbst genannt oder
spezifiziert wird. Ich bin den Abgeordneten, die zu
diesem Thema gesprochen haben, dankbar für die
Deutlichkeit, in der sie ebenfalls auf dieses Missver-
hältnis hingewiesen haben. Sofern sie mit der ver-
meintlichen Diffamierung meinen, dass Proteste an-
lässlich des Tages der Bundeswehr auf dem Erfur-
ter Domplatz schon eine Diffamierung der Bundes-
wehr sein würden, so muss ich Ihnen sagen, dass
die Bundeswehr, wie Sie selbst sagen, die freiheit-
lich-demokratische Grundordnung in der Bundesre-
publik nach außen verteidigen soll. Meinungsäuße-
rungen bei Demonstrationen, sofern nicht straf-
rechtlich relevant, sind Teile unserer Demokratie
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und die Bundeswehr geht damit übrigens souverä-
ner um als Sie in der AfD, weil sie als Parlaments-
armee um die politischen Debatten und auch die
Kontroversen in den politischen Debatten innerhalb
unserer Gesellschaft weiß und auch damit umzuge-
hen weiß.

Sehr geehrte Damen und Herren, die SPD hat nicht
zuletzt mit ihrer Ostpolitik unter Bundeskanzler
Brandt – die Grünen seit ihrer Gründung und auch
die Linken – immer das Ziel verfolgt, internationale
Politik so zu gestalten, dass eines Tages Streitkräf-
te, wie wir sie heute kennen, überflüssig werden.
Damit ist keine Geringschätzung der Institutionen
oder ihrer Angehörigen verbunden, ganz im Gegen-
teil. Die Existenz von Armeen ist heute eine Not-
wendigkeit, die künftig durch zivile Konfliktlösungen
überwunden werden soll, und ich zitiere hier keine
Fantasie, sondern einen der Gründungsaufträge
der Vereinten Nationen. Auch das große Friedens-
projekt Europäische Vereinigung, mit Leidenschaft
von der Union und auch der westdeutschen FDP
vorangebracht, sollte letztlich die Notwendigkeit von
Armeen reduzieren. Wer heute also das Ziel eines
europäischen Einigungsprozesses leichtfertig aufs
Spiel setzt und Europa als Festung sieht, der ent-
fernt sich von dieser bundesdeutschen Tradition,
auf die ich mich hier in diesem Redebeitrag bezie-
he.

Bundeskanzler Helmut Kohl sagte einmal treffend:
Dieses „Europa ist unsere Zukunft. Europa ist unser
Schicksal.“ Diese Aussage könnte in der heutigen
Zeit nicht aktueller sein, meine Damen und Herren,
insbesondere auch die Abgeordneten der AfD. Der
Ministerpräsident unseres Freistaats hat es mehr-
fach, immer wieder auch anlässlich des Volkstrau-

ertags gesagt: Wir werden die europäische Aussöh-
nung weiter vorantreiben und wir stehen für eine
Politik, die das Ziel verfolgt, dass das Betrauern
von gefallenen Soldatinnen und Soldaten in Zukunft
obsolet wird. Ich danke Ihnen für die Aufmerksam-
keit.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Jung:

Es liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr
vor. Dann kommen wir zur Abstimmung über den
Antrag der Fraktion der AfD in Drucksache 6/5810
in der Neufassung. Wer stimmt für diesen Antrag?
Das sind die Kollegen der Fraktion der AfD. Gegen-
stimmen? Das sind alle anderen Abgeordneten des
Hauses. Stimmenthaltungen? Solche kann ich nicht
erkennen. Damit ist der Antrag der Fraktion der AfD
abgelehnt und ich schließe den Tagesordnungs-
punkt.

Bevor ich Sie entlasse, möchte ich noch darauf auf-
merksam machen, dass sich 10 Minuten nach Ende
der Plenarsitzung der Ausschuss für Umwelt, Ener-
gie und Naturschutz zu einer außerplanmäßigen
Sitzung im Raum F 004 hier im Landtag trifft. Ich
wünsche Ihnen einen guten Heimweg.

Ende: 19.05 Uhr
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Anlage

Namentliche Abstimmung in der 125. Sitzung
am 30.08.2018 zum Tagesordnungspunkt 11

Konsequenzen aus der polizeilichen
Kriminalstatistik 2017 ziehen – Thüringer
Initiative zur gesonderten Unterbringung und
Überwachung gewalttätiger Asylbewerber
sowie zur Erleichterung der Abschiebung
straffällig gewordener Ausländer
Antrag der Fraktion der AfD
- Drucksache 6/5701 -

1. Adams, Dirk
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

nein

2. Becker, Dagmar (SPD) nein
3. Berninger, Sabine (DIE LINKE) nein
4. Blechschmidt, André (DIE LINKE) nein
5. Bühl, Andreas (CDU) nein
6. Carius, Christian (CDU) nein
7. Dittes, Steffen (DIE LINKE) nein
8. Emde, Volker (CDU) nein
9. Engel, Kati (DIE LINKE) nein

10. Fiedler, Wolfgang (CDU) nein
11. Floßmann, Kristin (CDU)
12. Geibert, Jörg (CDU)
13. Gentele, Siegfried (fraktionslos) nein
14. Grob, Manfred (CDU) nein
15. Gruhner, Stefan (CDU) nein
16. Hande, Ronald (DIE LINKE) nein
17. Hartung, Dr. Thomas (SPD) nein
18. Harzer, Steffen (DIE LINKE)
19. Hausold, Dieter (DIE LINKE) nein
20. Helmerich, Oskar (SPD)
21. Henfling, Madeleine

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
nein

22. Henke, Jörg (AfD) ja
23. Hennig-Wellsow, Susanne

(DIE LINKE)
nein

24. Herold, Corinna (AfD)
25. Herrgott, Christian (CDU) nein
26. Hey, Matthias (SPD)
27. Heym, Michael (CDU) nein
28. Höcke, Björn (AfD) ja
29. Holbe, Gudrun (CDU)
30. Holzapfel, Elke (CDU) nein
31. Huster, Mike (DIE LINKE) nein
32. Jung, Margit (DIE LINKE) nein
33. Kalich, Ralf (DIE LINKE) nein
34. Kellner, Jörg (CDU) nein
35. Kießling, Olaf (AfD) ja
36. Kobelt, Roberto

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
nein

37. König-Preuss, Katharina (DIE LINKE) nein
38. Korschewsky, Knut (DIE LINKE) nein
39. Kowalleck, Maik (CDU)
40. Kräuter, Rainer (DIE LINKE) nein
41. Krumpe, Jens (fraktionslos)
42. Kubitzki, Jörg (DIE LINKE) nein
43. Kummer, Tilo (DIE LINKE) nein

44. Kuschel, Frank (DIE LINKE) nein
45. Lehmann, Annette (CDU)
46. Lehmann, Diana (SPD) nein
47. Leukefeld, Ina (DIE LINKE) nein
48. Lieberknecht, Christine (CDU) nein
49. Liebetrau, Christina (CDU) nein
50. Lukasch, Ute (DIE LINKE) nein
51. Lukin, Dr. Gudrun (DIE LINKE) nein
52. Malsch, Marcus (CDU) nein
53. Martin-Gehl, Dr. Iris (DIE LINKE) nein
54. Marx, Dorothea (SPD) nein
55. Meißner, Beate (CDU) nein
56. Mitteldorf, Katja (DIE LINKE) nein
57. Mohring, Mike (CDU)
58. Möller, Stefan (AfD) ja
59. Mühlbauer, Eleonore (SPD) nein
60. Muhsal, Wiebke (AfD)
61. Müller, Anja (DIE LINKE) nein
62. Müller, Olaf

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
nein

63. Pelke, Birgit (SPD)
64. Pfefferlein, Babett

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
nein

65. Pidde, Dr. Werner (SPD) nein
66. Primas, Egon (CDU) nein
67. Reinholz, Jürgen (fraktionslos)
68. Rietschel, Klaus (AfD) ja
69. Rosin, Marion (CDU) nein
70. Rothe-Beinlich, Astrid

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
nein

71. Rudy, Thomas (AfD) ja
72. Schaft, Christian (DIE LINKE) nein
73. Scheerschmidt, Claudia (SPD) nein
74. Scherer, Manfred (CDU) nein
75. Scheringer-Wright, Dr. Johanna

(DIE LINKE)
nein

76. Schulze, Simone (CDU)
77. Skibbe, Diana (DIE LINKE) nein
78. Stange, Karola (DIE LINKE) nein
79. Tasch, Christina (CDU) nein
80. Taubert, Heike (SPD) nein
81. Thamm, Jörg (CDU)
82. Tischner, Christian (CDU) nein
83. Voigt, Prof. Dr. Mario (CDU)
84. Walk, Raymond (CDU)
85. Walsmann, Marion (CDU)
86. Warnecke, Frank (SPD) nein
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87. Wirkner, Herbert (CDU)
88. Wolf, Torsten (DIE LINKE) nein
89. Worm, Henry (CDU) nein
90. Wucherpfennig, Gerold (CDU)
91. Zippel, Christoph (CDU)
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